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VoRwoRt

Naturnahe Gewässer sind für den Naturhaushalt unserer 
Landschaft von großer Bedeutung. Aus diesem Grund sollten 
alle Fließgewässer so naturnah wie möglich entwickelt  
werden. 
Gewässer, die in der Vergangenheit unter rein technischen 
Gesichtspunkten ausgebaut wurden, können ihre Aufga-
be im Naturhaushalt nicht oder nur unvollständig erfüllen.  
Zudem werden sie ständig durch Maßnahmen der Gewässer-
unterhaltung in ihrer natürlichen Entwicklung gestört.

Konzepte zur naturnahen Entwicklung bieten die Möglichkeit, für einzelne Gewässer oder  
Gewässersysteme langfristige Zielvorgaben und Maßnahmen zu erarbeiten. Sie führen zur 
ganzheitlichen Betrachtung von Gewässern und verhindern planerisches „Stückwerk“ aus  
einer Vielzahl von nicht aufeinander abgestimmten Einzelmaßnahmen.

 

Gewässerauenkonzepte sind Angebotsplanungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Sieg ist 
eines von 11 Fließgewässern, für die ein solches Konzept erstellt wurde. Ziel ist die Verbesse-
rung der ökologischen und hydrologischen Funktionen und schließlich die Entwicklung eines 
landesweiten Biotopverbundes.

Das Siegauenkonzept richtet sich an alle Akteure in der Siegaue; Planung und Umsetzung 
erfolgen nach dem Prinzip der Kooperation und Freiwilligkeit. Die besondere Betroffenheit der 
Landwirtschaft wird durch entsprechende Vereinbarungen berücksichtigt.
Für die Umsetzung von Maßnahmen des Konzeptes bieten sich Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen gemäß § 4 Landschaftsgesetz NRW aufgrund anderer Eingriffe in Landschaft und 
Naturhaushalt an. 

Das Siegauenkonzept bietet die Möglichkeit, ein Bündel von Maßnahmen am Gewässer,  
z. B. im Vorfeld wasserrechtlicher Zulassungsverfahren, mit den Wasserbehörden, den  
Natur- und Landschaftsbehörden, dem ehrenamtlichen Naturschutz sowie den Betroffenen  
abzustimmen.

Mein Dank gilt all denen, die die Planung und Umsetzung des Siegauenkonzeptes voran-
gebracht haben und sich auch zukünftig kooperativ an der weiteren Umsetzung beteiligen.

Bonn, im November 2006

Dr. Horst Büther
Leiter des Staatlichen Umweltamtes Köln 
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Siegauenkonzept
1	 EInlEItung
1.1	 gewässerauenprogramm	nRW
Mit dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung 
funktionsfähiger Gewässerauen wurde 1990 
vom Land Nordrhein-Westfalen das Gewäs-
serauenprogramm aufgestellt. Damit werden 
die Ziele der Richtlinie für naturnahe Unter-
haltung und naturnahen Ausbau der Fließge-
wässer in Nordrhein-Westfalen wesentlich er-
weitert, indem die Auen in die Bestrebungen 
für einen naturnahe Gestaltung der Fließge-
wässer einbezogen werden. 

Zentrale Ziele des Gewässerauenprogramms 
sind nach MURL (1994) / MUNLV (2002):

•	 Gewässertypische Entwicklung von Fließ-
gewässern und ihren Auen von der Quelle 
bis zur Mündung als natürliche Lebensa-
dern der Landschaft 

•	 Verbindung der Hauptgewässer mit 
ihren Auen zu einem landesweiten 
Biotopverbund

•	 Wiederherstellung der gestaltenden Kraft 
der Gewässerdynamik zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur

•	 Extensivierung der Nutzung in den Auen in 
Kooperation mit der Landwirtschaft. 

Angestrebt wird "der Schutz und die Entwick-
lung naturnaher Flusslandschaften mit aus-
geprägter Gewässer- und Auendynamik und 
mit hoher Speicherfähigkeit" (Hubernagel u. 
Hübner 1996).

Mit dem Programm wird die Erarbeitung und 
Umsetzung geschlossener Konzepte für die 
ökologische Verbesserung der Gewässerauen 
gefördert. Dabei stehen nach MUNLV (2002) 
die Belange einer ökologisch orientierten Was-
serwirtschaft gleichrangig neben denen des 
Naturschutzes. Ziel ist es, „die verschiedenen 
Belange der Wasserwirtschaft, der Land-
schaftspflege, des Naturschutzes, der Land-
wirtschaft und anderer z. T. konkurrierender 
Nutzungen auf ein gemeinsames Ziel auszu-
richten“ (MURL 1994: 20). 

Gewässerauenkonzepte werden für insgesamt 
11 Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen er-
stellt. Der Untersuchungsraum für die Ge-
wässerauenkonzepte umfasst im Regelfall das 
natürliche Überschwemmungsgebiet. 

1.2	 anlass	und	Entwicklung	des	
Siegauenkonzeptes

1.2.1	 Erarbeitung	eines	Grobkonzeptes	
zur	ökologischen	Verbesserung	der	
Sieg-	und	Aggerauen	mit	dem	Ziel	
der	Renaturierung

Der Kreisausschuss des Rhein-Sieg-Kreises 
beschloss 1988	die Aufstellung eines Entwick-
lungskonzeptes zur natürlichen Gestaltung 
der Sieg- und Aggerauen. Das Staatliche Um-
weltamt Köln beauftragte daraufhin im Janu-
ar 1990 das Planungsbüro Cochet & Schwarz 
mit der Erstellung eines grobkonzeptes	zur	
ökologischen	Verbesserung	der	Sieg-	und	ag-
gerauen	mit	dem	Ziel	der	Renaturierung.

Im März 1990 legte der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (MURL) 
per Erlass das gewässerauenprogramm des 
Landes Nordrhein-Westfalen auf, in dessen 
Gebietskulisse die Sieg aufgenommen wurde. 
Das vom Rhein-Sieg-Kreis und vom Staatli-
chen Umweltamt Köln initiierte Planungskon-
zept wurde entsprechend der Maßgaben des 
Gewässerauenprogramms fortgesetzt. 

Im März 1993 legte das beauftragte Planungs-
büro einen Konzeptentwurf in Text und Karte 
vor, der vom Rhein-Sieg-Kreis und vom Staatli-
chen Umweltamt Köln überarbeitet wurde. Auf 
Grundlage dieser Überarbeitung erstellte das 
beauftragte Planungsbüro das grobkonzept	
zur	Renaturierung	der	Siegaue	–	Sieg-	und	
aggerauenkonzept mit Stand Mai 1995.

Entsprechend der im April 1995 zwischen dem 
MURL sowie den Landwirtschaftskammern 
und Landwirtschaftsverbänden abgeschlos-
senen Kooperationsvereinbarung (Anhang 1) 
wurde das vorliegende Siegauenkonzept im 
September 1997 um den landwirtschaft-
lichen	fachbeitrag ergänzt. Die in der Koo-
perationsvereinbarung vorgesehenen Verfah-
rensschritte konnten aufgrund der nahezu 
abgeschlossenen Planung nicht mehr durch-
geführt werden, ein integriertes Gesamtkon-
zept war nicht mehr leistbar. Daher wurde im 
nächsten Schritt das abgestimmte Siegauen-
konzept erarbeitet. 

Aufgrund dieser Entstehungsgeschichte ist 
das „grobkonzept	zur	ökologischen	Verbes-
serung	 der	 Sieg-	 und	 aggerauen	 mit	 dem	
Ziel	der	Renaturierung“ (1995) nur begrenzt 
mit anderen Auenkonzepten in Nordrhein-
Westfalen vergleichbar.
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Im Dezember 1997 wurden die Träger öffent-
licher Belange um Anregungen und Bedenken 
zum Siegauenkonzept gebeten. Im Dezember 
1998 lagen von 36 Trägern rund 290 Anre-
gungen und Bedenken vor, deren Auswertung 
einen grundsätzlichen Überarbeitungsbedarf 
des Grobkonzeptes ergab. 

1.3.3	 Erarbeitung	des	abgestimmten	
Siegauenkonzeptes

Bei der Erarbeitung des abgestimmten Sie-
gauenkonzeptes wurden das Grobkonzept 
(Stua Köln u. RSK 1995) und der landwirt-
schaftliche Fachbeitrag (lK rHeinland 1997) 
als Fachbeiträge zu Grunde gelegt, die weitere 
Abstimmung erfolgte in der Kernarbeitsgruppe 
in enger Kooperation mit der Landwirtschaft. 
Die im Grobkonzept enthaltenen Teile der 
Aggeraue oberhalb der Eisenbahnbrücke bei 
Siegburg-Zange wurden in das in Aufstellung 
befindliche Aggerauenkonzept überführt; an 
der Bröl wurde der Planungsbereich bis zum 
Eingang der Ortschaft Hennef-Bröl (Weg „Am 
Floß“) zurückgenommen. 

Das Vorgehen folgte den Vorgaben des Gewäs-
serauenprogramms des Landes Nordrhein-
Westfalen bzw. der Kooperationsvereinbarung 
(vgl. Anhang 1). Die Erarbeitung des abge-
stimmten Siegauenkonzeptes erfolgte durch 
die Kernarbeitsgruppe zur Weiterentwicklung 
des Siegauenkonzeptes unter Federführung 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54; der 
Rhein-Sieg-Kreis ist als ein Träger der Planung 
zusätzliches Mitglied der Kernarbeitsgruppe.

In der Kernarbeitsgruppe sind vertreten: 

•	 Bezirksregierung Köln Dezernat 54 Was-
serwirtschaft, Gewässerschutz

•	 Bezirksregierung Köln Dezernat 51 Land-
schaft, Fischerei

•	 Staatliches Umweltamt Köln, Außenstel-
le Bonn

•	 Landwirtschaftskammer Rheinland, 
Referat 23 Standortentwicklung, 
Agrar-Umweltmaßnahmen

•	 Landesanstalt für Ökologie, Bodenord-
nung und Forsten NRW (LÖBF)

•	 Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Natur- und 
Landschaftsschutz

•	 Planungsbüro Ginster + Steinheuer als 
beratende Planer

Die Verfahrensschritte für die Planung und 
Umsetzung zeigt Abbildung 1.

Bildung der „Kernarbeitsgruppe“ 
aus Vertretern von Bezirksregierung, Lan-

desanstalt für Ökologie, Bodenordnung und 
Forsten NRW, Staatlichem Umweltamt und 

der Landwirtschaftskammer NRW sowie des 
Rhein-Sieg-Kreises

 

Bildung der „Erweiterten Arbeitsgruppe“  
aus Vertretern von Wasserwirtschaft, Ökolo-
gie, Landwirtschaft, Fachverbänden, Kreisen 
und Gemeinden, Naturschutzverbänden, den 
Landschaftsverbänden und sonstigen Flä-

chennutzern
 

Vorlage einer Umsetzungsstrategie durch die  
Kernarbeitsgruppe mit Maßnahmenpaket und 
Verordnungsentwurf für das Unterschutzstel-
lungsverfahren der Aue, bevorzugt als Natur-

schutzgebiet
 

Aufstellung einer Kostenschätzung
 

Abstimmung des Gewässerauenkonzeptes  
mit dem Umweltministerium
 

Vorstellung des Gewässerauenkonzeptes  
in der Öffentlichkeit und für Betroffene

 

Umsetzung des Gewässerauenkonzeptes  
mit Ausführungsplanungen und den erfor-

derlichen Genehmigungsverfahren für  
einzelne Projekte

Abbildung	1:	Verfahrensschritte	für	die	Planung	
und	Umsetzung	des	Siegauenkonzeptes

Im September 2000 fand die erste Sitzung 
der Kernarbeitsgruppe statt, in der Umfang 
und Form der Überarbeitung festgelegt wur-
den. Bis Ende 2004 wurden in 12 Sitzungen 
die wasserwirtschaftlichen, ökologischen und 
landwirtschaftlichen Inhalte des Siegauen-
konzeptes sowie der Entwurf für die Schutzge-
bietsverordnung einvernehmlich abgestimmt. 

Der Entwurf des Siegauenkonzeptes wurde in 
der Erweiterten Arbeitsgruppe am 11. März 
2005 vorgestellt und diskutiert. Mitglieder der 
Erweiterten Arbeitsgruppe sind neben den 
Teilnehmern der Kernarbeitsgruppe:

•	 Die betroffenen Städte und Gemeinden
•	 Aggerverband 
•	 Wahnbachtalsperrenverband
•	 Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises
•	 Deichverband Untere Sieg
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•	 DWA - Gewässernachbarschaft Sieg
•	 Die anerkannten Naturschutzverbände
•	 Amt für Agrarordnung Siegburg
•	 Kreisbauernschaft Siegburg 
•	 Sieg-Fischerei Genossenschaft
•	 Fischereibruderschaft Bergheim
•	 Rheinischer Fischereiverband – Sieg 
•	 Staatliches Forstamt Eitorf
•	 Waldbauernverband NRW e.V.
•	 Wasser- und Schifffahrtsamt Köln
•	 Naturpark Bergisches Land
•	 Biologische Station  Rhein-Sieg-Kreis
•	 Landschaftsbeiräte bei der Stadt Bonn 

und beim Rhein-Sieg-Kreis
•	 Rheinisches Amt für Denkmalpflege und 

Bodendenkmalpflege
•	 Landkreis Altenkirchen
•	 Land Rheinland-Pfalz

Die Erarbeitung eines Entwurfes für eine 
Schutzgebietsverordnung durch die Kernar-
beitsgruppe wurde vorgezogen, da entspre-
chende Vorarbeiten bereits 1995 im Rahmen 
der Umsetzung des Grobkonzeptes eingeleitet 
worden waren. So konnten die Abgrenzung 
und der Entwurf für den Verordnungstext 
eines durchgehenden Naturschutzgebietes 
sowie eines Landschaftsschutzgebietes "Sie-
gaue" in den Randbereichen im Juni 2001 
einvernehmlich in der Kernarbeitsgruppe ab-
gestimmt werden. 

Die Umsetzung der FFH-Richtlinie (Auswei-
sung der Schutzgebiete bis 2004) erforderte 
die zügige Einleitung der Verfahren zur Un-
terschutzstellung bzw. zur Anpassung der 
betroffenen Landschaftspläne. Die Bezirks-
regierung leitete im Juni 2002 das Verfahren 
zur Unterschutzstellung ein, im Bereich der 
rechtskräftigen Landschaftspläne des Rhein-
Sieg-Kreises Nr. 6: Siegmündung, Nr. 7: Sieg-
burg – Troisdorf – St. Augustin und Nr. 9: 
Stadt Hennef / Uckerather Hochfläche führte 
der Rhein-Sieg-Kreis im Juni 2002 die erfor-
derlichen Beschlüsse herbei. 

Im Zuge der Erarbeitung des abgestimmten 
Siegauenkonzeptes wurden folgende Verein-
barungen geschlossen:

•	 Die grundsätze	zur	anwendung	des	Sie-
gauenkonzeptes	 im	 Bereich	 der	 land-
wirtschaft vom 3. April 2001 (Anhang 2) 
sowie die Erklärung	der	kernarbeitsgrup-
pe	zum	gewässerauenkonzept	Sieg	vom 
3. April 2001 (Anhang 3) regeln die Bedin-

gungen, unter denen das Siegauenkon-
zept angewendet und umgesetzt wird. Sie 
konkretisieren die entsprechenden Aussa-
gen des Siegauenkonzeptes und tragen zur 
Transparenz der Umsetzung für die Betrof-
fenen bei. Damit stellen sie die Basis für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft 
und Naturschutz dar. 

•	 Darüber hinaus wurde zwischen dem Staat-
lichen Umweltamt Köln (StUA Köln) und 
dem Rheinischen Landwirtschaftsverband 
e. V. Bonn am 18. Juni 2003 eine Verein-
barung	 zum	 Schutz	 der	 Bewirtschafter	
landwirtschaftlich	 genutzter	 flächen	
in	 der	 Siegaue abgeschlossen (Anhang 
4). Dieser Vertrag regelt die Prinzipien der 
Dokumentation und Schadensfeststellung 
und des Ausgleichs bei Vernässungsschä-
den sowie den Pächterschutz nach dem Er-
werb landwirtschaftlicher Flächen für Zwe-
cke des Siegauenkonzeptes. 

•	 Im Zusammenhang mit der Meldung der 
Sieg als Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung (FFH-Gebiet) an die Europäische 
Kommission wurde weiterhin am 17. Juli 
2002 die Vereinbarung	über	das	künftige	
ffh-gebiet	 „Sieg“ zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen, dem Rhein-Sieg-
Kreis, der Landwirtschaftskammer Rhein-
land, dem Rheinischen Landwirtschaftsver-
band und der Kreisbauernschaft Siegburg 
abgeschlossen (Anhang 5). Diese Vereinba-
rung soll den Verpflichtungen aus dem EU-
Naturschutzrecht, den ökonomischen und 
sozialen Bedingungen und den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung sowie den Interessen 
der Landwirtschaft Rechnung tragen. Für 
die Schutzgebiete (Naturschutz und Land-
schaftsschutz) in der Siegaue werden der 
Schutzzweck sowie die wichtigsten Re-
gelungen insbesondere für die landwirt-
schaftliche Nutzung festgelegt. Die Um-
setzung von über den Bestandsschutz hi-
nausgehenden Entwicklungsmaßnahmen 
im Rahmen des Siegauenkonzeptes und 
die Finanzierung von Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen werden im 
Sinne der Kooperationsvereinbarung zum  
Gewässerauenprgramm  geregelt  (An-
hang 1). Weiterhin werden Regelungen 
zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, zu 
Bestandsschutz und Plangewährlei-
stung sowie zur Berichtspflicht im 
Rahmen der FFH-Richtlinie getroffen.  
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Zur gegenseitigen Information und Koor-
dination bei der Umsetzung von Vorhaben 
wird die Bildung einer Arbeitsgruppe aus 
den Vertragspartnern und dem zustän-
digen Amt für Agrarordnung vereinbart.

Das abgestimmte Siegauenkonzept stellt ge-
mäß Gewässerauenprogramm Nordrhein-
Westfalen ein geschlossenes, informatives 
und unverbindliches Planungskonzept dar, 
welches die verschiedenen Belange der Was-
serwirtschaft, der Landschaftspflege, des 
Naturschutzes, der Landwirtschaft und der 
weiteren, z. T. konkurrierenden Nutzungen 
auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet (MUN-
LV 2002, MURL 1994). Dies schließt auch die 
Bündelung von Kompensationsmaßnahmen 
für Eingriffe in Natur und Landschaft nach 
§ 6 LG NW sowie deren Ausrichtung auf eine 
einheitliche konzeptionelle Leitlinie ein. 

Es wird angestrebt, im Kreistag des Rhein-
Sieg-Kreises und im Rat der Stadt Bonn einen 
politischen Beschlusses über das Siegauen-
konzept herbeizuführen. Damit stellt das Sie-
gauenkonzept auch eine politische Willenser-
klärung zur naturnahen Entwicklung der Sie-
gaue dar, mit der die Akzeptanz der Planung 
in der Politik und der Bevölkerung gestärkt 
werden kann. 

1.3	 lage,	abgrenzung	und	größe	des	
Siegauenkonzeptes

Die Sieg entspringt im Rothaargebirge, ca. 
10 km östlich der Gemeinde Netphen in Nor-
drhein-Westfalen. Im ersten Teil der Fließstre-
cke in NRW (ca. 35 km) ist die Sieg Gewässer 
zweiter Ordnung, für die Unterhaltung sind 
die Anliegergemeinden zuständig. Ab der Lan-
desgrenze zu Rheinland-Pfalz ist sie Gewäs-
ser erster Ordnung, unterhaltungspflichtig 
ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord (SGD Nord) in Koblenz. Von der Station 
km 75,0 bei Windeck-Opperzau bis zur Mün-
dung in den Rhein bei Niederkassel-Mondorf 
(Station km 150) fließt die Sieg als Gewässer 
erster Ordnung wieder durch NRW, Unterhal-
tungsträger ist das StUA Köln, Außenstelle 
Bonn. 

Betrachtungsraum des Siegauenkonzeptes ist 
der untere Abschnitt der Siegaue zwischen 
der Landesgrenze bei Windeck-Opperzau und 
der Mündung in den Rhein bei Niederkassel-
Mondorf (s. Abbildung 2). 

Das Siegauenkonzept umfasst in diesem Ab-
schnitt die natürliche Siegaue im Bereich 
des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwasserereignisses (HQ 100). 
Ausgenommen wurden die bebauten Flächen 
sowie Flächen, für die rechtskräftige Bebau-
ungspläne vorliegen. Ausgedeichte, nicht be-
baute Flächen wurden in den Planungsraum 
einbezogen. Insgesamt erfasst das Siegauen-
konzept eine Fläche von ca. 3.430 ha. 

Innerhalb des SAK wurde ein Raum abge-
grenzt, in dem konkrete Maßnahmen gep-
lant und beschrieben werden. Die Abgren-
zung dieses ca. 2.250 ha großen Maßnah-
menraumes orientiert sich weitgehend am 
Überschwemmungsgebiet eines 10-jährlichen 
Hochwasserereignisses (HQ 10) der Sieg, im 
Rückstaubereich des Rheins wurde das wei-
ter ausgedehnte 10-jährliche Überschwem-
mungsgebiet des Rheins zu Grunde gelegt. 

In einigen Fällen wurde aus Gründen der ein-
zelbetrieblichen landwirtschaftlichen Betrof-
fenheit auch größere Flächen innerhalb des 
HQ 10 aus dem Maßnahmenraum ausgenom-
men. Flächen innerhalb des HQ 10, die nicht 
im Maßnahmenraum liegen, werden mit ei

ner Randsignatur gekennzeichnet, die Aus-
kunft über die dort fachlich gebotenen was-
serwirtschaftlichen und auenökologischen 
Maßnahmen gibt. 

Damit werden Konfliktbereiche aus landwirt-
schaftlicher Sicht dokumentiert, in denen 
wasserwirtschaftliche und auenökologische 
Maßnahmen aus Rücksicht auf derzeitige so-
zio-ökonomische Betroffenheiten zurückge-
stellt werden. Die Maßnahmenumsetzung ist 
nur dann möglich, wenn der Konflikt gelöst 
wird und es zu einer Einigung mit den be-
troffenen Bewirtschaftern bzw. Eigentümern 
kommt.
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Abbildung	2:	Haupteinzugsgebiet	der	Sieg	und	Betrachtungsraum	des	Siegauenkonzeptes
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2	 BEStEhEndE	ZIElSEtZungEn	und	
PlanungEn	füR	dIE	SIEgauE

2.1	 Ziele	auf	europäischer	Ebene
Ziele auf europäischer Ebene geben für die 
Siegaue die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
sowie die FFH-Richtlinie vor. 

Die WRRl definiert den Rahmen für den 
Schutz der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers. Sie fordert eine nachhaltige 
Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten 
und geht damit weit über die wasserwirt-
schaftlichen Zielsetzungen des Gewässerau-
enprogramms des Landes Nordrhein-Westfa-
len hinaus. Wesentliches Ziel in Bezug auf die 
Aufgabenstellung des SAK ist die „Vermeidung 
einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz 
und Verbesserung des Zustands der aqua-
tischen Ökosysteme und der direkt von ihnen 
abhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaus-
halt“ (Art. 1, a). Oberflächengewässer sind zu 
schützen bzw. zu verbessern oder zu sanie-
ren mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre nach 
Inkrafttreten der WRRL im Jahr 2000 einen 
guten Zustand zu erreichen (Art. 4 Abs. 1, a). 
Weitere wichtige Ziele sind die nachhaltige 
Wassernutzung, ein stärkerer Schutz und die 
Verbesserung der aquatischen Umwelt durch 
Minderung der Gewässerverschmutzung, der 
Schutz des Grundwassers sowie ein Beitrag 
zum ökologischen Hochwasserschutz.  

Für auf der Grundlage von EU-Recht aus-
gewiesene Schutzgebiete (z. B. FFH-Gebiete) 
verlangt die WRRL zusätzlich, dass bis 2015 
die dort geltenden wasserbezogenen Ziele und 
Normen erfüllt sein müssen.

Die ffh-Richtlinie hat zum Ziel, „zur Siche-
rung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (...) beizutragen“ 
(Art. 2 Abs. 1). Ein zusammenhängendes 
ökologisches europäisches Netz besonderer 
Schutzgebiete (NATURA 2000) soll geschaffen 
werden, das die Lebensräume des Anhanges I 
sowie die Habitate der Arten des Anhanges II 
der Richtlinie umfasst. Deren Erhaltung und 
ggf. Wiederherstellung wird angestrebt. FFH-
Lebensräume in der Siegaue sind gemäß den 
aktuell der EU gemeldeten Standarddaten-
bögen Natürliche eutrophe Seen und Altarme, 
Fließgewässer mit Unterwasservegetation, Er-
len-, Eschen- und Weichholzauenwälder (prio-
ritärer Lebensraum) sowie Feuchte Hochstau-
denfluren und Wiesenknopf-Silgen-Wiesen.  

An FFH-Arten sind vor allem die Fließgewäs-
serarten Lachs, Steinbeißer, Groppe, Meer-
neunauge, Bachneunauge und Flussneunau-
ge zu nennen. In der Siegaue liegen Lebens-
räume des Schwarzblauen Bläulings. Weiter-
hin sind die Lebensräume der folgenden Ar-
ten der EU-Vogelschutzrichtlinie zu erhalten 
und zu entwickeln: Teichrohrsänger, Eisvo-
gel, Löffelente, Krickente, Knäkente, Flussre-
genpfeifer, Nachtigall, Zwergsäger, Gänsesä-
ger, Schwarzmilan, Pirol, Uferschwalbe und 
Zwergtaucher. 

Bild	1:	Meerneunauge,	nach	40	Jahren	in	der	
Sieg	wieder	nachgewiesen

Im Siegauenkonzept liegen die gemeldeten 
FFH-Gebiete DE-5208-301 „Siegaue und 
Siegmündung“, DE-5210-303 „Sieg“ sowie ein 
kleiner Teil des Gebietes DE-5110-301 „Bröl-
bach“. Die Gebiete wurden im Zuge der Land-
schaftsplanung des Rhein-Sieg-Kreises bzw. 
durch ordnungsbehördliche Verordnungen der 
Bezirksregierung Köln unter Schutz gestellt.

2.2	 Wanderfischprogramm	NRW
Das 1998 ins Leben gerufene Wanderfischpro-
gramm NRW basiert auf den Erfahrungen aus 
dem internationalen Rheinaktionsprogramm 
“Lachs 2000”. Übergeordnetes Ziel ist der 
Aufbau und die Sicherung von Populationen 
anspruchsvoller weit wandernder Fischarten 
und Neunaugen als Anzeiger für intakte und 
vernetzte Gewässer-Lebensräume: “Zugleich 
mit der Verbesserung der Lebensbedingungen 
für die verschiedenen Wanderfischarten wird 
auch die Lebensraumqualität für alle ande-
ren aquatischen Lebewesen und die gesamt-
en Ökosysteme aufgewertet” (MUNLV 2001a: 
9). Wichtigster Indikator für den Erfolg einer 
ökologischen Sanierung der Fließgewässer ist 
die Wiederansiedlung sich selbst erhaltender 
Populationen des Lachses. Als Pilotgewässer 
hat die Sieg eine besondere Bedeutung für 
das Wanderfischprogramm (ebd.).
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Bild	2:	Vorstellung	einer	Broschüre	zum	Wan-
derfischprogramm	durch	die	Ministerinnen	
Höhn	(NRW)	und	Conrad	(Rheinland-Pfalz)

Im Rahmen des Wanderfischprogramms be-
steht im Rhein-Einzugsgebiet eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Internationalen Kom-
mission zum Schutze des Rheins (IKSR), der 
Internationalen Kommission zum Schutze der 
Maas (IKSM) und verschiedenen niederlän-
dischen Institutionen. 

2.3	 gewässerauenprogramm	nRW	
Mit Hilfe des gewässerauenprogramms	des	
landes	 nordrhein-Westfalen sollen in den 
nächsten Jahrzehnten an ausgewählten Fließ-
gewässern und ihren Auen der landesweite 
Biotopverbund entwickelt und durch Wieder-
herstellung der Gewässerdynamik die Gewäs-
serstruktur verbessert werden. Ein weiteres 
zentrales Anliegen ist die Extensivierung der 
Nutzung in den Auen der Fließgewässer auf 
freiwilliger Basis (MURL 1994). 

Die Ziele nach dem Gewässerauenprogramm 
NRW werden für das Siegauenkonzept wie 
folgt konkretisiert (vgl. auch Kapitel 6.3):

•	 Wiederherstellung einer möglichst natur-
nahen Gewässerdynamik mit ihrer gestal-
tenden Kraft, Entwicklung einer dem Leit-
bild entsprechenden Gerinnestruktur; 

•	 Erhaltung und Rückgewinnung von 
Hochwasser-Retentionsräumen

•	 Entwicklung der Sieg und ihrer Nebenge-
wässer mit ihren Auen zu natürlichen Le-
bensadern in der Landschaft als Biotop-
verbund zwischen der Rheinebene und 
den Mittelgebirgslandschaften des Ber-
gischen Landes, des Siegerlandes und des 
Westerwaldes

•	 Stärkung der ökologischen Einheit von 
Fließgewässer und Aue durch Entfesselung 
des Gerinnes und Entwicklung von Auen-
wald bzw. Anlage ungenutzter Uferstreifen 

•	 Erhaltung und Entwicklung eines ausgewo-
genen Verhältnisses von naturnahen, nicht 
bis wenig genutzten Lebensräumen (Ge-
rinne, Auenwald, Sukzessionsflächen) und 
der im Rahmen auenverträglicher, gewäs-
serschonenden Land- und Forstwirtschaft 
(vgl. BMUNR 2002) genutzten, historisch 
gewachsenen Kulturlandschaft

Die Interessen der verschiedenen Fachrich-
tungen und Nutzer sollen im Sinne eines "Run-
den Tisches" bei der Erarbeitung zusammen-
gebracht werden. Dabei ist allerdings darauf 
zu achten, dass die Ziele des Auenprogramms 
nicht verloren gehen (Hübner et al. 2000). 

Am 19. April 1995 wurde zwischen dem 
MURL, den Landwirtschaftskammern und 
Landwirtschaftsverbänden eine kooperati-
onsvereinbarung abgeschlossen, die neben 
der Verankerung des Kooperationsprinzips 
(vgl. Feuchtwiesenschutzprogramm) die Ver-
fahrensschritte bei der Planung und Umset-
zung von Gewässerauenkonzepten festlegt 
(s. Anhang 1). Die Kernpunkte der Kooperati-
onsvereinbarung sind:

1.	Ökologische und ökonomische Belange 
sind grundsätzlich gleichrangig.

2.	Für wirtschaftliche Nachteile wird ein fi-
nanzieller Ausgleich vor Maßnahmenbe-
ginn geregelt.

3.	Die ökologische Optimierung und Extensi-
vierung der Flächennutzung in der Aue er-
folgt auf freiwilliger Basis.

4.	Alle Betroffenen werden umfassend und 
rechtzeitig bei allen Planungsschritten 
beteiligt.

Der finanzielle Ausgleich im Bereich der Land-
wirtschaft sieht bei der Einschränkung der 
Nutzbarkeit betroffener Flächen drei Stufen 
vor (Tabelle 1).
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2.4	 landes-	und	
gebietsentwicklungsplan

Die zeichnerische Darstellung des landesent-
wicklungsplans	Nordrhein-Westfalen (Stand: 
11. Mai 1995) sieht die Siegaue von der Lan-
desgrenze bei Opperzau bis zur Siegmündung 
als Gebiet für den Schutz der Natur vor. Ziel 
der Landesplanung ist es, diese Gebiete zum 
Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes 
zu sichern und durch besondere Maßnahmen 
des Naturschutzes zu erhalten, zu entwickeln 
und, soweit möglich, miteinander zu verbin-
den (LEP NRW B III 2.22). Die Aue des Unter-
laufes ist zusätzlich als wertvolle Kulturland-
schaft ausgewiesen, die prioritär erhalten und 
entwickelt werden soll und eine besondere 
Bedeutung für Biotopverbundplanungen hat 
(LEP NRW B III 2.26).

Der gebietsentwicklungsplan	für den Regie-
rungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/
Rhein-Sieg (Stand: 06. Februar 2004) stellt 
den gesamten engeren Auenbereich mit Aus-
nahme des Siegbogens bei Herchen als Be-
reich für den Schutz der Natur (BSN) dar, die 
höher liegenden bzw. ausgedeichten Teile der 
Aue sind als Bereich für den Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Erholung 
(BSLE) gekennzeichnet. Im Bereich der Sied-
lungsschwerpunkte wird der Siegaue zusätz-
lich die Funktion von regionalen Grünzügen 
zugewiesen, im Umfeld der Trinkwasserge-
winnungsanlagen im unteren Auenabschnitt 
sind Bereiche für den Grundwasser- und Ge-
wässerschutz dargestellt. 

Die Darstellungen als BSN und BSLE verfol-
gen das Ziel der „Erhaltung und Entwicklung 
der Landschaftsstruktur und des Biotopbe-
standes mit dem Schwerpunkt Arten- und 
Biotopschutz“ in den naturnahen Bereichen 
und „landschaftsbezogene Erholung“ in an-
grenzenden Gebieten. Die Ausweisung regi-
onaler Grünzüge erweitert diese Ziele um im 
Siedlungsraum notwendige klimaökologische 
Ausgleichsfunktionen und die Gliederung der 
Siedlungsbereiche. 

In Bereichen für den Grundwasser- und Gewäs-
serschutz sind Gefährdungen von Grund- und 
Oberflächengewässern zur Sicherung der öf-
fentlichen Wasserversorgung auszuschließen.  
Der Trinkwasserschutz ist bei allen Eingriffen 
und Planungen vorrangig zu beachten.

2.5	 Wasserwirtschaftliche	Vorgaben
Im Januar 1999 wurde die ordnungsbe-
hördliche	Verordnung	zur festsetzung	des	
überschwemmungsgebietes	der	Sieg	im	Re-
gierungsbezirk	 köln erlassen. Dazu wurde 
das Überschwemmungsgebiet eines 100-jähr-
lichen Hochwassers neu ermittelt und karto-
graphisch dargestellt. Zusätzlich sind in den 
Karten die darüber hinaus hochwassergefähr-
deten Gebiete sowie die rückgewinnbaren Re-
tentionsräume nachrichtlich dargestellt. Nach 
Erlassen des MURL vom April 1998 und Fe-
bruar 1999 ist eine bauliche Nutzung im Über-
schwemmungsgebiet auszuschließen, die Be-
bauungsplanung der Kommunen ist entspre-
chend anzupassen. Gemäß § 5 (4) BNatSchG 
ist im Überschwemmungsgebiet der Umbruch 
von Grünlandflächen zu unterlassen. 

Der hochwasseraktionsplan	Sieg (Stua Sie-
gen, Stua Köln u. Sgd nord 2003) ist eine An-
gebotsplanung der Länder Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz für die gesamte Sieg 
und richtet sich an die für Wasserwirtschaft 
und Raumordnung zuständigen Stellen im 
Einzugsgebiet der Sieg. Auf Grundlage einer 
Bestandsaufnahme der Hochwasserverhält-
nisse, des vorhandenen Hochwasserschutzes 
sowie der Beurteilung der Risiken und vor-
handener Vorsorgemaßnahmen wird das an-
zustrebende Hochwasserschutzziel festgelegt. 
Aus der Defizitanalyse werden Maßnahmen-
vorschläge zur Vermeidung von Schadensri-
siken abgeleitet und diese unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten bewertet. 

Tabelle	1:	Vorgesehene	Maßnahmen	bei	Nutzungsbeschränkungen

Kategorie Einschränkungen Maßnahmen

1
Keine landwirtschaftliche Nutzung mehr 
möglich

Grunderwerb

2
eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung 
(z. B. Extensivierung)

Grunderwerb oder Entschädigung

3
Festschreibung der landwirtschaftlichen Nut-
zung (Status Quo)

Entschädigung bzw. Prämie
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Die Ergebnisse werden an die Planungsträger 
und Genehmigungsbehörden weitergegeben. 
Ziele sind der Ausbau der Hochwasserwarn-
dienste, die Freihaltung der tatsächlichen und 
potentiellen Überflutungsflächen von bau-
lichen und infrastrukturellen Einrichtungen 
sowie die Rückgewinnung von Retentionsräu-
men. Für derzeit potentiell von Hochwasser be-
troffene Gebäude wird eine Überprüfung indi-
vidueller Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. 

Hohe Bedeutung wird der Risikovorsorge und 
Verhaltensvorsorge beigemessen, insbesonde-
re der Aufklärung der Anlieger und Kommunen 
über die potentiellen Überflutungsbereiche. 

In den ausgedeichten Bereichen der unteren 
Siegaue liegen trinkwasserschutzzonen der 
folgenden Wassergewinnungsanlagen:

•	 Grundwasserwerk Meindorf des 
Wahnbachtalsperrenverbandes

•	 Grundwasserwerk Hennefer Bogen des 
Wahnbachtalsperrenverbandes

•	 Grundwasserwerk Eschmar der Stadt-
werke Troisdorf

Bild	3:	Trinkwassergewinnungsanlagen	
an	der	unteren	Sieg	mit	hoher	Bedeutung	
für	die	Versorgung	des	Ballungsraumes	
Bonn	–	Rhein-Sieg

Die Schutzzonen der Trinkwassergewinnungs-
anlagen stellen besondere Konflikte bei der 
Rückgewinnung der großen Retentionsräume 
an der unteren Sieg dar, die vor einer Reakti-
vierung als Überschwemmungsgebiete gelöst 
werden müssen. 

2.6	 landschaftsplanung,	ordnungsbe-
hördliche	Schutzausweisungen	und	
Biotopmanagement-Pläne

Der Geltungsbereich des Siegauenkonzeptes 
berührt derzeit die folgenden rechtsverbind-
lichen Landschaftspläne: 

•	 Landschaftsplan Nr. 6 des Rhein-Sieg-
Kreises: Siegmündung

•	 Landschaftsplan Nr. 7 des Rhein-Sieg-
Kreises: Siegburg – Troisdorf – St. 
Augustin

•	 Landschaftsplan Nr. 1 der Stadt Bonn: 
Siegmündung

Im Zuge der Umsetzung der FFH-Richtlinie 
wurden diese Landschaftspläne geändert. Im 
Rahmen des in der Kernarbeitsgruppe ein-
vernehmlich abgestimmten Verordnungsent-
wurfes weisen sie die Aue etwa im Bereich des 
Überschwemmungsgebietes eines 10-jähr-
lichen Hochwasserereignisses (HQ 10) als Na-
turschutzgebiet aus. Die übrigen Flächen des 
Siegauenkonzeptes sind weitgehend Land-
schaftsschutzgebiet. Die Ziele im Geltungs-
bereich des Siegauenkonzeptes wurden in 
die Entwicklungsziele der Landschaftspläne 
integriert. 

In dem Gebiet, für das keine rechtskräftigen 
Landschaftspläne vorliegen, wurde der von 
der Kernarbeitsgruppe erarbeitete Entwurf 
für eine ordnungsbehördliche Verordnung zur 
Ausweisung der Schutzgebiete NSG und LSG 
"Siegaue" durch die Bezirksregierung Köln 
umgesetzt. Mit der Rechtskraft dieser Ver-
ordnung im Mai 2005 wurde die bestehende 
Schutzverordnung für das NSG "Altarm der 
Sieg / Krummauel" in der Gemeinde Windeck 
aufgehoben. 

Für den Landschaftsplan Nr. 9 des Rhein-Sieg-
Kreises: Stadt Hennef - Uckerather Hochflä-
che befindet sich der Entwurf im Verfahren 
(Stand: Dezember 2006). Die ordnungsbe-
hördlichen Verordnungen für das NSG und 
das LSG "Siegaue" im Stadtgebiet Hennef so-
wie das NSG "Dondorfer See" werden in diesen 
Landschaftsplan übernommen.

Folgende Biotopmanagementpläne liegen im 
Geltungsbereich des SAK: 

•	 BMP für den Bereich "Gyssel" im NSG 
"Siegmündung" des LP 1 der Stadt Bonn

•	 BMP "Ackerinseln" im LSG "Siegmün-
dung" des LP 6 des Rhein-Sieg-Kreises

•	 BMP "Sieglarer See" im LP 7 des 
Rhein-Sieg-Kreises
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3	 ChaRaktERISIERung	Von	natuR	
und	landSChaft

3.1	 naturraum,	geologie,	Böden	
Der Geltungsbereich des SAK hat Teil an den 
folgenden Naturräumen (bflr 1978, 1972):

Der Abschnitt von der Mündung bis Hennef ist 
Teil der Sieg-Agger-Niederung (Untereinheit 
551.01), die zur Siegburger Bucht (551.0) ge-
hört. Diese liegt als Teil der Niederrheinischen 
Bucht (Großeinheit 55) in der Köln-Bonner 
Rheinebene (Haupteinheit 551). Das Siegtal 
zwischen Hennef und der Landesgrenze bei 
Windeck-Opperzau gehört zum Mittelsiegtal, 
der Achse des Mittelsiegberglandes (Haupt-
einheit 330) innerhalb des Süderberglandes 
(Großeinheit 33).

Die Niederrheinische Bucht reicht als tekto-
nisches Einbruchsfeld trichterförmig in die 
Mittelgebirgsformationen des Rheinischen 
Schiefergebirges hinein. Die rechtsrheinische 
Köln-Bonner Rheinebene wird von der Nie-
derterrasse des Rheines zwischen dem Steilab-
fall der Mittelterrasse und dem Rhein gebildet, 
hier wurden über Schottern und Sanden bis 
zu 2 m mächtige Decken aus Hochflutlehmen 
abgelagert. Die von Auen und Inselterrassen-
Resten bestimmte Sieg-Agger-Niederung be-
schreibt mit einer Breite von durchschnittlich 
2 km einen Bogen von der Rheinmündung bis 
Hennef. Teile der Überschwemmungsaue im 
Rückstaubereich des Rheines haben bis heu-
te mit dem mäanderartigen Verlauf der Sieg, 
Altgewässern und Auenwäldern den Charak-
ter einer naturnahen Auenlandschaft bewahrt 
(brunotte et al. 1994). Im Mündungsgebiet der 
Sieg herrschen hochwasserbeeinflusste san-
dige bis schwach lehmige braune Auenböden 
vor. 

Bild	4:	Übergang	der	breiten	Sieg-Agger-Niede-
rung	in	das	Stromtal	des	Rheins

Innerhalb der Deiche ist die landwirtschaft-
liche Nutzung weitgehend durch Grünland 
bestimmt, auf einigen höher gelegenen Ter-
rasseninseln wird noch Ackerbau betrieben. 
Die ertragreichen Böden außerhalb der Deiche 
werden überwiegend ackerbaulich genutzt. 

Das Süderbergland besteht als äußerster 
nordöstlicher Ausläufer des Rheinischen 
Schiefergebirges hauptsächlich aus paläozo-
ischen Gesteinen des Devons bis zu den un-
teren Stufen des Karbons. Durch tektonische 
Vorgänge wurden die sehr unterschiedlichen 
Gesteine (Schiefer, Grauwacken, Sandsteine, 
Quarzite, Kalke) im Osten stärker als im We-
sten herausgehoben. Der kleinräumige Wech-
sel der Gesteine bedingt im Mittelsiegbergland 
einen häufigen Wechsel der Bodenarten; es 
überwiegen tonige bis lehmige Braunerden. 
Das Mittelsiegbergland, eine von zahlreichen 
Gewässerläufen zertalte Rumpffläche zwi-
schen dem Bergischen Land im Norden und 
dem Westerwald im Süden, verbindet die 
Kölner Bucht mit dem Siegerland im Osten. 
Das relativ breite, kastenförmig eingeschnit-
tene und stark gewundene Tal bietet auf den 
teilweise von Löss überwehten Terrassen ver-
gleichsweise gute landwirtschaftliche Aus-
gangsbedingungen, so dass sich das offene 
Tal von den umgebenden waldreichen Hängen 
und Rücken abhebt. 

Bild	5:	Gewundene	Siegaue	bei	
Windeck-Stromberg	

Die Flusswindungen werden i. d. R. von zer-
runsten, bewaldeten Steilhängen an den 
Prallhängen der Außenbögen begleitet, denen 
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an den Gleithängen sanfte, in Terrassen ge-
gliederte und teilweise lössbedeckte, landwirt-
schaftlich meist als Grünland genutzte Flä-
chen gegenüberliegen. Außerhalb der Über-
schwemmungsgebiete entstanden auf den 
flachen Uferterrassen die Siedlungen. 

Als potenzielle natürliche Vegetation beschreibt 
trautmann (1973) für die überschwemmte Tal-
aue der Sieg auf der größten Fläche den Ei-
chen-Ulmenwald, nur im Rückstaubereich 
des Rheins unterhalb St. Augustin-Menden 
sind kleinere Bereiche mit Weidenwald und 
Mandelweiden-Gebüsch dargestellt. Letzteres 
besteht i. d. R. aus den drei Strauchweiden-
Arten Mandelweide, Korbweide und Purpur-
weide (selten) sowie deren Bastarden. Im obe-
ren Bereich geht der Eichen-Ulmenwald in die 
Einheit „Stieleichen-Hainbuchen-Auenwald 
der Berglandtäler einschließlich bach- und 
flussbegleitender Erlenwälder“ über, die auch 
an den in die Sieg mündenden Bachläufen 
vertreten ist. 

In der Sieg-Agger-Niederung grenzt auf höher 
liegenden Flächen der Maiglöckchen-Perlgras-
Buchenwald der niederrheinischen Bucht, 
stellenweise Flattergras-Traubeneichen-Bu-
chenwald an, im Mittelsiegtal werden die hö-
her gelegenen Flächen und die Talhänge von 
Hainsimsen-Perlgras-Buchenwald sowie Perl-
gras-Buchenwald und Hainsimsen-Buchen-
wald im Wechsel, teilweise auch von Flatter-
gras-Hainsimsen Buchenwald eingenommen. 

Die natürliche Vegetation wurde auf den mei-
sten Flächen durch Grünlandgesellschaften, 
in höher gelegenen und ausgedeichten Be-
reichen durch Ackerflächen ersetzt. Natür-
liche bzw. naturnahe Waldgesellschaften blie-
ben an Steilhängen und im Mündungsbereich 
der Sieg als Relikte erhalten. 

3.2	 klima
Das Großklima des Untersuchungsgebietes 
ist atlantisch geprägt mit milden Wintern und 
mäßig warmen Sommern. Innerhalb des Sieg-
tales ist ein Übergang vom stärker kontinental 
gefärbten Klima der Rheinischen Bucht zum 
feuchteren und kühleren Mittelgebirgsklima 
zu beobachten. Die klimatische Begünstigung 
der Köln-Bonner Rheinebene im Lee von Ei-
fel und Villerücken ist im rechtsrheinischen 
Teil nur noch stark abgeschwächt wirksam 
(bflr 1978). In Zusammenhang mit den vor-
herrschenden maritimen Luftmassen nimmt 
die jährliche Niederschlagssumme nach Os-
ten hin schnell von 700 mm im Bereich des 

Rheins bis auf 1.300 mm im Bergland zu 
(Steigungsregen).

Bezogen auf das gesamte Einzugsgebiet fallen 
im langjährigen Durchschnitt (1965 – 1992) 
1.098 mm Niederschläge, davon 521 mm im 
Sommer- und 587 mm im Winterhalbjahr. Be-
zogen auf das gesamte Jahr fließen ca. 50 % 
ab, ca. 40 % verdunsten und ca. 10 % tragen 
zur Grundwasserneubildung bei. 

Mit mittleren Jahrestemperaturen zwischen 
8,0 und 9,2 °C ist das Mittelsiegbergland kli-
matisch gegenüber den übrigen Teilen des 
Süderberglandes begünstigt, gegenüber den 
begleitenden Höhen ist wiederum das Sieg-
tal etwas wärmer. Im Tal kann sich allerdings 
von den Hängen abfließende Kaltluft sam-
meln, so dass sich vermehrt Nebel bilden. Im 
aufgeweiteten unteren Siegtal unterhalb Hen-
nef ist dieser Effekt nur noch abgeschwächt 
wirksam.

Tabelle	2:	Niederschläge	im	
Sieg-Einzugsgebiet

Sommer-
halbjahr  
(Mai bis 

Okt.)

Winter-
halbjahr  
(Nov. bis 

April)

Jahr 
gesamt

Nieder-
schlag

521 mm 577 mm 1.098 mm

Abfluss-
wirksam

166 mm 421 mm 587 mm

3.3	 gewässer
3.3.1	 Allgemeine	Charakterisierung	
Die Sieg ist ein Mittelgebirgsfluss mit einer 
Gesamtlänge von rund 150 km. Das Einzugs-
gebiet umfasst mit ca. 2.800 km2 Teile des 
Bergischen Landes und des Siegerlandes, das 
Mittelsieg-Bergland sowie Teile des Rothaar-
gebirges und des Westerwaldes. Die Typologie 
des LUA NRW (2001b) charakterisiert die Sieg 
als schottergeprägten Fluss des Grundgebir-
ges mit gefällereichen Übergangsbereichen 
in das Tiefland. Der dominierende Anteil des 
Einzugsgebietes liegt im Grundgebirge. Dem 
Oberlauf der Sieg bis zur Landesgrenze zu 
Rheinland-Pfalz (Gewässer zweiter Ordnung) 
fließen die Bäche Liffe, Weißbach und Alche 
zu, im Abschnitt in Rheinland-Pfalz (Gewäs-
ser erster Ordnung) münden Asdorfer Bach, 
Heller, Nister und Wissebach ein. 
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Die wichtigsten einmündenden Fließgewässer 
im Geltungsbereich des Siegauenkonzeptes 
sind Eipbach, Krabach, Bröl, Hanfbach, 
Wahnbach, Pleisbach sowie die Agger mit Sülz 
und Naafbach.

Bild	6:	Mündung	der	Bröl	in	die	Sieg

Von der Quelle bei 608 m üb. NN bis zur 
Mündung in den Rhein bei 48 m üb. NN über-
windet die Sieg einen Höhenunterschied von 
560 m, das mittlere Gefälle beträgt ca. 3,6 ‰. 
In zahlreichen Mäandern zieht sich der Mittel-
lauf durch das Rheinische Schiefergebirge mit 
sanften Gleithängen und steil aufragenden 
Prallhängen. Im Unterlauf in der Köln-Bonner 
Rheinebene weiten sich Fluss und Aue auf, 
nachdem die Sieg das Mittelgebirge verlassen 
hat. 

Am Pegel Menden, ca. 10 km vor der Mün-
dung in den Rhein, liegen nach Stua Köln u. 
rSK (1995) für den Zeitraum zwischen 1965 
bis 1992 folgende Abflusswerte vor: 

Niedrigwasser (NQ)  
2,40 m3/sec
Mittleres Niedrigwasser (MNQ) 
6,47 m3/sec
Mittelwasser (MQ) 
56,6 m3/sec
Mittleres Hochwasser (MHQ) 
554 m3/sec
Hochwasser (HQ) 
1.053 m3/sec

Die Werte entsprechen einem abflusswirk-
samen Jahresniederschlag von 587 mm, auf 
das Winterhalbjahr (November bis April) ent-
fallen davon 421 mm, auf das Sommerhalb-
jahr 166 mm. 

Die Wasserstände liegen bei Niedrigwasser 
zwischen 0,30 und 0,50 m, bei Hochwasser 
können sie auf 4,50 bis 5,00 m ansteigen. 
Die Hochwasserereignisse mit einer mittleren 

Fließgeschwindigkeit der Sieg von 2 bis 3 m/
sec treten im allgemeinen zwischen November 
und Mai auf. Die Spitzenhochwässer liegen in 
der Regel im Winterhalbjahr, d.h. zwischen 
Dezember und März, die Extremwerte bei 
Niedrigwasser in den Monaten Juni bis Ok-
tober. Die Vorländer werden regelmäßig zwi-
schen 12 und 65 Tage im Jahr überflutet. 

Im Mündungsbereich der Sieg in den Rhein 
ist bei Rheinhochwässern der Rückstau in der 
Siegaue bis zur Straßenbrücke bei Menden, 
ca. 9 km siegaufwärts, wirksam. 

Bild	7:	Hochwasser	an	der	Gaststätte	„Zur	
Siegfähre“	im	Rückstaubereich	des	Rheins

3.3.2	 Gewässerqualität	und	
Sedimentbelastung

Die Gewässerqualität wird durch die Parame-
ter Struktur- und Gewässergüte beschrieben: 
“Wasserqualität und Gewässerstruktur sind 
für die Funktionsfähigkeit eines Gewässer-
ökosystems gleichermaßen von Bedeutung” 
(LUA NRW 1998: 7). An der Sieg ist aufgrund 
der früheren Industrieansiedlungen zusätz-
lich die Sedimentbelastung von Bedeutung. 
Die Gewässerstruktur bezeichnet die räum-
lichen und materiellen Ausprägungen und 
Differenzierungen des Gewässers, soweit sie 
für ökologische Funktionen bedeutend sind. 
Sie ist ein Maß für die ökologische Qualität 
der Gewässer- und Uferstrukturen sowie der 
durch diese angezeigten ökologischen Pro-
zesse. In der abschnittsweisen Darstellung 
werden die zahlreichen erhobenen Parameter 
zu einer Bewertung von Sohle, Ufer und Um-
feld zusammengefasst. Diese können weiter 
zu einer Gesamtbewertung aggregiert werden. 
Maßstab für die Bewertung ist der heutige po-
tenzielle natürliche Gewässerzustand (hpnG) 
(MUNLV 2003). 
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In der Gesamtbewertung reicht nach der Kar-
tierung von 2001 die Spanne an der Sieg im 
Bereich des Siegauenkonzeptes von Klasse 2 
“gering verändert” bis Klasse 7 “vollständig 
verändert” (vgl. Kapitel 5.2.1). Ein deutlicher 
Schwerpunkt liegt in den Klassen 5 “stark 
verändert” und 6 “sehr stark verändert”, die 
Klassen 2 und 7 wurden nur vereinzelt kar-
tiert. Abschnitte der Güteklasse 3 “mäßig 
verändert” finden sich auf wenigen Strecken, 
z. B. im Bereich der eigendynamischen Ent-
wicklungsstrecken bei Hennef-Allner und 
Windeck-Röcklingen. 

Bild	8:	Befestigte	Sieg	bei	Eitorf-Merten

Erst oberhalb Windeck-Dattenfeld ist eine 
deutliche Verschiebung zu den Güteklassen 3 
„mäßig verändert“ und 4 „deutlich verändert“ 
erkennbar. Für diese Bewertung spielt die 
Landnutzung (Landwirtschaft, Verkehrswege) 
eine größere Rolle als die Nutzung des Gewäs-
sers selbst (vgl. Kapitel 5.2.1). Die Ergebnisse 
belegen, dass an der Sieg trotz des naturnah 
erscheinenden Landschaftsbildes der Aue ein 
erheblicher Handlungsbedarf besteht, um Ge-
wässer und Aue in einen naturnahen Zustand 
zu überführen. 

Bewertungsgrundlage für die Gewässergüte 
ist die Besiedlung mit Kleinlebewesen. Mit den 
Stufen der Gewässergüte korrelieren i. d. R. 
weitere Parameter der Gewässerqualität wie 
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB) oder die 
Nährstoffbelastung. 

Die Gewässergüte der Sieg in Nordrhein-West-
falen zeigte in den 70er Jahren eine hohe Be-
lastung in allen Abschnitten. Bis 1997 konnte 
u. a. mit dem Bau von Kläranlagen eine deut-
liche Verbesserung erreicht werden. Im Jahr 
2002 wurde überwiegend die Klasse II (mäßig 
belastet) festgestellt (StUA Köln 2004, gellert 
2000, vgl. Kapitel 5.2.2). 

Die Einleitungen der früheren metallverarbei-
tenden Industrie an der Sieg führten zu teil-
weise hohen Schwermetallbelastungen der Se-
dimente. Die geogene Hintergrundbelastung 
wird dabei deutlich übertroffen. Insbesondere 
die Altgewässer der Sieg sind mit Schwerme-
tallen belastet (Stua Köln u. rSK 1995, vgl. 
Kapitel 5.2.3). 

3.3.3	 Historische	Entwicklung	der	Sieg	
und	ihrer	Aue

Für die Rekonstruktion der historischen Ver-
läufe wurden das Urkataster des Rhein-Sieg-
Kreises um 1830, die Preußische Uraufnahme 
von 1845 und der Plan zur “Siegcorrection von 
1874” verwendet. Vergleicht man die histo-
rischen Karten (vgl. Stua Köln u. RSK 1995, 
Kartensatz 6) mit dem heutigen Verlauf der 
Sieg, so ist festzustellen, dass der Gewässer-
verlauf auf etwa 37 km Länge verändert und 
um etwa 6 km verkürzt wurde. Hinzu kommt 
die Einengung und Festlegung des Gewässer-
bettes auf der gesamten Strecke. 

Die Bilanz der Retentionsräume für Hoch-
wasser ergibt, dass von den etwa 3.400 ha 
Siegauenfläche um 1850 bis heute ca. 50 % 
verloren gegangen sind. Bei Hochwasser 
werden diese Bereiche nicht mehr über-
schwemmt, wodurch sich die Hochwassersi-
tuation an Sieg und Rhein verschärft. 

Gemessen am Stand 1850 sind etwa 7 % der 
Retentionsräume kurzfristig wiedergewinn-
bar, weitere 10 % können langfristig zurück-
gewonnen werden. 33 % der Auenflächen sind 
wohl als Retentionsraum verloren.

Tabelle	3:	Flächenbilanz	der	Retentionsräume	in	der	Siegaue	von	der	Landesgrenze	zu	Rhein-
land-Pfalz	bis	zur	Mündung	in	den	Rhein	zwischen	1850	und	heute	

Siegaue  
um 1850

Siegaue  
heute

Verlust an  
Retentions-

raum

Kurzfristig 
wieder 

gewinnbar

Langfristig 
wieder 

gewinnbar
Fläche 3.526 ha 1.833 ha 1.693 ha 254 ha 354 ha

Anteil 100 % 52 % 48 % 7 % 10 %
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Die wichtigsten Veränderungen in der Siegaue 
werden im Folgenden aufgeführt: 

	Bau der Eisenbahnlinie durch das Siegtal 
um 1850 (Abbildung 4)
•	 Durchstich der Schleife in Windeck-

Krummauel; Verkürzung des Sieg-
laufes um 2,5 km, Entstehung eines 
6,5 m hohen Wasserfalles 

•	 Durchstich der Schleife bei Hennef-
Lauthausen, Verkürzung um 1 km

•	 Verlegung und Begradigung der Sieg bei 
Herchen, Eitorf und Bülgenauel auf ei-
ner Strecke von mehreren Kilometern 

Abbildung	3:	Siegverlegung	beim	Bau	der	
„Köln-Gießener	Eisenbahn“	(Section	VI)	um	
1850;	Ausschnitt	heutiger	Dondorfer	See	
(aus:	Köln-Mindener eisenbaHn-GesellscHaft	1865)

	"Sieg-Correction" an der unteren Sieg nach 
1874
•	 Durchstich und Verwallung von Fluss-

schleifen zur Verbesserung der land-
wirtschaftlichen Nutzbarkeit

Abbildung	4:	Ausschnitt	aus	den	Plänen	zur	
„Sieg-Correction“	1847	(Reproduktion)

	Bau von Hochwasserschutzdeichen seit 
etwa 1900 zum Schutz von Siedlungen, 
Industrieflächen und Landwirtschaftsflä-
chen, z. B.
•	 Einengung des Überschwemmungs-

gebietes im Bereich Sieglar von ca. 
2.000 m auf ca. 1.000 m

•	 Verengung des Überschwemmungsge-
bietes im Hennefer Bogen zwischen 
Siegburg und Hennef von ca. 1.200 m 
auf ca. 300 m

•	 Ausdeichung einer landwirtschaftlich 
genutzten Fläche im Bülgenaueler Bo-
gen zwischen Hennef und Eitorf, Ver-
lust von ca. 30 ha Retentionsraum; 
nach 1950 Bau einer Wochenendhaus-
siedlung auf einer Teilfläche

	Bau der Siegtal-Straße um 1900 mit teil-
weiser Führung in Dammlage
•	 Ausdeichung einer ca. 100 ha großen 

Retentionsfläche im "Kaldauer Feld" 
oberhalb Siegburg

•	 Abschneiden einer Retentionsfläche von 
ca. 16 ha bei Windeck-Wilberhofen
(Beide Flächen wurden nicht bebaut 
und können kurzfristig als Retentions-
raum zurückgewonnen werden.)

	Siegverlegungen nach 1945 im Zuge des 
Baues von Verkehrs- und Versorgungs-
trassen, z. B.
•	 Abgrabung der Siegaue und Sicherung 

der Siegufer bei Troisdorf und Verle-
gung der Sieg bei Siegburg auf einer 
Länge von ca. 2.000 m für den Neubau 
der A 560 

•	 Verlegung der Sieg bei Hennef-Blanken-
berg auf einer Länge von ca. 1.000 m im 
Zuge des Ausbaues der Kreisstraße K 9 
und des Neubaues einer Siegbrücke

•	 Verlegung der Sieg im Bereich Eitorf 
auf einer Länge von ca. 1.000 m zum 
Bau der Ortsumgehung Eitorf und zum 
Hochwasserschutz für die Ortslage 
"Weyerhof"

•	 Verlegung der Sieg bei Windeck-Datten-
feld auf einer Länge von ca. 1.000 m für 
den Ausbau der Siegtalstraße L 333

•	 Verlegung der Sieg bei Windeck-Ros-
bach auf einer Länge von ca. 500 m für 
den Ausbau der Bundesstraße B 256

	Querung der Siegaue im Pleiser Bogen bei 
St. Augustin-Niederpleis durch die ICE-
Neubaustrecke Köln – Frankfurt 
•	 Kreuzung der Siegaue auf einer Strecke 

von ca. 2.000 m
•	 Weitere Einengung der durch die Däm-

me von A 560 und Bahnstrecke Köln 
– Siegen bereits stark verkleinerten 
Aue von ca. 500 m auf ca. 300 m durch 
Dammschüttung und Trogbauwerk; 
Verlust von ca. 40.000 m3 Retenti-
onsvolumen, der ausgeglichen werden 
muss (Städtler u. Patt 2002)
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Bild	9:	Querung	der	Siegaue	durch	die	ICE-
Strecke	Köln	–	Frankfurt:	Bau	des	Siegauen-
tunnels	in	offener	Bauweise

Von den 75 km der Sieg im Geltungsbereich 
des SAK sind heute ca. 13 % (10 km) beidsei-
tig und ca. 20 % (15 km) einseitig von Deichen 
begleitet. Rund 67 % (50 km) sind nicht einge-
deicht. Als Folge der Hochwasserschutzmaß-
nahmen dehnten sich stellenweise Siedlungs-
flächen in die Aue aus. Die landwirtschaftliche 
Nutzung konnte in den hochwasserfreien Be-
reichen intensiviert werden. 

Die Siegquerungen durch die Eisenbahnlinie 
sowie durch Straßen bilden Zwangspunkte 
für die Entfesselung des Gewässers, die so-
wohl die Breite der Sieg begrenzen als auch 
die Sohllage festlegen. Zwischen den Bau-
werken auftretende Sohleintiefungen müs-
sen durch wasserbauliche Maßnahmen (z. B. 
Sohlschwellen) aufgefangen werden. 

Bild	10:	Durch	Deiche	und	Straßendäm-
me	eingeengte	Überschwemmungsaue	bei	
Siegburg

3.4	 Biotope,	Vegetation	und	fauna
Für die Charakterisierung der Lebensräume 
und der Vegetation wird neben dem Grobkon-
zept (Stua Köln u. rSK 1995) die Kartierung 
von Grünlandvegetation und Biotoptypen in 
der Siegaue (ginSter + SteinHeuer 1998) he-
rangezogen, ergänzt durch die Grünlandkar-
tierung in der Siegaue zur Überprüfung der 
Schutzwürdigkeit bestimmter Grünlandflä-
chen (ginSter + SteinHeuer 2001). Zusätzlich 
wurden spezielle Untersuchungen von Flora 
und Fauna sowie Pflegepläne ausgewertet. 

Die im Text genannten Arten und deren lan-
desweiten und regionalen Gefährdungsgrade 
nach löbf / lfa nrW (1999) sind in einer 
Liste im Anhang 7 zusammengefasst. 

3.4.1	 Überblick
Die Siegaue weist sowohl am Sieglauf selbst 
als auch im weiteren Umfeld noch eine Viel-
zahl naturraumtypischer Strukturen auf. Im 
oberen Abschnitt wird das relativ enge Siegtal 
durch das umgebende Mittelgebirge geprägt, 
unterhalb Hennef weitet sich das Tal zu einer 
Tieflandfluss-Aue und geht im Mündungsbe-
reich in die Stromtal-Landschaft des Rheins 
über. Landschaftsprägend sind neben klein-
flächigen naturnahen Strukturen mit Schwer-
punkt im flussnahen Bereich nutzungsge-
prägte Biotoptypen der Kulturlandschaft. Im 
Unterlauf ist die Siegaue häufig durch Schutz-
deiche eingeengt, die im natürlichen Über-
schwemmungsgebiet errichtete Siedlungs- 
und Gewerbeflächen sowie landwirtschaftlich 
genutzte Flächen hochwasserfrei halten. 

Insbesondere in der Siegburger Bucht wird 
die Aue zusätzlich durch Verkehrsachsen und 
Leitungstrassen eingeengt und zerschnitten. 

Bild	11:	Durch	Verkehrstrassen	begrenzte	und	
von	Hochspannungsleitungen	durchzogene	
Aue	bei	Siegburg-Zange
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Als weitere technische Anlagen zur Ver- und 
Entsorgung liegen z. B. Trinkwassergewin-
nungsanlagen oder Kläranlagen in der Aue. 

Charakteristisch ist im oberen Auenabschnitt 
von der Landesgrenze bis etwa Hennef die 
grünlandgeprägte, relativ schmale Aue. Im 
unteren Auenabschnitt nimmt der Anteil der 
Ackernutzung stark zu, die außerhalb der 
Deiche dominiert. Das ehemals sehr vielge-
staltige Vegetationsmosaik in Abhängigkeit 
von Standort und spezifischer Nutzung wur-
de im Zuge der Nutzungsintensivierung stark 
nivelliert. Strukturierende Kleingehölze sowie 
Kleingewässer wurden in Anzahl und Ausdeh-
nung stark zurückgedrängt.

Abgesehen von den geschlossenen Waldflä-
chen im Mündungsbereich der Sieg nimmt 
Wald in der Aue einen untergeordneten Anteil 
ein. Im unteren Auenabschnitt dominieren 
auf den Hartholzauenwald-Standorten stand-
ortfremde Hybrid-Pappelforste, die inzwi-
schen teilweise mit standortheimischen Arten 
unterpflanzt wurden. In den übrigen Auenab-
schnitten sind die kleineren Waldflächen und 
Gehölzbestände überwiegend aus bodenstän-
digen Laubgehölzen zusammengesetzt, Par-
zellen mit Nadel- oder nicht bodenständigen 
Laubgehölzen sind vereinzelt vorhanden. 

Bild	12:	Auenwälder	an	der	Unteren	Sieg	mit	
hohem	Anteil	an	Pappelaufforstungen	und	
einzelnen	naturnahen	Beständen

Als typische Auenstrukturen treten natur-
nahe Flussabschnitte mit streckenweise 
ungenutzten Uferrandstreifen, Altarme mit 
Röhrichtzonen und Ufergehölzen sowie Alt-
rinnen, teilweise mit Stillgewässern, auf. Die 
ursprünglichen, standorttypischen Auen-
wälder der Weichholzaue sind nur noch in 
kleinen Fragmenten vorhanden, natürliche 
Hartholzauenwälder hingegen fehlen in der 
Siegaue. Ihre Standorte werden überwiegend 

landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb des 
Überschwemmungsgebietes eines 10-jähr-
lichen Hochwassers (HQ 10) ist die Grünland-
nutzung bestimmend, etwa 60 Prozent des 
gesamten Untersuchungsgebietes werden als 
Grünland bewirtschaftet. 

Das Grünland innerhalb des HQ 10 nimmt 
in der Regel absolute Grünlandstandorte ein 
und ist meist intensiv genutzt, zunehmend 
finden Nach- und Übersaaten sowie Pflegeum-
brüche statt. Vereinzelt wurden Parzellen aus 
der Nutzung genommen und fallen brach. 
Der überwiegende Anteil der Grünlandflächen 
wird als Mähwiese genutzt und/oder intensiv 
beweidet. 

Stellenweise sind Flutrasen sowie Feucht- 
und Nassgrünland-Komplexe erhalten, insbe-
sondere in den Altstromrinnen und Bach-Nie-
derungen, auf höher gelegenen Flächen in der 
Aue finden sich substratbedingte Übergänge 
in trockene oder magere Ausbildungen. Ex-
tensiv genutztes Magergrünland tritt verein-
zelt kleinflächig auf. Vorherrschende Grün-
landgesellschaften sind entsprechend der in-
tensiven Nutzung artenarme Glatthaferwiesen 
und Weidelgras-Weißklee-Weiden auf gut ge-
düngten Standorten mittlerer Wasserversor-
gung. Die Nutzung der Glatthaferwiesen ist 
durch Mahd gekennzeichnet, oftmals werden 
die Flächen nach der ersten Mahd beweidet. 
Weidelgras-Weißklee-Weiden sind bei guter 
Nährstoffversorgung durch häufige Nutzung, 
vornehmlich Beweidung, bestimmt. 

Bild	13:	Unterschiedliche	Grünlandtypen	im	
Siegbogen	bei	Hennef-Auel
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Die Vielfalt der Lebensräume in der Siegaue 
bzw. im siegnahen Bereich zeigt am Beispiel 
der Lebensräume für Vögel Tabelle 4.

Tabelle	4:	Avifaunistische	Funktionsräume	an	der	Sieg

Funktionsraum Lebensgemeinschaft

Strukturreiches Fließgewässer
Eisvogel, Wasseramsel, Gebirgsstelze, Uferschwalbe, Fluss-
regenpfeifer, Flussuferläufer, Graureiher (NG), Gänsesäger 
(WG) 

Strukturreiche Stillgewässer
Zwergtaucher, Teichhuhn, Blässhuhn, Haubentaucher, 
Stockente; 
im Winter zusätzlich diverse Schwimm- und Tauchenten

Strukturarme Stillgewässer
Flussregenpfeifer (nur bei naturnahem Kiesgrund), Mö-
wenarten (NG), Enten- und Gänsearten als WG

Strömungsberuhigtes Fließgewässer (mit 
begleitenden Deckung bietenden Ge-
hölzen)

Teichhuhn, Blässhuhn, Stockente;  
im Winter zusätzlich z. B. Zwergtaucher, Reiherente u. a. 
Vögel der Stillgewässer

Röhricht / Hochstauden-Komplexe (mit 
vereinzelten Sträuchern)

Rohrammer, Sumpfrohrsänger, Feldschwirl, Schwarzkehl-
chen, Gartengrasmücke

Auwald/Bruchwald
Buntspecht, Kleinspecht, Blau-, Kohl, Sumpf- und Weiden-
meise, Gartenbaumläufer, Graureiher (Bruthabitat), Gelb-
spötter, Pirol, Grauschnäpper, Nachtigall 

Galerieartige lichte Ufergehölze (lichte 
flussbegleitende Baumweiden- und Erlen-
galerien mit Röhricht, Hochstauden oder 
angrenzendem Grünland; dicht geschlos-
sene Bestände siehe Auenwald)

Kleinspecht, Blau-, Kohl, Sumpf- und Weidenmeise, Garten-
baumläufer, Gartengrasmücke, Sumpfrohrsänger, Wachol-
derdrossel (entlang der Sieg in diesem Habitat regelmäßig 
kleine Brutkolonien), Kormoran (Ruheraum)

Hangwald /Laubwald (strukturreich auf-
gebaute Waldbestände)

Grau-, Grün-, Schwarz- und Buntspecht, Blau-, Kohl-, 
Sumpf- und Weidenmeise, Misteldrossel, Fitis, Mönchs-
grasmücke

Parklandschaft der Aue (durch Grünland 
und Großbäume geprägte, strukturreiche 
Landschaft)

Baumfalke, Turmfalke, Grünspecht, Kleinspecht, Hohltau-
be, Steinkauz, Turteltaube, Rabenkrähe, Elster, Winter-
goldhähnchen, Schwarzmilan, Gelbspötter, Grauschnäp-
per, Gartenbaumläufer

Grünlandaue (von offenen und weiten 
Grünlandflächen geprägt)

typische Grünlandarten wie Wiesenpieper oder Braun-
kehlchen fehlen an der Sieg als Brutvögel, treten aber in 
diesen Habitaten als Durchzügler und Wintergäste auf, zu-
nehmende Bedeutung für rastende Gänsearten

Strukturreiches Grünland / struktur-
reiches Offenland

Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer, Gartengrasmü-
cke, Heckenbraunelle 

Siedlung 
Bachstelze, Gebirgsstelze, Amsel, Grünfink, Haus- und 
Feldsperling, Kohl- und Blaumeise 
(in Ufernähe u. a. auch hohe Eignung für Nischenbrüter)

Siedlungsnahe Parks
Stockenten und domestizierte Gänsearten (Neozoen), Am-
sel, Meisenarten, Grünfink, Stieglitz, Buntspecht u. a.

Quelle: Vollmer (2004)
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3.4.2	 Fließgewässer
Zwischen der Landesgrenze und Eitorf und der 
Einmündung der Bröl bei Hennef ist die Sieg 
als Mittelgebirgsfluss einzustufen, der untere 
Abschnitt in der Köln-Bonner Bucht weist da-
gegen zunehmend Merkmale eines Tiefland-
flusses auf. Diese Verhältnisse spiegeln sich 
in der Besiedlung der Sieg mit einheimischen 
Tierarten wider. Spezielle Verhältnisse treten 
im Mündungsbereich der Sieg auf, da sich hier 
die Einflüsse des Rheins und der Sieg über-
lagern. Diese Überlagerung unterschiedlicher 
dynamischer Entwicklungen führt zu spe-
ziellen morphologischen Verhältnissen und 
sehr differenzierten Bodenverhältnissen auf-
grund der unterschiedlichen Materialeinträ-
ge von Rhein und Sieg (brunotte et al. 1994). 
Im Unterschied zur übrigen Siegaue sind hier 
kalkhaltige Böden vorhanden. Die speziellen 
Verhältnisse bedingen eine besondere Vielfalt 
an Pflanzenarten mit einem hohen Anteil be-
drohter Arten (C+S 1995). 

Der Sieglauf ist über weite Strecken durch Ge-
wässerregulierungsmaßnahmen beeinflusst. 
Bedingt durch Ausbau- und Befestigungs-
maßnahmen bewegt sich die Sieg weitge-
hend in einem festgelegten Lauf, das Gerinne 
weist nur teilweise natürliche oder naturnahe 
Strukturen auf. 

Stauwehre befinden sich im Geltungsbereich 
des Siegauenkonzeptes in der Agger kurz vor 
der Mündung in die Sieg sowie in der Sieg bei 
Siegburg, Eitorf-Unkelmühle, Windeck-Dat-
tenfeld und Windeck-Schladern. Durch den 
Einbau von Aufstiegsrampen und Fischpäs-
sen sind diese Wehre für den Aufstieg von Fi-
schen inzwischen wieder passierbar (Städtler 
u. Patt 2003, Städtler u. ScHrenK 2001). 

Bild	14:	Wehr	bei	Siegburg	mit	Fisch-
aufstieg	und	Kontrollstation	des	
Wanderfischprogramms

Als naturnahe Flussabschnitte sind neben 
weiteren kleineren Strecken in erster Linie die 
eigendynamischen Entwicklungsstrecken bei 
Hennef-Allner und bei Windeck-Röcklingen 
zu nennen sowie der Siegbogen bei Hennef-
Auel, der in LUA NRW (2001a) als Referenz-
strecke mit der besonderen Struktur „Ufer-
bänke mit Gleituferrinnen“ angegeben ist. 
Weitere naturnahe Strecken entwickeln sich 
im Umfeld der Flutmulden im Pleiser Bogen 
und nördlich Menden sowie im Bereich der 
Aggermündung. 

Alle naturnahen Strecken zeichnen sich 
durch das Vorkommen typischer Brutvogel-
arten aus. So treten regelmäßig Gebirgsstelze 
(Motacilla cinerea) und Eisvogel (Alcedo atthis) 
auf, im oberen Abschnitt tritt die Wasseramsel 
(Cinclus cinclus) hinzu. Als Nahrungshabitat 
werden Flachuferbereiche auf dem Durchzug 
vom Wald-Wasserläufer (Tringa ochropus) auf-
gesucht (Vollmer 2004, fränzel 2004). In den 
hohen Steilwänden am Pleiser Bogen kann 
seit 2002 eine größere Uferschwalben-Kolonie 
(Riparia riparia) beobachtet werden. Auf den 
neu entstandenen, ausgedehnten Kiesflächen 
dokumentiert Vollmer (2004) acht Brutpaare 
des Fluss-Regenpfeifers (Charadrius dubius), 
allerdings konnte nur in einem Fall der Brut-
erfolg belegt werden. 

Bild	15:	Eisvogel	-	inzwischen	wieder	an	der	
Sieg	verbreitet
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In der Besiedlung durch Brutvögel zeigt sich 
nach Vollmer (2004) an der Sieg ein Unter-
schied zwischen den Naturräumen: Während 
am Unterlauf bzw. in der Rheinebene etwas 
wärmeliebende Arten wie Pirol (Oriolus ori-
olus), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), 
Gelbspötter (Hippolais icterina), Hohltaube 
(Columba oenas) und Steinkauz (Athene noc-
tua) ihren Schwerpunkt haben, kommt die 
Wasseramsel ausschließlich am Mittellauf 
vor, stärker an Wälder gebundene Arten wie 
Sumpf- und Weidenmeise (Parus palustris, 
P. montanus), Klein-, Schwarz- und Grau-
specht (Dendrocopos minor, Dryocopus marti-
us, Picus canus) haben dort einen deutlichen 
Verbreitungsschwerpunkt. 

Allgemein zeigt sich heute an der Sieg im Ver-
gleich der von WinK (1974, zit. in Vollmer 2004) 
beschriebenen Situation zum Zeitpunkt der 
vermutlich schlechtesten Wasser- und Struk-
turgüte ein deutlich erweitertes Spektrum 
auetypischer Vogelarten (z. B. Eisvogel und 
Teichhuhn [Gallinula chloropus]). Auch wenn 
die Populationen bei Arten mit hohen Ansprü-
chen wie Fluss-Regenpfeifer, Teichrohrsän-
ger (Acrocephalus scirpaceus) und Zwergtau-
cher (Tachybaptus ruficollis) noch nicht als 
stabil betrachtet werden können, belegt das 
Arteninventar die deutliche Verbesserung der 
Vogelhabitate in der Aue. 

Im Winter kommen an der Sieg viele Vogel-
arten als Wintergäste und Durchzügler vor, die 
den Fluss und die Aue als Nahrungs- und Ru-
heraum nutzen. Neben dem Gänsesäger (Mer-
gus merganser), der nach Vollmer (2004) als 
Leitart unter den Wintergästen gelten kann, 
wurden u. a. Krickente (Anas crecca), Schnat-
terente (Anas strepera), Reiherente (Aythya 
fuligula), Tafelente (Aythya ferina) und Zwerg-
säger (Mergus albellus) beobachtet. 

Bild	16:	Gänsesäger	als	Wintergäste	am	Wehr	
bei	Siegburg

Hinzu kommen Vogelarten, die im Winter aus 
der Region an die Sieg kommen (Strichvögel) 
wie Haubentaucher (Podiceps cristatus) und 
Zwergtaucher sowie Graureiher (Ardea ci-
nerea) und Kormoran (Phalacrocorax carbo). 
Häufige Durchzügler sind Wald-Wasserläufer 
(Tringa ochropus) und Fluss-Uferläufer (Tringa 
hypoleucos) (Vollmer 2004).

Bedingt durch Morphologie und Ausbauzu-
stand der Sieg entstehen unterschiedliche 
Strömungsgeschwindigkeiten und –muster 
sowie wechselnde Wassertiefen. Stellenwei-
se, meist im Bereich von Sohlgleiten, treten 
Stromschnellen auf. Die Gewässersohle ist 
durch steinig-kiesiges Substrat geprägt, des-
sen Zwischenräume meist mit Feinmaterial 
zugesetzt sind. Großflächige Ablagerungen 
von Feinsedimenten können sich aufgrund 
der Verengung des Flussbettes und der zeit-
weise hohen Fließgeschwindigkeiten nicht bil-
den. Die vorhandenen Strukturen bieten Le-
bensräume für zahlreiche, z. T. auch seltene 
Arten der Wirbellosen, z. B. Eintagsfliegen, 
Steinfliegen, Köcherfliegen, Libellen und Was-
serkäfer, die für große sommerwarme Flüsse 
charakteristisch sind (LUA NRW 2001a). 

Eine Reihe typischer, anspruchsvoller Arten 
der Fließgewässer konnte Kiefer (1996) in ih-
rer Untersuchung der Libellenfauna an der 
Sieg zwischen Eitorf und der Mündung nach-
weisen. Neben der überall an der Sieg vorkom-
menden und als Indikatorart für naturnahe 
Fließgewässerstrukturen bestätigten Gemei-
nen Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) wur-
de für weitere typische Arten im gesamten 
Gebiet die Bodenständigkeit nachgewiesen, 
z. B. für die Westliche Keiljungfer (G. pul-
chellus) sowie Gebänderte und Blauflügelige 
Prachtlibelle (Calopteryx splendens, C. virgo), 
letztere mit Schwerpunkt in den oberen Un-
tersuchungsabschnitten. fränzel (2004) ver-
mutet darüber hinaus im näheren Umfeld des 
„Röcklinger Bogens“ die Bodenständigkeit der 
Kleinen Zangenlibelle (Onychogomphus forci-
patus), einer weiteren typischen Art der Fließ-
gewässer. An langsam fließenden Strecken, 
z. B. oberhalb von Stauwehren, konnten sich 
nach Kiefer (1996) auch Arten der stehenden 
und langsam fließenden Gewässer wie Groß-
er Blaupfeil (Orthetrum cancellatum), Gemeine 
Federlibelle (Platycnemis pennipes) und Wei-
denjungfer (Lestes viridis) ansiedeln. 
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Bild	17:	Gebänderte	Prachtlibelle	am	Siegufer	
bei	Hennef

Insbesondere die zahlreichen Rauschenstre-
cken der Sieg in Kombination mit Flachufern 
an den Innenbögen sind die Grundlage für das 
vorkommen einer reichhaltigen Fauna von Fi-
schen und Neunaugen. 

Nach freyHof (1998) konnten in der Sieg zwi-
schen 1992 und 1997 43 von 57 natürlicher-
weise zu erwartenden Arten nachgewiesen 
werden. Dabei handelt es sich entsprechend 
den vorhandenen Strukturen überwiegend 
um strömungsliebende Arten. Bemerkenswert 
sind die weit wandernden Arten Lachs (Sal-
mo salar), Meerforelle (Salmo trutta trutta) so-
wie Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) und 
Meerneunauge (Petromyzon marinus), weiter-
hin die Populationen von Äsche (Thymallus 
thymallus), Schneider (Alburnoides bipuncta-
tus) und Zährte (Vimba vimba). 

Bild	18:	Großer	männlicher	Lachs	in	der	Kon-
trollstation	am	Wehr	bei	Siegburg

Weitere für die Sieg typische Arten sind Barbe 
(Barbus barbus), Nase (Chondrostoma nasus), 
Gründling (Gobio gobio), Döbel (Leuciscus ce-
phalus) und Hasel (Leuciscus leuciscus). Ih-
ren Schwerpunkt in der unteren Sieg haben 
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus) und 

Flussbarsch (Perca fluviatilis) sowie in stär-
kerem Maße Rapfen (Aspius aspius) und Zan-
der (Sander lucioperca). Hinzu kommen einige 
Neozoen wie Goldfisch, Silberkarpfen, Gras-
karpfen, Bachsaibling und Regenbogenforelle, 
bei denen eine dauerhafte Ansiedlung jedoch 
nicht zu erwarten ist. 

Bild	19:	Portrait	einer	Barbe

Als besonders seltene Art ist die Quappe (Lota 
lota) zu nennen, für die nach MUNLV (2001b) 
in Nordrhein-Westfalen nur an Sieg und Lippe 
sich selbst erhaltende Populationen nachge-
wiesen werden konnten. Dass die Art in jün-
gerer Zeit wieder im Pleisbach festgestellt wer-
den konnte (ebd.) hängt sicherlich mit dem 
Bau der Fischaufstiegsanlage am Wehr bei 
Siegburg zusammen. 

Eine Untersuchung der Überwinterungshabi-
tate für Fische an der Sieg (freyHof u. Stein-
mann 1998) verdeutlicht, dass ein wesentlicher 
einschränkender Faktor für ausreichende Po-
pulationsgrößen heimischer Fischarten der 
Mangel an vielfältigen Uferstrukturen sowie 
an auch bei Hochwasser strömungsberu-
higten Altwassern und Seitenarmen ist. Auf-
grund der Seltenheit dieser Strukturen führt 
die Konzentration der Fische auf die wenigen 
Rückzugsräume dort zusätzlich zu erhöhtem 
Prädationsdruck. 

Durch verstärkte Einträge von Feinsedi-
menten und die fehlende regelmäßige Verla-
gerung sind die Lücken des kiesig-steinigen 
Sohlsubstrats der Sieg meist von Feinmateri-
al verschlossen, was die Eignung als Laich-
habitat für anspruchsvolle Kieslaicher wie 
Lachs (Salmo salar) und Forelle (Salmo trut-
ta) erheblich einschränkt (MUNLV 2001a).  
Strukturierende Elemente, z. B. Totholz, sind 
kaum vorhanden. 

Die Ufer der Sieg sind auf weite Strecken befe-
stigt und häufig von Uferfluren überwachsen. 
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In Abhängigkeit von Erosion und Sedimenta-
tion haben sich streckenweise dennoch Kle-
instrukturen wie Auskolkungen, Uferanrisse 
an den Prallufern sowie Anlandungen, Schot-
terbänke und Flachwasserzonen an den Glei-
tufern gebildet. Auf Schotterinseln und Ufer-
bänken entwickeln sich aufgrund der regel-
mäßigen Umlagerung Einjährigen-Fluren mit 
einem hohen Anteil seltener Arten, z. B. dem 
Hirschsprung (Corrigiola litoralis). 

Im Siegbogen bei Hennef-Auel wurden auf 
Schotterbänken eine Reihe typischer Kies-
bank-Bewohner unter den Laufkäfern festge-
stellt, u. a. die Arten Bembidion decorum und 
Bembidion atrocaeruleum (LUA NRW 2001a). 
fränzel (2004) wies am Röcklinger Bogen die 
Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata) und den 
Braunen Grashüpfer (Chorthippus bruneus) 
als typische Arten vegetationsarmer Uferbe-
reiche nach. 

Vogelarten, die auf Kiesbänken brüten, wie 
z. B. der Fluss-Regenpfeifer (Charadrius du-
bius), haben auf kleinen Kiesflächen nur in 
Einzelfällen Erfolg. Sie sind auf großflächige, 
zur Brutzeit hochwasserfreie Kiesflächen an-
gewiesen, wie sie an der Sieg erst in jüngster 
Zeit wieder im Bereich der Flutmulden im 
Pleiser Bogen und nördlich Menden entstan-
den sind. 

Bild	20:	Mit	lückigen	Einjährigenfluren	be-
wachsene	Kiesflächen	der	Flutmulde	im	„Plei-
ser	Bogen“	

In den letzten Jahren werden Resultate der 
natürlichen Flussdynamik stellenweise nicht 
mehr im Rahmen der Gewässerunterhaltung 
zurückgebaut, sondern die natürliche Dyna-
mik über Grunderwerb durch die öffentliche 
Hand abgesichert. So führte z. B. im Röcklin-
ger Bogen und bei Hennef-Allner die eigen-
dynamische Uferentwicklung zu sehr struk-
turreichen Uferstrecken mit Erosionsrinnen, 
Abbruchkanten, Auskolkungen und häufig 
umgelagerten Kies- und Schlammbänken, auf 
denen sich Pionier- und Hochstaudenfluren 
sowie Weidengebüsche entwickeln (vgl. Patt 
u. Städtler 2000, WiSSKircHen 2000 bis 2004). 
Das kleinflächige Mosaik unterschiedlicher 
Lebensräume bietet Lebensräume für viele  
auetypische Tierarten. 

  

Bild	21:	Eigendynamische	Entwicklung	bei	Windeck-Röcklingen,	1994	und	2003
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So konnte fränzel (2004) Arten nachweisen, 
die teilweise komplexe Ansprüche an ihren Le-
bensraum stellen wie Ringelnatter (Natrix na-
trix), Wasserfledermaus (Myotis daubentoni), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und 
Zwergmaus (Micromys minutus). WiSSKircHen 
(2004) wies im Röcklinger Bogen zwischen 
2000 und 2004 eine Reihe auetypischer und 
zum Teil seltener Arten mit hoher Konstanz 
nach, z. B. Reisquecke (Leersia oryzoides), 
Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), Kal-
mus (Acorus calamus) und Sumpf-Helmkraut 
(Scutellaria galericulata). Die Gewöhnliche 
Teichsimse (Schoenoplectus lacustris) wurde 
2004 erstmals nachgewiesen, die dauerhafte 
Ansiedlung ist wahrscheinlich. Den größten 
Beitrag zum floristischen Reichtum des Röck-
linger Bogens leistet mit 89 % der vorkom-
menden Arten die Erosionsrinne selbst. 

An den wenigen unverbauten Uferabschnitten 
und Flachufern mit Anlandungen ist eine am-
phibische Zone mehr oder weniger gut aus-
gebildet. Diese wird von einem Vegetations-
mosaik aus Flussröhrichten, Flutrasen und 
Zweizahnfluren besiedelt. Kennzeichnende 
Gesellschaft ist das Rohrglanzgras-Röhricht, 
in Abhängigkeit von Strömung, Wellenschlag 
und Standort kommen darin Arten wie Flut-
schwaden (Glyceria fluitans), Iris (Iris pseuda-
corus), Kalmus (Acorus calamus), Igelkolben 
(Sparganium spp.), Blutweiderich (Lythrum 
salicaria), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysi-
machia vulgaris) sowie verschiedene Binsen 
und Großseggen vor. Flachere Uferbereiche 
werden von Zweizahnfluren eingenommen. 
Kennzeichnende Arten sind hier Zweizahn (Bi-
dens tripartita), Wasser-Knöterich (Polygonum 
amphibium), Milder Knöterich (Polygonum 
mite), Weißer Gänsefuß (Chenopodium album), 
verschiedene Melden-Arten und Arten der 
Ackerbegleitflora wie z. B. die Gewöhnliche 
Hühnerhirse (Echinochloa crus-galli). flutra-
senelemente wie Straußgras, Kriechender 
Hahnenfuß (Ranunculus repens) und Gänse-
Fingerkraut (Potentilla anserina) finden sich 
häufig an den Gleitufern und gehen in die 
Röhrichte und Zweizahnfluren über. Insbe-
sondere wenn in engem räumlichen Zusam-
menhang Ufergehölze auftreten, brüten nach 
Vollmer (2004) in diesen Bereichen regelmäßig 
Sumpf-Rohrsänger (Acrocephalus palustris) 
und Rohrammer (Emberiza schoeniclus). Der 
anspruchsvollere Teich-Rohrsänger (Acroce-
phalus scirpaceus) kommt an der Sieg zwar 
vor, findet aber in den Flussröhrichten offen-
sichtlich keine geeigneten Bruthabitate. 

Auf offenen Uferstellen können sich Stauden-
dickichte aus Neophyten ansiedeln; Flussauen 
stellen bevorzugte Ausbreitungswege für die-
se Pflanzengruppe dar. Konkurrenzstarke Ne-
ophyten wie Drüsiges Springkraut (Impatiens 
glandulifera), Staudenknöterich (Reynoutria 
spp.) und Topinambur (Helianthus tuberosus) 
können, insbesondere bei fehlender Dynamik 
der Ufer, die typischen Fließgewässerröhricht- 
und Ufergesellschaften verdrängen. Einige 
Uferabschnitte werden von reinen Neophyten-
Einartbeständen beherrscht. Besonders auf-
fällig sind die großflächigen Bestände des 
Stauden-Knöterichs, z. B. im Siegbogen bei 
Hennef-Bülgenauel. Häufig bestimmen Domi-
nanzbestände von Drüsigem Springkraut auf 
Brachfluren oder Uferstreifen an der Sieg die 
Vegetation (agl 1999).  

Bild	22:	Neophyten	in	der	Flutmulde	bei	Sieg-
burg:	Drüsiges	Springkraut,	Staudenknöte-
rich	und	Topinambur

Jüngere Staudenknöterich-Fluren werden 
noch von den Vogelarten der Flussröhrichte 
(s. o.) besiedelt, ältere Bestände weisen eher 
die Strukturen von Gehölzen auf und werden 
von diesen Arten nicht mehr angenommen 
(Vollmer 2004).

Größere Abschnitte der Siegufer sind mit Ar-
ten der Grünlandbrachen besiedelt, da die Be-
wirtschaftung häufig nicht bis an die Uferlinie 
erfolgt. Diese Brachfluren	der	Ufer sind meist 
von Arten der Glatthaferwiesen und Flutrasen 
sowie von Ruderalisierungszeigern und Neo-
phyten geprägt.

Stellenweise reicht die intensive Landnutzung 
der Aue bis unmittelbar an das Ufer heran. Der 
ursprüngliche Röhrichtsaum ist hier kaum 
ausgebildet und stark von der angrenzenden 
Nutzung geprägt. Überwiegend bestimmen 
konkurrenzkräftige Grünland-Arten wie Glatt-
hafer (Arrhenatherum elatius) und Wiesen-
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Knaulgras (Dactylis glomerata) die Ufervege-
tation, daneben treten ruderale Hochstauden 
wie z. B. Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris), 
Rainfarn (Tanacetum vulgare), Acker-Kratzdi-
stel (Cirsium arvense) und Brennnessel (Urtica 
dioica) sowie verschiedene Neophyten auf. 

An den steil zur Sieg hin abfallenden Prall-
hängen des mittleren Siegtales bilden stellen-
weise natürliche offene felspartien	die Ufer, 
z. B. am Böschungsrand bei Hennef-Bül-
genauel, bei Windeck-Herchen / Igelshof, am 
Siegufer bei Windeck-Hoppengarten und bei 
Windeck-Lindenpütz. 

Im Planungsraum des Siegauenkonzeptes 
münden die Nebenflüsse	Agger und Bröl in 
die Sieg, deren Mündungsbereiche einge-
schlossen sind. Diese Gewässer mit strecken-
weise naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen 
haben wichtige Funktionen als Laichgewässer 
für anspruchsvolle Großsalmoniden wie Lachs 
(Salmo salar) und Forelle (Salmo trutta). Ihr 
Wert muss besonders hoch angesetzt werden, 
da es die für die erfolgreiche Vermehrung er-
forderlichen Riffel-Pool-Sequenzen (Abbildung 
5) mit ausreichend durchströmter Kiessohle 
an der Sieg selbst kaum gibt (MUNLV 2001a). 

In den mittleren Sieglauf münden zahlreiche 
Bachläufe aus den umliegenden Mittelge-
birgshängen. In Abschnitten mit erweiterten 
Talräumen sind diese meist grabenartig aus-
gebaut. Häufig sind die kurzen Bach- oder 
Grabenabschnitte von meist schmalen Hoch-
staudenstreifen oder Rohrglanzgras-Bestän-
den gesäumt, die im Rahmen der Gewässe-
runterhaltung mehr oder weniger regelmäßig 
gemäht werden; einige werden abschnittswei-
se von Gehölzen begleitet. 

Abbildung	5:	Schematische	Darstellung	einer	
Riffel-Pool-Sequenz	(Schnitt	und	Aufsicht)	

Naturnahe Bachabschnitte existieren i. d. R. 
in engeren Talabschnitten und an den steilen 
Prallhängen des Siegtales. Nach freyHof (1998: 
189) liegt der Verbreitungsschwerpunkt der 
Bachforelle (Salmo trutta fario) „eindeutig in 
den kleinen, der Sieg zufließenden Bächen“, 
weiterhin ist die Groppe (Cottus gobio) in den 
meisten Bächen des Siegsystems eine häu-
fige und verbreitete Fischart. Die Mündungen 
der Bäche in die Sieg sind nach LUA (2001b) 
wichtige Habitate für die Wasseramsel (Cin-
clus cinclus).

Bild	23:	Mündung	des	Löschbaches	in	die	Sieg	

Einige Bäche und Gräben verlaufen in alten 
Siegbögen und bilden eine mehr oder weniger 
deutlich ausgeprägte Niederung aus. 

Eine besondere Bachröhricht- und Uferhoch-
staudenvegetation weisen z. B. der Löhrsiefen-
Wiesenbach und der grabenartige Rolandssie-
fen bei Windeck-Hoppengarten auf. Dominie-
rende Arten sind hier Wasserstern (Callitriche 
spp.), Flutender Schwaden (Glyceria fluitans), 
Aufrechter Merk (Berula erecta), Sumpfdot-
terblume (Caltha palustris) und Flatterbinse 
(Juncus effusus). Die Fließgewässerröhrichte 
gehen stellenweise in Feucht- und Nasswie-
sen über. 

Eine bemerkenswerte Fließgewässervegetati-
on mit dem Flutenden Hahnenfuß (Ranuncu-
lus fluitans) hat sich im nördlichen Abschnitt 
des Mühlengrabens oberhalb der Eschmarer 
Mühle entwickelt. Möglicherweise existiert 
hier eine kleine Population des Bitterlings 
(Rhodeus sericeus) (freyHof 1998). 
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3.4.3	 Altrinnen	und	Altgewässer
Die noch vorhandenen altarme an der Sieg 
sind überwiegend einseitig an den Flusslauf 
angebunden. Lediglich der Altarmrest am 
Sieglarer See sowie die Altarmschleife westlich 
der Kläranlage bei Eitorf-Harmonie weisen nur 
noch eine schmale Anbindung mit verrohrten 
Teilstücken auf. Insbesondere am Unterlauf 
und im Mündungsbereich sind gut ausgebil-
dete Altarmschlingen und Altwasser erhalten. 
Alle größeren Altwässer weisen einen mehr 
oder weniger gut ausgebildeten Röhricht- und 
Uferweiden-Saum auf.

Bild	24:	Altarm	oberhalb	Windeck-Herchen

Nördlich Meindorf befindet sich ein kleines 
Altgewässer mit bemerkenswerter Laichkraut- 
und Schwimmblattvegetation mit typischen 
Arten wie Krausem Laichkraut (Potamogeton 
crispus), Schwimmendem Laichkraut (Pota-
mogeton natans), Teichlinse (Spirodela polyrhi-
za) und Seekanne (Nymphoides peltata). Eine 
gut entwickelte Unterwasservegetation und 
Schwimmblattzone weist weiterhin der Altarm 
südlich des Kaldauer Feldes auf. Neben dem 
Krausen Laichkraut konnte das Ährige Tau-
sendblatt (Myriophyllum spicatum) nachge-
wiesen werden. Die Gelbe Teichrose (Nuphar 
lutea) bildet hier ausgedehnte Schwimmblatt-
bestände. Die Uferpartien werden von Ufer-
weidengebüschen gesäumt. 

 Die Altarme bieten an der Sieg Rückzugsle-
bensräume für zahlreiche Libellenarten, die 
auf stehende Gewässer angewiesen sind. So 
konnte Kiefer (1996) an der Sieg ausschließ-
lich in Altarmen, insbesondere am Altarm 
bei Eitorf, die Stillgewässerarten Glänzende 
Smaragdlibelle (Somatochlora metallica), Be-
cher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum), 
Frühe Adonislibelle (Phyrrosoma nymphula) 
und Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella) 
nachweisen. Die Nachweise einiger dieser Ar-

ten am Röcklinger Bogen durch fränzel (2004) 
belegen, dass auch diese Arten durch natur-
nahe Gewässerentwicklung gefördert werden 
können. 

Weiterhin haben die Gewässer-Gehölz-Kom-
plexe um die Altarme eine wichtige Funktion 
als Jagdrevier für zahlreiche Fledermäuse wie 
z. B. Wasserfledermaus (Myotis daubertonii), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und 
Rauhautfledermaus (P. nathusii). 

An die Sieg angebundene Altgewässer haben 
eine wichtige Funktion für die Fisch-Fauna 
als Lebensraum für im Siegsystem seltene Ar-
ten der Stillgewässer wie Hecht (Esox lucius) 
und Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus) so-
wie für zahlreiche Arten als Rückzugsgebiete 
bei Hochwasser und als Winterlager (freyHof 
u. Steinmann 1998). 

Einige kleinere Altarme führen nur perio-
disch Wasser und fallen bei niedrigen Was-
serständen trocken. Die meist schlammigen 
Verlandungszonen der Altwässer werden von 
einjährigen Ufer-Pioniergesellschaften, z. B. 
Wasserpfeffer-Zweizahnfluren, Flutrasenele-
menten und daran anschließend von Röhrich-
ten und Uferstauden-Gesellschaften besie-
delt. Trockenfallende Teile des Altarmes „Gys-
sel“ („Schlangenerlen“) nördlich Bonn-Geislar 
werden von dichten, starkwüchsigen Fluren 
des Drüsigen Springkrautes beherrscht, die 
im Laufe des Sommers die Sumpfkressen-, 
Wasserpfeffer- und Zweizahnfluren überwach-
sen. Die Vogelarten in diesem Bereich werden 
im Zusammenhang mit den Auenwäldern im 
Siegmündungsgebiet beschrieben. 

Das „Krummauel“ bei Windeck-Schladern 
ist eine stark verlandete Altarmschlinge, die 
über schmale Durchlässe im Bahndamm zu 
beiden Seiten Anschluss an die Sieg hat. Da 
der Komplex wesentlich durch die vorkom-
menden Wälder und Gebüsche bestimmt ist, 
wird er unter dem Biotoptyp „Auenwälder“ 
beschrieben. 

Ehemalige, weitestgehend verlandete Alt-
rinnen, z. B. im Kaldauer Feld und südlich 
der Kläranlage Troisdorf-Müllekoven („Vi-
licher Schlamm“, „Schwarzen Pfuhl“), werden 
i. d. R. von Feuchten Grünlandgesellschaften, 
meist unterschiedlichen Ausprägungen der 
Flutrasen, eingenommen. Teilweise, z. B. 
südlich der Kläranlage Troisdorf-Müllekoven 
und bei Siegburg-Wolsdorf, treten Sumpfge-
sellschaften (Rieder und Röhrichte) auf. Be-
merkenswert sind am „Schwarzen Pfuhl“ die 
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Bestände der Fuchs-Segge (Carex vulpina). Im 
zentralen Bereich einer Feuchtrinne bei Ei-
torf-Unkelmühle hat sich ein Flutschwaden-
Igelkolben-Bachröhricht entwickelt.

Bemerkenswert ist der Komplex aus mehr 
oder weniger stark verlandeten Altarmen im 
Kaldauer Feld. Neben einem regelmäßig aus-
trocknenden Flachgewässer mit einem seg-
gen- und binsenreichen Röhricht in einer Alt-
rinne bieten vor allem die ganzjährig wasser-
führenden Teiche mit ihren Röhrichten und 
Ufergehölzen (Teil-)Lebensraum für viele spe-
zialisierte Arten, insbesondere für Amphibien, 
Wasserinsekten, Vögel und Fledermäuse. 
Unter den in ginSter + SteinHeuer (2000) be-
legten Brutvogelarten ist vor allem der Teich-
Rohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) zu er-
wähnen, der nach Vollmer (2004) an der Sieg 
selbst keine geeigneten Bruthabitate findet. 
Die Schlammflächen an den Flachufern der 
Teiche dienen Limikolen wie Flussregenpfeifer 
(Charadrius dubius) und Kiebitz (Vanellus va-
nellus) als Nahrungshabitat. Am Altarm süd-
westlich des Kaldauer Feldes konnte Vollmer 
(2004) ein Brutpaar des sehr störungsemp-
findlichen Haubentauchers (Podiceps crista-
tus) nachweisen.

Der Pappelbestand auf Bruchwaldstandort 
in einer Altrinne weist als Relikte der Bruch-
waldvegetation u. a. noch Winkel-Segge (Carex 
remota) und Wiesen-Schaumkraut (Cardamine 
pratense) auf. Ansonsten treten Brennnessel 
und Efeu-Gundermann (Glechoma hederacea) 
bestandsbildend auf. Die Größe des Bestandes 
reicht als Habitat für eine typische Brutvo-
gelgemeinschaft der Auenwälder nicht aus.  
Als besondere Art der Auen wird in gin-
Ster + SteinHeuer (2000) nur der Grünspecht 
(Picus viridis) genannt. 

Unter dem Aspekt der Fisch-Fauna ist im Kal-
dauer Feld besonders auf das Gewässer west-
lich des Hauses „Zur Mühlen“ hinzuweisen, 
das nach adam u. ScHWeVerS (1999) ein breites 
Spektrum reproduktiver, gewässertypischer 
Fried- und Raubfische beherbergt. Neben Ar-
ten wie Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus), 
Hecht (Esox lucius) und Brachsen (Abramis 
brama) ist insbesondere auf den Bestand des 
Moderlieschens (Leucaspius delineatus) hin-
zuweisen. Weiterhin wurde im Bereich der Al-
tarme die Ringelnatter (Natrix natrix) beobach-
tet, auf extensiv genutztem Grünland konnten 
mit der Langflügeligen Schwertschrecke (Co-
nocephalus discolor) in langrasigen Grasfluren 
sowie Gemeiner Sichelschrecke (Phanoptera 

falcata) und Säbel-Dornschrecke (Tetrix subu-
lata) spezialisierte Heuschreckenarten nach-
gewiesen werden (ginSter + SteinHeuer 2000). 

Bild	25:	Rest	der	Altarmschleife	im	
„Kaldauer	Feld“	mit	Ufergehölzen	und	
Schwimmblattvegetation

3.4.4	 Stillgewässer
In der Siegaue liegen vier größere, überwie-
gend naturnah gestaltete abgrabungsgewäs-
ser: Der Sieglarer See südlich Sieglar, das 
Abgrabungsgewässer nördlich der Autobahn 
A 560 bei Hennef-Allner und südlich der Au-
tobahn der Allner See sowie der Dondorfer See 
bei Hennef-Dondorf. An Allner und Sieglarer 
See wird jeweils ein Uferabschnitt im Nordos-
ten als Liegewiese für die Erholung genutzt.

Diese Seen bieten für wassergebundene Vogel-
arten Brut-, Nahrungs-, Rast- und Überwin-
terungslebensräume. Da alle Seen zumindest 
bei Hochwasser Verbindung zur Sieg haben, 
können sie für Fische auch Funktionen als 
Überwinterungshabitat und Rückzugslebens-
raum bei Hochwasser übernehmen. 

An den überwiegend steilen Ufern des Sieg-
larer Sees und der Seen bei Hennef-Allner 
sind Verlandungskomplexe nur kleinflächig 
ausgebildet. Schilfröhrichte, Seggenrieder und 
feuchte Hochstaudenfluren sind kleinflächig 
verzahnt und gehen schnell in Ufergehölze 
über. Die Stillwasser-Röhrichte werden vom 
Schilf (Phragmites australis) geprägt, daneben 
kommt der Breitblättrige Rohrkolben (Typha 
latifolia) sowie verschiedene Simsen und Grä-
ser vor. In den Ufergehölzen der Seen brüten 
regelmäßig Sumpf- und Weidenmeise (Parus 
palustris, P. montanus), Sumpf-Rohrsänger 
(Acrocephalus palustris) und Rohr-Ammer 
(Emberiza schoeniclus) (Vollmer 2004). 
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Am Sieglarer See ist auf die Brutkolonien des 
Kormorans (Phalacrocorax carbo) und des 
Graureihers (Ardea cinerea) hinzuweisen, die 
sich auf den Inseln etabliert haben. Als be-
sondere, auentypische Pflanzenarten sind hier 
Hirschsprung (Corrigiola littoralis), Nadelbinse 
(Eleocharis acicularis) und Reisquecke (Leer-
sia oryzoides) zu nennen. 

Der Dondorfer See ist mit vielfältigen, na-
turnahen Strukturen wie Flachwasserzonen, 
zwei kleinen Inseln mit Weidengebüschen und 
steileren Uferpartien ausgestattet und weist 
eine vielgestaltige Uferlinie auf. Hervorzuhe-
ben ist die besondere Wasserqualität dieses 
Klarwassersees. In der relativ artenreichen 
Unterwasservegetation kommen nach BSBL 
(1995) u. a. Wasserfeder (Hottonia palustris), 
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spica-
tum), Haarblättriger und Spreizender Wasser-
hahnenfuß (Ranunculus trichophyllus, R. circi-
natus) sowie Spiegel-Laichkraut (Potamogeton 
lucens) vor. 

Bild	26:	Dondorfer	See	mit	strukturreichen	
Ufern	und	Inseln

Größere Uferbereiche werden von Weiden-
gebüschen eingenommen, flacheren, unge-
störten Uferpartien ist ein Röhrichtsaum vor-
gelagert, in diesen Bereichen treten z. B. Was-
serkresse (Rorippa amphibia), Wasserfenchel 
(Oenanthe aquatica), Fuchs-Segge (Carex vul-
pina), Sumpf-Sternmiere (Stellaria palustris) 
und Mauer-Gipskraut (Gypsophila muralis) 
auf. Weiterhin wird auf die artenreiche Libel-
lengemeinschaft sowie Vorkommen von Am-
phibien, z. B. dem Seefrosch (Rana ridibunda) 
sowie der Reptilien Zaun-Eidechse (Lacerta 
agilis) und Ringelnatter (Natrix natrix) hinge-
wiesen. Als Brutvögel wurden u. a. Hauben-
taucher (Podiceps cristatus), Fluss-Uferläufer 
(Actitis hypoleucos) und Fluss-Regenpfeifer 
(Charadrius dubius) festgestellt, als Winter-
gäste sind regelmäßig Schellente (Bucephala 

albeola), Tafelente (Aythya ferina), Krickente 
(Anas crecca), Knäkente (Anas querquedula), 
Kolbenente (Netta rufina), Reiherente (Aythya 
fuligula), Zwergtaucher (Tachybaptus ruficol-
lis) und Zwergsäger (Mergellus albellus) anzu-
treffen (ebd.). 

kleingewässer liegen in der Siegaue überwie-
gend im Bereich ehemaliger Altarme und in 
Flutrinnen. Sie stellen Reste verlandeter oder 
verfüllter Altwässer dar oder wurden in jün-
gerer Zeit neu angelegt. Die Gewässer und ihr 
Umfeld sind wichtige Lebensräume für Am-
phibien und Wasserinsekten sowie Jagdre-
viere für Fledermäuse. Viele dieser Gewässer 
sind temporär wasserführend und mit niedrig-
wüchsigen Uferfluren und Flutrasen, teilweise 
mit Seggenriedern und Röhrichten besiedelt. 
So ist nördlich Windeck-Au ein Schlankseg-
genried (Carex gracilis) ausgebildet. In der 
„Fliener Wiese“ oberhalb Windeck-Stromberg 
schließt sich an eine Wiesenknöterich-Engel-
wurzwiese ein Kalmus-Röhricht (Acorus cala-
mus) an; bei Hennef-Greuelsiefen kommt in 
einem Wasserschwaden-Röhricht (Glyceria 
maxima) neben dem Kalmus auch die Hain-
Segge (Carex otrubae) vor.

Bei Hennef-Stoßdorf, nördlich Zissendorf, liegt 
am Rand der Siegaue ein Kleingewässer mit 
gut ausgeprägter Verlandungsvegetation. Der 
Teich weist einen Röhricht- und Uferstauden-
saum auf, der in der Südostecke in ein Schilf-
röhricht übergeht. Im Westen des Teiches 
schließt sich ein Uferweidengebüsch an. Ein 
weiteres Kleingewässer mit bemerkenswerter 
Wasservegetation, gut ausgeprägter Verlan-
dungszone und Schlammuferbereichen befin-
det sich im Mündungsgebiet der Sieg südlich 
Troisdorf-Bergheim („Auf dem Letten“). Ar-
ten wie Seekanne (Nymphoides peltata) und 
Schwanenblume (Butomus umbellatus) wur-
den hier wahrscheinlich angesalbt. 

In jüngerer Zeit neu angelegte Stillgewässer 
finden sich z. B. westlich des Klärwerks bei 
Windeck-Geilhausen, südlich Siegburg und 
im Bereich der Aggermündung. Die naturnah 
angelegten Gewässer befinden sich in unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien und wei-
sen dementsprechend unterschiedlich ausge-
prägte Ufervegetation auf. An den Kleingewäs-
sern an der Aggermündung wurde 2002 von 
Vollmer (2004) neben Eisvogel (Alcedo atthis), 
Bläss- und Teichhuhn (Fulica atra, Gallinula 
chloropus) ein brütendes Zwergtaucher-Paar 
(Tachybaptus ruficollis) beobachtet. 



Siegauenkonzept

31

Bild	27:	Im	Zuge	von	Kompensationsmaß-
nahmen	geschaffenes	Kleingewässer	an	der	
Aggermündung

3.4.5	 Wälder	und	Gehölze
Größere zusammenhängende naturnahe	
Waldbestände sind im Bereich der Siegaue 
ausschließlich an den steil zum Fluss abfal-
lenden Hängen des mittleren Siegtales ober-
halb der Brölmündung zu finden. In Abhängig-
keit vom Standort handelt es sich nördlich der 
Sieg um bodensaure Buchenwälder, die Hän-
ge südlich der Sieg werden von artenreicheren 
Waldmeister-Buchenwaldgesellschaften ein-
genommen. Vorherrschende Waldtypen sind 
Buchen- und Eichen-Buchenwälder. Domi-
nierende Baumart ist die Buche (Fagus sylva-
tica), eingestreut finden sich je nach Standort 
Trauben- (Quercus petraea) oder Stiel-Eiche 
(Q. robur), untergeordnet Hainbuche (Carpinus 
betulus) und Vogelkirsche (Prunus avium). In 
die Hangwälder sind entlang der zahlreichen 
Bachläufe Erlen- und Erlen-Eschen-Wälder 
eingebettet. 

Die strukturreichen Waldbestände an den 
Siegtal-Hängen haben nach Vollmer (2004) 
besondere Bedeutung für Spechte wie Grau- 
(Picus canus), Grün- (Picus viridis), Schwarz- 
(Dryocopus martius) und Buntspecht (Dendro-
copos major). An den Steilufern gehen die Bu-
chenwälder im Bereich der Mittelwasserlinie 
i. d. R. in einen schmalen Uferweiden- oder 
Erlensaum über. Sofern geeignete Flachufer-
bereiche vorhanden sind, treten hier regelmä-
ßig Sumpf- und Weidenmeise (Parus palustris, 
P. montanus), Sumpf-Rohrsänger (Acrocepha-
lus palustris) und Rohr-Ammer (Emberiza 
schoeniclus) auf (Vollmer 2002).

Große Strecken der Sieg werden galerieartig 
von einem schmalen Weidensaum beglei-
tet. Dabei handelt es sich überwiegend um 

Schmalblattweiden-Ufergebüsche. Bestands-
bildend sind Korbweide (Salix viminalis) und 
Bruchweide (S. fragilis), untergeordnet kom-
men Mandel- und Purpurweide (S. triandra, 
S. purpurea) vor. Häufig ist ein schmaler 
Streifen mit Baumweiden wie Silberweide, 
Bruchweide und Kreuzungen aus diesen Ar-
ten (S. X rubens) angegliedert. Daneben sind 
ufer-Erlengebüsche vertreten. Häufig wur-
den Ufergehölze zur Uferbefestigung angelegt, 
wie es z. B. unterhalb Eitorf noch deutlich er-
kennbar ist. Die Vogelgemeinschaft dieser Ge-
büsche entspricht nach Vollmer (2004) derje-
nigen der Ufer-Weidensäume. 

Bild	28:	Ufergehölze	(Weiden	und	Erlen)	bei	
Hennef-Blankenberg	

Flächig ausgebildete Weiden-auenwälder im 
direkten Kontakt zur Sieg sind nur bei Win-
deck-Schöneck, bei Windeck-Rosbach, bei 
Windeck-Eulenbruch sowie im Mündungsge-
biet zu finden. Der überwiegend trockengefal-
lene Altarm „Schlangenerlen“ nördlich Bonn-
Geislar ist von einem großflächigen Weiden-
Auenwald besiedelt, der stellenweise von Hy-
brid-Pappeln durchsetzt ist. Eine fragmenta-
rische Ausbildung ist westlich der Kläranlage 
bei Eitorf-Harmonie vorhanden. Ähnliche Be-
stände, die auf grundwassernahen Böden von 
Erlen- und Strauchweidenbeständen gebildet 
werden und bruchwaldähnliche Verhältnisse 
aufweisen, sind nordöstlich Windeck-Datten-
feld ausgebildet. 

Den Unterwuchs von Uferweidengebüschen 
und Weidenauenwäldern sowie von Hybrid-
pappel-Beständen in Ufernähe oder in Alt-
rinnen bilden häufig Arten der Flussröh-
richte, der Spülsaumgesellschaften, der 
Kälberkropf-Fluren sowie der Stauden- und 
Therophyten-Fluren. 
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Bild	29:	Weiden-Auenwald	am	Sieglarer	See

Typische Arten sind z. B. Weißes Straußgras 
(Agrostis stolonifera), Rohrglanzgras (Phalaris 
arundinacea), Kriechende Quecke (Agropy-
ron repens), Bittersüßer Nachtschatten (Sola-
num dulcamara) und Blutweiderich (Lythrum 
salicaria). 

Vor allem im Siegmündungsbereich liegen 
großflächige hybridpappel-aufforstungen	
mit teilweise hohem Anteil alter und zusam-
menbrechender Bäume. Im Unterwuchs tre-
ten stellenweise Sträucher wie Roter- und 
Schwarzer Holunder (Sambucus racemosus, 
S. nigra) und Hasel (Corylus avellana) auf. 
Die Krautschicht wird meist von nitrophi-
len Pflanzenarten wie Brennnessel (Urtica di-
oica), Efeu-Gundermann (Glechoma hedera-
cea), Ruprechtskraut (Geranium robertianum) 
und Roter Lichtnelke (Melandrium rubrum) 
bestimmt. 

Eine Besonderheit im Mündungsgebiet stellt 
die kulturhistorisch bedeutsame drieschnut-
zung z. B. im Bereich Kemper Werth/Schlan-
generlen dar. Hier findet eine Gehölznutzung 
über Grünland statt. Die vergleichsweise ar-
tenarmen reinen Weidelgras-Weiden und mä-
ßig feuchten Glatthaferwiesen sind überwie-
gend von Pappeln, ferner von Weiden, Eichen 
oder Erlen überstellt. Auch über die spezielle 
Nutzung hinaus verleihen lockere Baumgrup-
pen und stattliche Einzelbäume vielen offenen 
Flächen im Siegmündungsgebiet den Charak-
ter einer Parklandschaft: Eichen, Baumwei-
den, Pappeln und Eschen sowie eingestreute 
Weißdornbüsche strukturieren die Grünland-

flächen. Unabhängig von ihrer floristischen 
Ausstattung bieten diese Flächen Lebens-
räume für spezialisierte Tierarten. So siedelt 
hier eine größere Population des Steinkauzes 
(Athene noctua), der von diesen Strukturen 
profitiert (Vollmer 2004, elbing 2002, schriftl. 
Mitt.). Besonders hinzuweisen ist in diesem 
Zusammenhang auf den Bestand alter Kopf-
weiden sowie auf die Obstwiesen und Obst-
brachen als wesentlicher Bestandteil des Le-
bensraumes für den Steinkauz.

Der Komplex der Siegmündung aus großflä-
chigen, strukturreichen Wäldern mit hohem 
Alt- und Totholzanteil sowie von Gehölzen 
durchsetzten Offenlandbereichen sowie Al-
tarmen und Kleingewässern bietet Lebens-
räume für eine Vielzahl auetypischer Vogel-
arten. Vollmer (2004) konnte als Brutvögel 
u. a. Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis), 
Eisvogel (Alcedo atthis), Teichhuhn (Gallinula 
chloropus), Pirol (Oriolus oriolus), Hohl-Taube 
(Columba oenas), Klein-Specht (Dendrocopos 
minor), Grünspecht (Picus viridis), Nachtigall 
(Luscinia megarhychnos), Gelbspötter (Hippo-
lais icterina), Kuckuck (Cuculus canorus) so-
wie Garten-Baumläufer (Certhia brachydac-
tyla) nachweisen; in den letzten Jahren hat 
sich im Mündungsgebiet weiterhin eine Grau-
reiher-Brutkolonie (Ardea cinerea) etabliert. 
Zusätzlich kommen die überall an der Sieg 
in Gehölzen verbreiteten Arten Sumpf- und 
Weidenmeise (Parus palustris, P. montanus), 
Sumpf-Rohrsänger (Acrocephalus palustris) 
und Rohr-Ammer (Emberiza schoeniclus) vor. 
Am Diescholl wurde ein Brutpaar des sehr 
störungsempfindlichen Haubentauchers (Po-
diceps cristatus) beobachtet. 

Weiterhin ist das Gebiet Rast-, Durchzugs- 
und Überwinterungsbiotop für Wat- und 
Wasservögel, z. B. für Krickente (Anas crec-
ca), Knäkente (Anas querquedula), Löffelente 
(Anas clypeata), Zwergtaucher (Tachybaptus 
ruficollis), Gänsesäger (Mergus merganser) und 
Zwergsäger (Mergellus albellus). Ähnliche Vo-
gelgemeinschaften konnten in vergleichbaren 
parkartigen Komplexen im gesamten Gebiet, 
z. B. im Bereich der Aggermündung oder bei 
Windeck-Herchen (Vollmer 2004) beobachtet 
werden, wobei typische Arten großer, zusam-
menhängender Auenwälder wie Pirol (Oriolus 
oriolus) und Hohl-Taube (Columba oenas) hier 
fehlen. 
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Das strukturreiche Mosaik aus fließenden und 
stehenden Gewässern, Gehölz- und Offenland-
biotopen bietet weiterhin wichtige Überwin-
terungs-, Jagd- und Balzlebensräume für 
Fledermäuse. Das Vorkommen von Wochen-
stuben wird vermutet. Nachgewiesen wurden 
im Gebiet der Siegmündung die Arten Großer 
Abendsegler (Nyctalus noctula) Wasserfleder-
maus (Myotis daubertonii), Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) und Rauhautfleder-
maus (P. nathusii) (meyer-cordS 2000, Bon-
ner Arbeitskreis für Fledermausschutz 2004, 
schriftl. Mitteilung). 

Ein kleinflächiger Erlen-auenwald mit der 
Winkel-Segge (Carex remota) ist am Burgsie-
fen bei Windeck-Stromberg ausgebildet. Wei-
tere Erlen-Auenwaldfragmente im Kontakt mit 
Resten von Weiden-Auenwaldbeständen sowie 
weitere Erlenbestände, zumeist mit anderen 
heimischen Arten wie Bergahorn (Acer pseu-
doplatanus), finden sich westlich des Klär-
werkes Eitorf. Größere Erlenbestände, die zu 
den Erlen-Feuchtwäldern vermitteln, sind bei 
Windeck-Au und im Kaldauer Feld zu finden, 
hier kommt in der Krautschicht der Drachen-
wurz (Calla palustris) vor. Die Krautschicht 

weist neben Feuchtezeigern und Sumpfpflan-
zen auch Arten der Buchenwälder wie den 
Sauerklee (Oxalis acetosella) auf. Auf grund-
wasserbeeinflussten Böden am Rand der Aue 
und auf Böden mit Moorbildungen treten 
vereinzelt Erlen-Bruchwälder auf. Ein vege-
tationskundlich herausragend ausgestatteter 
Komplex aus Auen- und Bruchwäldern ist die 
verlandende Altarmschlinge „Krummauel“ bei 
Windeck-Schladern. Diese weist eine typische 
Verlandungsvegetation mit Grauweiden-
Sumpfgebüschen, Weiden- und Erlen-Weich-
holzauenwäldern sowie in den Randbereichen 
Bruchwäldern auf. Die Erlen-Auenwälder am 
Auslauf des Altarmes weisen eine gewisse Ab-
trocknung auf und sind daher stellenweise 
stark mit Ruderalisierungszeigern durchsetzt. 
Die Talsohle des östlichen Schenkels der Al-
tarmschlinge ist von einem seggenreichen 
Erlen-Sumpfwald besiedelt, der zwischen 
dem Erlen-Auenwald und den Bruchwäldern 
vermittelt. Östlich der Altarmschlinge befin-
det sich, abgetrennt durch die Landstraße 
L 333, ein kleinflächiger, gut ausgebildeter 
Erlen-Bruchwald mit typischem Unterwuchs. 
Kennzeichnend sind hier z. B. Sumpf-Veil-
chen (Viola palustris), Iris (Iris pseudacorus), 

 

Bild	30:	Mündungsgebiet	der	Sieg	–	Komplex	aus	Auenwäldern,	Drieschnutzung	und	Grünland,	
Ackerbau	auf	höher	gelegenen	Flächen	
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Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) sowie 
Sumpf- und Winkel-Segge (Carex acutiformis, 
C. remota). 

Typische hartholz-auenwälder sind heute an 
der Sieg nicht mehr vertreten. Deren Stand-
orte werden landwirtschaftlich als Grünland 
und außerhalb der Deiche als Acker genutzt 
oder wurden mit Pappel-Hybriden aufgefor-
stet, die aufgrund ihres hohen Anteils an höh-
lenreichen Altbäumen eine hohe Bedeutung 
als Lebensraum für Vögel und Fledermäuse 
haben (s. o.). Im Siegmündungsbereich sind 
Eschen- und Eschenmischwälder zu finden, 
die aus Aufforstungen entstanden sind. Wei-
terhin wurden dort in jüngerer Zeit mehrere 
Parzellen mit Gehölzen der Hartholzaue auf-
geforstet. Außerdem wurden dort Feldgehölze 
angelegt, deren Artenkombination sich eben-
falls an der potentiellen natürlichen Vegetati-
on der Hartholzaue orientiert. 

Standortfremde Aufforstungen mit anderen 
Laubbäumen (z. B. Robinie, Rot-Eiche) sind 
in der Siegaue nur kleinflächig vorhanden. 
An den zur Sieg hin abfallenden Hängen bei 
Stromberg wurde ein Teil der standorthei-
mischen Buchenwälder durch nadelholz-
aufforstungen mit Fichte und Lärche ersetzt. 
Größere Fichtenparzellen auf Auenstandorten 
finden sich beispielsweise bei Windeck-Au, 
südlich der Maueler Mühle, am linken Ufer 
im Siegbogen oberhalb Windeck-Hoppegar-
ten und südwestlich Windeck-Stromberg. 
Kleinere Nadelholzparzellen sind stellenweise 
in die Laubwaldbestände eingestreut. 

3.4.6	 Grünlandvegetation
Die in der Siegaue vorherrschenden, intensiv 
genutzten fettwiesen sind häufig von weni-
gen Grasarten bestimmt. Vielfach beherrschen 
Vielblütiges Weidelgras (Lolium multiflorum), 
Wiesen-Knaulgras (Dactylis glomerata) oder 
Quecke (Agropyron repens) den Aspekt dieser 
artenarmen Bestände, die sich pflanzensozio-
logisch nicht zuordnen lassen.

Artenreiche, typische glatthaferwiesen ent-
wickeln sich bei mäßig intensiver Bewirtschaf-
tung auf frischen Standorten, die weder zu 
Vernässung noch zum Austrocknen neigen. 
Sie sind in der Siegaue kaum anzutreffen, da 
diese Standorte i. d. R. intensiv bewirtschaftet 
werden. Magere Ausprägungen werden durch 
das Vorkommen von Feld-Hainsimse (Luzula 
campestris) und Ruchgras (Anthoxantum odo-
ratum), trockene Standorte durch Knollen-
Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) und Mitt-

leren Wegerich (Plantago media), stellenweise 
durch den Kleinen Wiesenknopf (Sanguisorba 
minor) gekennzeichnet. 

Bild	31:	Magere	Glatthaferwiese	bei	
Troisdorf-	Müllekoven

Magere und trockene Ausprägungen sind in 
der Siegaue kleinflächig eingestreut in Abhän-
gigkeit von standörtlichen Voraussetzungen 
und Nutzungsintensität. Auf diesen Flächen 
kommen teilweise regional seltene Pflanzen-
arten vor wie Wiesen-Glockenblume (Campa-
nula patula), Heil-Ziest (Betonica officinalis), 
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
oder im Mündungsbereich der Kümmel-Haar-
strang (Peucedanum carvifolia). Häufig sind 
die Flanken der Siegdeiche von artenreichen 
Glatthaferwiesen besiedelt. 

 Auf basenreichen Böden entwickelt sich auf 
südlichen Deichflanken eine trockene Glatt-
haferwiese mit dem Feld-Mannstreu (Eryn-
gium campestre). Sie ist in fragmentarischer 
Ausbildung an der südlichen Deichböschung 
im Bereich der Kläranlage Troisdorf-Mülleko-
ven und „Eiland“ zu finden. 

Feuchte Verhältnisse zeigt die Kuckucks-
Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) an. 

Bild	32:	Kuckucks-Lichtnelke	in	einer	feuch-
ten	Glatthaferwiese	bei	Troisdorf-Bergheim
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Wechselfeuchte Verhältnisse, im Siegtal vor 
allem durch im Winter und Frühjahr auftre-
tende Nässe gekennzeichnet, bedingen das 
gleichzeitige Vorkommen von Kuckucks-Licht-
nelke und knolligem Hahnenfuß. Auch die-
se Grünlandbestände finden sich in der Sie-
gaue kleinflächig, meist an lokal vernässten 
Stellen. 

Charakteristisch für Flussauen sind die über-
fluteten Glatthaferwiesen mit Beinwell (Sym-
phytum officinale), die z. B. östlich Eitorf-Un-
kelmühle, im Bereich der Brölmündung und 
westlich der Kläranlage Troisdorf-Müllekoven 
(„Steingrind“) auftreten. Eine etwas feuchtere 
Ausbildung mit Rohrglanzgras (Phalaris arun-
dinacea) findet sich z. B. südöstlich Haus 
Attenbach.

Auf mäßig nassen Standorten siedelt eine 
Variante mit Wald-Engelwurz (Angelica syl-
vestris). Diese Ausbildungsform der Glattha-
ferwiese stellt den Übergang zu den Sumpf-
dotterblumenwiesen dar und ist im Plangebiet 
z. B. südöstlich Haus Attenbach und im Be-
reich der Brölmündung vorhanden.

Mit zunehmender Höhe verändert sich sieg-
aufwärts das Artenspektrum der Glatthafer-
wiesen. Die Höhenformen der Berg-Glattha-
ferwiesen vermitteln zu den Goldhaferwiesen 
des Mittelgebirges. An der Sieg sind die Berg-
Glatthaferwiesen durch die Trennartengruppe 
mit Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg.) 
als Wiesen der mittleren Mittelgebirgslagen 
gekennzeichnet. 

Gesellschaften der Reinen Weidelgras-Weiß-
klee-Weiden siedeln auf Standorten mit 
mittlerer Wasserversorgung. In der Siegaue 
kommt hauptsächlich die Variante auf mä-
ßig feuchten Standorten mit Wiesen-Schaum-
kraut (Cardamine pratensis) vor.  

Bild	33:	Für	die	Siegaue	typische	feuch-
te	Weidelgras-Weißklee-Weide	bei	

Troisdorf-Müllekoven

Aufgrund der intensiven Nutzung sind auch 
Weidelgras-Weißklee-Weiden in der Siegaue 
häufig nur fragmentarisch ausgebildet. Diese 
Form ist die großflächig und am häufigsten 
vertretene Weidegesellschaft in der Siegaue. 

Auch bei den Weiden kennzeichnet das Vor-
kommen von Feld-Hainsimse (Luzula cam-
pestris) und Ruchgras (Anthoxantum odora-
tum) magere Ausprägungen, und trockene 
Standorte werden durch Knollen-Hahnenfuß 
(Ranunculus bulbosus) und Mittleren Wege-
rich (Plantago media) gekennzeichnet. Feuch-
te Verhältnisse zeigt das Wiesen-Schaum-
kraut (Cardamine pratensis) an. Wechsel-
feuchte Verhältnisse bedingen das gemein-
same Vorkommen von Knollen-Hahnenfuß 
und Wiesenschaumkraut sowie des Wiesen-
Fuchsschwanzes (Alopecurus pratensis). In 
Bereichen mit zeitweiliger Oberbodenvernäs-
sung bildet sich eine Variante mit dem Knick-
Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus), im 
Übergang zu Mittelgebirgsstandorten mit dem 
Wiesen-Knöterich (Polygonum bistorta) aus. 
Mäßig nasse Weiden, z. B. in nassen Senken, 
werden in der Siegaue von einer Variante mit 
Flutschwaden (Glyceria fluitans), auf basen- 
und nährstoffärmeren Standorten mit dem 
Flammenden Hahnenfuß (Ranunculus flam-
mula) eingenommen. 

geest-Rotschwingelweiden sind wenig oder 
nicht gedüngte, extensiv genutzte Magerwei-
den. Die Bestände sind durch einen hohen An-
teil von Feld-Hainsimse (Luzula campestris), 
Rot-Schwingel (Festuca rubra) und Schafgarbe 
(Achillea millefolium) und das Vorkommen wei-
terer Magerkeitszeiger wie Thymian (Thymus 
pulegioides) sowie Geflecktes und Echtes Jo-
hanniskraut (Hypericum maculatum, H. perfo-
ratum) geprägt. Diese Bestände sind wertvolle 
Relikte der ehemals vorherrschenden exten-
siven Grünlandnutzung und nur noch verein-
zelt vorhanden. Trockene Ausprägungen sind 
durch den Knollen-Hahnenfuß (Ranunculus 
bulbosus), feuchtere Bestände durch die Kohl-
Distel (Cirsium oleraceum) charakterisiert. Die 
mäßig nasse Geest-Rotschwingelweide in der 
zusätzlich das Hunds-Straußgras (Agrostis 
canina) auftritt, zeigt bereits anmoorige Bo-
denverhältnisse an. Eine größere Fläche der 
trockenen Ausprägung liegt südöstlich der 
Eschmarer Mühle („Auf dem Eiland“), die 
feuchte Ausbildung tritt bei Windeck-Herchen 
Bahnhof auf. 
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Sumpfdotterblumenwiesen nehmen nähr-
stoffarme bis nährstoffreiche Nassböden mit 
oberflächennah anstehendem Grundwasser 
ein. In der Siegaue liegen zwei Fundorte der 
artenarmen Ausbildung der Sumpfdotterblu-
menwiese mit Vorkommen der Braunen Segge 
(Carex nigra). Kleinflächig auf wasserzügigen 
bis quelligen Standorten finden sich durch 
das Vorherrschen der Waldsimse (Scirpus syl-
vaticus) charakterisierte Bestände. 

Eine artenarme Ausprägung einer nasswie-
se mit Wiesen-Knöterich (Polygonum bistorta) 
und Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) so-
wie der Braunen Segge (Carex nigra) hat sich 
z. B. am Bruchbach bei Windeck-Eulenbruch 
entwickelt, hier ist das Vorkommen von Fa-
den-Binse (Juncus filiformis), Hirse-Segge (Ca-
rex panicea) und insbesondere der im Natur-
raum stark gefährdeten Trauben-Trespe (Bro-
mus racemosus) bemerkenswert. 

Bild	34:	Binsenreiche	Nasswiese	bei	
Windeck-Hoppengarten

Nasse Bereiche im Mittelgebirgsbereich wer-
den von der Waldbinsen-Wiese besiedelt. In 
den Grünlandkomplexen ist sie oft schon weit-
hin durch das dunkle Grün der Spitzblütigen 
Binse (Juncus acutiflorus, Waldbinse) auszu-
machen. Sie steht den Sumpfdotterblumen-
wiesen nahe, von denen sie durch montane 
Trennarten zu differenzieren ist. Im Gebiet 
sind daher auch Übergänge mit vereinzelten 
Vorkommen der Sumpfdotterblume (Caltha 
palustris) anzutreffen. 

Eine Besonderheit in der Siegaue ist die kleine 
Binsen-Pfeifengraswiese am Rolandssiefen 
östlich Windeck-Hoppengarten. Pfeifengras-
wiesen entstehen auf nährstoffarmen, nassen 
Standorten, wenn nicht gedüngt und nur ein-
mal spät im Jahr gemäht wird. Die Ausbildung 
mit Wiesen-Schafgarbe (Alchemilla vulgaris) 
zeigt hier einen wechselnassen Standort an. 

Mädesüß-Hochstaudenfluren werden nicht 
zum eigentlichen bewirtschafteten Grünland 
gezählt, sondern können sich z. B. auf Stand-
orten von Feuchtwiesen-Gesellschaften nach 
Aufgabe der Nutzung entwickeln. Mädesüß-
Hochstaudenfluren sind sehr beständig und 
lassen über einen längeren Zeitraum kein Ge-
hölzaufkommen zu. Kleinräumig ist innerhalb 
der gesamten Siegaue eine Ausprägung mit 
der Braunen Segge (Carex nigra) verbreitet, 
weiterhin kommen Varianten mit Rohrglanz-
gras (Phalaris arundinacea) sowie ein Domi-
nanzbestand der Sumpf-Segge (Carex acutifor-
mis) vor.

Die fuchsschwanz-feuchtwiese ist die Fa-
zies des Wiesen-Fuchsschwanzes (Alopecurus 
pratensis) auf nährstoffreicheren Nassstand-
orten. Auf mäßig nassen Standorten findet 
sich in der Siegaue eine Ausbildung mit Wie-
sen-Bärenklau (Heracleum sphondylium), auf 
nassen Standorten tritt die Braune Segge 
hinzu. 

Auf nährstoffärmeren Feuchtstandorten der 
Siegaue kommt die honiggras-feuchtwiese 
mit dem Wolligen Honiggras (Holcus lanatus) 
und der Braunen Segge (Carex nigra) vor, auf 
zeitweilig nassen Standorten, z. B. südlich 
Windeck-Wilberhofen, gesellt sich der Brenn-
hahnenfuß (Ranunculus flammula) hinzu.

Bild	35:	Brennhahnenfuß	auf	einer	Feucht-
wiese	bei	Windeck-Wilberhofen

Grünlandstandorte in den episodisch überflu-
teten, oft längere Zeit überstauten Altstrom-
rinnen der Siegaue sowie in Flutmulden auf 
Wiesen und Weiden werden von flutrasen	und	
Überflutungsrasen besiedelt. Diese typischen 
Gesellschaften im Deichvorland größerer 
Flüsse sind häufig durch die Dominanz einer 
Art geprägt. Die häufigste Überflutungsrasen-
Gesellschaft in der Siegaue ist der Dominanz-
bestand der Kriechenden Quecke (Agropyron 
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repens). Daneben kommt die Rohrschwingel-
Gesellschaft (Festuca arundinacea) vor. Eine 
weitere Ausprägung ist durch das Auftreten 
des Stumpfblättrigen Ampfers (Rumex obtu-
sifolius) gekennzeichnet, auf feuchten Stand-
orten der Überflutungsaue wächst ein Über-
flutungsrasen mit Rohrglanzgras (Phalaris 
arundinacea). Dauerfeuchte, grundwasserbe-
einflusste Böden werden von Überflutungsra-
sen mit Sumpfkresse (Rorippa palustris) und 
Flutschwaden (Glyceria fluitans) besiedelt. 

Knickfuchsschwanz-Flutrasen nehmen dau-
erfeuchte Geländemulden mit zeitweilig ober-
flächennah anstehendem Grundwasser oder 
schwere Böden unter Stauwassereinfluss ein. 
Reine Knickfuchsschwanz-Flutrasen werden 
vom Knickfuchsschwanz (Alopecurus genicula-
tus) dominiert. Auf dauerfeuchten, grundwas-
serbeeinflussten Böden ist eine	 Ausbildung 
mit Flutschwaden (Glyceria fluitans) vertre-
ten. Saure, überwiegend anmoorige Standorte 
werden von Brennhahnenfuß-Flutrasen, bis-
weilen in einer Ausprägung mit der Sumpfdot-
terblume (Caltha palustris) besiedelt. Lang-
fristig überflutete Standorte sind durch eine 
Flutschwaden-Fazies der Brennhahnenfuß-
Flutrasen gekennzeichnet.

Bild	36:	Bei	ablaufendem	Hochwasser	noch	
gefüllte	Geländemulden	(Siegverlauf	von	
1874)	bei	Troisdorf-Müllekoven

Stellenweise sind in Grünlandgesellschaften 
kleinflächige, oft quellige nassstellen einge-
streut, so z. B. östlich Eitorf-Unkelmühle. Hier 
ist ein Vorkommen des Aufrechten Igelkolbens 
(Sparganium erectum) bemerkenswert. 

Eingestreut in die bewirtschafteten Grünland-
flächen finden sich in der Siegaue kleinflächig 
unterschiedliche Brachestadien. Diese Bra-
chen sind häufig durch die Dominanz einer 
oder weniger Arten, z. B. Glatthafer (Arrhen-
atherum elatius), Wiesen-Fuchsschwanz (Alo-

pecurus pratensis) oder Wiesen-Knaulgras 
(Dactylis glomerata), geprägt. Mitunter ist die 
Sukzession bereits bis zur beginnenden Ver-
buschung vorgeschritten oder Hochstauden 
dominieren den Bestand. Brachgefallenes 
Feucht- und Nassgrünland ist innerhalb der 
Siegaue noch recht artenreich. Einzelne mit-
unter binsen- und seggenreiche Flächen fin-
den sich z. B. bei Windeck-Mauel, östlich Win-
deck-Übersetzig, südlich „Haus Attenbach“ 
und bei Hennef-Dondorf. 

3.4.7	 Sonstige	Kulturlandschafts-Biotope
hecken gibt es heute im Planungsgebiet nur 
noch vereinzelt. Landschaftstypisch für die 
Siegaue waren Hecken aus Weißdorn (Crata-
egus spp.), Schlehe (Prunus spinosa), Schnee-
ball (Viburnum spp.) und Strauchweiden, die 
eine kleinräumige Strukturierung der meist 
extensiv genutzten Grünland-Aue bewirkten. 

Alte Heckenstrukturen sind zwischen Strom-
berg und Windeck-Herchen Bahnhof, Reste 
nördlich Bonn-Geislar erhalten. Außerhalb 
der Deiche finden sich alte Weißdorn-Hecken 
z. B. am Ostrand des Kaldauer Feldes, bei 
Hennef-Stoßdorf (Zissendorf) und bachbeglei-
tend nördlich Hennef-Stoßdorf. Kleinere Ge-
hölze aus Baum- und Strauchweiden liegen 
zerstreut in den Grünlandflächen im Bereich 
des ehemaligen „Dattenfelder Siegbogens“ auf 
vernässten Flächen. Einzelne Feldgehölze und 
Gebüsche sind über die gesamte Siegaue ver-
streut. Im Gegensatz zu den Ufergehölzen fin-
den sich hier auch standortfremde Arten wie 
Nadelhölzer. 

Weitere Gehölzstrukturen wie	 obstwiesen	
und	kopfbäume zeugen in der Siegaue noch 
von ehemaligen extensiven Nutzungsformen 
in der bäuerlichen Kulturlandschaft. 

Zusammenhängende Ackerflächen finden 
sich vor allem außerhalb der Deiche im un-
teren Abschnitt der Siegaue etwa ab Hennef. 
Großflächig tritt der Ackerbau bei Hennef-
Stoßdorf und südlich Troisdorf-Eschmar bzw. 
nördlich Bonn-Geislar in Erscheinung. Inner-
halb der Deiche liegen vereinzelte Ackerflä-
chen, lediglich in höher gelegenen Bereichen 
der Siegmündung (sog. „Ackerinseln“) wer-
den größere Flächen als Acker bewirtschaftet. 
Ackerbrachen sind in der Siegaue im wesent-
lichen auf etwas höher gelegenen Flächen im 
Mündungsgebiet (sog. „Ackerinseln“) anzu-
treffen, weitere kleine Ackerparzellen wurden 
im Deichvorland bei Troisdorf-Eschmar aus 
der Nutzung genommen. 
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Bild	37:	Aue	bei	Siegburg-Kaldauen	–	der	
Ackerbau	befindet	sich	außerhalb	der	Deiche

grünanlagen	 sowie	 nutz-	 und	 Ziergärten 
sind im Bereich von Siedlungen am Rand der 
Aue zu finden. Östlich Siegburg und bei Win-
deck-Herchen sind größere Flächen der Aue 
parkartig mit Gehölzreihen und -gruppen ge-
staltet. Die Flächen werden überwiegend ex-
tensiv gepflegt. Eine stark frequentierte größe-
re Parkfläche liegt im Siegmündungsbereich, 
südlich des Mondorfer Hafens. 

3.5	 landschaftsbild
Das mittlere und untere Siegtal ist ein win-
dungsreicher, von Ost nach West verlaufender 
Talzug wechselnder Breite. Oberhalb Eitorf ist 
das Tal kastenförmig in das Mittelsieg-Berg-
land eingeschnitten; ab Eitorf weitet sich das 
Tal und geht allmählich in die Siegniederung 
der Köln-Bonner Rheinebene über. Von Hen-
nef bis zur Mündung in den Rhein fließt die 
Sieg durch eine breite Flussniederung. Cha-
rakteristisch für das Tal oberhalb Hennef sind 
die bewaldeten Steilhänge an den Prallufern ei-
nerseits und andererseits die breiten, flachen 
Terrassen der Gleitufer, die überwiegend als 
Grünland genutzt werden. Hier entwickelten 
sich auch bandartig die Siedlungen des Sieg-
tales. Vereinzelt bereichern Altgewässer und  
an der Unteren Sieg naturnah gestaltete 
Kiesabgrabungsseen mit naturnaher Uferve-
getation wie Röhrichten, Hochstaudenfluren 
und Erlen-Auenwäldern das Landschaftsbild.

Landschaftsbestimmend ist in der Siegaue 
zwischen der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz 
und der Brölmündung die Grünlandnutzung, 
die steilen Hänge des relativ engen Tales sind 
meist von Wald bestanden. Die historisch ge-
wachsene Kulturlandschaft im Tal wird durch 
Feldgehölze, Baumreihen, Baumgruppen so-
wie Einzel- und Kopfbäume gegliedert, die 
überwiegend Geländekanten und Böschungen 

markieren oder den Verlauf von kleinen Fließ-
gewässern nachzeichnen. Im Randbereich der 
Siedlungen sowie im Umfeld von Hoflagen 
finden sich Obstwiesen und –weiden, die ei-
nen landschaftstypischen Übergang zur Aue 
bilden. Auch im weiteren Verlauf ist die Aue 
durch großflächige, zusammenhängende 
Grünlandflächen bestimmt, vereinzelt finden 
sich jedoch zunehmend größere Ackerschläge. 
Die Landschaft wird strukturiert durch Ge-
hölzbestände. Der Wechsel unterschiedlicher 
Nutzungen verschiedener Intensitätsstufen, 
Gehölzstrukturen sowie Bachläufe und Grä-
ben bilden eine offene, aber strukturierte 
Landschaft. 

Auch wenn auf weiten Strecken die Ufer befe-
stigt sind, erscheint die Sieg als vergleichswei-
se naturnaher Mittelgebirgs- / Tieflandsfluss. 
Der Flusslauf wird häufig von Ufer-Hochstau-
denfluren und / oder Gehölzen aus Weiden 
und Erlen begleitet, teilweise sind den Ufern 
Kiesbänke und -inseln vorgelagert. Auch die 
Aue wirkt in Teilbereichen naturnah und bie-
tet ein abwechslungsreiches, in großen Teilen 
gut strukturiertes Landschaftsbild. 

Bild	38:	Historisch	gewachsene	Kulturland-
schaft	bei	Windeck-Rosbach

Bei St. Augustin-Stoßdorf tritt erstmals in der 
Niederung großflächig der Ackerbau in den 
Vordergrund, in der unteren Siegaue etwa ab 
Menden bis zur Mündung ist die höher gele-
gene und meist ausgedeichte Siegaue durch 
großflächige Ackernutzung geprägt. Großräu-
mig wird die Landschaft gegliedert durch teil-
weise gehölzbestandene Bachläufe und Grä-
ben, die der Sieg zufließen. 
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Im unteren Siegabschnitt etwa ab Hennef wird 
das Landschaftsbild durch technische Bau-
werke wie Querungen von Verkehrstrassen 
und Starkstromleitungen überprägt. Während 
sich die Brücken der Siegtalbahn im oberen 
Siegtal gut in das Landschaftsbild eingliedern, 
beeinträchtigen die deutlich größer dimensio-
nierten Anlagen in der unteren Siegaue das 
Landschaftsbild teilweise erheblich. Verstärkt 
wird dieser Effekt durch die Lärmemissionen 
der Verkehrstrassen. 

Unterhalb der Querung der Siegaue durch die 
Autobahn A 59 wird die Niederung der Sieg 
in charakteristischer Weise durch die deut-
lich ausgeprägte Niederterrassenkante von 
den angrenzenden Landschaftsräumen abge-
grenzt. An der nördlichen Seite der Niederung 
bilden die strukturreichen Terrassenhänge 
einen harmonischen Übergang zu den auf 
der hochwasserfreien Niederterrasse entstan-
denen Siedlungen Troisdorf-Bergheim, -Mül-
lekoven und -Eschmar. 

Der Mündungsbereich der Sieg hat innerhalb 
der Deiche mit den großflächigen, struktur-
reichen Wäldern und Gehölzen einen natur-
nahen Charakter, auch wenn die Wälder einen 
hohen Anteil an Hybridpappeln aufweisen. Die 
eingeschlossenen, kulissenartig von Gehölz-
flächen gegliederten Offenlandbereiche schaf-
fen eine parkartige Landschaftsstruktur. 

Bild	39:	Typische	offene	Landschaft	der	
Unteren	Siegaue	bei	Troisdorf-Mülleko-
ven	mit	dem	Siedlungsband	oberhalb	der	
Terrassenkante

Hinzu kommt ein hoher Anteil an Brachflä-
chen, der die ästhetische Wirkung des Ge-
bietes teilweise erhöht. Die hohe landschaft-
liche Attraktivität des Mündungsgebietes der 
Sieg spiegelt sich in dem hohen Erholungs-
druck auf die Landschaft wider. 

Insgesamt zeigt das Siegtal den typischen 
Nutzungsgradienten und damit die charakte-
ristische Veränderung der Kulturlandschaft 
entlang eines Mittelgebirgsflusses über einen 
Flachlandfluss bis hin zur Stromtal-Land-
schaft des Rheines. 



Siegauenkonzept

40

4	 nutZungEn
Im Folgenden werden die in der Siegaue vor-
handenen Nutzungen dargestellt, soweit sie 
für die Belange des Siegauenkonzeptes von 
Bedeutung sind. Dabei wird der derzeitige 
Umfang sowie die damit verbundenen Auswir-
kungen auf die ökologischen und wasserwirt-
schaftlichen Funktionen der Aue beschrieben. 
Diese Informationen liefern Grundlagen für 
die Bewertung der Lebensräume (Kapitel 1) 
sowie für die umsetzungsorientierte Konzipie-
rung der Maßnahmen (Kapitel 1). 

4.1	 landwirtschaft
Mit ca. 60 % Flächenanteil im Siegauenkon-
zept ist die Landwirtschaft die bedeutendste 
Flächennutzung im Untersuchungsraum. Die 
landwirtschaftliche Situation wird auf der 
Grundlage des Landwirtschaftlichen Fachbei-
trages (lK rHeinland 1997) dargestellt. 

Für die Nutzungseignung der Böden sind in 
der Siegaue neben Bodenart und Bodentyp 
insbesondere Geländeform und Wasserver-
hältnisse entscheidend, eine wesentliche Rolle 
spielt die Überflutungshäufigkeit der Stand-
orte. Die klimatischen Ausgangsbedingungen 
in der Siegaue sind im gesamten Planungsge-
biet für den Ackerbau auch mit anspruchs-
vollen Kulturen geeignet. 

In Abhängigkeit von den Einflüssen der Ge-
wässerdynamik wechseln in der Siegaue die 
Bodenarten kleinräumig. Auf regelmäßig 
überfluteten Flächen dominieren junge Auen-
böden, in den aufgeweiteten Bereichen sind 
Übergänge zu Braunerden ausgebildet. 

In der unteren	Siegaue sind die ausgedeich-
ten Flächen i. d. R. ackerfähige Standorte, 
höher gelegene Flächen innerhalb der Deiche 
werden als bedingt ackerfähig eingestuft. Die 
Bodenzahlen liegen zwischen unter 40 und 
über 80, die besseren Böden sind für Sonder-
kulturen gut geeignet. Die aufgrund der ho-
hen Sandanteile unsichere Wasserversorgung 
auf geringer wertigen Böden wird durch relativ 
hohe Niederschläge im Sommer ausgeglichen, 
so dass auch in Jahren mit ungünstigen Wit-
terungsverhältnissen hohe und sichere Er-
träge erzielt werden. Die regelmäßige Über-
flutung höher gelegener Flächen schränkt im 
Wesentlichen die Ackerfähigkeit der Standorte 
ein, eine Grünlandnutzung wird nur wenig 
eingeschränkt. Die häufiger auch im Sommer 
überfluteten Flächen im Nahbereich der Sieg 
sind absolute Grünland-Standorte. 

Bild	40:	Landwirtschaftliche	Nutzung	in	der	
Unteren	Siegaue	bei	St.	Augustin-Meindorf:	
Grünland	im	Überschwemmungsgebiet,	ho-
her	Ackeranteil	auf	den	fruchtbaren,	über-
schwemmungsfreien	Böden	außerhalb	der	
Deiche

Im mittleren	abschnitt der Siegaue zwischen 
Siegburg und Eitorf sind landwirtschaftlich 
genutzte Flächen nur selten durch Deiche vor 
Überflutung geschützt. Die Bodenzahlen lie-
gen zwischen 40 und 60, die Böden sind für 
eine intensive Ackernutzung noch geeignet, 
sofern die Geländeverhältnisse dies zulassen. 
Allerdings sind die Flächen in der teilweise 
sehr schmalen Aue aufgrund ihrer Lage und 
des Zuschnittes nur begrenzt intensiv land-
wirtschaftlich nutzbar. Der Grünlandanteil 
nimmt siegaufwärts zu. 

Im oberen	Siegabschnitt dominiert die Grün-
landnutzung in der Aue, Ackerflächen treten 
nur noch vereinzelt auf. 

Die Agrarstruktur im Planungsgebiet wird ge-
mäß der Sozialökonomischen Erhebung 1996 
wiedergegeben: 

Von den untersuchten 77 Betrieben mit Flä-
chen in der Siegaue wurden 87 % im Haupt- 
und 13 % im Nebenerwerb geführt. Der ver-
gleichsweise geringe Anteil der Nebenerwerbs-
betriebe ist dadurch bedingt, dass nicht alle 
Betriebe im Gebiet erfasst wurden. Von den er-
fassten Betrieben werden ca. 1.240 ha der ca. 
2.100 ha landwirtschaftlich genutzter Flächen 
im Planungsgebiet (ca. 60 %) bewirtschaftet. 

Die durchschnittliche Größe der ausgewer-
teten Betriebe von 66 ha liegt deutlich über 
dem kreisweiten Durchschnitt von 21,1 ha. 
Mit durchschnittlich 71,1 ha (Haupterwerb) 
bzw. 28,1 ha (Nebenerwerb) sind die Betriebe 
gut mit Flächen ausgestattet. Mehr als 2/3 
der untersuchten Haupterwerbsbetriebe be-
wirtschaften 50 ha und mehr. 
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Der größte Flächenanteil wird damit erwar-
tungsgemäß von den Haupterwerbsbetrieben 
bewirtschaftet. Die Pachtflächenanteile lie-
gen mit 63 % bei den Haupterwerbsbetrieben 
und 66 % bei den Nebenerwerbsbetrieben 
vergleichsweise hoch. Von den ca. 2.100 ha 
landwirtschaftlicher Fläche sind 57 % Grün-
land und 43 % Ackerflächen, Sonderkulturen 
spielen eine untergeordnete Rolle. 

Für die Bewirtschaftung der Grünlandflä-
chen ist die Tierhaltung in den Betrieben von 
ausschlaggebender Bedeutung. In den unter-
suchten tierhaltenden Betrieben ist die Milch-
viehhaltung der Hauptbetriebszweig: 43 der 
erfassten Betriebe (56 %) halten Milchkühe 
in Beständen von durchschnittlich 36 Tieren. 
Mastbullen werden von 37 der untersuchten 
Betriebe gehalten, 22 Betriebe betreiben Mut-
terkuhhaltung. Die Schweinehaltung ist von 
untergeordneter Bedeutung. Einen gewis-
sen Stellenwert bekommt in letzter Zeit die 
Pferdehaltung. 

Bild	41:	Tierhaltung	in	der	Aue	bei	
Hennef-Müschmühle

Die untersuchten, durch das Siegauenkonzept 
betroffenen Betrieben bewirtschaften insge-
samt 5.084 ha Land, von denen ca. 1.243 ha 
(24 %) im Planungsgebiet liegen. Der Anteil 
der Betriebsflächen in der Planungskulisse 
variiert erheblich, wie Tabelle 5 zeigt. Dies er-
fordert eine individuelle Betrachtung. 

Der im Planungsraum liegende Flächenan-
teil kann jedoch nicht das alleinige Kriteri-
um für die betriebliche Betroffenheit sein, da 
Lage, Qualität und Zuschnitt der betroffenen 
Flächen, die Betriebsstruktur sowie die kon-
kreten Planungsaussagen auf den Flächen 
eine erhebliche Auswirkung für die individu-
elle Betroffenheit haben. 

Daher ist bei jeder Umsetzung von Maßnah-
men eine einzelfallbezogene Analyse der be-
troffenen Betriebe durchzuführen und die 
Umsetzung mit den Betroffenen zu planen 
(vgl. auch HentScHel 2000). 

Tabelle	5:	Flächenanteile	landwirtschaft-
licher	Betriebe	im	Planungsraum	des	
Siegauenkonzeptes

Betroffener Flächenanteil Betriebe
Bis 20 % 43

20 – 40 % 21

40 – 60 % 10

60 – 80 % 4

Über 80 % 1

Die Landwirtschaft leistet durch Kultivierung 
und Nutzung einen erheblichen Beitrag zur 
Gestaltung der Auenlandschaft. Die ertrag-
reichen Auenböden wurden sehr früh in Kul-
tur genommen und vornehmlich als Grünland 
genutzt. Im Laufe der Zeit wurden natürliche 
Lebensräume zunehmend zu Gunsten nut-
zungsgeprägter Kulturlandschaftselemente 
zurückgedrängt. 

Im 20. Jahrhundert wurden, unterstützt 
durch wasserbauliche Maßnahmen (s. Kapi-
tel 3.3.3), verstärkt Anstrengungen zur Ver-
besserung der Nutzbarkeit insbesondere der 
höher gelegenen Auenflächen unternommen. 
Die Intensivierung entsprach den gesellschaft-
lichen Anforderungen an die Landwirtschaft 
und wurde nach dem 2. Weltkrieg verstär-
kt durch die Agrarpolitik gefördert: Größere 
Bewirtschaftungseinheiten wurden geschaf-
fen und Strukturelemente zu diesem Zweck 
beseitigt. Insbesondere im unteren Auenab-
schnitt wurde die Ackerfähigkeit von Standor-
ten durch Schutzdeiche verbessert. Verstärkt 
wurde auch innerhalb der Deiche Grünland 
in Acker umgewandelt. Der Einsatz von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln ermöglichte 
höhere und sicherere Erträge, führte ande-
rerseits jedoch zu Stoffeinträgen in Grund- 
und Oberflächenwasser. Auf Ackerflächen im 
Überschwemmungsgebiet ist verstärkt Ero-
sion zu beobachten. Der damit verbundene 
Eintrag von Feinmaterial trägt erheblich zum 
Verschluss des Kieslückensystems der Siegs-
ohle bei (MUNLV 2001a). 
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4.2	 forstwirtschaft
Mit ca. 6 % Flächenanteil im Planungsraum 
des Siegauenkonzeptes spielt die Forstwirt-
schaft eine untergeordnete Rolle. Schwer-
punkte der Waldverbreitung sind neben den 
in weiten Teilen von Pappeln bestimmten Au-
enwäldern im Mündungsbereich der Sieg die 
Hangwälder an den steilen Talflanken des 
oberen Siegtales. Die Hangwälder sind über-
wiegend zusammenhängende Buchenwälder, 
die stellenweise von Fichtenaufforstungen un-
terbrochen werden (s. Kapitel 3.4.5). 

Die Siegaue selbst ist für die Forstwirtschaft 
derzeit von untergeordneter Bedeutung. Die 
wenigen Waldbestände in der Aue werden 
forstwirtschaftlich extensiv genutzt, im Vor-
dergrund steht die Entwicklung und Erhal-
tung strukturreicher, naturnaher Auenwald-
bestände. Nicht standortheimische Waldbe-
stände in der Aue, überwiegend mit Pappeln 
und vereinzelt mit Nadelgehölzen, werden 
sukzessive in Bestände standortheimischer 
Arten umgewandelt. 

Bild	42:	Pappelforst	bei	Windeck-Wilberhofen	
mit	bereits	vorhandenem	naturnahem	Unter-
wuchs,	im	Hintergrund	Fichtenforst

Die Buchen-Hangwälder werden gemäß der 
naturnahen Waldwirtschaft genutzt, in den Na-
delholz-Aufforstungen wird eine Umstruktu-
rierung in stabile Mischbestände angestrebt. 

4.3	 Wasserwirtschaft,	
gewässerunterhaltung

Für die trinkwassergewinnung hat im We-
sentlichen der untere Abschnitt der Siegaue 
Bedeutung. Nach der Grundwasserkarte des 
Geologischen Landesamtes NRW (in lua nrW 
2000) wird die Siegaue in der Sieg-Agger-Nie-
derung zwischen der Mündung in den Rhein 
und Hennef von Porengrundwasserleitern mit 
sehr ergiebigen bis ergiebigen Grundwasser-
vorkommen eingenommen. Im weiteren Ver-
lauf ist der größte Teil der Siegaue von Kluft-
grundwasserleitern mit gering bis sehr gering 
ergiebigen Vorkommen auf den tektonischen 
Zerrüttungszonen des Rheinischen Schiefer-
gebirges bestimmt. Entsprechend liegen die 
bedeutenden Trinkwassergewinnungsanlagen 
mit ihren Schutzzonen im unteren Abschnitt 
der Siegaue (vgl. auch Abbildung 12):
•	 Grundwasserwerk Meindorf 

(Wahnbachtalsperrenverband)
•	 Grundwasserwerk Hennefer Bogen 

(Wahnbachtalsperrenverband)
•	 Grundwasserwerk Eschmar (Stadtwerke 

Troisdorf)
•	 Grundwasserwerk der Stadt Niederkassel
•	 Grundwassergewinnungsanlage Zündorf 

("Rechtrheinische Gas- und Wasserversor-
gung Aktiengesellschaft", RGW AG)

Das Wasserwerk Wilberhofen der Gemeinde 
Windeck dient der Trinkwasserversorgung 
der Ortslage Windeck-Wilberhofen und besitzt 
keine Trinkwasserschutzzone.

Für die gewässerunterhaltung ist an der Sieg 
als Gewässer erster Ordnung das StUA Köln, 
Außenstelle Bonn zuständig. Nach § 90 LWG 
bezieht sich die Gewässerunterhaltung auf 
das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Die 
günstigen Wirkungen des Gewässers für den 
Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft 
sind zu erhalten und zu entwickeln. „Hierzu 
gehören auch 

1.	Die Erhaltung und Wiederherstellung eines 
angemessenen heimischen Pflanzen- und 
Tierbestandes

2.	Die Erhaltung und Verbesserung des 
Selbstreinigungsvermögens, soweit nicht 
andere dazu verpflichtet sind

3.	Die Freihaltung, Reinigung und Räumung 
des Gewässerbettes und der Ufer von Un-
rat, soweit es dem Umfang nach geboten 
ist.“ 
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Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Ziele des 
LWG in der Richtlinie für naturnahe Unterhal-
tung und naturnahen Ausbau der Fließgewäs-
ser in Nordrhein-Westfalen (Blaue Richtlinie) 
definiert. Natürliche und naturnahe Gewässer 
sollen danach geschützt, gestörte Gewässer 
in einen naturnahen Zustand zurückgeführt 
werden. Als Instrument zur Entwicklung und 
schrittweisen Umgestaltung wird eine natur-
nahe Unterhaltung bevorzugt. Erst wenn sich 
das Ziel so nicht erreichen lässt, ist ein Aus-
bau vorgesehen. Diese Ziele decken für das 
Land Nordrhein-Westfalen wichtige Anforde-
rungen ab, die in der EU-WRRL (vgl. Kapi-
tel 2.1) für die nachhaltige Bewirtschaftung 
von Flusseinzugsgebieten formuliert werden. 
Die Umsetzung über Ländergrenzen hinweg 
wird erfolgreich durch Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen in Rheinland-Pfalz 
sowie im Rahmen der Gewässernachbarschaft 
Sieg (Städtler 2002) unterstützt. 

Bild	43:	Gewässerunterhaltung	durch	das	
StUA	Köln:	Entfernung	eines	Sturzbaumes	von	
der	Wehrkrone	bei	Siegburg

An der Sieg wird seit langem eine naturnahe 
Unterhaltung praktiziert, die als wichtigen 
Baustein die eigendynamische Fließgewäs-
serentwicklung im Rahmen der Möglichkeiten 
einsetzt (vgl. Patt u. Städtler 2000). An ge-
eigneten Gewässerstrecken werden sukzes-
sive Ufersicherungen entnommen, wo mög-
lich werden durch Ankauf von Flächen die 
Voraussetzungen für eine eigendynamische, 
naturnahe Entwicklung des Gewässerbettes 
geschaffen. So konnten in Teilabschnitten des 
weitgehend festgelegten Flusslaufes im Lau-
fe der Zeit schrittweise morphologische und 
ökologische Verbesserungen erreicht werden. 
Größere Umgestaltungsmaßnahmen wurden 
im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen im 
Raum Siegburg umgesetzt (Städtler u. Patt 
2002, banf 2002). 

Bild	44:	Entfesselte	Uferstrecke	bei	Eitorf-
Merten	2004:	Die	dynamische	Entwicklung	
kann	beginnen

Die wasserwirtschaftlichen Ausbaumaßnah-
men an der Sieg in der Vergangenheit wur-
den bereits in Kapitel 3.3.3 beschrieben. 
Durch diese Ausbaumaßnahmen wurde die 
natürliche Gewässerdynamik der Sieg erheb-
lich eingeschränkt und damit natürliche Le-
bensräume in erheblichem Umfang beseitigt. 
In besonderem Maß sind hiervon die amphi-
bischen Uferlebensräume, Flachwasserzonen 
und Weichholz-Auenwälder betroffen. Teilwei-
se wird dies im Zuge der naturnahen Gewäs-
serunterhaltung heute wieder revidiert. 

4.4	 fischerei,	Jagd
Die fischereiliche Nutzung der Sieg erfolgt 
auf Grundlage des Landesfischereigesetzes 
(LFischG). § 3 LFischG verleiht dem Fische-
reirechtsinhaber (Flächeneigentümer am Ge-
wässer) das Recht, sich Fische, Neunaugen, 
zehnfüßige Krebse und Muscheln anzueignen. 
Gleichzeitig obliegt ihm „... die Pflicht, einen 
der Größe und Beschaffenheit des Gewässers 
entsprechenden artenreichen heimischen 
Fischbestand zu erhalten und zu hegen“ (§ 3 
Abs. 2 LFischG). 

Im Siegabschnitt zwischen der Landesgrenze 
und der Mündung nutzen elf Angelvereine mit 
ca. 3.000 Mitgliedern, die Fischereibruder-
schaft Bergheim sowie Privatleute jeweils un-
terschiedliche Pachtstrecken. 
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Bild	45:	Angler	bei	Windeck-Dreisel

Die Gesamtsumme der Fischereierlaubnis-
scheine beläuft sich zusammen mit den Tages-
fischereierlaubnisscheinen auf ca. 3.200 pro 
Jahr. Dies entspricht einer Fischentnahme 
von ca. 5 - 7 Tonnen pro Jahr, wobei allein die 
Arten Karpfen, Hecht, Bachforelle und Aal ei-
nen Gewichtsanteil von 50 % ausmachen. Zur 
Hege des Fischbestandes in der Sieg werden 
jährlich 35.000,- bis 40.000,- € aufgewendet.

Koordiniert werden die Aktivitäten zur Nut-
zung und Hege des Fischbestandes in der 
Sieg gemäß den §§ 21 – 30 LFischG durch die 
Sieg Fischerei-Genossenschaft Hennef. Der 
Sieg Fischerei-Genossenschaft kommt dabei 
die Aufgabe zu, in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich die Aktivitäten der im Bezirk Sieg des 
Landes-Fischereiverbandes Nordrhein zu-
sammengeschlossenen Angelvereine auf ein 
gemeinsames Ziel auszurichten. In der so ent-
standenen größeren Bewirtschaftungseinheit 
kann die Hegepflicht besser erfüllt werden .

Für die Sieg wird ein an die Gewässerstruktur 
angepasster, der jeweiligen Fischregion ent-
sprechender Bestand biogeografisch einheimi-
scher Fischarten angestrebt. Dies entspricht 
den Vorgaben der WRRL, die in Anhang V für 
die wichtige Qualitätskomponente Fischfau-
na als Referenzzustand einen in Zusammen-
setzung, Abundanz und Altersstruktur dem 
Gewässertyp entsprechenden Bestand fest-
legt. Dieses Ziel ist auch durch die Hege nach 
LFischG § 3 (2) zu unterstützen. Hege bedeu-
tet ein ganzes Bündel möglicher Maßnahmen 
von der anglerischen Nutzung der verbreiteten 
Arten über Strukturverbesserung des Gewäs-
ser bis zu evtl. notwendigen Besatzmaßnah-
men aufgrund von Reproduktionsdefiziten. 
Zur Klärung der ökologischen und fischerei-
lichen Situation des Gewässers und der Ab-
leitung erforderlicher Maßnahmen ist die Auf-
stellung eines Hegeplans unter Einbeziehung 

vorliegenden Untersuchungen mit fischerei-
lichem Bezug sinnvoll. Vor dem Hintergrund 
der Auswirkungen von Besatzmaßnahmen 
auf die Populationsverhältnisse, die Konkur-
renz zwischen unterschiedlichen Arten (Wa-
terStraat 2002, mellin 1996) sowie genetische 
Auswirkungen (Weibel u. Wolf 2002) ist bei 
der Aufstellung der Hegepläne ein besonderes 
Augenmerk auf die Frage der Erforderlichkeit 
von Maßnahmen sowie beim Fischbesatz auf 
die Herkunft der Arten zu lenken (vgl. MUNLV 
2001b, mellin 1996). 

Die besondere Bedeutung der Sieg als Pilot-
gewässer für das Wanderfischprogramm NRW 
macht die hervorgehobene Verantwortung al-
ler mit dem Fluss befassten Akteure deutlich. 
Ziel ist, dass sich selbst erhaltende Fischbe-
stände aufbauen, die im Rahmen der Nach-
haltigkeit durch Handangelei genutzt wer-
den können, ohne regelmäßigen Fischbesatz 
durchführen zu müssen. Auch Langdistanz-
wanderfische sollen sich wieder als regelmä-
ßige Bewohner in selbst reproduzierenden, 
nutzbaren Beständen einstellen. Dieser beson-
deren Verantwortung wurde im vorliegenden, 
einvernehmlich abgestimmten Entwurf für die 
Schutzgebietsverordnung Rechnung getragen, 
indem alle drei Jahre ein Besatzplan zwischen 
dem Fischereirechtsinhaber und der Unteren 
Fischereibehörde einvernehmlich abgestimmt 
werden soll. 

Bild	46:	Springender	Lachs	am	Wehr	bei	Sieg-
burg,	Oktober	2002

Neben den aktiven Maßnahmen zur Hege die-
nen auch die in Tabelle 6 aufgelisteten Fisch-
Schonbezirke bzw. Laichschongebiete entlang 
der Sieg zur Entwicklung der Fischfauna. 
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Tabelle	6:	Fisch-Schonbezirke	an	der	Sieg

Lage Typ
Bereich des Fischauf-
stieges am Wehr Schla-
dern

Fischschonbezirk*

Bereich des Fischauf-
stieges am Wehr Dat-
tenfeld

Fischschonbezirk*

Sieg-Altarm bei Win-
deck-Röcklingen

Laichschonbezirk

Bereich des Fischauf-
stieges am Wehr Eitorf-
Unkelmühle

Fischschonbezirk*

Altarm der Sieg am 
Wolsberg bei Siegburg

Laichschonbezirk und 
Winterlager für Fische

Bereich des Fischauf-
stieges am Wehr Sieg-
burg

Fischschonbezirk*

Altarm der Sieg in Müll-
dorf bei Siegburg

Laichschonbezirk und 
Winterlager für Fische

Bereich des Fischauf-
stieges am Wehr bei 
Troisdorf (Agger-Wehr)

Fischschonbezirk*

* Gewässerteil, der für den Wechsel der Fische 
von besonderer Bedeutung ist

In den Laichschonbezirken ist jede Art von 
Wassersport und zeitlich befristet das Angeln 
verboten; am Altarm bei Röcklingen ist das 
Angeln ganzjährig verboten. Für die Fisch-
aufstiegsanlagen besteht ein ganzjähriges An-
gelverbot sowie für den engeren Bereich der 
Fischaufstiege ein Betretungsverbot. 

Auf Grundlage des Fischereirechtes ist es 
Anglern auch in Naturschutzgebieten gestat-
tet, zur Ausübung ihres Rechtes Flächen au-
ßerhalb der Wege zu betreten. In Einzelfäl-
len kann die Angelnutzung zu Konflikten mit 
dem Naturschutz in besonders empfindlichen 
Auenlebensräumen führen. Dies ist der Fall, 
wenn in den betroffenen Lebensräumen Tier-
arten mit hoher Fluchtdistanz, an der Sieg 
z. B. Fluss-Regenpfeifer und Wasseramsel 
oder im Röhricht brütende Vögel, vorkom-
men (Vollmer 2004). Störungen durch Angler 
können dann relevant werden, wenn in den 
betroffenen Bereichen keine weiteren Beein-
trächtigungen, insbesondere durch die Frei-
zeitnutzung, auftreten. Da dies an der Sieg 
sehr selten auftritt, ist ein Schutz dieser stö-
rungsarmen Uferabschnitte ein wichtiges An-
liegen des Naturschutzes. Sofern die Fischerei 
die einzige störende Nutzung ist, ist es erfor-

derlich, die Fischerei zeitlich oder räumlich 
einzuschränken oder Gewässerstrecken aus 
der fischereilichen Nutzung herauszunehmen 
(vgl. munlV 2001b). Die hierzu erforderlichen 
Regelungen wurden im Einvernehmen mit den 
Vertretern der Fischerei in der Schutzgebiets-
verordnung getroffen. 

Bild	47:	Störungsarme	Uferstrecke	(im	Bild	
rechtes	Ufer)	mit	naturnahen	Strukturen	ober-
halb	Windeck-Hoppengarten	

Als besondere Initiative der Sieg Fischerei-Ge-
nossenschaft bzw. der Angelvereine zum Auf-
bau und zur Entwicklung eines artenreichen 
heimischen Fischbestandes (§ 3 LFischG) ist 
das langjährige Engagement der Fischereiver-
eine für die Verbesserung der Gewässerquali-
tät der Sieg (Paul 1992) sowie für die Durch-
gängigkeit des Gewässersystems für Lang-
distanz-Wanderfische zu nennen (SollbacH 
1999). Weiterhin übernehmen die Vereine im 
Rahmen der Fischerei-Aufsicht wichtige Kon-
troll- und Überwachungsfunktionen in der 
Landschaft. 

Die Jagd wird gemäß den Regelungen des 
Jagdrechtes von den jeweiligen Jagdpächtern 
ausgeübt. Mit dem Jagdrecht ist ausdrück-
lich die Hegepflicht verbunden. Für die Be-
lange des Siegauenkonzeptes spielt die Jagd 
eine untergeordnete Rolle. Erforderliche Re-
gelungen zum Schutz empfindlicher Lebens-
räume sowie zum Schutz von überwinternden 
und brütenden Wasservögeln werden in der 
Schutzgebietsverordnung getroffen. 

4.5	 Erholung,	freizeit,	tourismus
Die Siegaue ist ein bedeutendes Naherho-
lungsgebiet für den Ballungsraum Köln-Bonn. 
Der Flusslauf selbst wird im gesamten Pla-
nungsraum für den Bootssport, in erster Linie 
für den Kanusport genutzt. Die naturnah wir-
kende Landschaft der Aue ist stark von Rad-
fahrern, Inline-Skatern und Spaziergängern 
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sowie gebietsweise von Reitern frequentiert. 
An geeigneten Stellen mit Flachufern werden 
die Sieg und das Ufer zum Baden und Lagern 
genutzt. Entsprechend finden sich in einigen 
Bereichen der Aue attraktive Ausgangspunkte 
für Erholungssuchende und Freizeitaktivi-
täten wie Gastronomiebetriebe, Campingplät-
ze oder Bootsverleihe. 

Es wird eine naturverträgliche Erschließung 
der Aue für die ruhige, landschaftsbezogene 
Erholung angestrebt. Das bedeutet auch, dass 
in ökologisch besonders wertvollen Bereichen 
durch Besucherlenkung ungestörte Räume 
geschaffen werden müssen. In Bereichen mit 
hohem Erholungsdruck (z. B. Siegmündung, 
Sieglarer See) sollen zu diesem Zweck Erho-
lungskonzepte aufgestellt werden. Erholungs-
bereiche sollen grundsätzlich der Nutzung 
durch die Allgemeinheit dienen, die Absper-
rung von Teilen der Aue zur Privatnutzung wi-
derspricht diesem Ziel.

Der kanusport auf der Sieg wird einerseits 
von acht ortsansässigen Sportvereinen und 
der Talentsuche / Talentförderung, Stütz-
punkt Köln sowie von Schulsportgruppen be-
trieben, die regelmäßig ihre Trainingsstrecken 
befahren. Sporadisch werden größere Fahrten 
unternommen, hinzu kommen Kanusport-
Veranstaltungen, die seit vielen Jahren re-
gelmäßig auf der Sieg durchgeführt werden. 
Andererseits wird die Sieg von nicht in Verei-
nen organisierten Kanuten befahren. Eine Ka-
nuschule aus Mechernich organisiert auf der 
Sieg regelmäßig Fahrten, bei denen die Teil-
nehmer von sportlich und naturschutz-fach-
lich geschulten Kanulehrern betreut werden. 

Bild	48:	Kanuten	bei	Eitorf-Harmonie

Nach Auswertungen der Fahrtenbücher zwi-
schen 1993 und 1995 durch den Kanu-Ver-
band Nordrhein-Westfalen (zuzüglich 10 % 
für Fahrten nicht organisierter Kanuten) er-

gibt sich eine jährliche Gesamtzahl von 2.035 
Fahrten mit deutlichem Schwerpunkt in den 
Monaten April, Mai und Juni. Im Sommer 
sinkt die Anzahl aufgrund des Niedrigwassers 
und der Schulferien deutlich ab. Die meisten 
Fahrten werden an Wochenenden und Feier-
tagen durchgeführt. Tabelle 7 zeigt, dass sich 
die Fahrten nicht gleichmäßig auf den Sieg-
lauf verteilen: Oberhalb Schladern finden re-
lativ wenige Fahrten statt, der Schwerpunkt 
liegt im Abschnitt Eitorf bis Siegburg. 

Tabelle	7:	Verteilung	der	Kanufahrten	auf	un-
terschiedliche	Siegabschnitte

Siegabschnitt Anteil der 
Fahrten

Wissen (km 81) bis Schladern 
(km 63)

10 %

Schladern bis Eitorf (km 41) 20 %

Eitorf bis Siegburg (km 16) 50 %

Siegburg bis Mündung (km 0) 20 %

Beeinträchtigungen des Fluss-Ökosystems 
durch das Befahren des Gewässers wie Sohl-
schädigung durch den Bootsboden, Sekun-
därströmungen und Wirbel sind bei hohen 
Strömungsgeschwindigkeiten, wie sie im 
größten Teil der Sieg auftreten, relativ gering 
(ATV-DVWK 2001), sofern die Wasserfüh-
rung ausreichend ist. Zu Schädigungen des 
Gewässergrundes und der Unterwasser- und 
Schwimmblattvegetation kann es allerdings 
in Seiten- und Altarmen mit geringen Strö-
mungsgeschwindigkeiten kommen. Ein grö-
ßeres Problem stellt die Beunruhigung von 
Lebensräumen durch den Kanubetrieb sowie 
Störungen durch das Anlanden und ggf. La-
gern dar. Tiere mit hoher Fluchtdistanz wer-
den vertrieben, bei Vögeln können z. B. zu 
häufige Störungen den Bruterfolg so weit ver-
mindern, dass das Überleben der Population 
in Frage gestellt ist (ebd., MURL 1999). 

Für Konflikte mit an das Gewässer gebun-
denen Freizeitnutzungen wie dem Kanusport 
werden in Abstimmung mit dem Kanuverband 
Nordrhein-Westfalen und den an der Sieg an-
sässigen Kanu- und Rudervereinen Lösungen 
angestrebt, die eine Überlastung der Sieg und 
ihrer Aue vermeiden. 

Insbesondere in störungsarmen Bereichen 
sind hier Regelungen erforderlich, die den 
Schutz der Lebensräume empfindlicher Pflan-
zen- und Tierarten gewährleisten. 
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Seitens des Kanu-Verbandes NRW wurden an 
geeigneten Plätzen Ein- und Ausstiegsstellen 
festgelegt und im Kleinfluss-Führer Nordrhein-
Westfalen (KV NRW 1998) veröffentlicht. Das 
Betreten der Ufer durch Kanuten außerhalb 
dieser Plätze soll so vermieden werden. Um 
generell die Sieg zwischen der Landesgrenze 
und Eitorf befahren zu können, muss der Pe-
gelstand in Betzdorf mindestens 55 cm betra-
gen; für die Ausübung des Kanu- und Ruder-
sports zwischen Eitorf und der Sieg-Gierfähre 
bei Troisdorf-Bergheim darf der Wasserstand 
am Pegel Eitorf 30 cm nicht unterschreiten. 
Über die Befahrbarkeit in Abhängigkeit vom 
Wasserstand gibt ein Pegeldienst Auskunft, 
der unter http://www.kanu-nrw.de/ auch 
über das Internet abgefragt werden kann. 

Die Einsatz- und Aushebestellen sowie die 
pegelabhängige Befahrensregelung wurden 
in Abstimmung mit den Kanu-Verband NRW 
in der Schutzgebietsverordnung verbindlich 
festgelegt (siehe Themenkarte „Erholung“). 
Weiterhin wird in der Verordnung eine Kon-
tingentierung der Fahrten für einzelne Siegab-
schnitte sowie die Beobachtung des Bootsbe-
triebes und, falls erforderlich, die Organisati-
on der Überwachung geregelt. 

Wichtig für die Erholung in der Siegaue sind 
die Rad-	und	fußwege, die teilweise auch von 
Reitern und Inline-Skatern genutzt werden. In 
einigen Bereichen kommt es hier zu Konflikten 
zwischen den Freizeitnutzungen, insbesonde-
re mit dem Reitbetrieb. In der Vergangenheit 
wurden häufig uferbegleitende Unterhaltungs-
wege zu kombinierten Rad-, Wander-, Unter-
haltungs– und Wirtschaftswegen ausgebaut 
(Patt et al. 2001). Heute besteht auf weiten 
Strecken ein- oder beidseitig ein befestigter 
Weg direkt am Siegufer, der stark von Rad-
fahrern und Spaziergängern frequentiert ist. 

Bild	49:	Radfahrer	auf	dem	Deichweg	zwi-
schen	Hennef	und	Siegburg

Abgesehen von wenigen Lücken gibt es ent-
lang der Sieg einen durchgehenden Radweg, 
der allerdings nicht immer direkt am Flusslauf 
geführt ist (vgl. Themenkarte „Erholung“). 

Insbesondere im Mündungsgebiet der Sieg 
bis etwa Siegburg werden nahezu alle Wege 
in der Siegaue stark durch Erholungssuchen-
de genutzt. Besonderer Anziehungspunkt für 
Erholungssuchende im Mündungsbereich 
ist die Gierfähre mit dem Gasthaus südlich 
Troisdorf-Bergheim. 

Uferbegleitende Wege stellen eine massive 
Einschränkung der angestrebten eigendyna-
mischen Entwicklung der Sieg dar, da diese 
gesichert werden müssen (ATV-DVWK 2001). 
Zudem bewirken sie eine Zerschneidung funk-
tionaler ökologischer Zusammenhänge zwi-
schen Gewässer und Aue. Wo es Alternativen 
gibt, werden daher im Rahmen der Gewäs-
serentwicklungsplanung an der Sieg Wege an 
den Rand der Aue verlegt, um die eigendyna-
mische Gewässerentwicklung zu ermöglichen 
und empfindliche Lebensräume zu beruhigen 
(Patt et al. 2001). 

An Flachufern der Sieg gibt es mehrere traditi-
onelle Lager- und Badeplätze (vgl. „gewässer-
nahe Erholungsbereiche“ in der Themenkarte 
„Erholung“). Die Sieg und ihre Ufer werden in 
diesen Bereichen von der örtlichen Bevölke-
rung zur Feierabend- und Wochenenderho-
lung genutzt. 

Bild	50:	Baden	auf	den	Kiesbänken	unterhalb	
des	Aggerwehres

Besonderes problematisch ist die Freizeitnut-
zung der Sieg im Bereich der großen Kiesflä-
chen im Pleiser Bogen sowie der Fischauf-
stiegsanlagen an den Wehren. Hier sind be-
sondere Anstrengungen zur Besucherinforma-
tion und –lenkung erforderlich, um Störungen 
dieser empfindlichen Bereiche so weit möglich 
zu vermeiden. 
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 Weitere Ausgangspunkte für die Erholung an 
der Sieg sind die tret-	 und	 Ruderbootver-
leihe in Windeck-Dattenfeld und Windeck-
Herchen. Dort werden allerdings nur kur-
ze Abschnitte der Sieg befahren, so dass die 
Auswirkungen auf das Gewässer und die Ufer 
lokal begrenzt bleiben. Die durch die Boots-
verleihe nutzbaren Strecken werden in der 
Schutzgebietsverordnung festgeschrieben.

Bei Happach und Lauthausen befinden sich 
zwei größere Campingplätze, bei denen die 
Uferbereiche der Sieg in die Anlagen einbe-
zogen sind. Die Plätze werden von Wochen-
end- und Dauercampern sowie von Saison-
urlaubern genutzt. Die Campingplätze selbst 
beeinträchtigen die Aue, indem die Ufer fest-
gelegt werden und das Relief nivelliert wird 
(ATV-DVWK 2001). Für Infrastrukturelle Ein-
richtungen und erforderliche Leitungen sind 
Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Sofern 
Campingwagen und sonstige feste Einrich-
tungen nicht rechtzeitig geräumt werden, wir-
ken sie bei Hochwasser als Abflusshindernis 
und es besteht die Gefahr, dass größere Teile 
abgeschwemmt werden. 

Bild	51:	Campingplatz	in	Eitorf-Happach	mit	
25	m-Schutzstreifen	zur	Sieg

Bei unzureichender Einbindung in die Umge-
bung können Campingplätze weiterhin eine 
erhebliche Beeinträchtigung für das Land-
schaftsbild sein. Problematisch ist häufig der 
von den Anlagen ausgehende Erholungsdruck 
auf die Umgebung der Campingplätze.

Südlich der L 316 wird eine Rasenfläche als 
Modellflugplatz genutzt. Hier tritt das spe-
zielle Problem auf, dass Vögel durch die ei-
ner Greifvogel-Silhouette ähnlichen Modell-
flugzeuge aufgeschreckt werden können. Die 
Reaktionen von Vögeln reichen von erhöhter 
Aufmerksamkeit über Fluchtreaktionen bis 
hin zu Angriffen auf die Flugobjekte. Die Kon-

sequenzen sind Energieverluste und Verlust 
an Zeit für die Nahrungsaufnahme, so dass 
die Energiereserven z. B. für das Brutgeschäft 
und den Zug empfindlich gemindert werden 
können. Bei den unruhigen und unkalkulier-
baren Bewegungen der Modellflugzeuge tritt 
auch kaum ein Gewöhnungseffekt ein. Eine 
direkte Beeinträchtigung des Brutgeschäftes 
bis hin zur kompletten Aufgabe der Brutge-
biete ist insbesondere bei Wiesenbrütern zu 
beobachten (KemPf u. HüPPoP 2003, 1998). 

Im Bereich von Siedlungen am Rand der Aue 
liegen einige grünanlagen sowie nutz-	 und	
Ziergärten. Östlich Siegburg und bei Win-
deck-Herchen sind größere Auenflächen 
parkartig gestaltet; da diese Parkflächen ex-
tensiv genutzt und gepflegt werden, stellen sie 
i. d. R. keine Beeinträchtigung der Aue dar. 
Eine stärker frequentierte größere Parkfläche 
befindet sich im Siegmündungsbereich, süd-
lich des Mondorfer Hafens. Am Südrand des 
Kaldauer Feldes liegt weiterhin eine Kleingar-
tenanlage. Für diese muss im Rahmen der 
Umgestaltung des Gebietes zur Wiedergewin-
nung eines Retentionsraumes eine auenver-
trägliche Lösung gefunden werden. 

Größere Sportanlagen in der Aue befinden 
sich bei St. Augustin-Meindorf und bei Win-
deck-Übersetzig. Diese Sport- und Erho-
lungsflächen weisen einen geringen Versiege-
lungsgrad auf. Häufig sind im Planungsgebiet 
weiterhin Rasenflächen, die als Sport- bzw. 
Bolzplatz genutzt werden, z. B. bei Hennef-
Oberauel, Hennef-Weldergoven, Eitorf und 
Siegburg-Zange. Am Rand der Gemeinden Ei-
torf, Windeck-Dattenfeld und Windeck-Dreisel 
liegen Festplätze in der Aue, die sporadisch 
für Veranstaltungen genutzt werden. 

Störungen der Auenlebensräume werden 
von Erholungssuchenden allgemein durch 
Beunruhigung (visuelle und akustische Stö-
rungen) empfindlicher Lebensräume verurs-
acht. Besonders kritisch sind hier ungeregelte 
Trampelpfade, die häufig direkt am Gewässer 
verlaufen. Wo gelagert wird, werden Flächen 
auch direkt beeinträchtigt, problematisch 
sind weiterhin Müllablagerungen in der Land-
schaft. Ein spezielles Problem für empfindliche 
Tierarten stellen frei laufende Hunde dar, da 
diese auch Bereiche wie Gebüsche und Röh-
richte erreichen, zu denen der Mensch kaum 
Zugang hat. Hinzu kommt, dass Hunde als 
Bodenfeind für verschiedene Tierarten (z. B. 
bodenbrütende Vögel bzw. deren Gelege, Kle-
insäuger) auftreten können (Vollmer 2004). 
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Bei Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Gewässerdynamik (z. B. bei Siegburg) ist im-
mer zu beachten, dass die neu gestalteten 
Landschaftsteile auch für Menschen attraktiv 
sind und gezielt aufgesucht werden. So wer-
den insbesondere größere Kiesflächen häufig 
für Aktivitäten wie Lagern oder Motocross-
Fahrten genutzt. Die Belastungen durch Stö-
rungen und Tritt bzw. Befahren treffen damit 
Lebensräume zahlreicher bedrohter Arten wie 
bodenbrütender Vögel. Als erste Konsequenz 
muss daher eine Vermehrung der dyna-
mischen Auenabschnitte angestrebt werden, 
um den Freizeitdruck zu verteilen. 

Bild	52:	Sonnenbaden	am	umgestalteten	Sie-
gufer	bei	Siegburg	(Kompensationsmaßnahme	
zur	ICE-Trasse)

In dicht besiedelten Gebieten wie dem Bal-
lungsraum Bonn/Rhein-Sieg reicht dies 
aber nicht aus. Es ist eine Regulierung der 
Freizeitaktivitäten erforderlich, „die z. B. be-
stimmte Umlagerungsstrecken streng und 
konsequent für den Naturschutz bereitstellt, 
an bestimmten Stellen aber auch eine gewisse 
Freizeitnutzung zulässt“ (ebd.: 183f; vgl. auch 
Patt et al. 2001, ScHacKerS 2000). Auch hier 
dürfen allerdings keine Infrastruktureinrich-
tungen entstehen, die die Gewässerdynamik 
wieder einschränken. In der Themenkarte „Er-
holung“ sind Bereiche dargestellt, die durch 
Besucherlenkung als störungsarme Auenab-
schnitte entwickelt werden sollen. 

4.6	 Siedlung	und	Verkehr,	Ver-	und	
Entsorgung

Soweit Siedlungsflächen oder verbindlich be-
plante Bauflächen in die Aue hineinreichen, 
wurden diese aus dem Planungsraum des 
Siegauenkonzeptes ausgegrenzt. Daher ist 
die aktuell rechtskräftige Bauleitplanung der 
Städte und Gemeinden vom Siegauenkonzept 
nicht betroffen. Eine Ausweitung der Bebau-

ung in den Planungsraum des Siegauenkon-
zeptes wird abgelehnt. 

Das Siegtal ist Verkehrs- und Siedlungsachse. 
Teilweise reichen Siedlungs- und Gewerbeflä-
chen in die Aue hinein, Straßen, insbesondere 
die Siegtalstraße L 333, sowie die Bahnstre-
cke Köln – Siegen führen im Tal entlang. Im 
unteren Abschnitt wird die Aue von den Au-
tobahnen A 565, A 560 und A 59 und A 3 so-
wie von der ICE-Trasse Köln – Frankfurt der 
Deutschen Bahn gequert. 

Als wichtige Verbindungen zwischen dem Bal-
lungsraum Köln/Bonn und den Mittelzentren 
im Siegtal und dem Bergischen Land haben 
die Verkehrstrassen entlang der Sieg eine 
wichtige infrastrukturelle Funktion. Gleiches 
gilt für die Autobahnen und die ICE-Trasse im 
überregionalen Maßstab. 

Bild	53:	Verkehrs-	und	Leitungstrassen	in	der	
Unteren	Siegaue	bei	Siegburg-Zange

Die Verkehrstrassen und Querungsbauwerke 
bilden Zwangspunkte für die eigendynamische 
Entwicklung des Flusslaufes. Zur Sicherung 
der Bauwerke sind im Umfeld Uferbefesti-
gungen erforderlich, die die Laufentwicklung 
der Sieg einschränken. Häufig werden durch 
Trassen in Dammlage Teile der Aue vom Hoch-
wasserregime der Sieg abgeschnitten, was 
auch einen Verlust von Retentionsraum be-
deutet (vgl. Kapitel 3.3.3). Hinzu kommt aus 
ökologischer Sicht neben dem Lebensraum-
verlust die Zerschneidung von Lebensräumen 
und funktionalen Zusammenhängen durch 
die Verkehrstrassen, weitere Auswirkungen 
sind die Verlärmung und visuelle Störungen 
in der Landschaft durch den Verkehr, die eine 
Beeinträchtigung für die Lebensräume sowie 
für die Erholungslandschaft bilden (vgl. recK 
u. Kaule 1992). Ein möglicher Ausbau der 
L 333 ist vor diesem Hintergrund kritisch zu 
hinterfragen. 
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Unterirdische Ver- und Entsorgungstrassen, 
z. B. Trinkwasser- und Abwasserleitungen, 
Sammler von Kläranlagen oder Kabeltrassen, 
queren insbesondere im Bereich der Sied-
lungen die Siegaue. Weiterhin führen mehrere 
Freileitungstrassen durch die Aue, insbeson-
dere im Bereich Siegburg / St. Augustin wird 
die Siegaue durch mehrere Hochspannungs-
leitungen gequert. 

Weitere Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sind in der Siegaue die Trinkwassergewin-
nungsanlagen im unteren Auenabschnitt (vgl. 
Kapitel 4.3), die Wasserkraftanlagen an den 
Wehren in Windeck-Schladern und Eitorf-Un-
kelmühle sowie die Kläranlagen in Windeck-
Hausen, Windeck-Rosbach, Windeck-Sch-
ladern, Windeck-Dattenfeld, Windeck-Her-
chen Übersehn, Eitorf, Hennef, St. Augustin-
Menden und Troisdorf-Müllekoven. 

Die Leitungstrassen und sonstigen Einrich-
tungen bedingen weitere Zwangspunkte, die 
bei der Gewässer- und Auenentwicklung zu 
beachten sind. Die Trinkwassergewinnungs-
anlagen bedingen spezielle Probleme, die bei 
der Öffnung von Retentionsräumen zu be-
rücksichtigen sind (vgl. Kapitel 6.3.1). Die 
Hochspannungs-Freileitungstrassen im un-
teren Siegabschnitt stellen eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar.

Ein spezielles Problem für wandernde Fisch-
arten stellen die Wasserkraftanlagen an den 
Wehren Schladern und Unkelmühle dar. 
Wenn auch die Wanderung der adulten Tiere 
in die Laichgebiete mit den Aufstiegsanlagen 
gewährleistet ist, verursachen die Turbinen 
doch erhebliche Verluste bei den abwan-
dernden Jungfischen (atV-dVWK 2004). 
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5	 BEStandSBEWERtung
5.1	 lebensräume	
5.1.1	 Methodik
Die Bewertung wird entsprechend der Be-
trachtungsebene des Siegauenkonzeptes für 
die vorhandenen Biotoptypen bzw. Biotopkom-
plexe durchgeführt. Die verwendeten Kriterien 
sind in Tabelle 8 dargestellt und erläutert. 

Tabelle	8:	Kriterien	zur	Bewertung	der	Biotoptypen	und	-komplexe

Kriterium Definition hoch mäßig gering

Naturnähe
Grad des mensch-
lichen Einflusses 

auf den Biotopkom-
plex (Plachter 1991)

Keine oder  
geringe direkte  
Beeinflussung

Extensive Nut-
zung gemäß dem 

standörtlichen 
Potenzial, mäßige 

Beeinflussung

Natürlicher Stand-
ort stark vom Men-

schen überprägt

Vielfalt

Für den Komplex 
typische standört-

liche Vielfalt an 
Strukturen und 

Teillebensräumen 
(vgl. Komplexität in 

Plachter 1991)

Natürliche Vielfalt 
stark ausgeprägt

Natürliche Vielfalt 
durch anthropo-

gene Einflüsse ein-
geschränkt

Standörtliche Viel-
falt von Nutzungs-
einflüssen kom-
plett überprägt

Repräsentanz  
für die Aue

Elemente des le-
bensraumtypischen 

Biotopinventars 
(Kaule 1991)

Auentypische  
Lebensräume

Lebensräume,  
deren Ausbildung 
nicht an die Aue 

gebunden ist

Auenfremde  
Lebensräume mit 
nachteiligen Aus-
wirkungen auf die 

Auenökologie

Regenerations-
zeit (Alter)

Entwicklungs-
zeitraum einer 

Ausprägung mit 
typischem Artenin-
ventar (Kaule 1991, 

Plachter 1991)

> 50 Jahre 15 – 50 Jahre < 15 Jahre

Häufigkeit  
im Gebiet

Vorkommen im 
Gebiet, gemessen 
an der natürlichen 

Häufigkeit (vgl. 
Seltenheit bei Kaule 

1991)

Häufigkeit im  
Bereich des  

Erwartungswertes

Häufigkeit deutlich 
unter dem zu  

erwartenden Wert

Biotopkomplex  
vereinzelt  
vorhanden

Größe

Flächige Ausdeh-
nung, gemessen an 
der erforderlichen 
Mindestgröße als 
Lebensraum für  
typische Arten

Größe ausreichend 
für typische Arten 
mit hohen Flächen-

ansprüchen

Größe ausreichend 
für typische Arten 
mit mäßigen bis 

geringen Flächen-
ansprüchen

Biotopkomplex  
nur fragmentarisch  

vorhanden

Zur Differenzierung des Kriteriums „Reprä-
sentanz für die Aue“ werden in Anlehnung an 
roSSberg u. rücKriem (1995) die Lebensraum-
typen folgenden Kategorien zugeordnet: 

N = Element der Naturlandschaft
Ke = Element der extensiv genutzten 
Kulturlandschaft
Ki = Element der intensiv genutzten 
Kulturlandschaft
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Die Bewertung der Lebensräume erfolgt ty-
penbezogen und verbal-argumentativ. Die Sie-
gaue bzw. die Lebensraumkomplexe Gewäs-
ser, Uferstrukturen, Waldtypen sowie Grün-
landvegetation werden nach den Kriterien 
Naturnähe, Vielfalt, Flächengröße und Reprä-
sentativität bewertet (vgl. Kaule 1991, PlacH-
ter 1991). Die Beeinträchtigungen durch die 
menschlichen Nutzungen wurden in Kapitel 1 
dargestellt. Ausgangspunkt für die Bewertung 
sind die Ziele des Gewässerauenprogramms 
nach MURL (1994) / MUNLV (2002):

•	 Gewässertypische Entwicklung von Fließ-
gewässern und ihren Auen von der Quelle 
bis zur Mündung als natürliche Lebensa-
dern der Landschaft 

•	 Verbindung der Hauptgewässer mit 
ihren Auen zu einem landesweiten 
Biotopverbund

•	 Wiederherstellung der gestaltenden Kraft 
der Gewässerdynamik zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur

•	 Extensivierung der Nutzung in den Auen in 
Kooperation mit der Landwirtschaft. 

Daraus lässt sich als Zielzustand für die Aue 
eine Landschaft mit einem ausgewogenen Ver-
hältnis auentypischer natürlicher und kultur-
bedingter Lebensräume ableiten. Der Schwer-
punkt der naturnahen Lebensräume liegt in 
den flussnahen Bereichen, wo die Wirkung 
der Gewässerdynamik am stärksten ist. Da-
rüber hinaus wird auch in flussferneren Be-
reichen die Entwicklung von naturnahen Au-
enwäldern auf großer Fläche angestrebt, dies 
betrifft vor allem die Überschwemmungsaue 
des Mündungsbereiches. 

In Tabelle 9 wird die Ausprägung der Bio-
topkomplexe in der Siegaue bewertet. Dabei 
wird häufig eine Spannbreite angegeben. So-
fern eine starke Ungleichverteilung der unter-
schiedlichen Wertstufen auftritt, wurde die 
untergeordnete Bewertung in Klammern ge-
setzt. Weitere Differenzierungen werden in der 
textlichen Beschreibung vorgenommen.

Tabelle	9:	Übersicht	über	die	Bewertung	der	Biotopkomplexe	

Kriterium

Biotop- 
komplex

Natur-
nähe Vielfalt

Reprä-
sentanz 
für die 

Aue

Häufig-
keit  

im Gebiet
Größe

Reprodu-
zierbar-

keit  
(Alter)

Klassifi-
kation

Fließgewässer m – (h) m – (h) h h h h N

Altgewässer,  
Kleingewässer

m – h m – h h g – m m g – h* N

Große Stillgewäs-
ser

m – h m – h m h h m K
e

Röhrichte, Rieder h h h g – (m) m m N

Waldbestände 
und Gehölze in 
der Aue

(g) – h m – h m – h g – h* g – h* m – h N

Hangwälder (g) – h h h h h h N

Extensiv ge-
nutztes Grünland

m h h g – m g – m m – h K
e

Intensiv ge-
nutztes Grünland

g g g h h g K
i

Äcker g g g g – h* g – h* g K
i

Obstwiesen m m – h g g m m K
e

* Die Differenzierung der sehr weiten Spannbreite erfolgt im Text.
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5.1.2	 Gesamtbewertung	der	Aue	
Die Siegaue hat eine wichtige ökologische 
Funktion als Biotopverbundachse sowie als 
Ausbreitungs- und Wanderungskorridor für 
heimische Tier- und Pflanzenarten. Die Funk-
tion des Auenkorridors als Refugial-Biotop-
komplex, Wanderungskorridor und Ausgangs-
punkt für die Wiederbesiedlung angrenzender 
Landschaften hat landesweite Bedeutung. Die 
Verbindung zwischen der Rheinebene und den 
Mittelgebirgs-Bergländern durch das Siegtal 
hat eine wichtige Stellung im nationalen Bio-
topverbund, für weit wandernde Tierarten wie 
Lachs (Salmo salar), Meerforelle (Salmo trutta 
trutta) sowie Fluss- (Lampetra fluviatilis) und 
Meerneunauge (Petromyzon marinus) besteht 
eine europäische Bedeutung. 

Das Gebiet der Siegmündung hat weiterhin 
eine landesweite Bedeutung als Brut-, Rast-
, Durchzugs- und Überwinterungsbiotop für 
Wat- und Wasservögel, z. B. für Gänsesäger, 
Zwergsäger, Krickente, Knäkente, Löffelente 
und Zwergtaucher (vgl. auch Vollmer 2004). 

Für weit wandernde Fledermäuse, insbeson-
dere Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
und Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), 
hat dieses Gebiet als Rast-, Balz- und Über-
winterungslebensraum bundesweite Bedeu-
tung (Bonner Arbeitskreis für Fledermaus-
schutz 2004, schriftl. Mitteilung, meyer-cordS 
2000). 

Die besondere Bedeutung der Sieg und ihrer 
Aue für den Arten- und Biotopschutz spiegelt 
sich in der Meldung von Teilen der Gewässer-
aue an die Europäische Kommission für das 
Schutzgebietssystem „NATURA 2000“ (DE-
5208-301 „Siegaue und Siegmündung“, DE-
5210-303 „Sieg“) im Rahmen der FFH-Richtli-
nie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen) wider.

Mit dem Ausbau der Sieg (vgl. Kapitel 3.3.3) 
und der Festlegung des Flusslaufes wurde 
die Gewässer- und Auendynamik stark ein-
geschränkt. Die ständige Neubildung der au-
etypischen Pionierlebensräume wurde weit-
gehend unterbunden. Die natürlicherweise 
im Zuge der Sukzession immer wieder neu 
entstehenden auentypischen Röhrichte und 
Hochstaudenfluren, Weich- und Hartholz-Au-
enwälder sowie die charakteristischen, durch 
die Gewässerdynamik geschaffenen Gelände-
strukturen wie Flutrinnen, Seiten- und Alt-
arme sowie Kleingewässer sind daher heute 

in der Siegaue stark unterrepräsentiert. Auf-
grund der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung der Auenflächen sind auch die Vo-
raussetzungen für die Entwicklung dieser 
Lebensraumtypen derzeit nur kleinflächig 
gegeben. 

Bild	54:	Typische	naturnah	wirkende,	jedoch	
befestigte	Uferstrecke	an	der	Unteren	Sieg

Der Charakter einer vergleichsweise natur-
nahen Auenlandschaft mit den o. g. ökolo-
gischen Verbundfunktionen blieb im Sieg-
tal jedoch grundsätzlich bewahrt. Trotz des 
weitgehenden Ausbaus und der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung der frucht-
baren Auenböden hat sich in der Siegaue 
eine vielseitige Gewässerstruktur mit einem 
Mosaik aus unterschiedlichen Wasser- und 
Landlebensräumen erhalten. In der im Allge-
meinen intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Aue finden sich verstreut extensiv genutzte 
Grünlandbestände.  

Bild	55:	Wertvolle	Lebensräume	im	fluss-
nahen	Bereich	bei	Windeck-Dattenfeld
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Die wertvollen Bereiche liegen überwiegend 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes 
eine 10-jährlichen Hochwassers (HQ 10) und 
konzentrieren sich im flussnahen Bereichen 
(vgl. auch Biotoptypenbewertung im „Grob-
konzept zur ökologischen Verbesserung der 
Sieg und Aggerauen mit dem Ziel der Renatu-
rierung“, Stua Köln u. rSK 1995). Mit einem 
vergleichsweise hohen Anteil extensiver Nut-
zungen ist dieser Bereich Lebens- und Rück-
zugsraum für zahlreiche seltene und bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten. 

Die Situation spiegelt sich in der Bewertung 
der flussnahen Vogelgemeinschaften (Brut- 
und Überwinterungshabitate) von Vollmer 
(2004) wider: Die Bewertung des Arteninven-
tars unter den Kriterien „Seltenheit und Ge-
fährdung“, „Artenreichtum“, „Störempfind-
lichkeit“ sowie „Ausprägung der lebensraum-
typischen Habitatstrukturen“ und „Funktion 
im Biotopverbund“ ergibt eine Reihe von sehr 
hoch und hoch bedeutenden Abschnitten (vgl. 
Tabelle 10), die jedoch teilweise weit vonei-
nander entfernt liegen. 

Tabelle	10:	Siegabschnitte	mit	Vorkommen	wertvoller	Vogelgemeinschaften		
(hohe	und	sehr	hohe	Bedeutung	als	Brut-	bzw.	Überwinterungshabitat)

Abschnitt Bruthabitat 
(Sommer)

Rasthabitat 
(Winter)

Mündungsbereich (incl. „Kemper Werth“, Altarme „Oberste Fahr“, 
„Diescholl“)

X X

Mündungsstrecke X
Siegabschnitt im Bereich des Altarmes „Allheil“ X
Umfeld der Aggermündung X X
Flutmulde Siegburg X X
Altarm Siegburg-Wolsdorf X
Sieg-Abschnitte ober- und unterhalb des Wehres bei Siegburg X
Entfesselter Siegbogen und Altarme westlich Allner X
Bereich um die Brölmündung X
Siegbogen Auel X X
Siegbogen Merten X X
Abschnitt oberhalb des Mertener Bogens X
Altarm Eitorf-Harmonie X
Stromberger Bogen von Wehr Unkelmühle bis Bahnhof Herchen X*
Kleines Teilstück nördlich Herchen X
Röcklinger Bogen X
Siegbogen östlich Hoppengarten X X
Überschwemmungsaue westlich Dreisel X X
Durchbruchstal südwestlich Schladern X X
Altarm Krummauel bei Schladern X
Rosbacher Bogen X X
Abschnitt Rosbach-Eulenbruch X X
Bogen von Geilhausen-Wiedenhof X X
Siegbogen südlich Au X X
Siegbogen Opsen X X

Quelle: Vollmer (2004) 
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Insbesondere im Mündungsgebiet finden sich 
landesweit bedeutende Auenwaldbestände, 
die allerdings in weiten Teilen noch erheb-
lichen strukturellen Entwicklungsbedarf auf-
weisen. Einzelne wertvolle Altgewässer und 
Stillgewässer in der Aue sowie für die Natur-
räume Mittelsieg-Bergland und Kölner Bucht 
repräsentative Flussufer-Hochstaudenfluren 
unterstreichen die Bedeutung der Siegaue für 
die Erhaltung und Entwicklung fluss- und 
auentypischer Lebensräume. 

Die hohe Gesamtbedeutung der Siegaue ist 
bedingt durch abschnittsweise naturnahe 
Gewässerstrecken und einzelne sehr wert-
volle Vorkommen nahezu aller auetypischer 
Lebensräume. Letztere sind allerdings häufig 
kleinflächig und meist isoliert, die Verbindung 
zu gleichartigen Lebensräumen ist häufig 
nicht gegeben. Bezogen auf die gesamte Aue 
reicht der Bestand an typischen Lebensräu-
men nicht aus, um die erforderlichen Funkti-
onen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere 
für die durch die Flussdynamik immer wieder 
neu entstehenden Biotope wie Pioniergewäs-
ser, offene Kiesbänke, Steilwände, für Fluss-
röhrichte sowie für Auenwälder. Die Klein-
flächigkeit und Verinselung der wertvollen 
Lebensräume geht mit einer verstärkten Stö-
rempfindlichkeit einher. Störungen sind so-
wohl durch Nutzungseinflüsse als auch durch 
Freizeitnutzungen, Verkehr und Gewässerun-
terhaltung häufig gegeben, wodurch die Stabi-
lität der Biotope und Populationen zusätzlich 
stark gefährdet ist. 

Die Entwicklung von Auenökosystemen mit 
enger Verzahnung von Fließgewässer und Aue 
sowie die Etablierung sich selbst tragender 
Populationen anspruchsvoller Arten der Auen 
kann nur im Rahmen der heute gegebenen 
Möglichkeiten und Grenzen (z. B. Hochwasser-
schutz, Zwangspunkte wie Verkehrstrassen, 
vgl. Kapitel 4.6) angegangen werden. Soziale 
und wirtschaftliche Belange der Betroffenen, 
insbesondere der Landwirtschaft, sind zu be-
rücksichtigen. Diese Aufgabe kann schon aus 
ökologischer Sicht nur in sehr langen Zeiträu-
men bewältigt werden (PlacHter 1991). 

Äußerst hochwertige Biotopkomplexe und 
wichtige Schritte auf diesem Weg stellen die 
natürlichen Entwicklungsstrecken sowie die 
im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen ange-
legten Flutmulden dar, die in hervorragender 
Weise das Entwicklungspotential der Sieg 
in Bezug auf Gerinnedynamik und biotische 
Qualität belegen. Insbesondere an den ohne 

menschliches Zutun entstandenen Strecken 
bei Windeck-Röcklingen und Hennef-Allner 
zeigt sich, was an der Sieg ohne bauliche 
Eingriffe erreicht werden kann, wenn die Ge-
wässerdynamik zugelassen wird und limitie-
rende Faktoren wie Ufersicherungen zurück-
genommen werden (vgl. auch fränzel 2004 
und WiSSKircHen 2004). Bereits die bisherigen 
Entwicklungen bestätigen eindrucksvoll die 
Aussage von diSter (1998: 77), „dass der Ge-
schiebehaushalt eines Flusses unterhalb ei-
ner Staustufe ohne menschliches Zutun wie-
der ins Gleichgewicht kommen kann, sofern 
Seitenerosion stattfindet“. 

Bild	56:	Durch	Totholz	initiierte	Seitenerosi-
on	bei	St.	Augustin-Buisdorf	

5.1.3	 Fließgewässer
Die Sieg gehört zu den geomorphologisch am 
besten erhaltenen Nebenflüssen des Rheins 
mit guter Wasserqualität. Seit dem Umbau des 
letzten Wehres in Windeck-Schladern 1993 
ist die Durchgängigkeit in Nordrhein-Westfa-
len wieder hergestellt; 1994 und 1995 wurden 
Wehre in den Unterläufen von Agger und Bröl 
umgebaut (Städtler u. Patt 2003, Städtler 
u. ScHrenK 2001). In seinen naturnahen und 
strukturreichen Abschnitten bietet der Fluss-
lauf Lebensräume für anspruchsvolle, seltene 
und gefährdete Fische und Neunaugen. Nach 
freyHoff (1998: 193) haben die reproduktiven 
Bestände von Meer- und Flussneunauge, Nase 
und Zährte „mehr als landesweite Bedeutung“ 
für das gesamte Rheinsystem, den Populati-
onen von Rapfen, Barbe und Schneider wird 
landesweite Bedeutung zugemessen. Die Sieg 
gilt als fischreichstes Gewässer in Nordrhein-
Westfalen mit besonderer Bedeutung für weit 
wandernde Fischarten sowie Neunaugen und 
wurde als Pilotgewässer für das Wanderfisch-
programm des Landes Nordrhein-Westfalen 
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ausgewählt (MUNLV 2001a). Von besonderer 
Bedeutung ist der Mündungsbereich der Sieg, 
für den aufgrund der Überlagerung der Siegab-
flüsse durch das Abflussregime des Rheines 
im Frühjahr lang anhaltende Hochwässer 
charakteristisch sind (LUA NRW 2001a). Das 
Vorkommen der Quappe in diesem Gebiet ist 
ein Hinweis auf das naturnahe Überflutungs-
regime in diesem Siegabschnitt, da die Art 
stark ausgebaute und stärker verschmutzte 
Gewässer meidet (MUNLV 2001b). 

Die hohe Bewertung für die Fischfauna fin-
det ihre Entsprechung im regelmäßigen Vor-
kommen typischer Libellenarten der Fließge-
wässer mit hohen Lebensraumansprüchen 
wie Gemeine und Westliche Keiljungfer sowie 
Gebänderte und Blauflügelige Prachtlibelle 
(Kiefer 1996, fränzel 2004). Insgesamt besitzt 
die Wirbellosenfauna der Sieg „ein bundesweit 
bedeutsames Potenzial flusstypischer Arten“ 
(LUA NRW 2001a: 212). 

Die hohe faunistische Bedeutung der Sieg ist 
bedingt durch naturnahe Fließgewässerab-
schnitte im Oberlauf sowie im unteren Fluss-
lauf ab der Brölmündung. Im Abschnitt zwi-
schen Windeck-Herchen und Brölmündung 
sind die Ufer jedoch stark befestigt, naturna-
he Strukturen treten in den Hintergrund. 

Aufgrund der durch Ausbau und Fixierung 
des Flusslaufes fehlenden Geschiebedynamik 
wurden Pionierlebensräume wie Kies- Sand- 
und Schlammbänke festgelegt. Die mit der 
Einengung des Flussbettes einher gehende ver-
stärkte Erosionskraft im Gerinne unterbindet 
weitgehend deren Neubildung. Damit wurden 
diese für die Pioniervegetation, spezialisierte 
Brutvogelarten und Wirbellose sehr bedeut-
samen (Teil-) Habitate zu Mangelbiotopen. 

Bild	57:	Mit	dem	Verfall	des	Regelprofils	ent-
standene	Kies-	und	Sandbänke	im	Siegbogen	
bei	Hennef-Auel

Dem durch menschlichen Einfluss bedingten 
Verlust dieser ursprünglich weit verbreiteten 
Strukturen in der Aue steht deren besondere 
ökologische Bedeutung gegenüber: Neben der 
Funktion von Kiessubstraten unter dem Was-
serspiegel als Laichhabitat für Fische, insbe-
sondere Salmoniden (MUNLV 2001a), sind 
trockenfallende Kiesbänke wichtige Lebens-
räume für spezialisierte Tierarten, z. B. für bo-
denbrütende Vogelarten wie Flussregenpfeifer 
und Flussuferläufer (vgl. Vollmer 2004). 

Die wenigen vorhandenen Kiesbänke werden 
insbesondere im Bereich der Städte Bonn, St. 
Augustin, Troisdorf und Siegburg sehr stark 
durch Erholungssuchende frequentiert. Dies 
schränkt gerade in dem Flussabschnitt, wo 
natürlicherweise großflächige Kiesablage-
rungen auftreten (vgl. Kapitel 6.2.1) die Be-
deutung der verbliebenen und in jüngster Zeit 
neu entstandenen Flächen als Lebensraum 
für spezialisierte Arten erheblich ein. In Folge 
der fehlenden Materialumlagerung, verstärkt 
durch hohe Einträge von Feinmaterial in die 
Gewässer, wurde weiterhin das Kieslückensy-
stem in der Sohle zunehmend verschlossen. 
Die mangelnde Sauerstoffversorgung führt 
dazu, dass die Sieg selbst heute für die Lai-
chentwicklung der anspruchsvollen Salmoni-
den wie Forelle und Lachs kaum mehr geeig-
net erscheint (MUNLV 2001a). Hier haben die 
größeren Zuflüsse der Sieg wie Agger, Pleis-
bach, Bröl, Hanfbach, Krabach und Eipbach 
mit abschnittsweise vielfältigen Sohl- und 
Uferstrukturen eine sehr hohe Bedeutung. 

Eine weitere starke Einschränkung der Le-
bensraumqualität der Fließgewässer ist der 
Mangel an vielfältigen Uferstrukturen sowie 
an auch bei Hochwasser strömungsberuhigten 
Altwassern und Seitenarmen. Diese haben 
eine wichtige Funktion als Jungfischhabitat, 
Rückzugslebensraum bei Hochwasser und 
Winterlager für Fische. Die wenigen angebun-
denen Altarme an der Sieg sind zwar struktu-
rell relativ gut ausgebildet, können aber auf-
grund der Seltenheit die Lebensraumfunktion 
nicht in ausreichendem Maße gewährleisten 
(freyHof u. Steinmann 1998). Dadurch wird die 
Bedeutung der Sieg als Lebensraum für Fi-
sche und Wirbellose weiter gemindert. 
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Bild	58:	Altarmrest	in	Eitorf	(Pletsch	Wasem)	
–	wichtiges	Habitat	für	Fische

Die Wiederherstellung bzw. Neuentwicklung 
strukturreicher Fließgewässerabschnitte ist 
im Rahmen der jeweils gegebenen Möglich-
keiten (Flächenverfügbarkeit, Einschrän-
kungen durch Zwangspunkte) in vergleichs-
weise kurzen Zeiträumen möglich. Dies be-
trifft naturgemäß in erster Linie die Pionierle-
bensräume. Die eigendynamischen Entwick-
lungsstrecken am Röcklinger Bogen (Patt u. 
Städtler 2000) und bei Hennef-Allner sowie 
die Entwicklung der Flutmulden im Siegbur-
ger Siegbogen und im Bereich der Aggermün-
dung (Städtler u. Patt 2002) zeigen das hohe 
Entwicklungspotential der Sieg, das aktiviert 
werden kann, wenn die limitierenden Fak-
toren überwunden werden bzw. die Entwick-
lung durch Initialarbeiten eingeleitet wird. 

Bis zur Besiedlung mit den flusstypischen 
Tierarten (vgl. Liste der Leitarten in Hübner u. 
tara 1995) können allerdings erheblich län-
gere Zeiträume erforderlich sein (blab 1993), 
gleiches gilt für die Ausbildung komplexerer 
Teilstrukturen wie Altarme mit ausgeprägter 
Vegetationszonierung. 

Legt man ein dynamisches Lebensraumver-
ständnis zugrunde, das den ständigen Wechsel 
der Gewässerstrukturen und darüber hinaus 
in der gesamten Aue berücksichtigt (vgl. Kapi-
tel 6.2.1, LUA NRW 2001b, dörfer 2000, Hüb-
ner u. tara 1995) ist dieses Ziel nur langfristig 
zu erreichen. Voraussetzung hierfür wäre ein 
ausreichender Bestand auch reifer Lebens-
räume (z. B. Altgewässer mit ausgeprägter Zo-
nierung), der auch den episodischen Verlust 
einzelner Lebensräume dieser Art durch die 
Gewässerdynamik verkraftet. 

5.1.4	 Altgewässer,	Kleingewässer
Die in der Siegaue vorhandenen Kleingewässer 
und die noch verbliebenen Altarme sind in den 
überwiegenden Fällen naturnah, auch wenn 
in vielen Fällen die Dynamik durch Uferbefe-
stigungen eingeschränkt ist. Mit den im Zuge 
von Ausgleichsmaßnahmen (Städtler u. Patt 
2002, banf 2002) und der eigendynamischen 
Entwicklung (Patt u. Städtler 2000) entstan-
denen Kleingewässern gibt es an der Sieg ein 
breites Spektrum an kleineren Stillgewässern, 
das von temporären Gewässern und Pionier-
gewässern bis zu Gewässern mit ausgereifter 
Zonierung, Verlandungsgesellschaften, Röh-
richtgürteln und Ufergehölzen reicht. 

Bild	59:	Einer	der	wenigen	von	der	Flussdyna-
mik	geschaffenen	Auentümpel	bei	Windeck-
Röcklingen,	2002

Unterschiedliche Stillgewässer sind typische 
Elemente dynamischer Flussauen und Le-
bensraum zahlreicher auetypischer Arten. 
Zusätzlich sind Altgewässer Refugialbiotope 
für viele Fließgewässerarten, in denen Perio-
den mit ungünstigen Bedingungen im übrigen 
Gerinne (Hochwasser, extreme Niedrigwasser) 
überdauert werden können. Nach Katastro-
phen kann von hier aus die Wiederbesiedlung 
des betroffenen Flussabschnittes erfolgen. 

Vor dem Hintergrund der Funktionen aue-
typischer Stillgewässer für die Fisch-, Am-
phibien- und Insektenfauna sowie als Jagd-
gebiete für Fledermäuse ist jedoch festzu-
stellen, dass alle Typen in der Siegaue stark 
unterrepräsentiert sind. Dies ist eine wesent-
liche Einschränkung für die Entwicklung ei-
ner typischen Fließgewässer- und Auenfau-
na, sowohl in Bezug auf vorkommende Arten 
als auch unter quantitativen Gesichtspunk-
ten (freyHof u. Steinmann 1998, Kiefer 1996, 
ginSter + SteinHeuer 2000, vgl. auch fränzel 
2004). Insbesondere temporäre Gewässer und 
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Gewässer in frühen Entwicklungsstadien sind, 
bezogen auf die gesamte Aue, Mangelbiotope. 
So konnte Kiefer (1996) die Bodenständigkeit 
für die ansonsten überall in der Bundesrepu-
blik häufige Königs-Libelle als typische Art 
dieser Gewässer an der Sieg nicht nachwei-
sen. Die Untersuchungen der verbliebenen 
Altarme und Stillgewässer zeigen allerdings, 
dass das Artenpotential zur Besiedlung von 
strukturreichen Uferstrecken und Stillgewäs-
sern punktuell durchaus vorhanden ist und 
somit neu entstehende oder geschaffene Le-
bensräume schnell besiedelt werden können.

Die Entwicklungszeit auetypischer Stillgewäs-
ser differiert stark in Abhängigkeit von ihrer 
Ausprägung. Temporäre Gewässer und Pio-
niergewässer können naturgemäß kurzfristig 
entstehen. Gewässer mit ausgeprägter Zo-
nierung sowie Verlandungsbereichen haben 
je nach Uferprofil eine mäßige bis lange Ent-
wicklungszeit. Analog zu den Fließgewässern 
ist auch hier für die Besiedlung mit typischen, 
auch anspruchsvollen Pflanzen- und Tierar-
ten eine Entwicklungszeit von über 50 Jahren 
anzusetzen (blab 1993). 

5.1.5	 Große	Stillgewässer
Bei den großen Stillgewässern in der Aue 
handelt es sich durchweg um Abgrabungsge-
wässer, die ganz oder teilweise für den Natur-
schutz zur Verfügung stehen. Sie treten nur 
in der breiten Aue des unteren Siegtales auf. 
Mit Ausnahme des Dondorfer Sees stehen die 
Gewässer direkt mit dem Hochwasserregime 
der Sieg in Verbindung, der Dondorfer See 
ist durch den Bahndamm von der Aue abge-
schnitten und über schmale Durchlässe an 
das Überflutungsgeschehen angebunden. 

Aufgrund der Entstehung als Abgrabungsge-
wässer sind die Seen meist mit steilen Ufern 
ohne ausgeprägte Flachwasserzonen ausge-
prägt, breitere Röhrichtgürtel und Schwimm-
blattvegetation fehlen meist. Eine Ausnahme 
bildet der Dondorfer See mit den Inseln und 
dem flach ausgebildeten Südufer. Das Abgra-
bungsgewässer bei Hennef-Allner nördlich der 
Autobahn A 560, der Sieglarer See sowie der 
Allner See weisen lediglich schmale Röhricht-
zonen auf, die streckenweise den naturnahen 
Ufergehölzen vorgelagert sind. 

Stillgewässer dieser Größenordnung sind kein 
typisches natürliches Element von Gewässer-
auen, sie haben jedoch in der Siegaue eine 
wichtige Funktion als Ersatzlebensräume für 
fehlende kleinere Stillgewässer und Altarme.

Bild	60:	Abgrabungssee	bei	Hennef-Allner	
mit	gehölzbestandenen	Ufern	und	schmalen	
Röhrichtzonen

Eine besondere Bedeutung haben die Abgra-
bungsseen als Brut-, Überwinterungs- und 
Rasthabitat für Vögel. Sieglarer und Allner 
See sind in die Erholungsnutzung einbezogen 
und haben daher für Naturschutz eine einge-
schränkte Bedeutung.

Für die Reproduzierbarkeit der Gewässer gilt 
sinngemäß das für die übrigen Stillgewässer 
in der Aue gesagte: Sie sind in relativ kurzen 
Zeiträumen herstellbar, die Entwicklung von 
Flachwasser- und Verlandungszonen sowie 
die Besiedlung mit anspruchsvollen Tier- und 
Pflanzenarten ist nur langfristig erreichbar. 

5.1.6	 Röhrichte	und	Seggenrieder
An Abschnitten der Sieg mit Gleitufern sowie 
im Bereich von Altarmen, kleinflächig auch 
in ehemaligen Flutrinnen, finden sich in der 
Siegaue naturnahe Fließ- und Stillwasserröh-
richte sowie Seggenrieder. Insbesondere an 
den eigendynamische Entwicklungsstrecken 
entstanden auch natürliche Röhrichtbestän-
de, die in Abhängigkeit von Substraten und 
der Strömungsvielfalt auf kleinem Raum sehr 
unterschiedliche Ausprägungen annehmen 
können (WiSSKircHen 2000 bis 2004). Weite 
Strecken der Sieg sind jedoch aufgrund der 
Uferbefestigungen ohne Flussröhricht, stel-
lenweise werden die Standorte von Neophyten-
Beständen eingenommen (agl 1999). 

Größere Röhricht- und Seggenbestände treten 
in der Siegaue selten auf, da die erforderlichen 
Rahmenbedingungen aufgrund der fehlenden 
Fluss- und Auendynamik nur selten erfüllt 
sind. Die vergleichsweise kleinen Bestände lie-
gen weit voneinander entfernt. Typische Tier-
arten wie Teich-Rohrsänger und Schilf-Rohr-
sänger sind daher kaum anzutreffen (Vollmer 
2004, ginSter + SteinHeuer 2000). 
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Bild	61:	Ausschnitt	aus	einem	Rohrglanz-
gras-Flussröhricht	bei	Windeck-Röcklingen	
mit	Blutweiderich	und	Gewöhnlichem	
Gilbweiderich

Das Fehlen größerer Stillwasser-Röhrichte 
korrespondiert mit dem Mangel an Auen-
Stillgewässern. Die Abgrabungsgewässer, 
insbesondere der Dondorfer See mit den ab-
geflachten Uferabschnitten, bieten hier einen 
gewissen Ersatz. 

Röhrichte als typisches Element der natür-
lichen Auenlandschaft können sich bei geeig-
neten morphologischen Bedingungen (flache 
Ufer, feuchte und nasse Senken, typische 
Auengewässer) in relativ kurzen Zeiträumen 
(unter 15 Jahren) entwickeln. Mit einer An-
siedlung anspruchsvoller Tierarten ist jedoch 
auch hier nur mittel- bis langfristig zu rech-
nen (blab 1993). 

5.1.7	 Waldbestände	und	Gehölze	in	der	
Aue

Die in der Aue vorhandenen Bestände beste-
hen, abgesehen von den Hybridpappel-Be-
ständen im Mündungsbereich und wenigen 
kleinen Gehölzen, aus standortheimischen 
Arten. Abgesehen vom Mündungsbereich und 
den Erlenwäldern im Bereich “Krummauel” 
bei Windeck-Schladern handelt es sich in der 
Siegaue jedoch um kleine Flächen, die Biotop-
funktionen von Auewäldern kaum erfüllen. 

Zudem sind die Bestände aufgrund der ein-
geschränkten Dynamik meist strukturarm, 
die in natürlichen Auewäldern regelmäßig 
enthaltenen Biotope und Kleinstrukturen wie 
Flutrinnen und Tümpel, Hangkanten und Bo-
denanrisse sowie stehendes und liegendes 
Totholz sind stark unterrepräsentiert. Die für 
Auenwälder charakteristische vielschichtige 
Struktur aus unterschiedlich hohen Bäumen, 
Sträuchern und Lianen und einer reichen 
Krautschicht (Pott 1993) ist nur auf kleinen 

Teilflächen ausgebildet. Die Gehölzbestän-
de in der Aue sind durch an der Sieg zumin-
dest einseitig fast durchgängig vorhandene, 
in weiten Bereichen naturnahe Ufergehölze 
vernetzt. Diese bestehen meist aus standort-
heimischen Weidenarten, im oberen Fluss-
abschnitt und an den Zuflüssen tritt zuneh-
mend die Schwarzerle in den Vordergrund. 
Die Ufergehölze sind durch die Pflege mit dem 
Ziel der Ufersicherung und die angrenzenden 
Nutzungen mäßig beeinträchtigt. 

In der natürlichen Aue sind Auenwälder der 
flächenmäßig bedeutendste Lebensraum. Die 
typische, großflächige Ausbildung von Auen-
wäldern mit hoher Strukturvielfalt und einem 
kleinflächigen Mosaik unterschiedlicher 
Standorte mit davon abhängigen Pflanzenge-
sellschaften (vgl. VerbücHeln 1995) ist an der 
Sieg jedoch nur im Mündungsbereich in An-
sätzen vorhanden. Auch hier sind die Wälder 
z. B. durch Pappelaufforstungen erheblich 
verändert und insbesondere durch die Erho-
lungsnutzung stark gestört. Es besteht ein 
hoher Entwicklungsbedarf in Bezug auf Flä-
chengröße und Strukturreichtum. Mit Blick 
auf die gesamte Siegaue müssen Auenwälder 
als Mangelbiotop bezeichnet werden. Die we-
nigen Bestände liegen zudem oft verinselt und 
bedürfen einer Vernetzung durch eine Ver-
besserung der Ufergehölze und die Entwick-
lung auch kleinerer Auenwälder und –gehölze 
(„Trittsteine“). Weichholzauenwälder sind an 
der Sieg nur bei Windeck-Schöneck, bei Win-
deck-Rosbach, bei Windeck-Eulenbruch sowie 
im Mündungsgebiet zu finden. Ansonsten tre-
ten sie nur fragmentarisch in Form von Ufer-
gehölzen und schmalen Gehölzbändern auf. 
Im Siegabschnitt oberhalb Eitorf sind vielfäl-
tige, in Teilen auch strukturreiche Galerie-
wälder aus Weiden oder Erlen sowie stellen-
weise Sumpf- und Bruchwälder erhalten, wie 
sie für schottergeprägte Oberläufe der Mittel-
gebirgsflüsse typisch sind (VerbücHeln 1995, 
LUA NRW 2001b). 

Hartholzauenwälder fehlen an der Sieg nahezu 
vollständig. Fragmentarische Bestände treten 
in Form von Feldgehölzen und Drieschnut-
zung auf, Arten wie Wald-Gelbstern (Gagea 
lutea) oder Hohe Primel (Primula elatior) zeigen 
hier den Hertholzauen-Standort an. Im Mün-
dungsbereich haben sich einige kleinflächige 
und stark beeinflusste Bestände erhalten. 
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Bild	62:	Fragmentarischer	Auenwaldbestand	
als	Drieschnutzung	bei	St.	Augustin-Meindorf

Bild	63:	Wald-Gelbstern	unter	Drieschnutzung	
bei	St.	Augustin-Meindorf	–	typischer	Zeiger	
für	Hartholzauenwald-Standorte	

Die jungen, strukturarmen Anpflanzungen 
im Mündungsgebiet mit ihrem stark einge-
schränkten Arteninventar können die ökolo-
gischen Funktionen von Auenwäldern auch 
auf lange Sicht nur bedingt erfüllen. 

 Ufergehölze und sonstige Gehölze haben viel-
fältige ökologische Funktionen als Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere und erfüllen 
eine zentrale Funktion im Biotopverbund als 
Verbundstrukturen und Trittsteine zwischen 
gehölzbestimmten Lebensräumen (Hübner 
1999, JedicKe 1994). Bei ausreichender Brei-
te (ab etwa 10 m) wirken Ufergehölze als Se-
dimentationsbereiche für erodiertes Boden-
material und schützen die Fließgewässer vor 
Stoffeinträgen.  

 

Auenwaldkomplexe mit hoher Strukturvielfalt 
und typischer Besiedlung mit Pflanzen und 
Tieren sind nur langfristig entwickelbar. Dies 
gilt insbesondere für die Hartholzaue, aber 
auch die flussnahen Weichholzauenwälder 
benötigen lange Zeiträume über 50 Jahren, 
bis sich auch anspruchsvolle Arten etablie-
ren. Urwaldartige Bestände sind nach blab 
(1989) in Jahrhunderten nicht wiederherstell-
bar (vgl. auch Kaule 1991). Ufergehölze sind 
in kürzeren Zeiträumen entwickelbar. Um die 
biotischen Funktionen zu erfüllen und für die 
Besiedlung durch typische Arten sind jedoch 
längere Entwicklungszeiträume erforderlich.

5.1.8	 Hangwälder
Die Wälder an den Steilhängen des Siegtales 
sind zum größten Teil wenig beeinflusste, ge-
schlossene naturnahe Laubholzbestände, die 
aufgrund des Geländes auch wenig gestört 
sind. Nur wenige Einzelparzellen wurden mit 
Nadelbäumen aufgeforstet. In Abhängigkeit 
von Hangneigung, Exposition, Untergrund 
und (ehemaliger) Bewirtschaftungsweise 
hat sich eine hohe Vielfalt unterschiedlicher 
Waldtypen entwickelt. Häufig finden sich alt- 
und totholzreiche Bestände mit besonderer 
Bedeutung für Insekten und Vögel. 

Bild	64:	Hangwälder	bei	Windeck-Au

Die Hangwälder sind kein Element der Auen-
landschaft im engeren Sinne. Sie haben jedoch 
eine sehr hohe Bedeutung als Verbindungse-
lement zu angrenzenden Landschaftsräumen. 
Insbesondere an den größeren Bachläufen 
bilden die Erlen-Eschen-Bachauenwälder 
wichtige Vernetzungslinien zwischen der Sieg-
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aue und naturnahen Lebensräumen angren-
zender Landschaftsteile. An den Prallhängen 
im Oberlauf stehen die Hangwälder zudem 
häufig in direktem Kontakt mit den Galerie-
wäldern der Sieg. Diese Übergänge haben eine 
besondere Bedeutung für die Einbettung der 
Flussaue in umgebende Landschaft. 

 Wie für alle ausgereiften Waldökosysteme gilt 
auch für die Buchenwälder an den Hängen 
des Siegtales, dass typische, naturnahe Aus-
bildungen mit Vorkommen auch anspruchs-
voller Tier- und Pflanzenarten nur langfristig 
entwickelbar sind (vgl. Kaule 1991). 

5.1.9	 Extensiv	genutztes	Grünland
Als Kulturökosysteme sind die unterschied-
lichen extensiv genutzten Grünlandgesell-
schaften Ersatzgesellschaften der natürlichen 
Auenlebensräume mit mäßigem mensch-
lichem Einfluss. 

Die in Abhängigkeit von Substraten, Feuch-
tigkeit und Überflutungsdauer hohe standört-
liche Varianz in der Aue kommt bei extensiver 
Grünlandnutzung in artenreichen, ange-
passten Vegetationstypen zum Ausdruck. Je 
nach Standorteigenschaften und Nutzungs-
form (Wiese, Weide) bildet sich ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Grünlandgesell-
schaften aus, das von Flutrasen, Nass- und 
Feuchtgrünland über mäßig feuchte Bestände 
bis hin zu trockenen Magerwiesen und –wei-
den reicht. 

Extensiv genutztes Grünland ist das prä-
gende Element extensiv genutzter Kulturland-
schaften in Auen. Gleichzeitig ist extensive 
Grünlandnutzung die angepasste Nutzungs-
form im regelmäßigen Überflutungsbereich 
der Auen (Hübner u. tara 1995), die auch im 
Rahmen des NRW-Programms Ländlicher 
Raum gefördert wird. Typisch für Flussauen 
mit ihrem Mosaik unterschiedlicher Standorte 
sind großflächige, extensiv genutzte Grün-
land-Ökosysteme mit enger Verzahnung un-
terschiedlicher Vegetationstypen. 

Extensiv genutzte Grünlandflächen finden 
sich in der oberen, schmalen Siegaue verein-
zelt. Etwa unterhalb Windeck-Dreisel sind 
meist kleine Einzelflächen gleichmäßig ver-
teilt. Dabei liegen allerdings meist größere Di-
stanzen zwischen den einzelnen Flächen, so 
dass ein Artenaustausch oft nicht gegeben ist. 
Größere Komplexe mit unterschiedlichen Ve-
getationstypen wurden südwestlich Windeck-
Übersetzig, nordwestlich Windeck-Stromberg, 

bei Eitorf (Pletsch Wasen), südöstlich Hen-
nef-Bülgenauel, an der Bröl nördlich Hennef-
Müschmühle, im Kaldauer Feld südwestlich 
Siegburg-Kaldauen, südwestlich Siegburg-
Zange und im Mündungsbereich südlich der 
Eschmarer Mühle aufgenommen. Dem Man-
gel an großflächigen Komplexen entspricht ein 
Rückgang von Vogelarten wie Wachtelkönig 
und Braunkehlchen, die auf eine großflächige 
extensive Landnutzung angewiesen sind. 

Bild	65:	Extensiv	genutztes	Grünland	in	der	
unteren	Siegaue	bei	Troisdorf-Müllekoven

Die Regenerationsdauer von Extensiv-Grün-
land ist unterschiedlich zu beurteilen. So 
setzt PlacHter (1991) für Halbtrockenrasen 
und Pfeifengraswiesen 15 bis 20 Jahre an; bei 
zweischürigen, artenreichen Wiesen, zu denen 
ein Großteil der Bestände in der Siegaue zu 
rechnen ist, gibt er 50 bis 200 Jahre an. Mit 
charakteristischen Tierarten werden jedoch 
alle neu entwickelten Bestände nur langsam 
besiedelt (blab 1989). Typische, ausgereifte 
und artenreiche Bestände sind demnach nur 
mittel- bis langfristig regenerierbar.

5.1.10	Intensiv	genutztes	Grünland
Im Gegensatz zur extensiven Nutzungsweise 
überprägt die Intensivnutzung mit starker 
Düngung, häufiger Nutzung und Pflegeumbrü-
chen bzw. Übersaaten generell den Standort 
sehr stark (ellenberg 1996, blab 1989, foer-
Ster 1983). Gleichförmige Bestände mit weni-
gen dominanten Arten sind das Ergebnis. 

Die natürliche Standortvielfalt in der Aue 
kommt in den artenarmen Beständen nicht 
mehr zum Ausdruck. Für typische Pflanzen- 
und Tierarten der extensiv genutzten Kultur-
landschaft in Flussauen wie bodenbrütende 
Vögel und spezialisierte Insekten hat Inten-
sivgrünland eine geringe Bedeutung. 
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Auf den heute meist intensiv landwirtschaft-
lich genutzten, ertragreichen Standorten in 
den Überschwemmungsauen bestimmen sol-
che Bestände allerdings das Bild. Auch in der 
Siegaue wird der größte Teil des Grünlandes 
intensiv genutzt. 

5.1.11	Äcker
Ähnlich wie beim Intensiv-Grünland ist auch 
im intensiven Ackerbau die standörtliche Viel-
falt weitgehend überprägt. Durch Melioration, 
Bodenbearbeitung, Düngung und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln wurden die natürlichen 
Standortunterschiede nivelliert. Der rationelle 
Maschineneinsatz erfordert große Schläge, 
das Ergebnis sind gleichförmig intensiv be-
wirtschaftete Flächen mit geringer Struktur- 
und Artenvielfalt. 

Auf Flächen in regelmäßig überschwemmten 
Bereichen der Aue sind mit dem Ackerbau 
erhebliche Erosionsprobleme verbunden. Ab-
geschwemmtes Feinmaterial mit hohen Nähr-
stoffkonzentrationen und Pflanzenschutz-
mittel belasteten die Gewässer (Hübner u. 
tara 1995), Feinsedimente lagern sich auf 
dem Sohlsubstrat ab und verhindern die für 
die Entwicklung zahlreicher anspruchsvoller 
Fließgewässerarten erforderliche Durchströ-
mung des Kieslückensystems (MUNLV 2001a). 
Ackerflächen sind daher im Überflutungsbe-
reich aus ökologischer und wasserwirtschaft-
licher Sicht als auenfremde Belastung des Na-
turhaushaltes zu betrachten. 

Bild	66:	Ackerflächen	im	Überschwemmungs-
gebiet	bei	ablaufendem	Hochwasser

Oberhalb Hennef-Bülgenauel treten Äcker in 
der Aue sporadisch auf. Im Bereich der Stadt 
Hennef liegen größere zusammenhängende 
Ackerflächen im Auenbereich, in der intensiv 
landwirtschaftlich genutzten ausgedeichten 
Siegaue unterhalb Hennef sind Ackerflächen 
das prägende Landschaftselement. Beson-

ders problematisch ist die Ackernutzung 
innerhalb des Überschwemmungsgebietes 
eines 10-jährlichen Hochwasserereignisses 
(HQ 10), z. B. südlich Siegburg-Seligenthal, 
im Kaldauer Feld, im Auenabschnitt südlich 
Siegburg und im Siegmündungsbereich. 

5.1.12	Obstwiesen
Ähnlich wie bei extensiv genutztem Grün-
land handelt es sich bei Streuobstwiesen um 
Ersatzgesellschaften mit mäßigem mensch-
lichem Einfluss. Bei der i. d. R. extensiven 
Bodennutzung spiegeln sich die Standortun-
terschiede häufig in der Vegetation wider. 

Als typisches Element der extensiv ge-
nutzten Kulturlandschaft mit Schwerpunkt 
in ortsnahen Bereichen sind Streuobstwie-
sen nicht an die Aue gebunden, sie schaffen 
jedoch einen wichtigen Übergang zu angren-
zenden Lebensräumen und bieten speziali-
sierten Tierarten wie Kleinsäugern, Vögeln 
und Insekten Lebensräume (bünger 1996, 
blab 1989). So haben die Streuobstbestände 
im Bereich der Sigmündung eine besondere 
Bedeutung als Teillebensraum für die dor-
tige Steinkauz-Population. Diese hat über 
die eigene Bedeutung hinaus eine besonde-
re Funktion als Trittstein für den Austausch 
zwischen den großen Steinkauz-Vorkommen 
am Mittel- und Oberrhein, am Niederrhein 
sowie in der Eifel. Insbesondere die Ent-
fernungen zwischen den Populationen an 
Ober- und Mittelrhein sowie am Niederrhein 
überschreiten den Migrationsradius der Art, 
so dass ein direkter Austausch nicht mög-
lich ist (elbing 2002, schriftl. Mitt.). 

Obstwiesen finden sich in der Siegaue ver-
einzelt im Bereich der Siedlungen, z. B. bei 
Eitorf-Harmonie, bei Hennef-Dondorf, am 
Wahnbach bei Siegburg-Seligenthal, südöst-
lich Siegburg-Kaldauen, um die Eschmarer 
Mühle, östlich Müllekoven sowie im Bereich 
der Siegmündung. Dabei handelt es sich 
meist um kleine Flächen, die aber häufig im 
räumlichen Zusammenhang mit anderen 
Streuobstwiesen außerhalb der Aue stehen. 

Prinzipiell lassen sich Streuobstwiesen 
kurzfristig in 10 – 15 Jahren entwickeln. 
Die Ausbildung strukturreicher Ausprä-
gungen mit Habitaten wie starkes Totholz 
und Baumhöhlen für Tiere mit hohen Le-
bensraumansprüchen (z. B. Steinkauz, 
Grünspecht) dauert nach blab (1989) jedoch 
mehrere Jahrzehnte.
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5.2	 gewässerstruktur	und	–qualität
5.2.1	 Gewässerstruktur
Da die Sieg unterschiedliche Talformen bzw. 
Naturräume durchfließt, sind auch verschie-
dene heutige potentielle natürliche Gewässer-
zustände anzunehmen (vgl. Kapitel 6.2.2 so-
wie Abbildung 7 auf Seite 76). An diesen sind 
die Bewertungen der Strukturgütekartierung 
ausgerichtet (LUA NRW 2001b). Einen Über-
blick über die Strukturgüteklassen und ihre 
Zuordnung zu den Bewertungen der EU-WRRL 
gibt Tabelle 11. Die Zuordnung zu den Bewer-
tungsstufen der WRRL erlaubt Rückschlüsse 
auf den Handlungsbedarf zum Erreichen des 

„guten ökologischen Zustandes“ nach der EU-
Richtlinie (vgl. Kapitel 2.1). 

Die Ergebnisse der Gewässerstrukturgütekar-
tierung werden als zusammenfassende Be-
wertung sowie aufgeteilt nach „Sohle“, „Ufer“ 
und „Land“ dargestellt. Die Bewertung der 
Strukturgüte für den Bereich „Sohle“ fasst 
die Ergebnisse der Hauptparameter „Laufent-
wicklung“, „Längsprofil“ und „Sohlenstruktur“ 
zusammen, für den Bereich „Ufer“ werden die 
Bewertungsergebnisse der Hauptparameter 
„Querprofil“ und „Uferstruktur“ aggregiert. Die 
Bewertung für den Bereich „Land“ entspricht 
dem Bewertungsergebnis des Hauptparame-
ters „Gewässerumfeld“ (LUA NRW 2001c).

Tabelle	11:	Gewässerstrukturgüteklassen

Strukturgüteklasse Beeinträchtigungsgrad Ökologischer Zustand gemäß WRRL
1 Unverändert

Sehr guter Zustand
2 Gering verändert

3 Mäßig verändert Guter Zustand

4 Deutlich verändert Mäßiger Zustand

5 Stark verändert Mangelhafter Zustand

6 Sehr stark verändert
Schlechter Zustand

7 Vollständig verändert

Quelle: LUA NRW 2001c 

Gemäß der Kartierung aus dem Jahr 2001 
liegt die Strukturgüte der Sieg unterhalb Win-
deck-Dattenfeld überwiegend im Bereich der 
Klassen 5 und 6. Oberhalb des Wehres Unkel-
mühle sowie im Bereich von Windeck-Strom-
berg wurde die Klasse 7 festgestellt. Abschnitte 
der Güteklasse 3 befinden sich in diesem Sie-
gabschnitt vereinzelt unterhalb Wahnbach-
Mündung, an der eigendynamischen Entwick-
lungsstrecke in Hennef-Allner, im Siegbogen 
östlich Windeck-Stromberg, nordöstlich Win-
deck-Herchen sowie an der eigendynamischen 
Entwicklungsstrecke im Röcklinger Bogen.

Oberhalb Windeck-Dattenfeld ist eine deut-
liche Verschiebung zu den Güteklassen 3 und 
4 erkennbar, die mit einer engeren Aue mit 
steileren, bewaldeten Talhängen einher geht. 
Nordöstlich Windeck-Dreisel ist ein Abschnitt 
der Güteklasse 2 dargestellt. 

Da der Flusslauf der Sieg selbst im Wesent-
lichen nur für die Fischerei und den Boots-
sport genutzt wird, ist für die Bewertung der 
Strukturgüte mehr die Landnutzung in der 
Aue und deren Absicherung durch Uferbefe-
stigungen und Deiche ausschlaggebend als 
die Gewässernutzung. Dies zeigt sich auch in 

der folgenden, nach Sohle, Ufer und Landbe-
reich differenzierten Darstellung. 

Der Sieglauf wurde in der Vergangenheit 
durch wasserbauliche Maßnahmen stark ver-
ändert sowie durch Uferbefestigungen aus 
Steinschüttungen und, vor allem im Rückstau-
bereich des Rheins, zusätzlich durch großflä-
chige Eindeichungen festgelegt (vgl. Kapitel 
3.3.3 und 4.3). Abgesehen von punktuellen 
Ausnahmen sind daher natürliche Längspro-
fil-Elemente wie Ufer- und Inselbänke ledig-
lich in Ansätzen vorhanden. Das gleichmäßige 
und fixierte Flussbett ohne größere Breitenva-
rianz und der damit verbundene gleichmäßige 
Stromstrich wirken sich auf die Gewässer-
struktur negativ aus. 

Die vier Wehre im Mittel- und Unterlauf der 
Sieg wurden zwischen 1987 und 1995 mit 
dem Ziel der Passierbarkeit umgestaltet und 
stellen heute keine Hindernisse für den Auf-
stieg von Fischen und die Wanderung von 
Kleintieren mehr dar. Es bleibt allerdings 
der Rückstaubereich oberhalb der Wehre als 
Wanderhindernis für zahlreiche Fließgewäs-
ser-Arten sowie das Problem der Hindernisse 
bei der Abwanderung von Jungfischen.
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Im Siegabschnitt unterhalb der Straßenbrü-
cke östlich Stromberg wechseln jeweils län-
gere Strecken der Klassen 5 und 6 sowie 4 
und 5. Auffällig sind längere Abschnitte der 
Strukturgüteklasse 6 südöstlich des Kaldau-
er Feldes, entlang der Bahnstrecke unterhalb 
Eitorf-Harmonie und oberhalb Eitorf. 

Bild	67:	Stark	befestigte	Sieg	im	Bereich	des	
Wehres	Eitorf-Unkelmühle

Besonders ungünstig ist die Situation der 
letzten beiden Abschnitte, da diese nur durch 
kürzere besser bewertete Strecken getrennt 
sind und direkt auf die in Klasse 7 eingestufte 
Strecke zwischen der Straßenbrücke östlich 
Stromberg und dem Wehr Unkelmühle folgen. 
Hier ergibt sich ein ca. 10,5 km langer Fluss-
abschnitt mit überwiegend sehr stark bis voll-
ständig veränderter Sohlstruktur. 

Oberhalb Windeck-Stromberg treten Ab-
schnitte der Klassen 5 und 6 im Wesentlichen 
noch im Bereich der Ortschaften Windeck-
Herchen Bahnhof, -Herchen, -Röcklingen, 
-Dattenfeld und -Schladern auf; oberhalb des 
Wehres bei Windeck-Dattenfeld liegt ein Ab-
schnitt der Klasse 7. Ansonsten sind in die-
sem Siegabschnitt die Klassen 3 und 4 dar-
gestellt mit einer Zunahme der Klasse 3 ober-
halb Windeck-Dreisel. 

Die uferstruktur ist im Siegabschnitt unter-
halb der Straßenbrücke südöstlich Windeck-
Stromberg bis auf geringe Ausnahmen stark 
gegenüber dem natürlichen Zustand verän-
dert. Zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen 
ist meist nur ein schmaler Uferstreifen mit 
lückiger Gehölzvegetation und / oder Hoch-

stauden ausgebildet, in einigen Fällen reicht 
die landwirtschaftliche Nutzung bis an das 
Ufer heran. Die Ufer sind meist mit lockeren 
Steinschüttungen befestigt, die im ländlichen 
Bereich allerdings vielfach verfallen. Besonde-
re Uferstrukturen wie Längsbänke oder Sturz-
bäume sind nur selten anzutreffen. 

Das Querprofil der Sieg entspricht in Form, 
Tiefe und Breitenentwicklung nicht dem Leit-
bild. Auch wenn in einigen kurzen eigendyna-
mischen Entwicklungsstrecken die Flussdy-
namik wieder das Gerinne ausformt (z. B. Patt 
u. Städtler 2000), verläuft die Sieg außerhalb 
der Ortschaften meist in einem Regelprofil, 
das jedoch mehr oder weniger in Verfall begrif-
fen ist. Nahezu im gesamten Mittel- und Un-
terlauf wurde eine Eintiefung von über einem 
Meter festgestellt. Punktuell sind allerdings in 
Zusammenhang mit Krümmungserosion dy-
namische Entwicklungsansätze erkennbar. 

Die Uferstrukturen wurden daher in die Struk-
turgüteklassen 5 bis 7 eingeordnet. Besonders 
auffällig ist der ca. 3,5 km lange Abschnitt 
zwischen Windeck-Stromberg und Eitorf-Al-
zenbach (Güteklassen 6 und 7, oberhalb des 
Wehres Unkelmühle überwiegend Klasse 7). 
Einzelne günstiger bewertete Abschnitte wur-
den im Mündungsbereich, im Siegburger Bo-
gen und oberhalb Hennef (Klasse 4) sowie im 
Abschnitt der eigendynamischen Entwick-
lungsstrecke bei Hennef-Allner bis unterhalb 
der Wahnbach-Mündung (Klasse 3, ein Ab-
schnitt Klasse 4) kartiert. 

Bild	68:	Verfall	des	Regelprofils	und	Ansät-
ze	zur	eigendynamischen	Entwicklung	bei	
Eitorf-Merten

Oberhalb Windeck-Stromberg treten zuneh-
mend Abschnitte der Klassen 4 und 5 auf, die 
oberhalb Windeck-Dattenfeld überwiegen. In 
je einem Abschnitt östlich Windeck-Strom-
berg und unterhalb Windeck-Schladern wur-
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de für die Uferstrukturen die Güteklasse 2 
festgestellt. 

Die im Bereich des Siegauenkonzeptes ver-
gleichsweise breite	aue wird im unbesiedelten 
Bereich innerhalb der Deiche vorwiegend als 
Grünland genutzt. Die Grünlandnutzung ist 
überwiegend intensiv, geringe Flächenanteile 
werden extensiv genutzt; vereinzelt liegen im 
unteren Auenabschnitt Ackerflächen (vgl. Ka-
pitel 4.1). Weiterhin führen durch die Aue eine 
Reihe von Verkehrswegen (Straßen, Radwege, 
Eisenbahnlinie), die streckenweise direkt am 
Gewässer verlaufen und somit die Gewässer-
dynamik stark einschränken (vgl. Kapitel 3.3.3 
und 4.6). Besondere Umfeldstrukturen wie Al-
tarme sind an der Sieg nur vereinzelt, meist in 
fragmentarischer Ausbildung, vorhanden. 

Entsprechend liegen im Siegabschnitt unter-
halb Windeck-Dreisel die Bewertungsergeb-
nisse für das Gewässerumfeld zwischen den 
Strukturgüteklassen 5 und 6. Das Umfeld wird 
hier von meist intensiv genutztem Grünland, 
Siedlungslagen und Verkehrswegen domi-
niert. Die Nutzungen reichen häufig bis in den 
Gewässernahbereich, ein ausreichend breiter 
Gewässerrandstreifen fehlt in der Regel. 

Bild	69:	Durch	Bahnlinie	und	Radweg	
stark	eingeschränkte	eigendynamische	
Entwicklungsmöglichkeiten	der	Sieg	bei	
Eitorf-Harmonie

Lediglich für Teilstrecken mit brachgefallenen 
Flächen und im Bereich der eigendynamischen 
Entwicklungsstrecke bei Hennef-Allner (Klas-
se 4) sowie im Bereich von Uferwäldern an den 
steilen Hanglagen oberhalb der Brölmündung 

(Klassen 3 und 4) wurde das Umfeld besser 
bewertet. Weitere Ausnahmen von der inten-
siven Überprägung des Gewässerumfeldes bil-
den Teilflächen im Mündungsbereich der Sieg 
(Klassen 3 und 4), die teilweise von Auenwald 
bestanden sind. Deiche trennen hier jedoch 
große Teile der Aue vom Fließgewässer ab.

Oberhalb Windeck-Dreisel rücken die Ver-
kehrswege aufgrund des steilen Geländes 
streckenweise von der Sieg ab. An den Prall-
hängen grenzt i. d. R. Wald an, in einigen Ab-
schnitten sind breite Uferstreifen ausgebildet 
oder es liegen Brachflächen am Gewässer. Da-
her wurde das Umfeld günstiger bewertet, der 
Schwerpunkt liegt in den Klassen 4 und 5; ei-
nige Abschnitte wurden mit 2 und 3 bewertet. 
Die Klasse 6 wurde für einzelne Abschnitte 
oberhalb des Wehres Windeck-Schladern, bei 
Windeck-Rosbach sowie oberhalb Windeck-
Eulenbruch kartiert. Für einen Abschnitt un-
terhalb des Wehres bei Windeck-Schladern 
konnte für das Umfeld sogar die Güteklasse 1 
kartiert werden. 

Bild	70:	Aue	bei	Windeck-Eulenbruch	mit	gu-
ten	Entwicklungsmöglichkeiten



Siegauenkonzept

66

5.2.2	 Gewässergüte
Bei der Gewässergüte der unteren Sieg wurde 
zwischen 1971 und 1997 eine deutliche Ver-
besserung erreicht (gellert 2000). Bis 2002 
konnte eine weitere positive Entwicklung er-
reicht werden (Stua Köln 2004). 

1971 wurde in keinem Abschnitt eine bessere 
Güteklasse als II – III (kritisch belastet) fest-
gestellt, weite Teile wurden in die Klasse III 
(stark verschmutzt) eingestuft. 

1980 war eine kritische Belastung nur noch 
an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz so-
wie unterhalb der Kläranlage Eitorf gegeben. 
In den übrigen Abschnitten pendelte die Bela-
stung zwischen II – III und II (mäßig belastet). 

1992 wurde die Gewässergüte der Sieg über-
wiegend als Güteklasse II (mäßig belastet) 
eingestuft. In den Abschnitten unterhalb 
Halft und Oberauel sowie unterhalb der Klär-
anlage Troisdorf III war die Belastung kritisch 
(Klasse II – III). Unterhalb Rosbach wurde die 
Gewässergüte 1992 als gering belastet (Klasse  
I – II) eingestuft (Stua Köln u. rSK 1995). 

1997 war die Sieg überwiegend mäßig belastet 
(Güteklasse II), zwei kleinere Abschnitte wur-
den in die Güteklasse II – III (kritisch belastet) 
eingestuft, in anderen Abschnitten konnte die 
Klasse I – II (gering belastet) festgestellt wer-
den. Die 1997 gemessenen niedrigen Ammo-
nium-Konzentrationen, an keiner Messstel-
le über 0,2 mg / l, belegen die geringe orga-
nische Belastung der Sieg (gellert 2000). 

Tabelle	12:	Schwermetallbelastung	der	Altgewässer	an	der	Sieg

Schwer-
metall

Minimum Maximum Mittelwert Schwer-
metall

Minimum Maximum Mittelwert

Höffers Teich (Windeck-Schladern) Altwasser bei St Augustin-Buisdorf
Blei (Pb) 255 295 271 Blei (Pb) 259 774 516,5

Zink (Zn) 1010 1370 1201,5 Zink (Zn) 787 846 816,5

Chrom (Cr) 108 221 149,1 Chrom (Cr) 105 130 117,5

Nickel (Ni) 74,5 93,1 83,9 Nickel (Ni) 63 63 63

Kupfer (Cu) 125 166 141,6 Kupfer (Cu) 29,5 75 52,2

Altarm unterhalb Windeck-Röcklingen Oberste Fahr (Troisdorf-Bergheim)
Blei (Pb) 215 236 225,5 Blei (Pb) 110 250 180

Zink (Zn) 785 800 792,5 Zink (Zn) 350 1245 797,5

Chrom (Cr) 115 242 178,5 Chrom (Cr) 71 94 82,5

Nickel (Ni) 60 76 68 Nickel (Ni) 43 69 56

Kupfer (Cu) 101 102 101,5 Kupfer (Cu) 29,5 75 52,2

Pletsch Wasem (Eitorf) Allheil (Bonn)
Blei (Pb) 57 111 84 Blei (Pb) 246 402 309,7

Zink (Zn) 217 420 318,5 Zink (Zn) 1075 4113 3003,2

Chrom (Cr) Keine An-
gabe

Keine An-
gabe

Keine An-
gabe

Chrom (Cr) 57,5 86,5 71,3

Nickel (Ni) 68 73 70,5 Nickel (Ni) 62,5 96,2 80,6

Kupfer (Cu) 49 90 69,5 Kupfer (Cu) 82,1 129 111,2

Altwasser bei Hennef-Bülgenauel Diescholl (Troisdorf-Bergheim)
Blei (Pb) 290 300 295 Blei (Pb) 203 241 222

Zink (Zn) 740 830 785 Zink (Zn) 1300 2135 1717,5

Chrom (Cr) Kein Wert Kein Wert Kein Wert Chrom (Cr) 82 86 84

Nickel (Ni) 65 70 67,5 Nickel (Ni) 80 94 87

Kupfer (Cu) 135 137 136 Kupfer (Cu) 58,5 69,5 64

Quelle: StAWA (heute StUA Köln, Außenstelle Bonn) 1987/88, 1993; angegeben sind die Werte aus meh-
reren Sedimentproben. 
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2002 war in der Sieg allgemein die Güteklas-
se II erreicht, in einigen Abschnitten wurde 
die Klasse I – II festgestellt. Eine kritische Be-
lastung (Klasse II – III) war nur noch oberhalb 
der Kläranlage Schladern zu verzeichnen, die 
Messstelle lag allerdings im Rückstaubereich, 
was sich in der Besiedlung mit Saprobien wi-
derspiegelt (Stua Köln 2004). 

 Die 1992 an der Sieg aufgenommenen Wer-
te verschiedener Parameter wie Temperatur, 
pH-Wert, Gehalte von Sauerstoff, Phosphor, 
Nitrat / Stickstoff, TOC sowie Saprobienindex 
halten mit Ausnahme des Gehaltes an Gesamt-
phosphor die Werte der Allgemeinen Gütean-
forderung für Fließgewässer in NRW ein; die 
Grenzwerte der EG-Richtlinie für Fischereige-
wässer werden ebenfalls nicht überschritten.

	5.2.3	Sedimentbelastung
Die Ergebnisse von Sedimentuntersuchungen 
in der Sieg in den Jahren 1982 und 1983 
durch das Landesamt für Wasser und Abfall 
(heute Landesumweltamt) und der Altgewäs-
ser durch das Staatliche Amt für Wasser und 
Abfall (heute StUA Köln, Außenstelle Bonn) 
zeigen hohe Schwermetallbelastungen, die 
die geogene Hintergrundbelastung deutlich 
übersteigen. 

Vor allem für Zink und Blei wurden hohe Be-
lastungen festgestellt, für Cadmium, Chrom 
und Kupfer liegt, mit Ausnahme von Cad-
mium oberhalb Rosbach (hoch) eine mäßige 
bis geringe Belastung vor (Stua Köln u. rSK 
1995). Ursache für die Belastungen sind die 
früheren metallverarbeitenden Betriebe an 
der Sieg, deren Abwässer häufig direkt in das 
Gewässer eingeleitet wurden. 

Auch die Altgewässer der Sieg sind mit 
Schwermetallen belastet, wie Tabelle 12 an 
ausgewählten Beispielen zeigt (vgl. auch Gra-
fik in Stua Köln u. rSK 1995). An allen Altge-
wässern wurden starke Belastungen mit Zink 
und Blei gemessen, mäßige bis starke Bela-
stungen liegen mit Cadmium vor.

Die Werte belegen, dass im Vorfeld der Durch-
führung von Pflege-, Renaturierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen, die Altgewässer 
betreffen oder einbeziehen (z. B. Entschlam-
mung, Wiederanbindung), Untersuchungen 
der Sedimente zur Risikoeinschätzung erfor-
derlich sind. 

5.3	 Erholungseignung
Naturnahe Gewässer und ihre Auen haben 
eine besondere Attraktivität für die Erholung 
(vgl. SPittler 1999b). Landschaftliche Vielfalt, 
Tiere und Pflanzen sowie die ausgleichende 
Wirkung des Wassers auf die menschliche Psy-
che bewirken eine sehr hohe Anziehungskraft 
als Erlebnisraum und für unterschiedliche 
Freizeitaktivitäten (Patt et al. 2001, ScHacKerS 
2000). Gerade dynamische Gewässerstre-
cken haben eine besondere Anziehungskraft 
und werden von Erholungssuchenden gezielt 
aufgesucht.

Dies betrifft an der Sieg die Wochenend- und 
Urlaubserholung ebenso wie, insbesondere im 
Mündungsbereich, die Feierabend-Erholung. 
Das Gewässer selbst wird zum Baden und für 
wassergebundene Sportarten genutzt. Die Aue 
wird vorwiegend für ruhige, landschaftsbe-
zogene Erholungsformen wie Naturbeobach-
tung, Spazieren gehen, Wandern, Radfahren, 
Inline-Skating etc. genutzt, es werden jedoch 
auch intensivere Erholungsformen wie Moun-
tainbiking und Reiten ausgeübt. Insbeson-
dere offene Kiesflächen werden zum Lagern 
genutzt. 

Die Erholungseignung wird im unteren Sie-
gabschnitt etwa ab Hennef durch technische 
Anlagen wie Querbauwerke von Verkehrstras-
sen und Starkstromleitungen beeinträchti-
gt, da die Fremdkörper in der Aue das Land-
schaftsbild stark überprägen. Ein erhebliches 
Problem stellt in diesem Auenabschnitt die 
Verlärmung der Landschaft dar.

Bild	71:	Freizeitnutzung	auf	einem	Kiesufer	
bei	Siegburg

Die Sieg und ihre Aue bilden eine charak-
teristische, typische Auenlandschaft. Der 
Flusslauf selbst ist zwar auf weiten Strecken 
festgelegt, dennoch erscheint die Sieg als ver-
gleichsweise naturnaher Fluss. Der Flusslauf 
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wird häufig Gehölzen oder Ufer-Hochstau-
denfluren begleitet, teilweise sind den Ufern 
Kiesbänke und -inseln vorgelagert. Auch die 
Aue wirkt in Teilbereichen naturnah und bie-
tet ein abwechslungsreiches, in großen Teilen 
gut strukturiertes Landschaftsbild. 

Mit der Veränderung der Talform vom win-
dungsreichen, engen Tal im oberen Abschnitt 
über das breitere, gestreckte Kastental ober-
halb Eitorf und der anschließenden Aufwei-
tung in ein breites Auetal mit dem Übergang 
in die Rheinebene lässt sich an der Sieg die 
charakteristische Veränderung eines Fluss-
tales erleben. Dieser Gradient spiegelt sich 
in den typischen Veränderungen der Kultur-
landschaft in der Aue wider (siehe Kapitel 
3.5). In der Siegaue blieb die spezielle land-
schaftliche Eigenart bewahrt mit dem von be-
waldeten Steilhängen begrenzten schmalen 
Tal oberhalb Hennef, der breiten, von der Nie-
derterrasse begleiteten offenen Talniederung 
im weiteren Verlauf und dem von flächigen 
Auenwäldern bestimmten, durch kulissen-
artig gegliederte Grünlandflächen unterbro-
chenen Mündungsbereich. Wesentlich trägt 
hierzu außerhalb des Mündungsgebietes die 
bestimmende Grünlandnutzung in der Über-
schwemmungsaue bei. 

In der unteren Siegaue wird die Bedeutung 
für die Erholung noch erhöht durch ihre 
Funktion als zentraler Freiraum und Naher-
holungsgebiet für die Menschen im Ballungs-
raum Bonn/Rhein-Sieg. Dieser erfuhr in den 
letzten Jahrzehnten einen starken Bevölke-
rungszuwachs, gleichzeitig verfügt die Wohn-
bevölkerung heute über wesentlich mehr Frei-
zeit. Zusätzlich ist ein starker Trend zu ver-
schiedenen „Natursportarten“ wie Bootssport, 
Mountainbiking und Reiten festzustellen. 

Diese Faktoren bedingten in den letzten Jah-
ren einen starken Anstieg der Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten in der Siegaue, die in 
zunehmendem Maße zu einer Belastung des 
Ökosystems werden. Darüber hinaus nehmen 
die Konflikte zwischen einzelnen Erholungs-
nutzungen, z. B. Reitbetrieb und Spaziergän-
ger, zu. 

Flache Uferbereiche und Kiesflächen an der 
Sieg werden im Bereich der Siedlungen regel-
mäßig zum Baden und Lagern genutzt, diese 
haben eine hohe Bedeutung für die ortsan-
sässige Bevölkerung. Die Radwege in der Sie-
gaue mit Verbindungen ins Bergische Land, 
den Westerwald und zum Rheintal haben 
eine wichtige Funktion im überregionalen We-
genetz. Im Umfeld der Städte sind die Wege 
in der Aue besonders stark von Radfahrern 
und Spaziergängern frequentiert. Der natur-
nah wirkende Flusslauf wird im gesamten 
Planungsraum für den Bootssport, in erster 
Linie für den Kanusport, genutzt. Punktuell 
entstanden in der Aue Ausgangspunkte für 
Erholungssuchende und Freizeitaktivitäten 
wie Gastronomiebetriebe, Campingplätze oder 
Bootsverleihe, die die Attraktivität der Aue für 
die Erholung weiter erhöhen. 
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6	 lEItBIld	und	
EntWICklungSZIElE

6.1	 Begriffsdefinitionen
In Anlehnung an die Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser werden die Begriffe “Leitbild” 
und “Entwicklungsziel” für die Gewässerent-
wicklung durch das MUNLV (2003) definiert:

Das leitbild bezeichnet den Zustand eines Ge-
wässers anhand des heutigen Naturpotentials 
des Gewässerökosystems auf der Grundlage 
des Kenntnisstandes über dessen natürliche 
Funktionen. Das Leitbild schließt insofern 
nur irreversible anthropogene Einflüsse auf 
das Gewässerökosystem ein. Das Leitbild be-
schreibt kein konkretes Sanierungsziel, son-
dern dient in erster Linie als Grundlage für 
die Bewertung des Gewässerökosystems. Es 
ist das aus rein naturwissenschaftlicher Sicht 
maximal mögliche Sanierungsziel, das keine 
sozioökonomischen Beschränkungen berück-
sichtigt. Kosten-Nutzen-Betrachtungen fließen 
daher in die Ableitung des Leitbildes nicht ein. 
Da bei der Aufstellung des Leitbildes irreversi-
ble Veränderungen der Rahmenbedingungen 
für die Gewässerentwicklung eingeschlossen 
sind, handelt es sich nicht um die Beschrei-
bung eines historischen oder ursprünglichen 
Zustandes, sondern um die Ableitung eines 
„potentiell natürlichen Gewässerzustandes“. 
Maßstab für die Bewertung des ökologischen 
Zustandes ist der Referenzzustand, d. h. der 
potentiell natürliche Zustand des entspre-
chenden Gewässertyps. Damit bekommt das 
Leitbild für die Sieg (LUA NRW 2001b, s. Ka-
pitel 6.1) als Bewertungsmaßstab der WRRL 
einen verbindlichen Charakter. 

Das Entwicklungsziel berücksichtigt As-
pekte der Umsetzbarkeit. Es wird definiert 
als nach den jeweils bestmöglichen Umwelt-
bewertungskriterien möglichst naturnaher, 
aber unter gegebenen sozio-ökonomischen 
Bedingungen in einem überschaubaren Zeit-
raum realisierbarer Zustand eines Gewässers 
unter Einbeziehung des gesamten Einzugsge-
bietes. Es ist das realistische Sanierungsziel 
unter Abwägung der gesellschaftspolitischen 
Randbedingungen der verantwortlichen In-
teressensträger und Nutzer. Die Abwägung 
bezieht auch Kosten-Nutzen-Betrachtungen 
ein (MUNLV 2003). Entwicklungsziele müs-
sen demnach mit Veränderungen der gesell-
schaftspolitischen und sozio-ökonomischen 
Rahmenbedingungen im Betrachtungsraum 
fortgeschrieben werden. 

6.2	 leitbild
6.2.1	 Leitbild	für	das	Gewässer-Ökosy-

stem	Sieg
Das Gesamtleitbild orientiert sich in Be-
reichen ohne bauliche Zwangspunkte an der 
natürlichen Gewässerentwicklung. 

Hier kann die Definition der gesetzlich ge-
schützten Biotope für natürliche / naturnahe 
Fließgewässer (zit. in riecKen 2002: 401) he-
rangezogen werden: „Natürliche oder natur-
nahe Fließgewässer zeichnen sich durch einen 
gewundenen, auf Umlagerungsstrecken auch 
verzweigten und den naturräumlichen Gege-
benheiten entsprechenden Lauf aus. Sie sind 
geprägt durch Gewässerabschnitte unter-
schiedlicher Breite, Böschungsneigung, Tiefe 
und Längsgefälle sowie durch ein vielgestal-
tiges Bett und Ufer mit naturnahem Bewuchs 
und werden allein durch die Fließgewässerdy-
namik geformt. In der Regel weisen sie auch 
Schlick-, Sand-, Kies- oder Felsbänke mit na-
turnahem Bewuchs, vielfach auch Altarme und 
Altwasser auf. (...) Ebenfalls eingeschlossen 
sind die von extensivem Feuchtgrünland ge-
prägten Auen (Überschwemmungsgrünland)“. 

Als schottergeprägter Fluss des Grundgebir-
ges (LUA NRW 2001b) weist die Sieg im Gerin-
ne und in der Aue das gesamte Korngrößen-
spektrum von lehmigen bis zu blockigen Sub-
straten, häufig in gemischten Anteilen, auf. 
Sandige und lehmige Substrate ohne Schot-
teranteile finden sich im Bereich von Bänken 
und Nebengerinnen. 

Bild	73:	Durch	die	Sieg	geschaffene	Substrat-
vielfalt	bei	Siegburg,	die	sich	in	der	Vegetati-
on	widerspiegelt	
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Die anthropogen verstärkte Sedimentation von 
Feinmaterial in den Auen verursachte starke 
Auenlehm-Auflagen über den sandig-kiesigen 
Substraten. Diese führen dem Gewässer bei 
lateraler Verlagerung zunächst größere Men-
gen an Feinsedimenten zu. 

Wechselnde Talboden-Breiten und Gefällever-
hältnisse führen zu unterschiedlichen Ausprä-
gungen des meist nebengerinnereichen Fluss-
laufes (s. u.). Insbesondere im Übergang zum 
Tiefland und im Mündungsgebiet der Sieg mit 
akkumulativen Sedimentationsbedingungen 
finden großräumige Laufverlagerungen mit 
Ausbildung zahlreicher Mäander und Neben-
gerinne statt. Bei einer großen Breitenvarianz 
von > 1 : 5 herrschen sehr flache und breite 
Gerinne vor, meist sind mindestens zwei Nied-
rigwasser-Gerinne ausgebildet. Die Unterwas-
ser-Vegetation ist geprägt von Wasserhahnen-
fuß-Arten und Großlaichkräutern sowie ver-
schiedenen Wassermoosen. 

Vorherrschende Auenwälder an schotterge-
prägten Flüssen sind Stieleichen-Hainbu-
chen-Wälder sowie Erlen-Eschen-Wälder. Im 
wärmebegünstigten Mündungsbereich der 
Sieg mit starken Schwankungen des Was-
serstandes treten Stieleichen-Ulmen-Wälder 
in den Vordergrund, ufernah und im Bereich 

von Altarmen und Nebengerinnen durchsetzt 
von Weidenwäldern und –gebüschen. 

Kleinflächig entwickeln sich an Altgewässern, 
in Nebengerinnen und Rinnensystemen sowie 
in Hochflutbetten Röhrichte, Flutrasen, Hoch-
staudenfluren und Weidengebüsche. Pionier-
fluren wie die Flussknöterich-Gesellschaft, 
Hochstaudenfluren sowie Weiden-Gebüsche 
finden sich weiterhin in Bereichen mit starker 
Dynamik auf schottergeprägten Bänken, 
großflächig treten diese vor allem im Unter-
lauf der Sieg auf. diSter (1998) stellt fest, dass 
darüber hinaus in dynamischen Auen auch 
„ein großer Anteil von Arten / Gemeinschaften 
xerothermer Lebensräume, die in Mitteleuro-
pa gemeinhin nicht mit Auen in Verbindung 
gebracht werden (...) natürliche Vorkommen 
in erstaunlicher Individuenzahl und Flächen-
ausdehnung hat. 

Die Strömungs- und Substratvielfalt des Ge-
wässers schafft im Zusammenwirken mit den 
unterschiedlichen Substraten eine sehr hohe 
Vielfalt an Standorten und Lebensräumen, die 
dazu führt, dass der schottergeprägte Fluss 
des Grundgebirges, insbesondere unter fauni-
stischen Aspekten, der artenreichste Flusstyp 
in Nordrhein-Westfalen ist (LUA NRW 2001b). 

Bild	72:	Auf	dem	Weg	zum	Leitbild:	Eigendynamische	Entwicklung	bei	Hennef-Allner,	2000
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Bild	74:	Von	der	Flussdynamik	erzeugtes	
Mosaik	aus	Nass-	und	Trockenstandorten	im	
Siegbogen	bei	Windeck-Röcklingen,	Sommer	
2003

Ein hoher Anteil sauerstoff- und strömungs-
liebender Besiedler von Hartsubstraten und 
Moosen ist charakteristisch für das kalte Was-
ser der vorherrschenden schnellfließenden 
und schotterreichen Flussstrecken, darunter 
unterschiedliche Arten der Eintagsfliegen, 
Steinfliegen, Köcherfliegen sowie Wasserkäfer. 
Strömungsberuhigte Bereiche mit entspre-
chenden Ablagerungen bieten Lebensräume 
für weitere Besiedler von Hartsubstraten so-
wie für Bewohner von Detritus und Faullaub. 
Eine besondere Bedeutung für die morpholo-
gische Ausprägung von Fließgewässern sowie 
als Habitat für angepasste Tierarten hat Tot-
holz im Gewässer und in der Aue. 

Die Fischfauna schottergeprägter Flüsse setzt 
sich aus Arten der schnell fließenden Riffel-
Pool-Strecken wie Äsche, Forelle (Bach- und 
Meerforelle), Lachs, Nase und Barbe zusam-
men. Daneben bieten strukturreiche Neben-
gerinne und Altgewässer Lebensräume für 
Jungfische und Arten, die strömungsärmere 
und / oder feinsedimentreichere Gewässer 
bevorzugen wie Groppe, Schneider, Steinbei-
ßer, Döbel, Aal, Flussbarsch und Hecht. 

Unter den Säugern sind im Gewässer und in 
der Aue insbesondere Fischotter und Biber als 
typische Arten zu nennen, die sich in intakten 
Fließgewässern ausbreiten können (Hübner u. 
tara 1995). Insbesondere der Biber trägt er-
heblich zur Gestaltung der Auenlandschaft 
bei (ScHulte 1998). 

Im Längsverlauf der Sieg verschiebt sich die 
Zusammensetzung aller Artengruppen in 
Richtung der Lebensgemeinschaften größerer 
Tieflandflüsse. 

Besondere Bedeutung als Leitarten für das 
gesamte Fließgewässer-Ökosystem haben die 
weit wandernden Fische und Neunaugen, ins-
besondere die anspruchsvollen Großsalmo-
niden Lachs und Meerforelle. Aufgrund ihrer 
komplexen Lebensraumansprüche sind sie als 
Indikatoren für die Durchgängigkeit und die 
Qualität von Sohlsubstrat und Gerinnestruk-
turen in besonderem Maße geeignet (MUNLV 
2001a).

Die Strukturen der Ufer und Auen naturnaher 
Flüsse bieten Lebensräume für spezialisier-
te Brutvögel wie Gebirgsstelze und Wasser-
amsel. Uferschwalbe und Eisvogel legen ihre 
Brutröhren in den Steilwänden von Uferab-
brüchen an; an günstigen Standorten bilden 
Uferschwalben große Kolonien mit 50 und 
mehr Brutpaaren. Auf größeren vegetations-
freien oder vegetationsarmen Schotterbänken, 
insbesondere im Bereich des Unterlaufes und 
der Mündung in den Rhein brüten Arten wie 
Flussregenpfeifer und Flussuferläufer. 

Bild	75:	Uferschwalben-Kolonie	im	Siegburger	
Bogen	

6.2.2	 Differenzierte	Leitbilder	für	die	
Flussabschnittstypen	der	Sieg	

In teilräumlichen Leitbildern werden die 
Flussabschnittstypen für die Sieg nach 
LUA NRW (2001b) bzw. MUNLV (2003) darge-
stellt. Abbildung 6 (folgende Seite) gibt einen 
Überblick über die an den mittelgroßen bis 
großen Fließgewässern Nordrhein-Westfalens 
vertretenen morphologischen Gewässertypen. 
Die an der Sieg vorkommenden Typen sind 
hervorgehoben. 
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Quelle: LUA NRW 2001b, verändert

Abbildung	6:	Lauftypen	und	Windungsgrade	mittelgroßer	bis	großer	Fließgewässer	in	
Nordrhein-Westfalen

Quelle: LUA NRW 2001b, verändert

Abbildung	7:	Flussabschnittstypen	der	unteren	Sieg	zwischen	der	Landesgrenze	zu	Rheinland-
Pfalz	im	Osten	und	der	Mündung	in	den	Rhein	

Für die gesamte Sieg im Geltungsbereich des 
Siegauenkonzeptes ist als Leitbild ein neben-
gerinnereicher Verlauf anzunehmen, Unter-
schiede in der Laufentwicklung bestehen in 
Bezug auf den Windungsgrad in Abhängigkeit 
von Talform und Auensubstrat (vgl. Abbil-
dungen 7 bis 10 sowie Tabelle 13). Kleinräu-
mig, z. B. bei lokalen Verengungen des Talbo-
dens, können innerhalb eines Flussabschnitt-
styps andere Ausprägungen dem Leitbild ent-
sprechen, dies ist bei der Bewertung oder der 
Maßnahmenplanung vor Ort zu überprüfen. 

Folgende Lauftypen treten im Siegabschnitt 
zwischen der Landesgrenze zu Rheinland-
Pfalz und der Mündung in den Rhein auf (Her-
vorhebungen in Abbildung 6, Abbildung 7):

gestreckter,	nebengerinnereicher	flusstyp	
(s. Abbildung 8)
•	 Landesgrenze bis Unkelmühle 

gewundener,	 nebengerinnereicher	 fluss-
typ	(s. Abbildung 10)
•	 Eitorf-Unkelmühle bis Eitorf-Happach; 
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Tabelle	13:	Schottergeprägter	Fluss	des	Grundgebirges	–	morphologische	Charakterisierung

Quelle: MUNLV 2003, verändert

Schwach	gewundener,	nebengerinnereicher	
flusstyp	(s. Abbildung 9)
•	 Eitorf-Happach bis Bahnbrücke bei 

Hennef-Stein

kleinräumiger	 Wechsel	 zwischen	 mäan-
drierendem	und	gewundenem,	nebengerin-
nereichem	flusstyp	(s. Abbildung 10)
•	 Unterhalb der Bahnbrücke bei Hennef-

Stein; unterhalb der Aggermündung bis 
zur Mündung in den Rhein im Wesent-
lichen mäandrierend
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Tabelle	13:	Fortsetzung

Quelle: MUNLV 2003, verändert
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Tabelle	14:	Schottergeprägter	Fluss	des	Grundgebirges	–	biozönotische	Charakterisierung

Quelle: MUNLV 2003
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Tabelle	14:	Fortsetzung

Quelle: MUNLV 2003
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Quelle: MUNLV 2003

Abbildung	8:	Gestreckter,	nebengerinnereicher	Flusstyp		
(Siegabschnitt	Landesgrenze	bis	Eitorf-Unkelmühle)
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Quelle: MUNLV 2003

	Abbildung	9:	Schwach	gewundener,	nebengerinnereicher	Flusstyp	
(Siegabschnitt	Eitorf-Happach	bis	Hennef-Stein)
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Quelle: MUNLV 2003

Abbildung	10:	Gewundener	bis	mäandrierender,	nebengerinnereicher	Flusstyp	
bei	breitem	Talboden	bzw.	im	Übergang	zum	Tiefland	
(Siegabschnitte	Eitorf-Unkelmühle	bis	Eitorf-Happach	sowie	unterhalb	Hennef-Stein)
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6.3	 Entwicklungsziele
6.3.1	 Wasserwirtschaftliche	Ziele
Aus Sicht der Wasserwirtschaft wird die mög-
lichst weit gehende annäherung	an	das	mor-
phologische	 leitbild angestrebt. Neben der 
Entnahme von Uferbefestigungen und ggf. 
Initialarbeiten zur eigendynamischen Gewäs-
serentwicklung kommt zur Strukturverbes-
serung das Belassen bzw. der Einbau von 
Totholz in Betracht. Aspekte des Hochwasser-
schutzes und der Verkehrssicherung sind da-
bei zu beachten. 

Im Sinne des Hochwasserschutzes wird wei-
terhin die Verlangsamung	 des	 hochwas-
serabflusses angestrebt. Dies kann über die 
Rückgewinnung von Retentionsräumen hi-
naus durch die Herstellung und Förderung 
der Strukturvielfalt von Fließgewässer und 
Aue sowie durch die Verlängerung der Fließ-
strecke unterstützt werden (bernHart 2003, 
HenricHfreiSe 2003). 

Die Strukturvielfalt dient in Zusammenhang 
mit der längeren Verweildauer des Wassers in 
der Aue auch der Verbesserung der Selbstrei-
nigungskraft des Gewässers und damit dem 
Ziel, die gewässergüteklasse	I	–	II	(gering	bis	
mäßig	belastet)	für	die	gesamte	Sieg zu er-
reichen. Unterstützt wird dieses Ziel weiterhin 
durch Erwerb oder Anpachtung von Flächen 
zur Schaffung möglichst breiter, ungenutzter 
Uferstreifen zwischen Sieg und angrenzender 
Nutzung. Ausreichend breite, naturnahe Ufer-
streifen tragen wesentlich zur Vermeidung 
von Stoffeinträgen in die Gewässer bei. Die 
Entwicklung soll vorzugsweise über natür-
liche Vegetationsentwicklung geschehen, ggf. 
unterstützt durch truppweise Gehölzpflan-
zungen (Hübner 1999). 

Grundlegendes Ziel zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes ist die Erhaltung	 vor-
handener	und	die	Rückgewinnung	ehema-
liger	 Retentionsräume. Mit Blick auf die 
ökologischen Anforderungen (vgl. HenricHfrei-
Se 2003) wird ein möglichst naturnaher Be-
trieb der Retentionsräume angestrebt. 

Aus der Bilanzierung der Retentionsräume 
wurde das Ziel abgeleitet, bis zum Jahr 2025 
den Anteil der bei Hochwasser zur Verfügung 
stehenden Retentionsflächen in der Siegaue, 
gemessen am Überschwemmungsgebiet um 
1850, von 52 % auf 69 % zu erhöhen. Ca. 7 % 
können kurzfristig und ca. 10 % mittel- und 
langfristig wiedergewonnen werden (vgl. Ta-
belle 15 und Abbildung 12). 

Abbildung	11:	Fotosimulation	zur	Flutung	des	
Retentionsraumes	„Kaldauer	Feld“	(AEW-Plan)

Die Unterscheidung zwischen lang-, mittel- 
und kurzfristig wiedergewinnbaren Retenti-
onsräumen ist notwendig, weil sich in einigen 
wiedergewinnbaren Retentionsräumen Trink-
wassergewinnungsanlagen befinden. Die Si-
cherung der Trinkwasserversorgung ist eben-
falls ein vordringliches Ziel der Wasserwirt-
schaft. Eine Überflutung dieser Bereiche ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da die 
technischen Voraussetzungen in den Anlagen 
nicht vorhanden sind und bei einer Überflu-
tung die 50-Tagelinie (Verweildauer des Was-
sers im Untergrund mindestens 50 Tage, be-
vor es in die Fassungsanlagen gelangt) zeit-
weise nicht eingehalten werden kann. Der 
Trinkwasserschutz hat auf diesen Flächen 
grundsätzlich Vorrang. 
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Abbildung	12:	Rückgewinnbare	Retentionsräume	in	der	Siegaue
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Ein weiterer Verlust von Retentionsraum 
durch bauliche Anlagen sowie Aufschüttungen 
im Überschwemmungsgebiet ist grundsätzlich 
nicht zulässig, in unvermeidbaren Fällen muss 
der Verlust von Retentionsraum ausgeglichen 
werden. Versiegelungen sind zu vermeiden. 

Bild	76:	Überschwemmte	Siegaue	bei	
Hennef-Oberauel

Zur Vermeidung	von	flächiger	Erosion	und	
damit	des	Eintrages	von	Schwebstoffen	in	
die	gewässer soll auf regelmäßig überfluteten 
Flächen mindestens innerhalb des HQ 10 
kein Ackerbau stattfinden, bestehende Acker-
flächen sollen in Grünland oder Wald umge-
wandelt werden. In der gesamten Aue wird 

eine gewässerschonende Bewirtschaftung 
angestrebt, die Stoffeinträge in die Gewässer 
vermeidet. 

Ein weiteres wichtiges Ziel der Wasserwirt-
schaft ist die Wiederherstellung	 eines	 na-
turnahen	 geschiebehaushaltes der Sieg 
sowie die weitergehende Optimierung der 
Durchgängigkeit.

6.3.2	 Landschaftsökologische	Ziele
Aus landschaftsökologischer Sicht ist das 
übergeordnete Ziel, in der Flussaue so	 viel	
natürliche	dynamik	 und	 Entwicklung	 wie	
möglich zuzulassen. Dies betrifft die Fließge-
wässerdynamik, die Überschwemmungsdyna-
mik sowie die Dynamik der Entwicklung von 
Lebensgemeinschaften (Hübner u. tara 1995, 
Hübner 1999, dörfer 2000). Zu diesem Zweck 
soll neben der Entfesselung der Ufer, falls er-
forderlich unterstützt durch Initialarbeiten 
zur eigendynamischen Entwicklung, auch 
Totholz im Gerinne belassen bzw. gezielt ein-
gebracht werden. Dabei müssen die Belange 
des Hochwasserschutzes und der Verkehrssi-
cherung berücksichtigt werden. 

Tabelle	15:	Rückgewinnbare	Retentionsräume	in	der	Siegaue

Nr. Bezeichnung, Lage
Erzielbares 

Volumen bei 
HQ 100  
Sieg [m3]

Erzielbares 
Volumen bei 

HQ 100  
Rückstau 
Rhein [m3]

Anteil
[%]

Rück-
gewinn-
barkeit*

1 St. Augustin Meindorf WSG, km 2,70 – 4,60 827.000 2.897.000 8 / 31 l

2 Troisdorf-Müllekoven WSG, km 3,30 – 5,30 1.196.000 2.546.000 12 / 27 l

3 Troisdorf-Müllekoven, km 5,30 – 7,40 1.128.000 3.925.000 11 / 42 m

4 St. Augustin-Buisdorf, km 15,00 – 15,70 141.000 – 1 k

5 Siegburg – Kaldauer Feld, km 15,75 – 17,65 1.386.000 – 14 k

6 Hennef-Stoßdorf, km 15,75 – 16,60 365.000 – 4 k

7 Hennef-Stoßdorf WSG, km 16,60 – 20,00 1.705.000 – 17 l

8 Hennef-Weldergoven, km 23,05 – 23,80 121.000 – 1 k

9 Dondorfer See, km 25,25 – 26,05 972.000 – 10 k

10 Blankenberger Bogen, km 28,30 – 30,09 201.000 – 2 k

11 Hennef-Bülgenauel, km 30,08 – 31,70 625.000 – 6 k

12 Windeck-Hoppengarten, km 52,90 – 53,70 318.000 – 3 k

13 Windeck-Wilberhofen, km 55,40 – 56,20 334.000 – 3 k

14 Schladern-Krummauel, km 61,97 – 62,19 866.000 – 9 k

gesamt 10.185.000 9.368.000

* l = langfristig, m = mittelfristig, k = kurzfristig
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Bild	77:	Totholz	in	der	Sieg	als	wichtige	Ha-
bitatstruktur	und	Auslöser	eigendynamischer	
Entwicklung

Weiterhin ist die Erhaltung	und	Entwicklung	
von	auenlebensräumen	für	gefährdete	und	
störungsempfindliche	 Arten	 in	 der	 Natur-	
sowie	der	kulturlandschaft ein wesentliches 
Ziel des Siegauenkonzeptes. Die unter derzei-
tigen Bedingungen realistisch erreichbaren 
Umsetzungsmöglichkeiten spiegeln sich in 
der Maßnahmenplanung wider.

Natürliche Elemente	der Aue sind neben dem 
dynamischen Gerinne selbst Auenwälder in 
ihren unterschiedlichen Sukzessionsstadi-
en mit typischen natürlichen Strukturen wie 
Flutrinnen, Stillgewässern und Röhricht sowie 
typische Fließgewässerstrukturen wie Kies-, 
Sand- und Schlammbänke und Uferabbrüche. 
Zentrale Voraussetzung für die Entstehung 
und langfristige Erhaltung bzw. die ständige 
Neuentstehung dieser Strukturen ist die Ent-
fesselung des Gewässers und das Zulassen 
der natürlichen Gewässerdynamik (dörfer 
2000). Bei der Umsetzung muss jedoch eine 
Gefährdung von Gebäuden und Infrastruktur 
vermieden sowie eine Verschärfung der Hoch-
wassersituation ausgeschlossen werden. 

Andererseits geht es um die Erhaltung und 
Entwicklung von Lebensräumen der Kultur-
landschaft wie extensiv genutztes Feucht- und 
Nassgrünland, sonstiges extensiv genutztes 
Grünland sowie von Gehölzstrukturen wie 
Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäumen. 
Schwerpunkt ist hier neben dem vegetati-
onskundlichen und floristischen Aspekt der 
Schutz von wiesenbrütenden Vögeln sowie 
anderer an extensiv genutztes Grünland ge-
bundener Tierarten, z. B. des nach der FFH-
Richtlinie (Anhang IV) geschützten und im 
Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet „Sieg“ 
aufgeführten Schmetterlings Schwarzblauer 
Bläuling (Maculinea nausithous). 

Aus landesweiter Sicht erhält die Stärkung 
der Siegaue als Biotopverbundachse zwi-
schen der Rheinebene und der Mittelgebirgs-
landschaft eine besondere Bedeutung. Hier 
ist die Funktion des Flusses für die Wande-
rung von Fischen, Neunaugen und anderen 
Wasserorganismen hervorzuheben. Neben 
den weit wandernden Arten wie Lachs, Meer-
forelle und Meerneunauge betrifft dies auch 
innerhalb des Flusssystems wandernde Arten 
wie Barbe und Äsche. Wichtigstes Ziel ist die 
Wiederherstellung	geeigneter	Bedingungen	
für	die	Entwicklung	sich	selbst	erhaltender	
Populationen	 biogeographisch	 heimischer	
fischarten. Eine wichtige Voraussetzung 
hierfür ist die Verbesserung der Durchgän-
gigkeit der Sieg und ihrer Nebengewässer für 
Fische und andere Organismen.

Bis 1993 wurden alle Wehre in der Sieg zwi-
schen der Landesgrenze bei Windeck-Opper-
zau und der Mündung in den Rhein mit natur-
nahen Fischaufstiegsanlagen versehen; 1994 
und 1995 wurden Wehre in den wichtigsten 
Zuläufen Agger und Bröl umgebaut (Städtler 
u. Patt 2003, Städtler u. ScHrenK 2001). Diese 
sind ein wichtiger und erfolgreicher Schritt, 
sie stellen jedoch nicht den angestrebten End-
zustand dar. Für die Durchgängigkeit eines 
Gewässers sind sie eine Teillösung unter dem 
Aspekt des Aufstiegs wandernder Fischarten. 
Aufstiegsanlagen mit durchgehendem natür-
lichem Sohlsubstrat sind prinzipiell auch als 
Wanderhilfen für aquatische Wirbellose geeig-
net (adam u. ScHWeVerS 1998).  

Bild	78:	Wehr	Eitorf-Unkelmühle	mit	Trieb-
werksgraben,	Absperrschütz	und	Fischauf-
stiegsrampe:	Optimierungsbedarf	für	die	Ab-
wanderung	von	Jungfischen

Weitere Schritte, z. B. kompletter Rückbau der 
Wehre oder der Bau ausreichend dimensio-
nierter Umgehungsgerinne, sind jedoch erfor-
derlich, um die Abwanderung der Jungfische 
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zu optimieren und den für viele Fließgewäs-
serarten kaum durchwanderbaren Staube-
reich der Wehre zu überwinden (brand 2000). 
Wesentliches Anliegen ist hier der Fischschutz 
z. B. an Wasserkraftanlagen und Wasserent-
nahmestellen (vgl. ATV-DVWK 2004).

Darüber hinaus wird die Vernetzung	der	ter-
restrischen	lebensräume	der	aue	mit	 an-
grenzenden	landschaftsräumen angestrebt. 
Dies kann über extensiv genutzte Grünland-
korridore sowie über naturnahe Bachauen- 
und Hangwälder umgesetzt werden. 

Vor dem Hintergrund der ökologischen und 
landschaftsästhetischen Bedeutung der Sie-
gaue ist die Erholungsnutzung auf die ruhige, 
landschaftsbezogene Erholung zu begrenzen. 
Ziel ist die Steuerung	der	Erholungsnutzung,	
die	Störungen	empfindlicher	Lebensräume	
vermeidet. Ökologisch besonders wertvolle 
Bereiche sollen durch Besucherlenkung von 
Erholungsnutzungen frei gehalten werden. 
Vordringlich ist die naturverträgliche Rege-
lung des Wassersports und der gewässerna-
hen Erholung. 

6.3.3	 Landwirtschaftliche	Ziele
Die Siegaue ist als landwirtschaftlich geprägte 
Kulturlandschaft das Ergebnis landwirt-
schaftlicher Tätigkeit. Zur Bewahrung dieser 
Kulturlandschaft einschließlich der vorhan-
denen und zu entwickelnden nutzungsab-
hängigen naturschutzrelevanten Biotope in 
der Siegaue ist eine wirtschaftliche Landwirt-
schaft auf der Basis existenzfähiger Betriebe 
zu erhalten. Nur die bewirtschaftete Kultur-
landschaft kann den hohen Naturschutzwert 
der nutzungsabhängigen Lebensräume in der 
Siegaue sichern und gleichzeitig die Naherho-
lungsfunktion der Siegaue erfüllen, die sich 
aus ihrer Ballungsraumnähe ergibt.

Produktionsgrundlage für die landwirtschaft-
lichen Betriebe in der Siegaue sind die dort 
vorhandenen und im regionalen Maßstab 
überdurchschnittlich fruchtbaren Böden. Die 
in der Aue vorhandenen Böden sind im Sinne 
der bestehenden bodenschutzrechtlichen Re-
gelungen schonend zu behandeln und als 
unvermehrbare Ressource im Interesse einer 
nachhaltigen Entwicklung zu erhalten. Flä-
chenhafte Abschwemmungen sind daher zu 
vermeiden. Auf Grundlage des Siegauenkon-
zeptes durchzuführende Baumaßnahmen am 
Gewässer sind bodenschonend auszuführen.

Landwirtschaftliche Flächen in der Siegaue 
und in angrenzenden Bereichen wurden zur 
Verbesserung ihrer Nutzungseignung unter 
Einsatz öffentlicher und privater Mittel groß-
flächig drainiert. Die Unterhaltung und Erneu-
erung dieser Drainagen ist zu gewährleisten. 
Sofern im Rahmen des Siegauenkonzeptes auf 
hierfür vorgesehenen Flächen die Funktion 
von Drainagen gezielt eingeschränkt werden 
soll, ist die Vorflut für hinterliegende Flächen 
zu gewährleisten. Auch bei der Entwicklung 
von Gehölzen an der Sieg ist die Funktionsfä-
higkeit von Drainagen sicher zu stellen.

Die grünlandgeprägte Bodenbewirtschaftung 
in der Siegaue ist zwangsläufig an eine land-
wirtschaftliche Viehhaltung gebunden. Unter 
den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sind viehhaltende Betriebe auf ei-
nen energiereichen Aufwuchs angewiesen, um 
ökonomischen erfolgreich wirtschaften zu kön-
nen. Aufwuchs von spät genutztem Grünland 
ist insbesondere in der Milchviehhaltung aus 
betrieblichen Gründen nur in sehr begrenztem 
Umfang verwertbar. Eine Extensivierung der 
Grünlandnutzung durch Beschränkung des 
Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatzes 
ohne Spätschnittauflagen lässt sich dagegen 
im Grundsatz mit Milchviehhaltung verein-
baren, verlangt jedoch größere Futterflächen 
und/oder mehr Ackerfutterbau. 

Bild	79:	Milchviehherde	in	der	Siegaue	bei	St.	
Augustin-Menden

Zur Lösung der geschilderten Problematik zu-
nehmender Flächenansprüche bei fortschrei-
tender Extensivierung der Bodennutzung, soll 
die in der Siegaue vorhandene landwirtschaft-
lich nutzbare Fläche auch in Zukunft in mög-
lichst großem Umfang einer Bewirtschaftung 
durch Landwirte vorbehalten bleiben. Auch 
Flächen, die sich im öffentlichen Eigentum be-
finden, werden Landwirten angeboten, soweit 
ein Nutzungsinteresse seitens der Betriebe 
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besteht und eine wasserwirtschaftlich und 
ökologisch verträgliche Nutzung gewährleistet 
ist. Zur Lösung der Flächenproblematik trägt 
außerdem die Möglichkeit einer fortgesetzten 
intensiven Flächennutzung außerhalb des 
Maßnahmenraumes bei.

Anpassungsmöglichkeiten für die in der Sie-
gaue wirtschaftenden landwirtschaftlichen 
Betriebe können sich auch auf der Zeitachse 
durch mittelfristige Erschließung zusätzlicher 
Einkommensquellen eröffnen. So ist es durch-
aus denkbar, dass es zu einer Wertschöpfung 
landwirtschaftlicher Betriebe in den Bereichen 
Tourismus und der Naherholung kommt. Der-
artige Einkommensdiversifizierungen können 
daher mittelbar auch den Zielen des Siegau-
enkonzeptes dienen und werden unterstützt.

Entsprechendes gilt für die Übernahme hono-
rierter ökologischer Pflegemaßnahmen durch 
Landwirte. Auch der Abschluss solcher Pfle-
geverträge trägt zur finanziellen Absicherung 
der Betriebe bei und ermöglicht ihnen den 
erfolgreichen Anpassungsprozess an sich ver-
ändernde Rahmenbedingungen.

Die ordnungsrechtlichen Nutzungseinschrän-
kungen in der Siegaue basieren auf den 
„Grundsätzen zur Umsetzung des Siegauen-
konzeptes“ und der „Vereinbarung über das 
FFH-Gebiet Sieg“. Weitergehende Beschrän-
kungen bleiben vertraglichen Vereinbarungen 
vorbehalten. Ansonsten bleibt die landwirt-
schaftliche Bodennutzung in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang zulässig.

Die Verfahren zur Erreichung der Ziele des 
Siegauenkonzeptes sind in den in der Anlage 
beigefügten Vereinbarungen zum Siegauen-
konzept beschrieben. Sie verankern das Ko-
operationsprinzip bei der Inangriffnahme und 
Ausgestaltung von Maßnahmen und das Frei-
willigkeitsprinzip bei deren Umsetzung. Damit 
steht das Siegauenkonzept auch im Einklang 
mit den Zielen des GEP, der eine Kooperati-
on zwischen Naturschutz und Landwirtschaft 
dort vorsieht, wo es zu Konflikten zwischen 
diesen Nutzungsansprüchen kommt.

6.3.4	 Entwicklungsziele	außerhalb	des	
Maßnahmenraumes

Das Siegauenkonzept gliedert sich in den in-
neren Maßnahmenraum, im wesentlichen das 
Überschwemmungsgebiet eines 10-jährlichen 
Hochwassers (HQ 10), und die darüber hinaus 
gehenden Flächen bis zur Grenze des Über-
schwemmungsgebietes eines 100-jährlichen 

Hochwasserereignisses, soweit die Flächen 
nicht bebaut sind (vgl. Kapitel 1.2.2). Darüber 
hinaus wurden aus Rücksicht auf die Einzel-
betroffenheit wirtschaftender landwirtschaft-
licher Betriebe Flächen innerhalb des HQ 10 
aus dem Maßnahmenraum ausgenommen. 
Für das Gebiet außerhalb des Maßnahmen-
raumes, in der Karte “Entwicklungsziele und 
Maßnahmen” weiß dargestellt, gelten die fol-
genden Entwicklungsziele: 

Erhaltung	 der	 freiräume	 für	 die	 ruhige,	
landschaftsbezogene	Erholung,	zur	Retenti-
on	von	niederschlagswasser	sowie	als	rück-
gewinnbare	hochwasser-Retentionsräume

Die Freiräume sind insbesondere in den 
siedlungsnahen Bereichen von hoher Be-
deutung für die ruhige, landschaftsbezogene 
Erholung. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind sie 
erforderlich zur Retention von Nieder-
schlagswasser, für die Rückgewinnung 
von Hochwasser-Retentionsräumen sowie 
für den Schutz und die Regeneration des 
Grundwassers. 

Die Freiräume sollen von weiteren baulichen 
Einrichtungen und Versiegelungen freige-
halten werden. 

Erhaltung	auentypischer	geländestruk-
turen	und	deren	Relikte	

Auentypische Strukturen wie kleine Fließge-
wässer, Flutmulden und –rinnen, stehende 
und temporäre Gewässer sowie deren Relik-
te sollen als charakteristische Elemente der 
Landschaft erhalten werden. 

Bild	80:	Mit	Qualmwasser	gefüllte	Flutmulden	
im	Blankenberger	Bogen	(Hochwasser	im	De-
zember	1994)
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Erhaltung	gliedernder	landschaftselemente	
und	der	auentypischen	nutzungsstruktur

Gliedernde Strukturen in der Landschaft wie 
Raine, Säume und Gehölze dienen dem Bo-
denschutz und als Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere. Sie sollen erhalten und bei 
Bedarf ergänzt werden. 

Kulturhistorisch bedeutsame Strukturen 
wie Kopfbäume und Streuobstwiesen sollen 
erhalten und an geeigneten Stellen entwi-
ckelt werden. 

Die charakteristische Nutzungsstruktur der 
Aue ist gekennzeichnet durch einen hohen 
Anteil an Dauergrünland. Insbesondere ar-
tenreiches, extensiv genutztes Grünland 
soll auf der Basis des NRW-Programms 
Ländlicher Raum erhalten und entwickelt 
werden. 

An geeigneten Standorten kann durch Er-
gänzung und sukzessive Umgestaltung be-
stehender Gehölze sowie ggf. durch Neuan-
lage Auenwald entwickelt werden. 

förderung	 der	 ruhigen,	 landschaftsbezo-
genen	Erholung

Die Siegaue hat eine hohe lokale und regio-
nale Bedeutung für die Erholung. 

Rad- und Wanderwege sollen ausgezeichnet 
und ergänzt werden, wo dies erforderlich 
ist. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Besu-
cherlenkung sollen Konflikte mit der Land-
nutzung sowie mit dem Natur- und Land-
schaftsschutz minimiert werden. 

Die Errichtung baulicher Anlagen ist in 
der Aue auch für Freizeit und Sport nicht 
zulässig. 

auenangepasste	landnutzung,	insbesonde-
re	im	Bereich	des	hQ	10,	zum	Schutz	des	
Bodens	und	der	Oberflächengewässer

Ziele sind der Schutz des Bodens vor Erosi-
on sowie der Oberflächengewässer vor Ein-
trägen des erodierten Bodenmaterials. 

Diese Ziele werden bei Anwendung der 
guten fachlichen Praxis gemäß § 5 (4) 
BNatSchG und § 17 BBodSchG im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung 
erfüllt. 

Im Überschwemmungsgebiet des HQ 10 
soll die Umwandlung von Acker in Grün-
land durch Abschluss von Bewirtschaf-
tungsverträgen unterstützt werden. Darü-
ber hinaus ist auch außerhalb des HQ 10 
die Umwandlung auf vertraglicher Basis 
wünschenswert. 

Die Beibehaltung und Einführung exten-
siver Landnutzungsverfahren soll im Rah-
men von Bewirtschaftungsverträgen geför-
dert werden. 

6.3.5	 Wirkung	der	Ziele
Die zwischen Wasserwirtschaft, Ökologie und 
Landwirtschaft abgestimmten Ziele des Sie-
gauenkonzeptes dienen der Ausrichtung be-
hördlicher Aktivitäten an einer gemeinsamen 
Leitlinie. Sie werden von den Vertretern der 
genannten Belange unterstützt. 

Die Kulisse des Siegauenkonzeptes ist weiter-
hin ein Schwerpunkt für die Einwerbung von 
Bewirtschaftungsverträgen im Rahmen des 
NRW-Programms Ländlicher Raum. Damit 
wird insbesondere im Überschwemmungs-
gebiet eines 10-jährlichen Hochwasserereig-
nisses eine auenangepasste Landnutzung 
gefördert. Dies wird von allen an der Erarbei-
tung des Siegauenkonzeptes beteiligten Stel-
len unterstützt. 

Die Bauleitplanung der Städte und Gemein-
den an der Sieg ist auf die Ziele des Gewässer-
auenkonzeptes Sieg auszurichten. Bebauung 
und Verkehrsanlagen sind in der Gewässer-
aue zu vermeiden; insbesondere wiederge-
winnbare Retentionsräume sind von entge-
genstehenden Nutzungen freizuhalten. 
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7	 MaSSnahMEn	
Die Darstellungen von Maßnahmen erfolgt 
in dem hierfür abgegrenzten Maßnahmen-
raum. Dieser orientiert sich weitgehend am 
Überschwemmungsgebiet eines 10-jährlichen 
Hochwasserereignisses (HQ 10). Auf Flächen 
innerhalb des HQ 10, die nicht im Maßnah-
menraum liegen (Konfliktbereiche aus land-
wirtschaftlicher Sicht), werden Maßnahmen 
mit einer Randsignatur dargestellt (vgl. Kapi-
tel 1.3). Diese Maßnahmen können nur dann 
umgesetzt werden. wenn der Konflikt gelöst 
wird und eine Einigung mit den betroffenen 
Bewirtschaftern bzw. Eigentümern erfolgt.

Die Darstellungen in der Karte „Entwick-
lungsziele und Maßnahmen“ beinhalten einen 
möglichen, unter den derzeit gegebenen Be-
dingungen realisierbaren Schritt der Umset-
zung der Ziele des Siegauenkonzeptes. 

Bei allen Maßnahmen werden die Eigentümer 
und Bewirtschafter der betroffenen Flächen 
umfassend an der Planung beteiligt. Die Um-
setzung folgt den Grundsätzen zur Anwendung 
des Siegauenkonzeptes im Bereich der Land-
wirtschaft (Anhang 2). Maßnahmen, die eine 
stärkere natürliche Flussdynamik zur Folge 
haben, werden nur umgesetzt, wenn zuvor 
ausreichende Flächen in öffentliches Eigen-
tum überführt wurden. Das gleiche gilt für die 
Entwicklung von Nebengerinnen und Altge-
wässern sowie für Waldentwicklung und grö-
ßere Sukzessionsflächen. Die Auswirkungen 
auf angrenzende Flächen sind zu überprüfen.

Eine ausführliche Darstellung der Instru-
mente sowie des Vorgehens bei der Umset-
zung enthält das Kapitel 9.1. 

Die Nummerierung der Maßnahmen in den 
folgenden Kapiteln entspricht der Kennzeich-
nung in der Karte „Entwicklungsziele und 
Maßnahmen“.

7.1	 Wasserbauliche	Maßnahmen	am	
fließgewässer

Maßnahme	 1.1:	 Rückgewinnung	 eines	
Retentionsraumes
Die Wiedergewinnung von Retentionsräu-
men am Rhein und seinen Nebenflüssen ist 
als zentrale Maßnahme des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes ein vorrangiges Ziel der 
Wasserwirtschaft; die Dringlichkeit der Um-
setzung wird vor dem Hintergrund der Hoch-
wasserereignisse der letzten Jahre deutlich. 
Für die Siegaue wurden mit Hilfe eines Nie-

derschlag-Abfluss-Modells die wiedergewinn-
baren Retentionsräume ermittelt und berech-
net (Hydrotec 1999, vgl. Tabelle 15 und Abbil-
dung 12 auf S. 84ff). Da bei der Modellierung 
die wasserwirtschaftlichen Erfordernisse mit 
ökologischen Anforderungen (vgl. HenricH-
freiSe 2003) verknüpft wurden, sind die Bau-
werke als durchströmte Polderretentionsräu-
me konzipiert und es wurde eine Flutung be-
reits ab einem jährlichen Hochwasserereignis 
zu Grunde gelegt (Hydrotec 1999). 

Bild	81:	Kurzfristig	rückgewinnbarer	Retenti-
onsraum	bei	Hennef-Bülgenauel

Die Erschließung der Retentionsräume kann 
durch Rückbau	bzw.	Öffnung	eines	deiches 
erfolgen. Dabei wird ein Deich entweder voll-
ständig oder an einer oder mehreren Stellen 
auf einer Strecke von 50 m oder mehr abge-
tragen, um die ausgedeichte Aue wieder für 
das Hochwasser zu erschließen. Die Erhaltung 
des Deiches auf Teilstrecken kann z. B. sinn-
voll sein, wenn eine Funktion zur Lenkung 
der Strömung erwünscht ist oder Belange des 
Arten- und Biotopschutzes dies erfordern. 
Alternativ kann der neu-	/	 ausbau	 eines	
durchlasses für ein- und ausströmendes 
Hochwasser eine geeignete Maßnahme sein. 
Diese aufwändigere Lösung ist erforderlich, 
wenn der Deich über den Hochwasserschutz 
hinaus weitere Funktionen z. B. als Verkehrs-
trasse erfüllt. In diesen Fällen ist ein Rückbau 
nicht möglich. 

In beiden Fällen können in der Folge hoch-
wasserschutzmaßnahmen	 (z.	B.	 der	 Bau	
eines	deiches) erforderlich werden, um Bau-
werke und Infrastruktur vor Überflutungen 
zu schützen. Retentionsräume können auch, 
z. B. aus Gründen des Trinkwasserschutzes, 
nur teilweise erschlossen werden, indem ein 
Deich zurück verlegt wird. 
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Für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Rückgewinnung von Retentionsräumen 
sind Genehmigungsplanungen mit vorgeschal-
teter Machbarkeitsstudie erforderlich; i. d. R. 
wird bei größeren Maßnahmen ein Planfest-
stellungsverfahren durchgeführt. Die Regelung 
der Belange der Landwirtschaft erfolgt nach 
den Grundsätzen zur Anwendung des Siegau-
enkonzeptes im Bereich der Landwirtschaft 
im jeweils erforderlichen Genehmigungsver-
fahren. Dabei werden die einzelbetrieblichen 
Betroffenheiten incl. der Auswirkungen auf 
benachbarte Flächen berücksichtigt. 

In der Karte „Entwicklungsziele und Maßnah-
men“ sind die kurzfristig wiedergewinnbaren 
Retentionsräume dargestellt, soweit sie im 
Maßnahmenraum liegen. Dies impliziert je-
doch keine Priorität für die Umsetzung, da für 
jedes Projekt im Einzelfall unabhängig von der 
Lage die Chancen für die Umsetzung (tech-
nische Machbarkeit, Betroffenheiten etc.) ge-
klärt werden müssen. 

Maßnahme	1.2:	Rückbau	der	Uferbefestigung	
Wo Uferbefestigungen nicht zum Schutz von 
Bauwerken oder Infrastruktur (Verkehrswege, 
Ver- und Entsorgungsleitungen etc.) erforder-
lich sind, sollen diese zurückgenommen oder 
aufgelockert werden, so dass die Dynamik der 
Sieg wieder möglich wird.  

Bild	82:	Rückbau	der	Uferbefestigung	bei	Hen-
nef-Weldergoven	durch	das	StUA	Köln

Prioritär soll dies im Bereich der Mündungen 
von Nebengewässern in die Sieg geschehen 
sowie dort, wo eine entsprechende Dynamik 
der Sieg zu erwarten ist. Die entfernten Was-
serbausteine können im Gewässer verbleiben 
bzw. als Störsteine eingebaut werden. 

Durch den Abtrag der Ufer und Ablagerung 
des erodierten Materials an anderer Stelle bil-
den sich immer wieder neue Pionierlebens-

räume wie Kies-, Sand- und Schlammbänke. 
Im Zusammenspiel zwischen Geschiebenach-
lieferung und Wasserströmung ist das Fluss-
bett ständigen Veränderungen unterworfen 
(vgl. Leitbild in lua nrW 2001a+b, dörfer 
2000). Es ist zu erwarten, dass sich in diesen 
Bereichen das Flussbett durch die Gewässer-
dynamik erweitern wird, verbunden mit der 
Aufhöhung der Gewässersohle. Diese Prozesse 
können durch das Einbringen von Totholz in-
itiiert bzw. gefördert werden. 

Maßnahme	 1.3:	 Profilentwicklung	 durch	 na-
türliche	Gewässerdynamik	
Flussstrecken, auf denen die Sieg ohne 
menschliches Zutun die Ufer verändert, sol-
len der Eigendynamik überlassen werden, so-
weit keine Schäden an Bauwerken und Infra-
struktur zu befürchten sind. Mit dem Ankauf 
betroffener und angrenzender Flächen durch 
die öffentliche Hand vor Maßnahmenbeginn 
werden die mit der Gewässerdynamik einher-
gehenden wirtschaftlichen Risiken für land-
wirtschaftliche Betriebe minimiert. Positive 
Erfahrungen konnten mit diesem Vorgehen 
bereits an den eigendynamischen Entwick-
lungsstrecken in Windeck-Röcklingen (vgl. 
Patt u. Städtler 2000) und bei Hennef-Allner 
gesammelt werden. Der Ankauf ist i. d. R. 
auch finanziell günstiger als die ansonsten 
vom Unterhaltungspflichtigen zu erbringende 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes mit anschließender wasserbaulicher 
Sicherung (ebd.). Mit dem Belassen oder dem 
gezielten Einbau von Totholz kann die dy-
namische Entwicklung weiter unterstützt 
werden. 

Bild	83:	Eigendynamische	Entwicklung	bei	
Hennef-Allner,	Februar	1995

Die Maßnahme wird für die bestehende ei-
gendynamische Entwicklungsstrecke der Sieg 
bei Hennef-Allner dargestellt; bei Windeck-
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Röcklingen ist die Entwicklung inzwischen so 
weit fortgeschritten, dass hier bereits detail-
liertere Darstellungen möglich sind. Weitere 
eigendynamische Entwicklungen sind an der 
Sieg zu erwarten, derzeit aber nicht konkret 
absehbar. 

7.2	 auenökologische	Maßnahmen	am	
fließgewässer	und	in	der	aue

Maßnahme	 2.1:	 Entwicklung	 von	 Nebenge-
rinnen	und	Altgewässern
Nebengerinne und Altgewässer sind bedeut-
same Habitatstrukturen für die auentypische 
Fauna, insbesondere für Fische, Amphibien 
und Wasserinsekten, sowie wichtige Lebens-
räume für typische Pflanzen und Pflanzenge-
sellschaften der Flussauen. 

Die dargestellten Maßnahmen orientieren 
sich an im Gelände erkennbaren alten Sieg-
verläufen und knüpfen teilweise an vorhan-
dene Altrinnen und Altgewässer an, die den 
ursprünglichen Gewässerverlauf dokumentie-
ren (LUA NRW 2001a, brunotte et al. 1994). 
Diese Strukturen sollen teilweise wieder an 
das Siegbett angebunden werden, ohne dass 
das vorhandene Bett verfüllt wird. Dabei geht 
es nicht darum, einen historischen Verlauf 
wieder herzustellen, vielmehr soll durch die 
Verminderung limitierender Faktoren der Sieg 
die Möglichkeit gegeben werden, sich unter 
den heutigen Bedingungen den günstigsten 
Verlauf selbst zu suchen (vgl. SPittler 1999a). 
Es ist davon auszugehen, dass sich durch die 
Dynamik der Sieg ein Gewässerverlauf he-
rausbildet, der dem Leitbild entspricht (vgl. 
Kapitel 6.2.1). 

Die bauliche Herstellung des gewünschten 
„natürlichen“ Gerinnes mit anschließender 
Ufersicherung soll in jedem Fall vermieden 
werden (vgl. SPittler 1999a). I. d. R. sollen an 
der Sieg nur Initialarbeiten durchgeführt wer-
den, um die Eigendynamik der Sieg entlang 
der im Gelände vorgezeichneten Strukturen 
zu fördern. Erforderliche Maßnahmen können 
die Entfernung von Uferbefestigungen und 
Verwallungen sein, ggf. unterstützt durch 
die Abflachung der Ufer oder das Einbringen 
von Totholz in den Bereichen, wo die Dyna-
mik gefördert werden soll. Wenn Sicherungen 
im Einlaufbereich oder zum Schutz baulicher 
Anlagen bzw. von Leitungen und Wegen erfor-
derlich sind, sollen diese mit ingenieurbiolo-
gischen Verfahren erfolgen. 

Bild	84:	Übergabe	der	Flutmulde	bei	St.	Augu-
stin-Menden	an	die	Sieg	im	Januar	2001	zur	
weiteren	eigendynamischen	Gestaltung	

Vor der Planung einer Maßnahme sind im 
Rahmen der erforderlichen Genehmigungs-
planung die Betroffenheitsfragen auch über 
die direkt in Anspruch genommenen Flächen 
hinaus zu klären. 

Maßnahme	 2.2:	 Erhaltung	 und	 Entwick-
lung	 einer	 Kiesbank	 durch	 Zulassen	 der	
Gewässerdynamik
Kiesbänke sind ein Ergebnis der natürlichen 
Fließgewässerdynamik. Bei Hochwasser ent-
stehen sie immer wieder neu durch die Um-
lagerung der Kiese im Flussbett, die aufkom-
mende Vegetation wird regelmäßig auf ein 
Pionierstadium zurückgeworfen. Aufgrund 
der Einengung und Regulierung des Gerinnes 
können sich Kiesbänke heute nur noch an 
wenigen Stellen der Sieg entwickeln. 

Analog zu ihrer Entstehung können Kiesbän-
ke sinnvollerweise nur durch Zulassen der 
Gewässerdynamik, z. B. durch Rücknahme 
der Uferverbauung in geeigneten Abschnit-
ten (vgl. Maßnahme 1.2), erhalten und entwi-
ckelt werden. Aufgrund der besonderen ökolo-
gischen Bedeutung wurde die Erhaltung und 
Entwicklung als besondere Maßnahme darge-
stellt, um den speziellen Handlungsbedarf zu 
unterstreichen. 
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Maßnahme	2.3:	Fläche	für	Sukzession
Im Sinne einer naturnahen Entwicklung von 
Flussauen hat neben der extensiven Bewirt-
schaftung die ungestörte natürliche Entwick-
lung großer zusammenhängender Flächen, 
unter Umständen mit sehr extensiver Bewei-
dung, eine besondere Priorität (Hübner 1999). 
Diese Maßnahme kann überall dort umgesetzt 
werden, wo dies aus wasserbaulicher und öko-
logischer Sicht möglich und erstrebenswert 
ist und wo landwirtschaftliche Betriebe durch 
den Flächenverlust nicht gefährdet werden. 
Eine Nutzung im engeren Sinne ist auf diesen 
Flächen auszuschließen. 

Auf Standorten, die nicht regelmäßig starker 
Gewässerdynamik ausgesetzt sind, ist zu er-
warten, dass die Flächen sich langfristig über 
ein Mosaik verschiedener Sukzessionsstadi-
en zu Auenwald entwickeln. Besondere Er-
eignisse wie extreme Hochwasser oder auch 
große Pflanzenfresser können Teilflächen in 
frühere Sukzessionsstadien bis hin zu Pio-
nierlebensräumen zurückwerfen. Im Zuge der 
raum-zeitlichen Dynamik entsteht so ein Mo-
saik unterschiedlicher Lebensräume, das spe-
zialisierten Arten Lebensraum bietet (König et 
al. 2003, riecKen et al. 1998, dörfer 2000). 

Maßnahme	 2.4:	 Neuentwicklung	 von	
Auenwald
Auenwälder, die natürlicherweise den größten 
Teil der Aue einnehmen würden, sind an der 
Sieg ein Mangelbiotop. In geeigneten Bereichen 
sollen daher, verteilt über die gesamte Länge 
der Siegaue, je nach Standort zusammenhän-
gende Weich- und Hartholzauenwälder entwi-
ckelt werden. In der breiten unteren Siegaue 
sind dies Eichen-Ulmenwälder mit kleinflä-
chigen Weidenwäldern und –gebüschen, die 
im oberen Bereich in Stieleichen-Hainbuchen-
Auenwälder sowie bach- und flussbegleitende 
Erlenwälder übergehen (trautmann 1973, vgl. 
Kapitel 3.1). 

Angestrebt werden großflächige Auenwäl-
der von jeweils 10 – 50 ha Fläche in einem 
Gesamtumfang von ca. 170 ha. Eine Größe 
von 10 ha bildet für Wälder die Untergrenze, 
oberhalb derer ein großer Teil der typischen 
Arten höherer Pflanzen und kleinerer Tierar-
ten ausreichende Lebensbedingungen findet; 
empfindliche und große Organismen benöti-
gen allerdings deutlich größere Flächen (Kaule 
1991). Die erforderlichen Mindestabstände für 
den Austausch von Populationen sollen nicht 
überschritten werden. 

Die großflächigen Auenwälder sollen struk-
turell vernetzt werden, um den Austausch 
zwischen einzelnen Tierpopulationen zu er-
möglichen. Dazu leisten durchgehende natur-
nahe Gewässerrandstreifen einen wichtigen 
Beitrag, kleinere Auenwaldflächen können als 
Trittsteine fungieren. Andererseits sollen Ver-
knüpfungen zu anderen Waldtypen im Rand-
bereich und außerhalb der Aue hergestellt 
werden. Dies kann z. B. über die Entwicklung 
und Optimierung von Gehölzen und Galerie-
wäldern an den der Sieg zufließenden Bächen 
verwirklicht werden. Im mittleren und oberen 
Abschnitt der Sieg, etwa oberhalb der Bröl-
mündung, hat die Vernetzung mit den Hang-
wäldern des Siegtales besondere Bedeutung. 

Auenwälder sollen i. d. R. nicht gepflanzt wer-
den sondern durch Sukzession entstehen. 
„Die Erfahrungen sprechen dafür, dass eine 
Sukzession über Gebüsche, Vorwälder mit 
Birke, Zitterpappel etc. Einwanderungsbe-
dingungen für Arten offenhält, die schneller 
zu ausgewogenen Waldtypen führen als der 
Versuch, Klimaxstadien zu etablieren“ (Kau-
le 1991: 444f). Wenn die Entwicklung wegen 
zu erwartender sehr langsamer natürlicher 
Änderung der Standortverhältnisse zu lang-
wierig erscheint, sollten unterstützende Maß-
nahmen wie Anreißen des Bodens zur Ver-
besserung der Keimbedingungen für Gehölze, 
Bodenabtrag zur Erhöhung von Überflutungs-
häufigkeit und –dauer oder Initialpflanzungen 
durchgeführt werden. Auf derzeit mit dichtem 
Nadelholz bestockten Flächen sind gezielte 
Umbaumaßnahmen erforderlich. 

Bei der Neuentwicklung von Auenwäldern sol-
len typische Elemente wie Kleingewässer, tem-
poräre Gewässer und Auflichtungen vorgese-
hen und zum Offenland hin ein Waldmantel 
entwickelt werden. 

Bild	85:	Strukturreicher	Weidenauenwald	in	
einer	Flutmulde	am	Sieglarer	See
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Maßnahme	 2.5:	 Bestandserhaltung	 und	 Opti-
mierung	 von	Auenwald	und	 sonstigem	natur-
nahen	Laubwald
Die an der Sieg vorhandenen Auenwälder und 
naturnahen Hangwälder sind zu erhalten. 
Die Bestände in der Aue sollen in Bezug auf 
Strukturvielfalt und Artenzusammensetzung 
zu naturnahen Auenwäldern weiterentwickelt 
und möglichst erweitert werden (vgl. Maßnah-
me 2.4). Eine zentrale Rolle spielt auch hier 
die natürliche Dynamik von Fließgewässer 
und sonstigen Auenlebensräumen. 

Waldbestände in der Aue mit nicht standort-
heimischen Arten sollen sukzessive in natur-
nahe Bestände umgestaltet werden, dies soll 
bevorzugt über die natürliche Entwicklung 
geschehen. Durch gezielte Förderung stand-
ortheimischer Gehölze im Unterwuchs oder 
Unterpflanzung mit standortheimischen Arten 
kann die Entwicklung unterstützt werden. Die 
Räumung von Beständen ist zu vermeiden. 

Bild	86:	Pappel-Auenwald	im	Mündungsgebiet	
mit	Optimierungsbedarf

Eine forstwirtschaftliche Nutzung soll in den 
Weichholz-Auenwäldern nicht erfolgen, in 
Hartholz-Auenwäldern sowie in Bruchwäl-
dern in der Aue ist allenfalls eine ökologisch 
orientierte Nutzung vertretbar, die die Erhal-
tung von Alt- und Totholz einschließt (Hübner 
u. tara 1995). 

Maßnahme	 2.6:	 Erhaltung	 und	 Entwick-
lung	 eines	 Ufergehölzes	 oder	 sonstigen	
Gehölzbestandes
Zur Verbesserung der vielfältigen Funktionen 
von Ufergehölzen als Lebensraum für speziali-
sierte Tierarten, als wichtiges Vernetzungsele-
ment sowie zur Verlangsamung des Abflusses 
und Filterung von Niederschlagswasser soll 
an der Sieg ein mindestens einseitig durch-
gehender, ausreichend breiter Gehölzstreifen 
entwickelt werden. 

Die Entwicklung von Gehölzen soll nicht durch 
dichte, linienhafte Anpflanzung erfolgen. Be-
vorzugt sollen lockere Gehölzbestände durch 
Förderung spontan aufkommender Bäume 
und Sträucher entwickelt werden, sofern er-
forderlich kann die Entwicklung durch trupp-
weise Anpflanzungen initiiert werden (Hübner 
1999).

Maßnahme	 2.7:	 Erhaltung	 und	 Ent-
wicklung	 eines	 nicht	 bewirtschafteten	
Offenland-Biotopes
Offenland-Biotope wie Kies- und sonstige of-
fene Bodenflächen, Magerrasen, Röhrichte, 
Seggenrieder, Hochstaudenfluren und Bra-
chen dienen spezialisierten Pflanzen- und 
Tierarten, insbesondere Insekten, Amphibien 
und Vögeln, als Lebensraum. 

Unter natürlichen Bedingungen würden diese 
Lebensräume in der raum-zeitlichen Dyna-
mik der Aue an unterschiedlichen Orten im-
mer wieder neu entstehen (vgl. dörfer 2000). 
Da aber unter der Zielsetzung, auch die Kul-
turlandschaft zu erhalten, die Dynamik nicht 
in vollem Umfang in der gesamten Aue er-
wünscht ist, sollen bestimmte Offenlandbio-
tope aus Gründen des Artenschutzes erhalten 
und Magerrasen, Röhrichte, Seggenrieder so-
wie Hochstaudenfluren und Brachen ggf. ge-
pflegt werden. Für die Pflege sollen Pläne auf-
gestellt werden. 

7.3	 Biotopverbund
Die Siegaue hat eine wichtige Funktion als 
großräumige Achse des Biotopverbundes zwi-
schen dem Rheintal und der Mittelgebirgs-
landschaft. Zur Stärkung dieser Funktion ist 
es erforderlich, Verbindungsstrukturen zu 
benachbarten Landschaftsteilen außerhalb 
der Aue zu erhalten, zu verbessern und zu 
entwickeln. 
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Erfordernisse zur Vernetzung von Lebens-
räumen, die über den Maßnahmenraum bzw. 
den Geltungsbereich des Siegauenkonzeptes 
hinaus reichen, werden als eigene Maßnah-
men ohne konkreten Flächenbezug in der 
Karte “Entwicklungsziele und Maßnahmen” 
dargestellt. 

Maßnahme	 3.1:	 Biotopverbund	 über	 ein	
Fließgewässer
Neben ihrer besonderen Bedeutung als Le-
bensräume haben naturnahe Fließgewässer 
mit ihren Uferstreifen eine wichtige Funktion 
für die Vernetzung von Lebensräumen (Je-
dicKe 1994). Insbesondere in den bandartig 
entlang der Sieg ausgebildeten Siedlungen 
sind einmündende Fließgewässer häufig die 
wichtigsten Wandermöglichkeiten für Orga-
nismen zwischen Siegaue und angrenzenden 
Lebensräumen. 

Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung 
der Sieg für die Wanderung von Fischen 
und anderen Gewässerorganismen (MUNLV 
2001a). Der Lachs und andere Kieslaicher un-
ter den Fischen finden geeignete Laich- und 
Jungfischhabitate in einmündenden Bächen, 
die in den entsprechenden Abschnitten der 
Sieg selbst (noch) fehlen. Zentrale Vorausset-
zung für die Nutzbarkeit dieser Lebensräume 
ist die Durchgängigkeit der Sieg und ihrer Ne-
bengewässer. Die Mündungsbereiche der Ne-
bengewässer in die Sieg sollen daher prioritär 
renaturiert werden. 

Bild	87:	Mündung	des	Rosbaches	-	ein	Ansatz	
für	die	Biotopvernetzung	

Im Geltungsbereich des Siegauenkonzeptes 
wurde mit der Beseitigung des Restwehres 
in der Bröl 2001 das letzte Hindernis für den 
Fischaufstieg entfernt. Die in den Gewässern 
eingebauten rauen Rampen sind nach Ergeb-
nissen von adam u. ScHWeVerS (1998) grund-
sätzlich auch als Wanderhilfe für aquatische 

Wirbellose geeignet. Handlungsbedarf be-
steht jedoch weiterhin bei der Verbesserung 
der Durchgängigkeit für die Fließgewässerar-
ten, die den Staubereich oberhalb von Quer-
bauwerken nicht überwinden können (brand 
2000). 

Die Vernetzungsfunktion wurde für die in die 
Sieg mündenden Fließgewässer dargestellt, 
die im Gebietsentwicklungsplan als Bereiche 
für den Schutz der Natur (BSN) ausgewiesen 
sind. Darüber hinaus wurden einzelne Fließ-
gewässer aufgenommen, die ein besonders 
großes Einzugsgebiet vernetzen (z. B. Wolfs-
bach westlich Windeck-Opperzau). 

Die Struktur dieser Fließgewässer und ihrer 
Ufer- und Auenbereiche soll verbessert, vor-
handene Wanderungshindernisse beseitigt 
werden. Ungenutzte Randstreifen entlang von 
Gewässern sollen als Verbundstrukturen zwi-
schen den Lebensräumen der Siegaue und Bi-
otopen außerhalb der Aue entwickelt werden 
(vgl. Hübner 1999). 

Im mittleren Siegabschnitt etwa oberhalb der 
Brölmündung und insbesondere oberhalb Ei-
torf bekommt die Vernetzung der Ufer- und 
Hangwälder an der Sieg mit naturnahen 
Waldbeständen des Umlandes eine besondere 
Bedeutung. Die Erhaltung und Entwicklung 
naturnaher Bachuferwälder bietet hier einen 
guten Ansatzpunkt. 

Maßnahme	 3.2:	 Biotopverbund	 über	 terre-
strische	Strukturen
Über den Verbund durch Fließgewässer hi-
naus sollen Lebensräume in der umgebenden 
Kulturlandschaft mit der Siegaue verknüpft 
werden. Besonderes Augenmerk ist auf die 
Vernetzung von Lebensräumen des Schwarz-
blauen Bläulings (Maculinea nausithous, Art 
des Anhanges II der FFH-Richtlinie) in der 
Siegaue mit Vorkommen außerhalb der Aue 
zu legen. Ziel ist es, den Austausch zwischen 
den Populationen zu fördern. 

Der Schwerpunkt des terrestrischen Biotop-
verbundes liegt im Bereich der unteren Sieg, 
etwa zwischen der Mündung in den Rhein 
und Hennef. Die Anbindung der Grünlandflä-
chen und Gehölze, die in der intensiv acker-
baulich genutzten Landschaft außerhalb des 
Planungsraumes inselartig erhalten sind, hat 
hier eine hohe Priorität. Im mittleren und obe-
ren Siegabschnitt bekommt die Vernetzung 
der Auen- und Hangwälder an der Sieg mit 
naturnahen Waldbeständen der umgebenden 
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Mittelgebirgslandschaft zunehmende Bedeu-
tung, im Bereich Hennef-Lauthausen / Stadt 
Blankenberg ist die Vernetzung der Offenen 
Lebensräume der Aue mit den ehemaligen 
Weinbergshängen zu beachten. 

Je nach Art der zu vernetzenden Biotope sol-
len gehölzbestimmte Lebensräume, halboffene 
Strukturen oder offene Biotope entwickelt 
werden. Die Extensivierung der Acker- und 
Grünlandnutzung im Rahmen des NRW-Pro-
gramms Ländlicher Raum kann hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten. 

Bild	88:	Extensiv	genutztes	Grünland	und	
Gehölze	am	Dondorfer	See:	Ansatzpunkte	für	
den	Biotopverbund	von	der	Aue	in	die	umge-
bende	Landschaft

7.4	 Bewirtschaftungsmaßnahmen	in	der	
aue	

Die Siegaue ist eine Kulturlandschaft mit ho-
hem Anteil an bewirtschaftungsabhängigen 
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. In An-
passung an die naturräumlichen Ausgangsbe-
dingungen in der Aue sind dies überwiegend 
Grünlandflächen. Diese Lebensräume entwi-
ckelten sich im Zuge der Landbewirtschaftung 
und können am günstigsten durch eine ange-
passte extensive landwirtschaftliche Nutzung 
erhalten und verbessert werden. 

Die aus ökologischer Sicht erwünschte ex-
tensive Form der Flächenbewirtschaftung ist 
unter den heutigen Ausgangsbedingungen 
für landwirtschaftliche Betriebe nicht mehr 
rentabel. Wenn diese Form der Landnutzung 
angestrebt wird, müssen daher den wirtschaf-
tenden Landwirten die Einkommenseinbußen 
ausgeglichen werden. Dies geschieht z. B. 
durch den Abschluss vertraglicher Verein-
barungen im Rahmen des NRW-Programms 
Ländlicher Raum. In diesen Verträgen kann 
die Bewirtschaftung und der Ausgleich  

flächenspezifisch in Abstimmung zwischen 
ökologischen Erfordernissen und den betrieb-
lichen Möglichkeiten der bewirtschaftenden 
Landwirte geregelt werden. 

Bild	89:	Extensive	Grünlandnutzung	bei	
Troisdorf-Müllekoven:	Kleinteiliges	Vege-
tationsmosaik	als	Spiegel	wechselnder	
Standortbedingungen	

Zuständig für den Vertragsabschluss ist in Na-
turschutzgebieten und für nach § 62 LG NRW 
geschützten Biotope das Amt für Agrarord-
nung in Siegburg, für die übrigen Flächen der 
Rhein-Sieg-Kreis. 

Maßnahme	 4.1:	 Angebotsfläche	 für	 den	 Ab-
schluss	 von	 Bewirtschaftungsverträgen	 zur	
Grünlandextensivierung
Auf allen Grünlandflächen innerhalb des 
Maßnahmenraumes wird über den Verträge 
im Rahmen des NRW-Programms Ländlicher 
Raum eine Extensivierung der Nutzung an-
gestrebt. Das spezifische Extensivierungsziel 
und damit die Form der Bewirtschaftung sind 
mit Ausnahme der „Flächen für den priori-
tären Abschluss von Bewirtschaftungsverträ-
gen“ (s. u.) frei vereinbar. 

Es ist davon auszugehen, dass jede Form 
der Extensivierung ökologisch positive Aus-
wirkungen hat. Während die Mahd auf pro-
duktiven Standorten i. d. R. aufgrund des 
späteren Nutzungstermins eine höhere Arten-
vielfalt in der Vegetation bewirkt, schafft eine 
extensive Weidenutzung tendenziell eine hö-
here Standortvielfalt für die Tierwelt (briemle 
et al. 1991). Es muss also je nach Standort 
und spezifischem Entwicklungsziel für die 
Fläche mit dem Bewirtschafter ein sinnvolles 
Bewirtschaftungspaket vereinbart werden. So 
sind z. B. als Lebensgrundlage für die Stein-
kauzvorkommen zwischen Siegmündung und 
Siegburg-Zange ausreichend beweidete Flä-
chen vorzuhalten. Sofern Entwässerungsan-
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lagen vorhanden sind, ist zu prüfen, ob und 
wie weit diese zurückgebaut werden können. 

Bild	90:	Extensive	Grünlandnutzung	durch	
Heugewinnung	bei	Eitorf-Alzenbach

Zur Erhaltung des historisch gewachsenen 
Landschaftsbildes aber auch als notwendige 
Lebensraumstrukturen für Tierarten wie den 
Steinkauz sind Nachpflanzungen abgestor-
bener Einzelbäume, Kopfbäume und Obst-
bäume in den Grünlandbereichen notwendig.

Auf allen direkt an die Sieg grenzenden Flä-
chen soll der Uferrandstreifen der Sieg gemäß 
der „Blauen Richtlinie“ in einer Breite von 
5 – 25 m ungenutzt bleiben. Dieser Streifen 
ist in der Karte „Entwicklungsziele und Maß-
nahmen“ nicht gesondert ausgewiesen, die 
Umsetzung ist in den abzuschließenden Be-
wirtschaftungsverträgen zu regeln. 

Grünland, dessen Nutzung wegen fehlendem 
Bewirtschaftungsinteresse nicht aufrecht 
erhalten werden kann, kann der Sukzessi-
on überlassen werden, sofern es sich nicht 
um prioritär zu erhaltendes Grünland (s. u.) 
handelt und dies nicht den Schutzzielen 
widerspricht.

Maßnahme	 4.2:	 Grünlandfläche	
für	 den	 prioritären	 Abschluss	 von	
Bewirtschaftungsverträgen
Die Maßnahme ist auf den in der Schutz-
gebietskarte für das NSG „Siegaue“ ausge-
wiesenen besonders schutzwürdigen Grün-
landflächen dargestellt (durch die LÖBF aus 
landesweiter Sicht ausgewiesenes vegetati-
onskundlich bedeutsames Grünland sowie 
weitere aus regionaler naturschutzfachlicher 
Sicht wertvolle Grünlandbestände und Flä-
chen mit Vorkommen des Schwarzblauen 
Bläulings (Maculinea nausithous, Art des An-
hanges II der FFH-Richtlinie). 

Für diese Flächen sind in der Schutzgebiets-

verordnung zur Regelung der Bewirtschaf-
tung über den Grundschutz hinausgehende 
Festsetzungen vorgesehen. Aufgrund des 
besonderen ökologischen Wertes ist hier die 
Fortführung einer bestimmten extensiven 
Nutzung bzw. eine weitere Extensivierung der 
Bewirtschaftung erforderlich. Für die Extensi-
vierung sollen im Grundsatz Vereinbarungen, 
z. B. im Rahmen des NRW-Programms Länd-
licher Raum, abgeschlossen werden. 

Bei den Mähwiesen handelt es sich in der 
Siegaue zum größten Teil um verschiedene 
Gesellschaften der Glatthaferwiesen (Reine 
Glatthaferwiesen sowie feuchte und wech-
selfeuchte Bestände unterschiedlicher Aus-
prägung), vereinzelt finden sich Feucht- und 
Nasswiesen. Unter den Weiden bilden die 
Weidelgras-Weißklee-Weiden (Wechselfeuch-
te und trockene Weidelgras-Weißklee-Weiden, 
z. T. in magerer Ausprägung) den Schwer-
punkt; auf höher gelegenen Flächen im Be-
reich der Siegmündung entwickelten sich tro-
ckene Geest-Rotschwingelweiden. 

Bild	91:	Feuchte	Berg-Glatthaferwiese	mit	
Wiesen-Knöterich	bei	Windeck-Rosbach

Zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Be-
stände sollen mit den Bewirtschaftern Verträ-
ge angestrebt werden mit dem Ziel, die ökolo-
gische Bedeutung der Flächen zu erhalten oder 
zu erhöhen. Grundlage für die Gestaltung von 
Bewirtschaftungsverträgen ist jeweils das na-
turschutzfachliche und vegetationskundliche 
Entwicklungsziel der Fläche. Die Charakteri-
sierung der Flächen im Einzelnen ist aus der 
Kartierung der Grünlandvegetation und Bio-
toptypen (ginSter + SteinHeuer 1998) zu ent-
nehmen und ggf. vor Ort zu überprüfen.

Für die Mähwiesen ist das Ziel die Beibehal-
tung der Mahd, da dies der bestimmende Fak-
tor für die Ausprägung der Pflanzengesellschaft 
ist. Die Nachbeweidung im Herbst kann zuge-
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lassen werden, ggf. wird eine weitere Reduzie-
rung der Düngung angestrebt. Eine zeitliche 
Einschränkung der Nutzung kann sinnvoll 
sein, wenn dies aus naturschutzfachlichen 
Gründen (z. B. Vorkommen bodenbrütender 
Vogelarten oder bestimmter spätblühender 
Pflanzen) geboten ist. Für den Fall, dass sich 
kein Bewirtschafter für die Mahd der Flächen 
findet, kann auch eine extensive Beweidung 
durchgeführt werden. 

Auf den vegetationskundlich bedeutsamen be-
weideten Flächen soll die Beweidung als prä-
gender Faktor fortgesetzt werden; alternativ 
ist die Mähnutzung möglich, wenn kein tier-
haltender Betrieb zur Verfügung steht. Auch 
hier können zeitliche Einschränkungen sinn-
voll sein, insbesondere wenn bodenbrütende 
Vogelarten gefördert werden sollen. 

Maßnahme:	 Großflächige	 Beweidung	 (in	 der	
Karte	 „Entwicklungsziele	 und	 Maßnahmen“	
nicht	dargestellt)
Flächen, die der natürlichen Entwicklung 
überlassen werden, haben eine besondere 
Bedeutung für die Ziele des Gewässerauen-
programms. In Anlehnung an ehemals na-
türliche Verhältnisse können diese auch mit 
robusten Großtieren beweidet werden (Hüb-
ner et al. 2000). Die großflächige Beweidung 
mit sehr geringen Besatzdichten führt zur 
Entwicklung und Erhaltung halboffener Wei-
delandschaften. Diese besitzen aufgrund der 
Strukturvielfalt und der geringen Störung 
einen besonderen ökologischen Wert sowohl 
aus floristisch-vegetationskundlicher Sicht 
als auch unter faunistischen Aspekten (König 
et al. 2003, bunzel-drüKe et al. 2003, weitere 
Beispiele bei reiSinger 1999). Hübner (1999: 
162) schlägt eine „sehr extensive Beweidung 
mit Rindern und/oder Pferden, die eine ‚na-
türliche‘ Beweidung nachahmen“ auch als 
eine Möglichkeit für Sukzessionsflächen in 
Flussauen vor. 

Besatzdichten zwischen 0,4 GV/ha auf nähr-
stoffärmeren Standorten und 0,8 GV/ha auf 
nährstoffreichen, gut wasserversorgten Lehm-
böden sind erforderlich, um einerseits das 
Aufkommen von Gehölzen zu begrenzen und 
andererseits z. B. den Schutz von Wiesenbrü-
tern zu gewährleisten (reiSinger 1999). Sofern 
überschwemmungsfreie Bereiche vorhanden 
sind oder geschaffen werden können, wird 
eine ganzjährige Freilandhaltung angestrebt, 
in den Wintermonaten kann in Notzeiten eine 
Zufütterung erforderlich sein. Unter diesen 

Verhältnissen nennen König et al. (2003) als 
Richtwert in Auen 0,2 GV/ha. Dem entspricht 
ungefähr eine Mindestfläche von ca. 15 ha für-
einen Bullen mit zwei Kühen und Nachwuchs 
(ScHarf 2000). 

Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn ei-
nerseits kein Nutzungsinteresse seitens land-
wirtschaftlicher Betriebe besteht und ande-
rerseits eine fachgerechte Betreuung der Tiere 
gewährleistet ist. Eine Förderung nach den 
Richtlinien des KuProRSK (1B2.2a, 1B4.2) 
ist möglich, sofern die Flächen sich nicht in 
öffentlichem Eigentum befinden. Die Umset-
zung ist auch als Kompensationsmaßnahme 
im Rahmen der Eingriffsregelung nach Bau-
recht bzw. Landschaftsrecht möglich. Ins-
besondere im Rahmen von Flächenpool-Lö-
sungen und Ökokonten bieten sich Chancen 
zur Realisierung großflächiger Beweidungssy-
steme (vgl. buScHmann et al. 2003). Wenn die 
Umsetzung nicht möglich ist, müssen für die 
Flächen geeignete Alternativen, z. B. extensive 
Grünlandnutzung oder Sukzession, gesucht 
werden. 

Bild	92:	Strukturell	geeignete	Flächen	für	
großflächige	Beweidung	im	Mündungsgebiet

Die Maßnahme kann nur auf ausreichend 
großen, zusammenhängenden Flächen umge-
setzt werden, die nicht durch Verkehrstrassen 
zerschnitten werden. Weiterhin ist die Bedeu-
tung des Wegenetzes für die Erholung zu be-
rücksichtigen. Unter diesen Aspekten wurden 
Suchräume abgegrenzt und in Abbildung 13 
dargestellt, die von der Flächenstruktur her 
die o. g. Voraussetzungen erfüllen. Vor der 
Etablierung der Beweidung sind in jedem Fall 
die eigentumsrechtlichen und erschließungs-
technischen Voraussetzungen zu klären. 

Abbildung	13:	Geeignete	Suchräume	für	groß-
flächige	Beweidung

(Siehe folgende Seite)
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Maßnahme	 4.3:	 Umwandlung	 von	
Acker	 in	 Grünland	 im	 Rahmen	 von	
Bewirtschaftungsverträgen
Die Umwandlung von Acker in Dauergrün-
land insbesondere in den überfluteten Auen 
dient dem Schutz des Bodens vor Erosion und 
damit dem Schutz der Oberflächengewässer 
vor Eintrag von teilweise durch hohe Nähr-
stoffkonzentrationen und Pflanzenschutzmit-
tel belastetem Feinmaterial (Hübner u. tara 
1995, BMUNR 2002). Feinsedimente lagern 
sich auf dem Sohlsubstrat ab und verhindern 
die Durchströmung des Kieslückensystems. 
Da der Laich und die Larven der Salmoniden 
auf ein gut sauerstoffversorgtes Kieslücken-
system angewiesen sind, ist die Vermeidung 
des zusätzlichen Sedimenteintrages für deren 
Reproduktion in der Sieg und ihren Nebenge-
wässern ein entscheidender Faktor (MUNLV 
2001a). 

Bild	93:	Ackernutzung	im	Überschwemmungs-
gebiet	bei	St.	Augustin-Menden

Innerhalb des Überschwemmungsgebietes 
eines 10-jährlichen Hochwasserereignisses 
wird daher die Umwandlung aller noch vorhan-
denen Ackerflächen in Grünland angestrebt. 

Die Umsetzung erfolgt ausschließlich auf frei-
williger Basis im Rahmen des NRW-Programms 
Ländlicher Raum oder als Kompensations-
maßnahmen im Zuge der Eingriffsregelung. 

Maßnahme	 4.4:	 Erhaltung	 und	 Pfle-
ge	 einer	 Obstwiese	 im	 Rahmen	 von	
Bewirtschaftungsverträgen
Gut ausgeprägte Streuobst-Bestände sollen 
im Rahmen des NRW-Programms Ländlicher 
Raum erhalten, gepflegt und ggf. ergänzt wer-
den. In den Verträgen soll auch die extensive 
Nutzung des Grünlandes unter den Obst-
baumbeständen geregelt werden. 

7.5	 lenkung	der	Erholungsnutzung
Die hohe Bedeutung der Siegaue für die Erho-
lung und die starke Frequentierung in Teilbe-
reichen führt zu Konflikten mit der hohen öko-
logischen und wasserwirtschaftlichen Bedeu-
tung der Siegaue. Zur Lösung dieser Zielkon-
flikte ist eine Steuerung der Erholungsnutzung 
erforderlich. Regelungen für wassersportliche 
Aktivitäten werden nach Abstimmung mit 
dem Kanuverband Nordrhein-Westfalen und 
den an der Sieg ansässigen Kanu- und Ruder-
vereinen in der Schutzgebietsverordnung für 
das NSG “Siegaue” getroffen. 

Bild	94:	Kanutraining	an	der	festgesetzten	
Einsatz-	und	Aushebestelle	für	den	Wasser-
sport	am	Campingplatz	Eitorf-Happach

Für die Teile der Siegaue, in denen ein beson-
derer Erholungsdruck besteht, sollen Erho-
lungsplanungen erstellt werden. Auf Grundla-
ge einer Bedarfsermittlung ist ein Konzept für 
die Erschließung der Landschaft durch Wan-
der-, Rad- und Reitwege zu entwickeln, das 
die Besucher der Aue so lenkt, dass einerseits 
das Erleben von Natur und Landschaft mög-
lich ist, andererseits aber ökologisch emp-
findliche Bereiche beruhigt werden. Prioritär 
ist die Entwicklung eines Erholungskonzeptes 
für den unteren Abschnitt der Sieg zwischen 
Siegmündung und Sieglarer See erforderlich. 

Das Wegenetz in der Siegaue soll unter dem 
Aspekt der naturbezogenen, ruhigen Erholung 
weiterentwickelt werden. Dabei müssen ökolo-
gische und wasserbauliche Erfordernisse be-
sonders berücksichtigt werden. Es wird eine 
attraktive Radwegeführung entlang der Sieg 
von der Landesgrenze bei Windeck-Opperzau 
bis zur Mündung bei Bonn angestrebt, aller-
dings ist eine flussnahe Führung des Rad-
weges nicht in allen Abschnitten möglich und 
erwünscht. So sollen dort, wo störungsemp-
findliche Vogelarten vorkommen (vgl. Vollmer 
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2004), Wege an den Rand der Aue verlegt wer-
den. Insbesondere im Bereich starker eigen-
dynamischer Entwicklung der Sieg sollen so 
beruhigte Zonen geschaffen werden, um Stö-
rungen dieser für den Naturschutz wertvollen 
Flächen zu vermeiden und die Gewässerdyna-
mik weiter zu ermöglichen (Patt et al. 2001). 

Besonderer Bedarf zur Lenkung der Erho-
lungsnutzung besteht im Umfeld der Fisch-
aufstiegsanlagen an den Sieg-Wehren bei Sieg-
burg, Eitorf-Unkelmühle, Windeck-Datten-
feld, Windeck-Schladern und am Agger-Wehr 
in Siegburg / Troisdorf. Beeinträchtigungen 
der Funktionsfähigkeit dieser mit hohem Auf-
wand errichteten Anlagen durch Badenutzung 
sind zu minimieren. An den Anlagen sollen In-
formationstafeln errichtet werden, auf denen 
Sinn und Zweck der Fischaufstiege anschau-
lich vermittelt werden. 

Im Geltungsbereich des Siegauenkonzeptes 
liegen derzeit zwei Campingplätze (Hennef-
Lauthausen und Eitorf-Happach), für die als 
Mindestanforderung eine auenverträgliche 
Gestaltung angestrebt wird. 

Die Festplätze der Gemeinden Eitorf (Pletsch 
Wasen), Windeck-Dattenfeld und Windeck-
Dreisel liegen in der Siegaue. Diese Plätze kön-
nen weiter bestehen bleiben, eine sporadische 
Nutzung im bisherigen Umfang widerspricht 
den Zielen des Siegauenkonzeptes nicht. 

Maßnahme	5.1:	Rückbau	bzw.	Aufhebung	eines	
Weges
Im Zuge der Entwicklung eines Netzes von We-
gen für die Erholung sollen aus ökologischen 
und wasserbaulichen Gründen (vgl. Patt et al. 
2001, Vollmer 2004) abschnittsweise Wege 
an den Rand der Aue verlegt werden. Wo ein 
hohes Entwicklungspotential zur Beruhigung 
von Teilen der Aue und / oder für die eigen-
dynamische Entwicklung der Sieg besteht, 
sollen Wege zurückgebaut oder aufgehoben 
werden. Diese Räume stehen damit für die 
Auendynamik sowie als Lebensraum für stö-
rungsempfindlichen Tierarten zur Verfügung. 
Voraussetzung ist, dass die Erschließung der 
anliegenden Parzellen durch andere Wege-
verbindungen gesichert bleibt und attraktive 
Alternativen für die Erholungsnutzung beste-
hen oder geschaffen werden (Maßnahme 5.2). 
In der Karte „Entwicklungsziele und Maßnah-
men“ sind nur die derzeit absehbar dringlichen 
Maßnahmen dargestellt, es handelt sich nicht 
um eine abschließende Darstellung. Weitere 
Erfordernisse können sich z. B. im Zuge der 

Rückgewinnung von Retentionsräumen, mit 
der eigendynamischen Entwicklung der Sieg 
sowie mit der Ausweisung größerer Flächen 
zur Auenwaldentwicklung oder Sukzession 
ergeben. 

Abbildung	14:	Im	Jahr	2000	im	Zuge	der	An-
lage	einer	Flutmulde	bei	St.	Augustin-Menden	
umgesetzte	Wegeverlegung	

Maßnahme	5.2:	Bau	eines	Weges
Die Neuanlage von Wegen kommt zur Schlie-
ßung von Lücken im Rad- und Wanderwege-
netz der Siegaue in Betracht. Weiterhin ist 
der Bau von Wegen erforderlich, wenn sieg-
begleitende Wege an den Rand der Aue ver-
legt werden. Sofern Rad- und Fußwege nicht 
gleichzeitig als land- und forstwirtschaftliche 
Wege genutzt werden, ist eine vollständige 
Oberflächenversiegelung nicht erforderlich; je 
nach Beanspruchung der Wege und zu erwar-
tendem Pflege- und Unterhaltungsaufwand 
können auch wassergebundene Decken oder 
Fahrspuren mit grünem Mittelstreifen ausrei-
chen (vgl. ATV-DVWK 2001).

Maßnahme	 5.3:	 Extensive	 Pflege	 einer	
Grünanlage
Die vorhandenen Grünanlagen in der Siegaue 
wie Sport- und Spielplätze, Grill- und Lager-
plätze, Liegewiesen, Parkanlagen etc. werden 
nachrichtlich dargestellt. Sie sollen möglichst 
naturnah gestaltet und gepflegt werden. Der 
Neubau von Sportanlagen ist in der Gewäs-
seraue zu vermeiden, allenfalls Rasenplätze 
sind vertretbar. Ortsfeste bauliche Anlagen 
sind in der Aue aus Gründen des Hochwas-
serschutzes nicht zulässig. Soweit erforderlich 
sollten Sitzgelegenheiten, Müllentsorgungs-
systeme und sonstige infrastrukturelle Ein-
richtungen vorgesehen werden, die zu einer 
Verminderung der Belastung der Landschaft 
und insbesondere der Gewässerufer beitragen 
können. In Tabelle 16 sind die betroffenen 
Flächen zusammengestellt. 
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Tabelle	16:	Grünanlagen	im	Bereich	des	Siegauenkonzeptes

Fläche Erläuterungen

Fähranleger Niederkassel-Mondorf, Minigolfplatz
Die Nutzung des Bereiches kann weiter erfolgen 
wie bisher, einer Umgestaltung steht das Siegau-
enkonzept nicht entgegen. 

Parkanlage Mondorfer Hafen mit Grillplatz

Die Nutzung kann in bisheriger Art und bishe-
rigem Umfang weitergeführt werden. Ein Ausbau 
sowie eine Intensivierung von Nutzung und Pflege 
werden abgelehnt.  

Privatgärten:  

- bei Troisdorf-Bergheim

- bei Eitorf-Halft

- bei Eitorf-Unkelmühle

- bei Windeck-Dattenfeld

- bei Windeck-Rosbach Hof

Innerhalb des HQ 10 liegende Privatgärten, das 
Siegauenkonzept trifft keine Planungsaussagen. 

Sportplätze 

- bei Troisdorf-Bergheim

- bei St. Augustin-Meindorf

- bei Hennef-Weingartsgasse

Die Nutzung, Pflege und Instandhaltung der Sport-
flächen kann weiter in der bisherigen Art und bis-
herigem Umfang erfolgen. Für die nicht sportlichen 
Zwecken dienenden Flächen wird eine extensive 
Pflege angestrebt. 

Spielplätze 

- bei Troisdorf-Bergheim

- bei Troisdorf-Müllekoven

- bei Siegburg-Zange

- bei Hennef-Weldergoven

- bei Hennef-Müschmühle

Die Spielplätze am Rand der Siegaue können wei-
ter in der bisherigen Form genutzt und unterhalten 
werden. 

Siegpromenaden

- Troisdorf-Friedrich Wilhelms-Hütte

- Windeck-Herchen

- Windeck-Herchen Übersehn

Die parkartigen Uferstreifen können weiter in der 
bisherigen Art und in bisherigem Umfang als orts-
nahe Erholungsflächen genutzt werden. Größere 
Umgestaltungsmaßnahmen, insbesondere weitere 
Versiegelungen, sowie eine Intensivierung von Nut-
zung und Unterhaltung werden nicht unterstützt.

Bolzplätze 

- bei Siegburg-Zange

- bei Eitorf-Halft

Die Bolzplätze am Rand der Siegaue können weiter 
in der bisherigen Form genutzt und unterhalten 
werden. Ein Ausbau wird abgelehnt. 

Vereinsgelände Siegburg-Deichhaus

Das Gelände kann weiter in der bisherigen Art und 
in bisherigem Umfang genutzt werden. Größere 
Umgestaltungsmaßnahmen, insbesondere weitere 
Versiegelungen, sowie die Intensivierung der Un-
terhaltung werden nicht unterstützt.

Liegewiese Hennef-Allner (Allner See)
Die durch Ortssatzung der Stadt Hennef geregelte 
Nutzung kann weiter in der bisherigen Art und bis-
herigem Umfang erfolgen. 

Maßnahme	 5.3:	 Flächen	 mit	 speziellen	 Maß-
nahmen	zur	Regelung	der	Erholungsnutzung
Maßnahmen zur Regelung der Erholungsnut-
zung, die innerhalb des Siegauenkonzeptes 
einmalig vorkommen, werden in der Karte ein-
heitlich dargestellt und jeweils in Textkästen 

erläutert. Diese Maßnahmen sind in Tabelle 
16 zusammengestellt. Weitere spezielle MAß-
nahmen werden im Folgenden beschrieben. 
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Verlegung	der	Kleingartenanlage	bei	Siegburg-
Kaldauen	aus	der	Aue
Die im geplanten Retentionsraum „Kaldau-
er Feld“ gelegene Kleingartenanlage soll aus 
der regelmäßig überschwemmten Aue verlegt 
werden. 

Bild	95:	Kleingartenanlage	im	geplanten	Re-
tentionsraum	„Kaldauer	Feld“

Die baulichen Anlagen widersprechen einer-
seits den wasserwirtschaftlichen Erfordernis-
sen im Überschwemmungsgebiet der Sieg. 
Andererseits lässt der Betrieb der Anlage Stö-
rungen in dem nach Öffnung des Retentions-
raumes naturnah zu entwickelnden Gebiet 
des Kaldauer Feldes erwarten. 

Ziel ist es, auf der Fläche Auenwald zu ent-
wickeln, vorzugsweise durch natürliche Suk-
zession (vgl. Maßnahme 2.4). Verlegung	 des	
Modellflugplatzes	 bei	 Siegburg-Kaldauen	 aus	
der	Aue
Der Modellflugplatz widerspricht den Zielen 
des Siegauenkonzeptes, da durch den Betrieb 
der ansonsten wenig gestörte Bereich stark 
beunruhigt wird. 

Die Anlage ist nicht an die Lage in der Aue 
gebunden und soll daher an einen geeigneten 
Ort in ausreichendem Abstand zu empfind-
lichen und störungsarmen Lebensräumen 
verlegt werden. 

Tabelle	16:	Fortsetzung

Fläche Erläuterungen

Campingplatz Eitorf-Happach

Der planungsrechtlich abgesicherte Teil des Cam-
pingplatzes innerhalb des HQ 10 kann im Rahmen 
der im Überschwemmungsgebiet geltenden Rege-
lungen weiter betrieben werden. 

Eichenhain Windeck-Stromberg und angrenzende 
Flächen

Das parkartige Gelände dient der Bevölkerung als 
Erholungsfläche. Die Nutzung kann weiter in der 
bisherigen Art und in bisherigem Umfang erfolgen, 
größere Umgestaltungsmaßnahmen, insbesondere 
weitere Versiegelungen, sowie eine Intensivierung 
von Nutzung und Unterhaltung werden nicht un-
terstützt.

Park Altenheim Windeck-Herchen
Der Park soll weiter in der bisherigen Art und in 
bisherigem Umfang für die Bewohner und Besu-
cher des Altenheimes zur Verfügung stehen. 

Reisemobil-Stellplatz Windeck-Übersetzig

Der Nutzung des Stellplatzes in der bisherigen Art 
und in bisherigem Umfang steht das Siegauenkon-
zept nicht entgegen. Ein weiterer Ausbau, insbe-
sondere die Versiegelung und Befestigung von Flä-
chen, wird abgelehnt. 

Festplatz Windeck-Übersetzig

Der Festplatz kann wie die übrigen Festplätze im 
Bereich des Siegauenkonzeptes weiterhin in der 
bisherigen Art und in bisherigem Umfang spora-
disch genutzt werden. 

Siegpromenade Windeck-Schladern inkl. „Höffers 
Teich“

Das parkartige Gelände kann weiter in der bishe-
rigen Art und in bisherigem Umfang als ortsnahe 
Erholungsfläche genutzt werden. Größere Umge-
staltungsmaßnahmen, insbesondere weitere Ver-
siegelungen, sowie eine Intensivierung von Nut-
zung und Unterhaltung werden nicht unterstützt.
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Auf der Fläche kann eine extensive Grün-
landnutzung nach Maßgabe eines abzuschlie-
ßenden Vertrages stattfinden (vgl. Maßnahme 
4.1).

Verlegung	 des	 Campingplatzes	 bei	
Hennef-Lauthausen
Ziel des Siegauenkonzeptes ist die Verlegung 
des derzeit nicht ausreichend planungsrecht-
lich abgesicherten Campingplatzes aus der 
Siegaue. Auf den Flächen soll nach Maßga-
be abzuschließender Verträge extensiv zu 
nutzendes Grünland entwickelt werden (vgl. 
Maßnahme 4.1).

Sollte dies nicht möglich sein, wird eine auen-
verträgliche Gestaltung des Platzes angestrebt, 
die dann planungsrechtlich abzusichern ist. 
Auch wenn eine Nutzung in Teilbereichen bis 
an die Uferlinie erfolgt, ist aus Gründen des 
Gewässerschutzes die Freihaltung eines 25 m-
Streifens an der Sieg unbedingt erforderlich. 
Da Campingplätze in Überschwemmungsge-
bieten in potentiellen Hochwasserzeiten zu 
räumen sind, sind fest installierte Anlagen im 
Überschwemmungsbereich zu vermeiden bzw. 
zu beseitigen. 

Eine bauliche Nutzung in Überschwem-
mungsgebieten ist nicht mit der aktuellen Er-
lasslage vereinbar. Daher ist die im Flächen-
nutzungsplan der Stadt Hennef als Ausgleich 
für die Räumung des 25 m-Streifens an der 
Sieg vorgesehene bandartige Entwicklung 
des Campingplatzes entlang der Sieg auszu-
schließen; der Flächennutzungsplan ist ent-
sprechend anzupassen. Die an den Camping-
platz angrenzenden Grünlandflächen sollen 
in das NSG „Siegaue“ einbezogen werden. 
Der Flächenausgleich für die Verlegung aus 
dem Schutzstreifen ist somit nur im Norden 
des bestehenden Campingplatzes zur Ortsla-
ge hin möglich, eine Erweiterung kann aber 
auch hier nicht akzeptiert werden. 



Siegauenkonzept

103

8	 SChutZgEBIEtSVERoRdnung
Ziel des Gewässerauenprogramms des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist unter anderem die 
Unterschutzstellung der Sieg und ihrer Aue 
von der Landesgrenze bei Windeck-Opperzau 
bis zu Mündung in den Rhein als durchge-
hende natürliche Lebensader und Hauptach-
se des landesweiten Biotopverbundes. Die 
Unterschutzstellung erfolgt insbesondere, um 
die Funktionsfähigkeit des Ökosystems „Sie-
gaue“ zu sichern und vor weiteren anthropo-
genen Beeinträchtigungen zu schützen. Die 
extensive Nutzung der Siegaue und die Wie-
derherstellung der natürlichen Gewässerdy-
namik sowie anderer natürlicher Prozesse, 
wie die Sukzession zu Auenwald, trägt auch 
zur Dämpfung von Hochwasserspitzen und 
somit erheblich zum Hochwasserschutz bei. 

Im Unterschied zu anderen Auenkonzepten 
wurde durch die Kernarbeitsgruppe ein Ent-
wurf sowohl für ein Naturschutzgebiet als 
auch für ein Landschaftsschutzgebiet „Sie-
gaue“ erarbeitet. Damit wird der abgestufte 
Schutz der gesamten rezenten Flussaue in 
einheitlicher Form geregelt. 

Die vorgezogene Erarbeitung der Verord-
nungsentwürfe war erforderlich, da im Zuge 
der Umsetzung der FFH-Richtlinie der EU 
das gemeldete FFH-Gebiet „Siegaue“ bis Juni 
2004 nach nationalem Recht unter Schutz zu 
stellen war. In diesem Zusammenhang wurde 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem 
Rhein-Sieg-Kreis, der Landwirtschaftskammer 
Rheinland, dem Rheinischen Landwirtschafts-
verband und der Kreisbauernschaft Siegburg 
die Vereinbarung über das künftige FFH-Ge-
biet „Sieg“ abgeschlossen (vgl. Kapitel 1.2.2 
und Anhang 5). Für das Naturschutzgebiet 
„Siegaue“ wird dies im Bereich bestehender 
Landschaftspläne durch den Rhein-Sieg-Kreis 
als Untere Landschaftsbehörde geleistet, in 
den übrigen Abschnitten erlässt die Bezirks-
regierung Köln als Höhere Landschaftsbehör-
de eine ordnungsbehördliche Verordnung. 

Bei der Erarbeitung des Entwurfes wurde die 
Abgrenzung sowie die landwirtschaftlichen 
Regelungen in der Kernarbeitsgruppe mit den 
Vertretern der Landwirtschaft einvernehm-
lich abgestimmt. Darüber hinaus wurden die 
Landwirte direkt beteiligt, die von dem Na-
turschutzgebiet „Siegaue“ in höherem Maße 
betroffen sind. Ziel war es, Lösungen zu fin-
den, die alle betroffenen Belange angemessen 
berücksichtigen. 

Die in der Verordnung festgesetzten erforder-
lichen Einschränkungen der fischereilichen 
Nutzung wurden ebenfalls mit den Betrof-
fenen abgestimmt. Wichtige Ansprechpartner 
waren neben den Fischereivereinen an der 
Sieg die Sieg Fischerei-Genossenschaft sowie 
der Landes-Fischereiverband Nordrhein.

Die wassersportlichen Regelungen wurden 
gemäß den Empfehlungen des Landesarbeits-
kreises Kanusport in Abstimmung mit Lan-
deskanuverband und den an der Sieg ansäs-
sigen Kanu- und Rudervereinen erarbeitet. 

Bild	96:	Ablaufendes	Hochwasser	im	Natur-
schutzgebiet	an	der	Unteren	Sieg
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9	 uMSEtZung	dER	MaSSnahMEn
9.1	 Vorgehen	und	Instrumente	
9.1.1	 Allgemeine	Prinzipien	bei	der	

Umsetzung
Die Maßnahmen des Siegauenkonzeptes wer-
den nach den Grundsätzen der Kooperations-
vereinbarung zum Gewässerauenprogramm 
vom 19. April 1995 (Anhang 1) umgesetzt. Die 
Planung und Durchführung folgt den dort nie-
dergelegten Prinzipien zur Organisation des 
Interessenausgleichs mit der Landwirtschaft: 

1.	Ökologische und ökonomische Belange 
sind grundsätzlich gleichrangig.

2.	Für wirtschaftliche Nachteile wird ein fi-
nanzieller Ausgleich vor Maßnahmenbeginn 
geregelt.

3.	Die ökologische Optimierung und Extensi-
vierung der Flächennutzung in der Aue er-
folgt auf freiwilliger Basis.

4.	Alle Betroffenen werden umfassend und 
rechtzeitig bei allen Planungsschritten 
beteiligt.

Die Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen 
des Siegauenkonzeptes erfolgt in Kooperation 
zwischen Wasserwirtschaft, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Land- und Forstwirt-
schaft. Kommunale Planungsträger und be-
troffene Nutzer (Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei, Jagd, Freizeitsport u. a.) werden be-
teiligt. Besondere Bedeutung für die Erhaltung 
und die Pflege der Kulturlandschaft kommt 
der Landwirtschaft zu. Die Belange der in der 
Siegaue wirtschaftenden landwirtschaftlichen 
Betriebe sind daher auch im Interesse des Na-
turschutzes besonders zu berücksichtigen. 

In den von der Kernarbeitsgruppe am 3. April 
2001 beschlossenen „Grundsätzen zur An-
wendung des Siegauenkonzeptes im Bereich 
der Landwirtschaft“ sowie in der „Erklärung 
der Kern-Arbeitsgruppe zum Gewässerauen-
konzept Sieg“ ist das Vorgehen im Einzelnen 
niedergelegt. Beides ist als Anlage (Anhang 2 
und 3) Bestandteil des Siegauenkonzeptes. 
Darüber hinaus wurde zwischen dem Stua 
Köln und dem Rheinischen Landwirtschafts-
verband am 18. Juni 2003 eine Vereinbarung 
zum Schutz der Bewirtschafter landwirt-
schaftlich genutzter Flächen in der Siegaue 
abgeschlossen (s. Kapitel 1.2.2; Anhang 4). 
Darin werden Dokumentation und Beweissi-
cherung bei der Maßnahmendurchführung, 
der Ausgleich von Nachteilen sowie der Schutz 

der Bewirtschafter bei Grunderwerb durch die 
öffentliche Hand geregelt. Diese Vereinbarung 
trägt auch den hohen Pachtanteilen der in der 
Siegaue wirtschaftenden Betriebe Rechnung 
(s. Kapitel 4.1), die bei der Planung und Re-
alisierung von Maßnahmen besonders zu be-
rücksichtigen sind (HentScHel 2000, 1999). 

9.1.2	 Spezielle	Anforderungen	an	die	
Planung	und	Umsetzung	von	Maß-
nahmen	zur	eigendynamischen	und	
natürlichen	Entwicklung

Bei der Planung großflächiger Maßnahmen 
mit ggf. weit reichenden Auswirkungen werden 
die Betroffenen frühzeitig und umfassend be-
teiligt. Dies gilt vor allem dann, wenn Auswir-
kungen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
zu erwarten sind. Vor der Umsetzung werden 
ggf. Machbarkeitsstudien vorgeschaltet. Er-
forderliche vertiefende Erhebungen werden 
bei der Erarbeitung der Genehmigungsunter-
lagen durchgeführt. Im Zuge der Planung wer-
den vor Einleitung der entsprechenden Ge-
nehmigungsverfahren die Maßnahmen früh-
zeitig mit den betroffenen Landwirten sowie 
den Versorgungs- und Unterhaltungsträgern 
abgestimmt. Vor der Maßnahmenumsetzung 
ist in jedem Fall der Ausgleich von wirtschaft-
lichen Nachteilen Betroffener zu regeln. 

Maßnahmen, die der Entfesselung von Ge-
wässerabschnitten dienen, werden nur rea-
lisiert, wenn ausreichend breite Uferstreifen 
in öffentlichem Eigentum liegen. Dies gilt 
gleichermaßen für alle Maßnahmen, die eine 
weitere landwirtschaftliche Nutzung aus-
schließen wie die Entwicklung von Nebenge-
rinnen und Altgewässern oder die Auswei-
sung von Sukzessionsflächen und Flächen 
zur Auenwaldentwicklung. 

Bild	97:	Breiter	Pufferstreifen	zwischen	
landwirtschaftlicher	Nutzung	und	Sieg	bei	
Hennef-Oberauel
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Insbesondere bei Maßnahmen zur Entfes-
selung und Wiedervernässung der Aue sind 
bei der Planung die Auswirkungen auf an-
grenzende Flächen zu überprüfen. Die in der 
Vereinbarung zum Schutz der Bewirtschaf-
ter landwirtschaftlich genutzter Flächen in 
der Siegaue niedergelegten Regelungen zum 
Pächterschutz sowie zu Dokumentation, 
Schadensfeststellung und Ausgleich bei Ver-
nässungsschäden werden beachtet. 

Weiterhin müssen mögliche Auswirkungen 
auf angrenzende Anlagen wie Leitungen und 
Verkehrswege sowie auf die Deichsicherheit 
überprüft und berücksichtigt werden. Die 
Funktion und Unterhaltung von Leitungen, 
Verkehrswegen und Hochwasserschutzanla-
gen ist zu gewährleisten, ggf. müssen Anla-
gen gesichert oder Ver- und Entsorgungslei-
tungen verlegt werden. Ein Abgleich mit dem 
Altlastenkataster des Rhein-Sieg-Kreises ist 
erforderlich.

Bei der Detailplanung für die Entwicklung 
von Gehölzbeständen sowie von Sukzessi-
onsflächen müssen über die landwirtschaft-
lichen Belange hinaus die hydraulischen Aus-
wirkungen berücksichtigt werden. Die in der 
Karte „Entwicklungsziele und Maßnahmen“ 
dargestellten Flächen für die Neuentwicklung 
von Auenwald wurden durch hydraulische 
Berechnungen von Hydrotec (1999) überprüft, 
ebenso wurden die dargestellten Uferstreifen 
zur Entwicklung von Gehölzen in den Berech-
nungen berücksichtigt. Soweit zusätzliche 
Flächen in die Maßnahmen einbezogen wer-
den sollen oder wesentliche Verschiebungen 
vorgenommen werden, sind auf Grundlage 
der vorliegenden Daten neue hydraulische 
Berechnungen erforderlich. 

Abbildung	15:	Karte	zu	den	Hydraulischen	
Berechnungen	von	Hydrotec	zur	Überprü-
fung	möglicher	Auenwaldanpflanzungen	
(Ausschnitt)
(grün:	Planung,	grau:	zurückgenommene	
Planung)

Bei Maßnahmen zur Entfesselung und ei-
gendynamischen Entwicklung der Sieg ist zu 
prüfen, wie weit die gewünschte Entwicklung 
durch Belassen oder gezielten Einbau von 
Totholz unterstützt werden kann. Wenn keine 
Anforderungen des Hochwasserschutzes oder 
der Verkehrssicherung entgegen stehen, soll 
diese Maßnahme an geeigneten Stellen umge-
setzt werden. 

Die Umsetzung aller forstlichen Maßnahmen 
incl. der Neuentwicklung von Auenwald ist 
mit der Forstbehörde abzustimmen. 

 Bei allen Maßnahmen zur Einleitung oder 
Förderung der eigendynamischen bzw. natür-
lichen Entwicklung hat die Einbindung der 
Bevölkerung durch gezielte Öffentlichkeitsar-
beit besondere Bedeutung (vgl. Kapitel 9.1.7)

9.1.3	 Bewirtschaftungs-	und	
Pflegeverträge

Die Extensivierung landwirtschaftlicher Nut-
zung bzw. die extensive Nutzung von Grün-
land wird auf freiwilliger Basis im Rahmen 
des NRW-Programms Ländlicher Raum umge-
setzt. Der Abschluss von Pflegeverträgen kann 
auch zur ökonomischen Absicherung der in 
der Siegaue wirtschaftenden Betriebe beitra-
gen, die sich damit im erforderlichen Anpas-
sungsprozess an sich verändernde Rahmen-
bedingungen eine zusätzliche Einkommens-
quelle erschließen können. 

Aufwuchs von extensiv genutztem Grünland 
mit Beschränkungen des Pflanzenschutz- und 
Düngemitteleinsatzes ohne Spätschnittaufla-
gen kann in der Mutterkuh- und Milchvieh-
haltung eingesetzt werden, sofern größere 
Futterflächen bzw. Flächen für den Ackerfut-
terbau zur Kompensation der Ertragsverluste 
zur Verfügung stehen. Aufwuchs von spät ge-
nutztem Grünland ist dagegen insbesondere 
in Milchviehbetrieben nur in sehr begrenztem 
Umfang verwertbar. 

Einen Überblick über die wichtigsten für die 
Umsetzung des Siegauenkonzeptes relevanten 
Maßnahmen des NRW-Programms Ländlicher 
Raum gibt Tabelle 17.
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Tabelle	17:	Wesentliche	Maßnahmen	zur	Umsetzung	des	Siegauenkonzeptes	gemäß	NRW-Pro-
gramm	Ländlicher	Raum

Maßnahmen Förderhöhe  
pro Jahr und ha Voraussetzungen

Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete aufgrund umweltspezifischer Einschränkungen

FFH- und Vogelschutzgebiete:

•	Verzicht auf Grünlandumbruch und Entwäs-
serungsmaßnahmen

•	 Pflicht zur Rücksichtnahme auf Brutvögel 
und Gelege

46 €

•	Mindestfläche 1 ha

•	 Einhaltung der Schutzgebietsver-
ordnungen 

•	 in FFH- und Vogelschutzgebieten 
auch teilweise bei Einhaltung frei-
williger Vereinbarungen

Landschaftsschutzgebiete in FFH- und Vogel-
schutzgebieten

•	 siehe FFH- / Vogelschutzgebiete
61 €

Naturschutzgebiete oder Biotope nach § 62 
LG innerhalb und außerhalb der FFH- und Vo-
gelschutzgebiete

•	Verzicht auf Grünlandumbruch, zusätzliche 
Entwässerungsmaßnahmen, Beseitigung 
von Biotopen und Gehölzen, Aufforstung

•	 Erhaltung des Bodenreliefs

•	 Pflicht zur Rücksichtnahme auf Brutvögel 
und Gelege

123 €

Einführung und Beibehaltung einer extensiven Bewirtschaftung des Dauergrünlandes

Einführung 276 €

•	 Besatz auf der Hauptfutterfläche 
mindestens 0,3 RGV / ha, höch-
stens 1,4 RGV / ha

•	 kein Ausbringen von Wirtschafts-
dünger über den Dunganfall eines 
Gesamtviehbesatzes von 1,4 GVE 
/ ha landwirtschaftlicher Fläche hi-
naus

•	 keine chemisch-synthetischen Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel auf 
den geförderten Flächen

•	 keine Beregnung oder Melioration

•	 keine Ausbringung von Abwässern, 
Klärschlamm o. ä.

•	 kein Grünlandumbruch

Einhaltung extensiver Bewirtschaftung 153 €

Umwandlung von Acker in extensiv genutztes 
Grünland

429 €

Förderung der Anlage von Uferrandstreifen

Anlage von Uferrandstreifen an vom MUNLV 
als förderungswürdig anerkannten Gewäs-
sern

818 €

•	 Breite: 3 bis 30 m

•	Dauerhafte Begrünung mit mehr-
jährigen Grasarten

•	 kein Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln

•	 keine Beweidung

•	Mahd frühestens am 15. 06.

•	 keine Melioration

•	 auf Grünland Abzäunung gegenü-
ber verbleibendem Grünland

Quelle: MUNLV 2004
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Tabelle	17:	Fortsetzung

Maßnahmen Förderhöhe  
pro Jahr und ha Voraussetzungen

Maßnahmen im Rahmen der Modulation:  
extensive Grünlandnutzung – einzelflächenbezogene Extensivierung

Extensive Bewirtschaftung von bestimmten 
Grünlandflächen

130 €

•	Verpflichtung für 5 Jahre

•	Mindestbesatz auf der Hauptfutter-
fläche 0,3 RGV / ha, Nutzung des 
Dauergrünlandes mindestens ein-
mal jährlich

•	 keine chemisch-synthetischen Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel auf 
den geförderten Flächen

•	Keine Verringerung des Umfangs 
von Dauergrünlandfläche des Be-
triebes außer bei Besitzerwechsel, 
mehrjähriger Stilllegung und Erst-
aufforstung

Umwandlung von Ackerflächen in extensiv zu 
nutzendes Dauergrünland in festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten

574 € pro ha  
umzuwandelnde  

Fläche

Förderfähig:  
Flächen mit Er-
tragsmesszahl 

von 60

Zusätzlich auf dem gesamten Grün-
land des Betriebes:

•	Keine Umwandlung in Ackerland

•	Kein Ausbringen von Wirtschafts-
dünger über den Dunganfall eines 
Gesamtviehbesatzes von 1,4 GVE 
/ ha landwirtschaftlicher Fläche hi-
naus

•	Verzicht auf Pflanzenschutzmittel

•	Keine Beregnung oder Melioration 

Naturschutzgemäße Bewirtschaftung und Pflege von Biotopen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes

Naturschutzgemäße Bewirtschaftung von 
Grünland:

•	Umwandlung von Acker in extensiv zu nut-
zendes Grünland

•	Aushagerung in Verbindung mit einer auf-
wuchsgerechten Grünlandnutzung

•	Verschiebung der Nutzungszeitpunkte

•	Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von 
Biotopen

204 bis 511 €  
je nach 

Bewirtschaf-
tungsauflagen

•	 Schwerpunkte der Förderung in 
Naturschutzgebieten, besonders 
geschützten Biotopen, Landschafts-
plangebieten und weiteren Biotop-
verbundflächen von regionaler und 
lokaler Bedeutung

•	Mindestvertragsdauer 5 Jahre

•	 Förderung auf öffentlichen Flächen 
in Ausnahmefällen möglich

•	 Zusätzliche Maßnahmen in Verbindung 
mit naturschutzfachlicher Grünlandbewirt-
schaftung (Einsatz von Ziegen, Handmahd, 
Einzäunung, Entbuschung)

•	Andere spezielle Maßnahmen

zusätzlich bis 
306 €,

in Einzelfällen 
Zuschläge auch 
in Einzeljahren 
bei speziellen 
ökologischen 

Anforderungen: 
bis 153 €

Streuobstwiesen (Erhalt und Neuanlage und 
extensive Grünlandnutzung)

818 bis 971 € 
je nach Bewirt-
schaftungsauf-

lagen

Quelle: MUNLV 2004
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Auf den Flächen zum prioritären Abschluss 
von Bewirtschaftungsverträgen (Besonders 
schutzwürdiges Grünland in der NSG-Verord-
nung) wird angestrebt, in Bezug auf die Dün-
gung die höchste Stufe der Extensivierung zu 
vereinbaren. Damit kommt der Einfluss des 
Standortes am deutlichsten in der Vegeta-
tion zum Ausdruck. Der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln auf Grünland ist im Natur-
schutzgebiet „Siegaue“ grundsätzlich verboten. 
Ob die Vereinbarung von Spätschnittauflagen 
sinnvoll ist, hängt vom Bestand im Einzelfall 
ab. Gründe hierfür können z. B. das Vorkom-
men spät blühender Grünlandarten oder das 
Auftreten von Wiesenbrütern sein. Weiterhin 
sind Auflagen für Nutzungszeitpunkte zum 
Schutz des Schwarzblauen Bläulings (Maculi-
nea nausithous) sinnvoll (nach ScHmidt [2001] 
Mahd vor dem 1. 6. und ab dem 15. 9.). 

Auf den übrigen Flächen zum Abschluss von 
Bewirtschaftungsverträgen ist das Ziel eine 
Reduzierung der Düngung und des Einsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln. Das konkrete Ex-
tensivierungsziel ist hier in Abstimmung mit 
den betrieblichen Erfordernissen der betrof-
fenen Bewirtschafter frei vereinbar. Insbeson-
dere auf Flächen mit Vorkommen von Wie-
senbrütern können auch hier Auflagen zum 
Nutzungszeitpunkt sinnvoll sein. 

Gemäß den Bestimmungen des NRW-Pro-
gramms Ländlicher Raum ist für Ausgleichs-
zahlungen in benachteiligten Gebieten, den 
Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen zur 
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-
zung (incl. Maßnahmen im Rahmen der Mo-
dulation) sowie die Förderung der Anlage von 
Uferrandstreifen die Landwirtschaftskammer 
NRW zuständig. Der Abschluss von Bewirt-
schaftungs- und Pflegeverträgen im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes erfolgt im Natur-
schutzgebiet durch das Amt für Agrarordnung 
Siegburg, außerhalb ist der Rhein-Sieg-Kreis 
bzw. die kreisfreie Stadt Bonn zuständig. Auf 
dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises erfolgt die 
Umsetzung des Vertragsnaturschutzes im 
Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms 
des Rhein-Sieg-Kreises (KuPro-RSK). 

9.1.4	 Grunderwerb	und	Flächentausch
Alle Maßnahmen, die eine stärkere natürliche 
Flussdynamik zur Folge haben, wie die Ent-
fesselung von Gewässerabschnitten oder das 
Zulassen der Eigendynamik, können nur um-
gesetzt werden, wenn zuvor ausreichend brei-
te Uferstreifen in öffentlichen Besitz überführt 

wurden. Das gleiche gilt für die Entwicklung 
von Nebengerinnen und Altgewässern. Auch 
dann sind die Auswirkungen auf angrenzende 
Flächen zu prüfen. Ebenso sollen Flächen zur 
Waldentwicklung und Sukzessionsflächen in 
öffentlichen Besitz gebracht werden, um spä-
tere finanzielle Ansprüche auszuschließen. 

Der Erwerb von Flächen zur Umsetzung des 
Siegauenkonzeptes, insbesondere für wasser-
wirtschaftliche Maßnahmen, erfolgt in erster 
Linie durch das StUA Köln. Weiterhin kom-
men neben dem Rhein-Sieg-Kreis und der 
kreisfreien Stadt Bonn die Städte und Ge-
meinden in der Siegaue sowie weitere öffent-
liche Planungsträger wie der Landesbetrieb 
Straßenbau in Betracht, die Flächen für die 
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen benötigen.

Für den Grunderwerb zur Umsetzung des Sie-
gauenkonzeptes durch die öffentliche Hand 
soll der Verkehrswert der Flächen zu Grunde 
gelegt werden. Bei der Wertermittlung werden 
der Schutzstatus oder die Lage der Fläche im 
Siegauenkonzept nicht berücksichtigt. Der 
Orientierungsrahmen für die Preisgestaltung 
ist das regionale Preisniveau. 

Bild	98:	Eigendynamische	Entwicklung	bei	
Windeck-Röcklingen:	Ausreichend	Fläche	
muss	zur	Verfügung	stehen

Als Instrumente zur Überführung landwirt-
schaftlicher Flächen in öffentliches Eigentum 
können Flächentausch oder Bodenordnungs-
verfahren eingesetzt werden, wenn dies im In-
teresse der betroffenen Landwirte liegt. Damit 
können z. B. Landwirten Ersatzflächen an-
geboten werden, wenn ein Verzicht auf land-
wirtschaftliche Nutzflächen aus betrieblichen 
Gründen nicht in Frage kommt. 

Das Freiwilligkeitsprinzip gilt ausdrücklich 
auch für die Einleitung und Durchführung 
von Bodenordnungsverfahren.
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9.1.5	 Kompensationsmaßnahmen
Die Umsetzung von Maßnahmen des Siegau-
enkonzeptes kann auch im Zuge von Kom-
pensationsverpflichtungen im Rahmen der 
Eingriffsregelung nach Baurecht bzw. Land-
schaftsrecht erfolgen. Das Siegauenkonzept 
kann zur Bündelung von Kompensationsmaß-
nahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft 
nach § 6 LG NW sowie deren Ausrichtung 
auf eine einheitliche konzeptionelle Leitlinie 
beitragen. 

Mit der Angebotsplanung steht ein Pool ab-
gestimmter Maßnahmen zur Verfügung, auf 
die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. 
In der Detailplanung sind gemäß den Grund-
sätzen zur Anwendung des Siegauenkon-
zeptes im Bereich der Landwirtschaft und der 
Kooperationsvereinbarung zum Gewässerau-
enprogramm die Belange der Betroffenen zu 
berücksichtigen. 

So wurden größere Umgestaltungsmaß-
nahmen als Kompensationsmaßnahmen für 
die Siegauen-Querung durch die ICE-Neubau-
strecke Köln – Frankfurt bei Siegburg durch-
geführt (Städtler u. Patt 2002, banf 2002). 

Bild	99:	Anlage	einer	Flutmulde	bei	Siegburg	
als	Kompensation	für	die	Querung	der	Sie-
gaue	durch	die	ICE-Strecke	Köln	–	Frankfurt	

Zu einer in ökologischer und landwirtschaft-
licher Sicht effizienten Steuerung von Kom-
pensationsmaßnahmen können insbesonde-
re Instrumente wie Ökokonten und Flächen-
pools beitragen (lK rHeinland u. WeStfalen-liP-
Pe 2003). Mit der Zusammenlegung können 
auch die im Siegauenkonzept angestrebten 
großflächigen Biotopkomplexe geschaffen und 
der weiträumige Biotopverbund verwirklicht 
werden. 

9.1.6	 Gewässerunterhaltung	und	natur-
nahe	Gewässerentwicklung

Die Gewässerunterhaltung wird an der Sieg 
im Geltungsbereich des Siegauenkonzeptes 
durch das StUA Köln, Außenstelle Bonn 
durchgeführt. Gemäß § 90 LWG erstreckt 
sich die Gewässerunterhaltung auf das Ge-
wässerbett einschließlich der Ufer. Die gün-
stigen Wirkungen des Gewässers für den Na-
turhaushalt und die Gewässerlandschaft sind 
zu erhalten und zu entwickeln. 

“Hierzu gehören auch 

1.	Die Erhaltung und Wiederherstellung eines 
angemessenen heimischen Pflanzen- und 
Tierbestandes

2.	Die Erhaltung und Verbesserung des 
Selbstreinigungsvermögens, soweit nicht 
andere dazu verpflichtet sind

3.	Die Freihaltung, Reinigung und Räumung 
des Gewässerbettes und der Ufer von Un-
rat, soweit es dem Umfang nach geboten 
ist.“ 

Die Ziele des LWG wurden in der Richtlinie 
für naturnahe Unterhaltung und naturna-
hen Ausbau der Fließgewässer in Nordrhein-
Westfalen („Blaue Richtlinie“) konkretisiert. 
Natürliche und naturnahe Gewässer sollen 
danach geschützt, gestörte Gewässer in einen 
naturnahen Zustand zurückgeführt werden. 
Die Entwicklung von Gewässern soll prioritär 
durch naturnahe Gewässerunterhaltung er-
reicht werden. Erst wenn die Ziele durch die 
Unterhaltung nicht erreicht werden können, 
ist ein Ausbau bzw. eine Gewässerentwick-
lung vorgesehen. 

Nach der Novellierung des LWG und ent-
sprechender Anpassung der „Blauen Richt-
linie“ decken diese für das Land Nordrhein-
Westfalen die Anforderungen der EU-WRRL 
ab (vgl. Kapitel 2.1). Laut WRRL müssen die 
Ziele bis 2015 erfüllt sein, dies gilt auch für 
die gewässerbezogenen Ziele und Normen in 
den Schutzgebietsverordnungen zur Siche-
rung der FFH-Gebiete DE-5208-301 „Siegaue 
und Siegmündung“, DE-5210-303 „Sieg“ so-
wie DE-5110-301 „Brölbach“. Eine naturnahe 
Gewässerunterhaltung trägt maßgeblich zur 
Zielerreichung bei. 

Eine naturnahe Unterhaltung wird an der 
Sieg bereits seit vielen Jahren durchgeführt. 
Wichtige Elemente der Unterhaltungspraxis 
sind die Entnahme von Ufersicherungen an  
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geeigneten Gewässerstrecken sowie das Zu-
lassen der eigendynamischen Gewässerent-
wicklung bzw. deren Absicherung durch Flä-
chenankauf (vgl. Kapitel 4.3). Dadurch wur-
den auf einigen Strecken des weitgehend fest-
gelegten Sieglaufes bereits morphologische 
und ökologische Verbesserungen erreicht. 

Bild	100:	Auflockerung	und	Waschen	von	
Sohlsubstrat	mit	dem	Roto-Cleaner	bei	Eitorf-
Merten	zur	Verbesserung	von	Laichplätzen	für	
Großsalmoniden

Umfangreichere Entfesselungsmaßnahmen 
oder Initialarbeiten zur eigendynamischen 
Entwicklung sowie die Rückgewinnung von 
Retentionsräumen gehen in der Regel über 
die Gewässerunterhaltung hinaus. Hierfür 
sind Maßnahmen des naturnahen Gewäs-
serausbaus erforderlich, für die gemäß § 104 
LWG bzw. § 31 WHG entsprechende Geneh-
migungsverfahren durchzuführen sind.

9.1.7	 Öffentlichkeitsarbeit
Die im Siegauenkonzept dargestellten, gesell-
schaftlich gewollten Maßnahmen zur eigen-
dynamischen und natürlichen Entwicklung 
können in erheblichem Umfang das gewohnte 
Landschaftsbild der Siegaue verändern. Damit 
greifen die Maßnahmen in den Wirtschafts-, 
Wohn- und Erholungsraum zahlreicher Men-
schen ein. 

Über die Umwandlung des Landschaftscha-
rakters hinaus kann sich die Zugänglichkeit 
von Landschaftsteilen verschlechtern. Insbe-
sondere Maßnahmen zur Entfesselung der 
Sieg sowie zur Rückgewinnung von Retenti-
onsräumen rufen bei vielen Menschen Ängste 
in Bezug auf den Hochwasserschutz hervor, 
die ernst zu nehmen sind. Auf der anderen 
Seite entsteht mit der Dynamisierung der Sieg 
und ihrer Aue ein naturnäheres Landschafts-
bild, das eine hohe Attraktivität für die land-
schaftsbezogene Erholung besitzt. 

Auswirkungen von Maßnahmen auf benach-
barten, landwirtschaftlich genutzten Flächen 
können deren Ertrags- und Nutzungsfähig-
keit einschränken. Wenn Betriebe in großem 
Umfang betroffen sind, werden wirtschaftliche 
Einbußen befürchtet, welche die Existenz 
eines Betriebes in Frage stellen können. 

Bild	101:	Diskussion	der	in	der	Flutmulde	bei	
Siegburg	eingetretenen	eigendynamischen	
Entwicklung

Um Befürchtungen und Ängsten begegnen zu 
können, müssen nicht nur die möglichen Aus-
wirkungen von Maßnahmen im Vorfeld unter-
sucht und minimiert bzw. eine Regelung für 
Entschädigungen getroffen werden. Das öko-
logische Wissen und die veränderten gesell-
schaftlichen Zielsetzungen für die Landschaft 
müssen für die anzusprechenden Zielgruppen 
aufbereitet und den Betroffenen verständlich 
vermittelt werden (HentScHel 2000, 1999). 

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Informati-
on der örtlichen Bevölkerung und der betrof-
fenen Landwirte ist insbesondere über Ziele 
und Auswirkungen der Entfesselung sowie 
der Ausweisung von Flächen zur Auenwald-
entwicklung oder die Sukzession erforderlich. 
Es handelt sich hier um Entwicklungen, die 
dem vertrauten Vorstellungen von einer „sau-
beren“ Landschaft zuwider laufen und de-
ren Sinn den Betroffenen vermittelt werden 
muss. 

Um Ängste in Bezug auf die Hochwassersi-
cherheit oder auf den landwirtschaftlichen 
Wert von Flächen ausräumen zu können, ist 
eine vorhabens- und problembezogene Aufbe-
reitung der Informationen aus den Antrags-
unterlagen erforderlich. Diese müssen den 
Betroffenen in angemessener Form frühzeitig 
vermittelt werden. 
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Bild	102:	Präsentation	und	Diskussion	des	
Siegauenkonzeptes	im	Foyer	des	StUA	Köln

Neben der Information über die Medien hat 
hier die direkte Ansprache eine hohe Bedeu-
tung. Auf Informations- und Diskussionsver-
anstaltungen oder Ortsterminen ist ein di-
rekter Austausch mit den Betroffenen und das 
Eingehen auf spezifische Probleme möglich. 

9.1.8	 Zentrale	Projektgruppe	zur	Pla-
nung	und	Realisierung	konkreter	
Maßnahmen	

Für die Umsetzung des Siegauenkonzeptes 
wird gemäß den Grundsätzen zur Anwendung 
des Siegauenkonzeptes im Bereich der Land-
wirtschaft eine Zentrale Projektgruppe einge-
richtet. Mitglieder der Zentralen Projektgrup-
pe sind die Teilnehmer der Kernarbeitsgruppe. 
Sie wird vom StUA Köln – Außenstelle Bonn 
mindestens einmal jährlich einberufen. 

Aufgaben der Zentralen Projektgruppe unter 
Federführung des StUA Köln – Außenstelle 
Bonn sind die Aufstellung von Umsetzungs-
plänen sowie die Erarbeitung von Projekten 
zur Umsetzung. 

Die Umsetzungspläne fassen die in einem ab-
sehbaren Zeitraum realisierbaren Projekte zu-
sammen. Die Auswahl geeigneter Projekte für 
die Verwirklichung in diesem Planungszeit-
raum trifft die Zentrale Projektgruppe. 

Einzelne Projekte orientieren sich inhaltlich 
und räumlich an den in einem überschau-
baren Zeitraum umsetzbaren Maßnahmen. 
Im Interesse einer sozial verträglichen Um-
setzung des Siegauenkonzeptes werden in 
Zusammenarbeit mit den Betroffenen einzel-
fallbezogene Lösungen erarbeitet und in der 
Zentralen Projektgruppe abgestimmt. Ziel der 
Detailplanungen ist es, zu einvernehmlichen 
Lösungen auch betrieblicher Probleme zu 
kommen. Bei größeren Vorhaben (z. B. Rück-

gewinnung von Retentionsräumen, Entwick-
lung von Altarmen) wird der Genehmigungs-
planung eine Machbarkeitsstudie vorgeschal-
tet. Alle Planungen enthalten jeweils einen 
wasserwirtschaftlichen, ökologischen und 
landwirtschaftlichen Teil. 

Für die Umgestaltung größerer Gebiete, z. B. 
den Mündungsbereich der Sieg, sollen teil-
räumliche Entwicklungs- und Nutzungskon-
zepte bzw. Biotopmanagementpläne erstellt 
werden. Als fachlich abgestimmte Konzepte 
stellen diese spezifische Maßnahmen sowie 
die erforderlichen Pflegemaßnahmen und 
Nutzungsanforderungen für den Planungsbe-
reich dar. In die Erarbeitung und, soweit mög-
lich, in die Umsetzung werden die Betroffenen 
eingebunden. 

Abweichungen der Maßnahmen von den Dar-
stellungen in der Karte “Entwicklungsziele 
und Maßnahmen” sind im Einzelfall möglich, 
wenn sie den Zielen des Siegauenkonzeptes 
nicht widersprechen. Diese Handlungsspiel-
räume müssen gegeben sein, damit bei der 
Planung individuelle Lösungen gefunden wer-
den können. 

9.2	 kostenschätzung	zur	umsetzung
Grundlage für die Ermittlung der Kosten für 
die Umsetzung des Siegauenkonzeptes sind 
die in der Karte “Entwicklungsziele und Maß-
nahmen” innerhalb des Maßnahmenraumes 
dargestellten Flächen bzw. Strecken. 

Für den Grunderwerb wurde der mittlere Preis 
für landwirtschaftliche Flächen in der Siegaue, 
unabhängig vom Schutzstatus, angenommen. 
Zur Umsetzung der Maßnahmen wurden die in 
der Region üblichen Einheitspreise angesetzt. 
Im Falle der Bewirtschaftungsmaßnahmen 
liegen die durchschnittlichen jährlichen Prä-
mien für die in Frage kommenden Vertrags-
abschlüsse nach dem NRW-Programm Länd-
licher Raum zu Grunde. 

Alle Preise und Prämien beziehen sich auf den 
Stand 2005. Auf die Kalkulation von Teue-
rungsraten und Wertsteigerungen wurde be-
wusst verzichtet. Die Kostenschätzung bietet 
eine für die derzeitige Kostensituation realis-
tische Einschätzung der Größenordnung für 
die aufzuwendenden Finanzmittel zur Umset-
zung des Siegauenkonzeptes. 

Für eine Angebotsplanung typisch ist die 
Unbestimmtheit hinsichtlich der konkreten 
Zuordnung einzelner Maßnahmen zu Maß-
nahmenträgern, Finanzierungsinstrumenten 
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und Umsetzungszeiträumen. Darüber hinaus 
hängt die Umsetzung stark von wechselnden 
Rahmenbedingungen sowie davon ab, in wel-
chem Maße das Angebot in der Region an-
genommen wird. Unter diesen Bedingungen 
wird eine Kostenermittlung nicht als sinnvoll 
erachtet, die mögliche Kostenentwicklungen 
im 30-jährigen Umsetzungszeitraum einzu-
rechnen versucht. 

Einen Überblick über die Flächenansätze zum 
Grunderwerb und die Annahmen für die Ko-
stenermittlung zur Umsetzung der Maßnah-
men geben Tabelle 18 und Tabelle 19. 

Bei der Berechnung wurde eine Aufteilung 
nach Grunderwerbskosten, Kosten für ein-
malige Maßnahmen sowie Kosten für jähr-
lich wiederkehrende Pflege- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen vorgenommen; die Kosten 
für die jährlichen Maßnahmen wurden auf 
die projektierte Laufzeit für die Umsetzung 
des Siegauenkonzeptes von 30 Jahren durch 
einfache Multiplikation hochgerechnet. Hin-
zu kommt ein Zuschlag von ca. 10 % für Pla-
nung, Management und Monitoring. 

Da es sich um eine grobe Schätzung handelt, 
wurden alle Beträge gerundet. Die geschätzten 
Kosten für die Umsetzung des Siegauenkon-
zeptes sowie die Zuordnung zu den Kategorien 
„Wasserbauliche Maßnahmen“, „Auenökolo-
gische Maßnahmen“, „Bewirtschaftungsmaß-
nahmen“ sowie „Lenkung der Erholungsnut-
zung“ zeigt Tabelle 20. 

Das Land Nordrhein-Westfalen bekundet ein 
hohes Interesse an der Aufstellung und Um-
setzung von Gewässerauenkonzepten durch 
die Bereitstellung von Finanzierungshilfen. 
Auf Grundlage von Förderprogrammen und -
richtlinien trägt das Land den größten Teil der 
förderfähigen Kosten bei der Umsetzung. Die 
Planung des Siegauenkonzeptes selbst wurde 
zu 100 % durch das Land finanziert.

Ansprechpartner für die Beantragung von 
Fördermitteln zur Umsetzung des Siegauen-
konzeptes ist die Zentrale Projektgruppe un-
ter Federführung des StUA Köln – Außenstelle 
Bonn (vgl. Kapitel 9.1.8). 

Als Angebotsplanung gemäß Gewässerau-
enprogramm des Landes Nordrhein-Westfa-
len richtet sich das Siegauenkonzept an alle 
im Geltungsbereich verantwortlichen Insti-
tutionen wie Staatliche Umweltämter und 
Wasserverbände als Träger der Gewässe-
runterhaltung oder Gemeinden und Kreise 
als Gebietskörperschaften. Darüber hinaus 
sind alle am Gewässer und in der Aue täti-
gen Akteure aufgerufen, in ihrem Wirkungs-
bereich Maßnahmen des Siegauenkonzeptes 
umzusetzen. Dies betrifft neben Vertretern 
von Fischerei und Landwirtschaft auch aus-
gleichspflichtige Projektträger wie z. B. die 
Straßenbauverwaltung. 

	

Tabelle	18:	Flächenansatz	für	den	Grunderwerb	zur	Umsetzung	des	Siegauenkonzeptes

Maßnahme Flächenansatz
Wasserbauliche Maßnahmen

Öffnung kurzfristig wiedergewinnbarer 
Retentionsräume

50 % der in der Maßnahmenkarte dargestellten kurzfristig 
wiedergewinnbaren Retentionsräume

Uferrandstreifen
Uferstrecken beidseitig nach Abzug von Gewässerstrecken 
in Ortslagen, bereits erworbenen Uferstrecken und Abschnit-
ten mit bewaldeten Steilufern und Hangwäldern 

Profilentwicklung In der Maßnahmenkarte dargestellte Fläche 

Auenökologische Maßnahmen
Anlage von Altgewässern

In der Maßnahmenkarte dargestellte Fläche Sukzessionsflächen

Neuentwicklung von Auenwald

Lenkung der Erholungsnutzung
Wegebau Wegebreite incl. Bankette und Seitenstreifen
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Tabelle	19:	Annahmen	für	die	Kostenermittlung	für	die	Umsetzung	von	Maßnahmen

Maßnahme Annahme
Wasserbauliche Maßnahmen

Öffnung kurzfristig wiedergewinnbarer 
Retentionsräume

Geschätzte Kosten für die Maßnahmen „Deichrückbau bzw.  
 -öffnung“, „Deichbau“ sowie „Neu- und Ausbau von Durch-
lässen“

Rückbau / Auflockerung Ufersicherung Dargestellte Uferstrecken

Auenökologische Maßnahmen
Anlage von Altgewässern Initialarbeiten bzw. Gerinnegestaltung auf 10 % der darge-

stellten Flächen

Sukzessionsflächen Geringfügige Pflegemaßnahmen, ggf. Maßnahmen zur Ver-
kehrssicherung und zur Vermeidung von Nachbarschafts-
problemen

Neuentwicklung von Auenwald Freie Sukzession, Initialpflanzungen und flächenhafte An-
pflanzung auf unterschiedlichen Teilflächen

Erhaltung und Optimierung von Auen-
wäldern und sonstigen naturnahen Laub-
wäldern

Geringfügige Pflegemaßnahmen, ggf. Maßnahmen zur Steu-
erung der Entwicklung sowie zur Verkehrssicherung

Entwicklung / Pflege von Ufergehölzen Entwicklung durch Steuerung der Sukzession, ggf. Initial-
pflanzungen, Pflege vorhandener Bestände

Pflege von nicht bewirtschafteten Offen-
land-Biotopen

Mahd mit Abräumen des Mähgutes alle 2-5 Jahre

Bewirtschaftungsmaßnahmen (vgl. NRW-Programm Ländlicher Raum)
Grünlandextensivierung (Grundextensi-
vierung), Erhaltung und Pflege von Streu-
obstwiesen

Verträge zur extensiven Grünlandbewirtschaftung bzw. zur 
Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen; Abschluss auf 
allen dargestellten Streuobstwiesen sowie auf 50 % der dar-
gestellten Grünlandflächen (ohne Flächen zum prioritären 
Vertragsabschluss) 

Grünlandextensivierung auf prioritären 
Flächen

Einzelflächenbezogener Vertragsnaturschutz auf Grünland; 
Verträge auf allen dargestellten Flächen zum prioritären 
Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen

Umwandlung von Acker in Grünland in-
nerhalb des HQ 10 im Maßnahmenraum

Verträge auf den dargestellten Ackerflächen im Maßnah-
menraum 

Lenkung der Erholungsnutzung
Rückbau sowie Bau und Unterhaltung 
von Wegen

Geschätzte mittlere Kosten für den Bau bzw. Rückbau von 
wassergebundenen bzw. asphaltierten Wegen
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Tabelle	20:	Kostenschätzung	zur	Umsetzung	des	Siegauenkonzeptes

Maßnahme
Einmalige  

Kosten  
(davon  

Grunderwerb)

Jährliche  
Kosten

Jährliche  
Kosten  

X  
30 Jahre

Wasserbauliche Maßnahmen

Öffnung kurzfristig wiedergewinnbarer  
Retentionsräume

11.000.000 €

(2.700.000 €)
— —

Uferrandstreifen, Profilentwicklung,  
Rückbau / Auflockerung der Ufersicherung

9.700.000 €

(4.800.000 €)
— —

Wasserbauliche Maßnahmen gesamt in 
30 Jahren 20.700.000 €

Auenökologische Maßnahmen

Anlage von Altgewässern
1.320.000 €

(820.000 €)
— —

Sukzessionsflächen, Neuentwicklung von  
Auenwäldern sowie Erhaltung und Optimie-
rung von Auenwäldern und sonstigen natur-
nahen Laubwäldern

10.020.000 €

(9.400.000 €)
— —

Entwicklung / Pflege von Ufergehölzen und 
nicht bewirtschafteten Offenland-Biotopen

— 195.000 € 5.850.000 €

Auenökologische Maßnahmen gesamt in 
30 Jahren 17.190.000 €

Bewirtschaftungsmaßnahmen (vgl. NRW-Programm Ländlicher Raum)
Grünlandextensivierung (Grundextensivie-
rung), Erhaltung und Pflege von Streuobst-
wiesen

— 72.000 € 2.160.000 €

Grünlandextensivierung auf prioritären  
Flächen

— 74.000 € 2.220.000 €

Umwandlung von Acker in Grünland inner-
halb des HQ 10 im Maßnahmenraum

— 42.000 € 1.260.000 €

Bewirtschaftungsmaßnahmen gesamt in 
30 Jahren 5.640.000 €

Lenkung der Erholungsnutzung

Rückbau sowie Bau und Unterhaltung von 
Wegen

428.000 €

(33.000 €)
— —

Lenkung der Erholungsnutzung gesamt in 
30 Jahren 428.000 €

Summe
32.468.000 €

(17.763.000 €)
383.000 € 11.490.000 €

Einmalige Kosten + jährliche Kosten  
X 30 Jahre  43.958.000 €

Planung, Management und Monitoring  
(ca. 10 %)  4.000.000 €

Zur Rundung und für Unvorhergesehenes  42.000 €
Gesamtkosten in 30 Jahren  Rund 48.000.000 €
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10	 ZuSaMMEnfaSSung
Gewässerauenkonzepte sind Angebotspla-
nungen gemäß Gewässerauenprogramm des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Sie richten sich 
an die im Geltungsbereich verantwortlichen 
Institutionen wie Staatliche Umweltämter 
und Wasserverbände als Träger der Gewäs-
serunterhaltung sowie Gemeinden und Kreise 
als Gebietskörperschaften und darüber hi-
naus an alle am Gewässer und in der Aue tä-
tigen Akteure, z. B. an Vertreter von Fischerei 
und Landwirtschaft. Alle Projekte und Maß-
nahmen können grundsätzlich nur umgesetzt 
werden, wenn sich die Beteiligten einig sind. 
Planung und Umsetzung folgen den Prinzipien 
der Kooperation und Freiwilligkeit. Aufgrund 
der besonderen Betroffenheit der in den Auen 
wirtschaftenden landwirtschaftlichen Be-
triebe wurde	 zwischen Landwirtschaftskam-
mer und –verband sowie dem Umweltministe-
rium eine eigene Kooperationsvereinbarung	
geschlossen.

Bereits 1988 war mit der Erarbeitung eines 
„Grobkonzept zur ökologischen Verbesse-
rung der Sieg- und Aggerauen mit dem Ziel 
der Renaturierung“ begonnen worden. Dieses 
wurde nach der Etablierung des Gewässer-
auenprogramms an die dort formulierten An-
forderungen angepasst und um den landwirt-
schaftlichen Fachbeitrag ergänzt. 

Die Erarbeitung des abgestimmten Siegauen-
konzeptes erfolgte gemäß Kooperationsverein-
barung durch die Kernarbeitsgruppe in enger 
Zusammenarbeit zwischen Wasserwirtschaft, 
Ökologie und Landwirtschaft. Weitere Ver-
einbarungen für die Siegaue wurden im Pla-
nungsprozess geschlossen. An der Planung 
wurden die betroffenen Kommunen sowie Ver-
treter von Fischerei und Wassersport beteiligt. 
In der Erweiterten Arbeitsgruppe waren darü-
ber hinaus weitere Träger öffentlicher Belange 
und anderweitige Betroffene vertreten. 

Das abgestimmte Siegauenkonzept schließt 
den Entwurf einer kombinierten Natur- und 
Landschaftsschutzgebietsverordnung unter 
Berücksichtigung der Anforderungen aus der 
FFH-Richtlinie ein. Aufgrund bestehender Fri-
sten war diese in den entsprechenden Verfah-
ren zügig zur Rechtskraft zu führen. 

Als Achse des landesweiten Biotopverbundes 
und Pilotgewässer im Wanderfischprogramm	
NRW hat die Sieg mit ihrer Aue eine herausge-
hobene Bedeutung auf Landesebene. 

Wichtige Rahmenbedingungen für die Erarbei-
tung und Umsetzung des Siegauenkonzeptes 
setzen auf europäischer Ebene die FFH-Richt-
linie sowie die Wasserrahmenrichtlinie, deren 
Ziele die Sieg und Teile ihrer Aue als gemel-
deten Bestandteil des europäischen Schutz-
gebietssystems „Natura 2000“ in besonderem 
Maße betreffen. 

Die Analyse des Ist-Zustandes der Siegaue 
gliedert sich in die Charakterisierung von Na-
tur und Landschaft mit Schwerpunkt Gewäs-
ser, Biotope mit Vegetation und Fauna sowie 
Landschaftsbild. Es folgt die Beschreibung 
der für das Siegauenkonzept relevanten Nut-
zungen Land- und Forstwirtschaft, Wasser-
wirtschaft, Fischerei / Jagd, Erholung sowie 
Siedlung, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

Die Bestandsbewertung ergibt, dass in der 
Siegaue insbesondere im flussnahen Bereich 
ein Grundbestand nahezu aller Lebensraum-
typen für fluss- und auetypische Arten vor-
handen ist. In der Differenzierung nach Bio-
toptypen zeigt sich jedoch, dass nahezu alle 
auentypischen Lebensräume einen hohen 
Optimierungsbedarf aufweisen bzw. stark un-
terrepräsentiert und wenig vernetzt sind. Dies 
betrifft in besonderem Maße Auenwälder. 

Die Ergebnisse spiegeln sich in der Struktur-
gütekartierung der Sieg von 2001 wider. Der 
deutliche Schwerpunkt der Gesamtbewertung 
in den Klassen 6 „sehr stark verändert“ und 
5 „stark verändert“, der sich erst oberhalb 
Windeck-Dattenfeld zu den Güteklassen 4 
„deutlich verändert“ und 3 „mäßig verändert“ 
verschiebt, verweist auf den naturfernen Ge-
samtzustand der Sieg und ihrer Aue. 

Bezüglich der Gewässergüte wurden hingegen 
in den letzten Jahrzehnten mit hohem Enga-
gement wesentliche Verbesserungen erreicht. 
Im Jahr 2002 konnte überwiegend die Klas-
se II (mäßig belastet) festgestellt werden. 

Für die ruhige, landschaftsbezogene Erholung 
hat die Siegaue aufgrund des naturnah wir-
kenden Landschaftsbildes, der meist guten 
Erschließung und der Lage zum Ballungs-
raum Bonn / Rhein-Sieg eine herausragende 
Bedeutung. Um Beeinträchtigungen stö-
rungsempfindlicher Lebensräume zu vermei-
den sind Maßnahmen zur Lenkung der Erho-
lungsnutzung erforderlich. 



Siegauenkonzept

116

Die Bewertungsergebnisse belegen, dass an 
der Sieg trotz des naturnah erscheinenden 
Landschaftsbildes der Aue und der hohen 
Wasserqualität ein erheblicher Handlungsbe-
darf besteht, um die Ziele des Gewässerauen-
programms zu erreichen bzw. Gewässer und 
Aue in einen guten ökologischen Zustand zu 
überführen.

Gemäß Handbuch zur naturnahen Entwick-
lung von Fließgewässern wird für die Sieg ein 
Leitbild als Grundlage für die Bewertung des 
Ist-Zustandes und als Orientierung für Ent-
wicklungsziele und Maßnahmen ermittelt. 
Dieses geht von der eigendynamischen Ent-
wicklung eines schottergeprägten Mittelge-
birgsflusses ohne anthropogene Zwangspunkte 
aus. In Abhängigkeit von naturräumlichen 
Faktoren wie Talbodenbreite und Längsgefälle 
werden für verschiedene Abschnitte der Sieg 
unterschiedliche Leitbilder definiert. 

Aus dem Leitbild werden unter Einbezug der 
sozioökonomischen Rahmenbedingungen 
und baulicher Zwangspunkte die wasser-
wirtschaftlichen, landschaftsökologischen 
und landwirtschaftlichen Entwicklungsziele 
abgeleitet. Die zwischen Wasserwirtschaft, 
Ökologie und Landwirtschaft abgestimmten 
Ziele des Siegauenkonzeptes dienen der Aus-
richtung behördlicher Aktivitäten an einer ge-
meinsamen Leitlinie. 

Innerhalb eines definierten Maßnahmen-
raumes werden die Entwicklungsziele in Maß-
nahmen umgesetzt. Die Maßnahmenplanung 
orientiert sich daran, was im Planungszeit-
raum (ca. 30 Jahre) realistischerweise mach-
bar ist. Dabei wird unterschieden zwischen 

•	 wasserbaulichen Maßnahmen am Fließge-
wässer, die der Entwicklung eines durch 
die Gewässerdynamik ausgeformten Gerin-
nes dienen, 

•	 auenökologischen Maßnahmen, welche die 
Etablierung auetypischer Lebensräume 
der Natur- und Kulturlandschaft zum Ziel 
haben, 

•	 Maßnahmen zur Schaffung eines Biotop-
verbundes über die Abgrenzung des Sie-
gauenkonzeptes hinaus sowie 

•	 Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Aue 
zur Förderung einer auenangepassten, ex-
tensiven Landnutzung. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Sie-
gaue für die Erholungsnutzung werden zu-
sätzlich Maßnahmen zur Lenkung der Erho-
lungsnutzung dargestellt. 

Der Entwurf für eine Schutzgebietsverordnung 
wurde aufgrund der Meldung der Siegaue als 
Gebietsvorschlag für das europäische Schutz-
gebietsnetz "Natura 2000" in der Bearbeitung 
vorgezogen. Mit der in Kürze zu erwartenden 
Rechtskraft der betreffenden Landschaftsplä-
ne des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn 
bzw. der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
der Bezirksregierung Köln wird die gesamte 
Siegaue unter Naturschutz bzw. Landschafts-
schutz stehen. 

Im abschließenden Kapitel werden die Prin-
zipien und Instrumente für die Umsetzung des 
Siegauenkonzeptes dargelegt. Grundprinzip 
ist die kooperative Umsetzung von Maßnah-
men und Projekten sowie eine angemessene 
Entschädigung von Betroffenen. 

Als Instrumente auf landwirtschaftlichen Flä-
chen kommen vertragliche Regelungen zur Be-
wirtschaftung, z. B. Bewirtschaftungsverträge 
gemäß NRW-Programm Ländlicher Raum, 
sowie bei Maßnahmen, die eine Weiterbewirt-
schaftung unmöglich machen, Grunderwerb 
und Flächentausch in Betracht. Kompensati-
onsmaßnahmen nach Landschafts- und Bau-
recht sollten für die Umsetzung des Siegauen-
konzeptes genutzt werden, auch um generell 
den Verbrauch landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen zu minimieren. Wichtige Beiträge kann 
eine naturnahe Gewässerunterhaltung und 
–entwicklung leisten, wie sie durch das StUA 
Köln bereits seit vielen Jahren durchgeführt 
wird. 

Um bei Betroffenen, aber auch bei Erholungs-
suchenden, Verständnis die Umsetzung von 
Projekten und Maßnahmen zu erreichen, ist 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 

Für die Erarbeitung von Umsetzungsplänen 
und konkreten Projekten zur Umsetzung des 
Siegauenkonzeptes wird unter Federführung 
des StUA Köln eine Zentrale Projektgruppe 
eingerichtet. Mitglieder sind die Teilnehmer 
der Kernarbeitsgruppe. 

Die Kostenschätzung zur Umsetzung gibt ei-
nen groben Überblick über die im Planungs-
zeitraum von ca. 30 Jahren zu erwartenden 
Aufwendungen für die Realisierung der ge-
planten Maßnahmen.
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